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Verofientlichungen des Statistischen Bureaus des Kantons Bern.

Beitrage zur Statistik des Kantons Bern, Heft 1—IIl, 1864 (vergriffen).
Hauptergebnisse der Volkszdhlung vom 1. Dezember 1870 (vergriffen).
Statistisches Jahrbuch fiir den Kanton Bern, Jahrgdnge I—XI, 1865—1877.

Zur Statistik der Schulhygiene im Kanton Bern 1879 (vergrifien).
Hauptergehnisse der Volkszdhlung vom 1. Dezember 1880 (vergriftenz.
Ergebnisse der Gemeinderechnungen im Kanton Bern auf Ende 1880 (vergriffen).

Mitteilungen des Statistischen Bureaus des Kantons Bern — Jahrginge 1883—1928:

I. Bevdlkerungsstatistik:

1. Stand und Bewegung d. Burger u. Einsassen in d. Gemeinden v. 1850—1880.
1883 Lieferung II: { 2. Bevilkerungsbewegung von 1876—1881,
3. Die aussergewohnlichen Todesfille von 1878—1882.
IV. Zif. 1. Die tiberseeische Auswanderung a. d. Kt. Bern in d. Jahren 1878—1882.

"

1885 1 11: Vergleichende Statistik der Volkszdhlungsergebnisse betr. den Kanton Bern.

1887 m 11: Untersuchungen betreffend die Bevolkerungsbewegungen und die wirtschaft-
lichen Verhiiltnisse im Jahrzehnt 1876—1886.

1888/89 .. II: (Ortschaftsstatistik auch in franzgsischem Text).

1. Zahl der Wohnhiiuser, der Haushaltungen, der wohnhaften und anwesenden
Personen in den Ortschaften des Kts. Bern n. d. Volkszahlg. v, 1. Dez. 1888.

2. Die Bevblkerung nach Einwohner- und Kirchgemeinden, festgestellt auf
Grund der eidg. Volkszdhlung vom 1., Dezember 1888.

1892 D 1I: Ergebn, der Bevélkerungsstatistik d. Kts. Bern fiir den Zeitraum v. 1886—1890.
1901 5 I1: Ergebnisse der eidg. Volkszihlung vom 1. Dezember 1900 im Kanton Bern.
1903 5 I: Ergebnisse der Zihlung der Geisteskranken im Kanton Bern vom 1. Mai 1902,
1908 % I: Ergebnisse der Bevélkerungsstatistik des Kantons Bern von 1891—1905/08.
1911 b I: Ergebnisse der eidg. Volkszihlung im Kanton Bern vom 1. Dezember 1910,
1921 s II: Hauptergebnisse der eidg. Volkszdhlung vom 1. Dez. 1920 nach Gemeinden
und Ortschaften im Kanton Bern.
1922 ¥ I: Zif. 2. Statistik der Bevolkerungsbewegung im Kanton Bern pro 1906—1920,
1926 5 I: Ergebnisse der eidg. Volkszidhlung vom 1. Dezember 1920 im Kanton Bern.

{I. Finanzwesen.

1883 Lieferung III: Die Gemeindesteuern im Kanton Bern pro 1882.
1894 5 Statistik der Gemeindesteuern im Kanton Bern pro 1893.
(Edition franc;aise): Statistique des impdts communaux dans le canton de Berne en 1893.
1896 Lieferung 1I: Rechnungsergebnisse der laufenden Verwaltung im Ortsgut der Einwohner-
: gemeinden des Kantons Bern.

1899 o I: Statistik der Gemeindesteuern im Kanton Bern 1894—1897.

1901 P I: Ergebnisse der Steuerstatistik des Kantons Bern pro 1899.

1903 o 11: Gemeinde-Finanzstatistik. Rechnungsergebnisse betreffend die Verwaltung und
den Bestand der Gemeindegiiter im Kanton Bern pro 1900.

1905 e I: Zif. 1. Statistik der Gemeindesteuern im Kanton Bern 1898—1903.

1909 i II: Statistik der Gemeindesteuern im Kanton Bern pro 1908.

1912 5 I1I: Gemeinde-Finanzstatistik. Rechnungsergebnisse betreffend die Verwaltung und
den Bestand der Gemeindegiiter im Kanton Bern pro 1910.

1915 3 : Statistik der Gemeindesteuern im Kanton Bern pro 1913.

1920 5 II: Statistik der Gemeindesteuern im Kanton Bern pro 1918.

1923 % 1I: Gemeinde-Finanzstatistik. Rechnungsergebnisse betreffend die Verwaltung und
den Bestand der Gemeindegiiter im Kanton Bern pro 1920.

1925 o II: Statistik der Gemeindesteuern im Kanton Bern pro 1923.

1928 4 I1: Gemeinde-Finanzstatistik. Rechnungsergebnisse der laufenden Verwaltung im

Ortsgut der Einwohnergemeinden nebst Vermdigensbestand derselben pro 1925.

II1. Wirtschaftsstatistik.

a) Landwirtschaftliche Statistik, jahrgangweise: 1885—1927 (24 Lieferungen).
b) Uebrige Wirtschaftsstatistik:
1883 Lieferung I: Der Weinbau im Kt. Bern pro 1881/82 (mit einer graph. Witterungstabelle).

" IV: Zif. 2. Statistik d. Geltstage im Kt. Bern v. 1878—1882 (mit 2 graph. Tabellen).
1. Die Weinernte der Jahre 1883 und 1884 im Kanton Bern.
1885 1) I: { 2. Statistik der Milchwirtschaft im Kiisereibetrieb des Kantons Bern.

3. Statistik der Sparkassen im Kanton Bern.
I1I: 1. Der Holzkonsum im Kanton Bern, s
2. Die Hagelschlige seit 1878, speziell von 1882—1885, m. 2 Uebersichtskarten.
1886 % II: Ergebnisse der Viehzihlung im Kanton Bern vom 21. April 1886.
1888/89 ,, I: Ergebnisse der Obstbaumzihlung vom Mai 1888 im Kanton Bern.
(Edition francaise): Résultats du recensement des arbres fruitiers du mai 1888 (avec une carte),
publiés par le Bureau cantonal de statistique.
1890 Lieferung I: Gewerbestatistik fiir die Stidte Bern, Biel und Burgdorf.
. II: Grundbesitzstatistik des Kts. Bern nach der Aufnahme vom Jahr 1888 (vergr.).
(Edition francaile): Statistique de la propriété fonciére du canton de Berne d’aprés le recensement
de 1888, publié par le Bureau cantonal de statistique (vergr.).
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Vorwort

Die Verteilung des Grund und Bodens und die Eigentumsrechte daran
sind fiir die wirtschaftliche und politische Entwicklung eines Landes von
wesentlichem Einfluss. Es ist also nicht ganz gleichgiiltig, ob der vor-
‘'handene Boden nur wenigen gehort, oder ob ein grosser Teil der Bevolke-
rung noch mit ihm verwachsen ist, es ist nicht einerlei, ob das landwirt-
schaftliche Gut dem Wirtschafter selbst eigentiimlich zusteht, oder ob
er nur als Nutzniesser oder Péchter sich auf ihm bewegt. Alle diese Tat-
sachen haben einen Einfluss auf die Sorgfalt der Bewirtschaftung, die
Sesshaftigkeit der Bevolkerung, die familienrechtlichen Bande und weit-
gehend auch auf die Konstanz mancher politischer Emrlchtung eines
-Landes.

Der heute vorhandene Verteilungszustand des Bodens und die Rechts-
verhéltnisse an ihm haben nicht immer bestanden und werden auch nicht
‘unveriandert bleiben. Das was wir heute vor uns haben, ist das Produkt
einer langen geschichtlichen Entwicklung, ein Zustand, der sich im Laufe
‘der Jahrhunderte herausgebildet hat. Aenderungen in der Agrarverfas-
sung vollziehen sich nur langsam, von Jahr zu Jahr in kaum fassharem
Ausmasse. Sie treten in der Regel am augenfélligsten bei der Ver-
erbung des Grundbesitzes auf, denn auch heute noch wechselt der Haupt-
teil aller Landgiiter den Eigentiimer auf dem Erbwege. Die Art der Ver-
erbung des Grundbesitzes und die dabei vorkommenden Modalitiiten sind
“auf die Agrarverfassung von entscheidendem Einfluss und sie bestimmen
oft das Schicksal der bauerlichen Bevolkerung auf Generationen hinaus.
Die Vererbung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes ist denn zu allen
Zeiten einem regen Interesse begegnet und hat zu mannigfaltigen Unter-
suchungen Anlass gegeben. -

Wenn auch die Verinderungen in der Agrarverfassung und in der
Vererbung des Grundbesitzes in der Regel nur unmerklich vor sich gehen,
so vermogen doch einzelne Erscheinungen im wirtschaftlichen und poli-
tischen Leben eine etwas stirkere Umstellung zu bewirken, so insbe-
sondere politische Storungen und Umschichtungen, wirtschaftliche Krisen
und Hochkonjunkturen, Aenderungen in der Gesetzgebung, vor allem im
Erbrecht und Verschiebungen in der Wahrungspolitik. Alle diese Faktoren
sind in den letzten 20 Jahren mit besonderer  Schirfe aufgetreten und
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haben sich auswirken kénnen. Es seien, lediglich fiir die Schweiz erwahnt,
die Einfithrung des schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) im Jahre
1912, das fiir manche Gebiete neue Rechtsverhiltnisse geschaffen hat,.
die wechselnden wirtschaftlichen und wihrungspolitischen Verhiltnisse
(Inflation und Deflation) und politischen Stromungen der Kriegs- und
Nachkriegszeit. Haben diese Faktoren eine Aenderung in der Agrarver-
fassung und der Vererbungsweise des Grundbesitzes bewirkt, bestehende
Grundbewegungen verstirkt oder aufgehalten oder neue Tendenzen
ausgelost ?

Im Jahre 1929 hat der Verein fiir Sozialpolitik sich zum Ziele geselzt,
den Einfluss derartiger starker, wirtschaftlicher und politischer Krafte
auf die Vererbung des bauerlichen Grundbesitzes und die Familie zu
untersuchen und er hat auf seiner Kissinger Tagung ein einheitliches Er-
hebungsprogramm aufgestellt. Eine Untersuchung auf diesem Gebiete
darf sich, will sie Gesetzmissigkeiten abkliren, nicht auf enge Gebiete
beschranken. Sie muss sich auf Zonen ausdehnen, in denen sich die ver-
schiedenen zu priifenden Faktoren ungleich stark dussern, um eine diffe-
renzierte Wirkung feststellen zu kénnen. Aus diesen Erwagungen heraus
wurde die Untersuchung ausgedehnt auf das Deutsche Reich, Frankreich,
_die Schweiz, Oesterreich, Tschechoslowakei, Polen, Schweden, Norwegen,
Danemark, Holland und Belgien. Die Ergebnisse der Erhebungen sind im
dreibandigen Werke des Vereins fiir Sozialpolitik iiber die Vererbung des
landlichen Grundbesitzes in der Nachkriegszeit, Miinchen und Leipzig 1930,
erschienen. Die Bearbeitung fiir die Schweiz wurde vom Unterzeichneten
iibernommen, der einen summarischen Bericht iiber die Untersuchungs-
ergebnisse mit einer Uebersichtskarte der allgemeinen Publikation beige-
steuert hat. Dem internationalen Charakter der Veroffentlichung zufolge
konnten in diesem Bericht keine Details beriicksichtigt werden. Da aber fiir
die schweizerischen Verhiltnisse und unsere Gesetzespolitik manche Einzel-
erscheinungen aus dieser Enquete von besonderer Bedeutung sein konnen,
haben wir das zahlreiche Erhebungsmaterial fiir die vorliegende Arbeit in
“alle Einzelheiten aufarbeiten lassen. Mit dem Vollzug dieser Detailunter-
suchung wurde unser Mitarbeiter Herr Dr. A. Moser betraut. Die Arbeit
sollte insbesondere Antwort erteilen auf folgende Fragen:

1. Welchen Einfluss hat das ZGB auf die Vererbungsmodalititen aus-
geiibt? Haben sich insbesondere seine dem Besitzesschutz dienenden
Bestimmungen des béiuerlichen Erbrechts auch in die alten Frei-
teilungsgebiete eingelebt? Waren die Normen des ZGB fir allfal-
lige Verdnderungen in den Vererbungsmodalititen richtungsbestim-
mend oder ist nur ein Grundzug kodifiziert worden, der bereits
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in der schwelzerlschen biuerlichen
Bevolkerung vorhanden war?
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‘2. Haben die Hochkonjunktur wihrend der Kriegszeit, die Krisen in
. - der Nachkriegszeit und die internationalen Stérungen auf dem Ge-.
biete der Geldwihrungen auf die Vererbung des bauerlichen Grund-.
.~ besitzes und die Vererbungsmodalitéten einen Einfluss ausgeiibt ?
- Die Untersuchung der vorliegenden Fragen war nur auf dem Wege
der Enquete moglich. Es sind dazu eine grossere Zahl von Auskunfts-
personen notwendig, denn dem Einzelbeobachter sind nur kleine Aus-
schnitte aus dem Komplex der Erscheinungen bekannt und sie beschranken.
sich zumeist auf die im engeren heimatlichen Umkreis gemachten Be-
obachtungen. Erst diese Berichte zusammengehalten geben ein Bild dar-
iiber, wie die Erbsitten sich abgrenzen und sich in den benachbarten
Gebieten fortsetzen. Eine weitgreifende Umfrage fehlte bisher in der
Schweiz. Im Friithjahr 1930 hat das Statistische Bureau des Kantons Bern
den im Anhang wiedergegebenen Fragebogen, in Verbindung mit den
Justizdirektionen anderer Kantone, an eine grossere Zahl von Auskunfts-
personen (Gundbuchfiithrer, Gemeindeschreiber, Notare) versandt. Mit
Genugtuung konnen wir feststellen, dass die Erhebung von allen Seiten
weitgehende Unterstiitzung fand und die Fragen durch die Bericht-
erstatter sachgemiss beantwortet wurden. In Gebieten, in denen ein
Wechsel in den Vererbungsmodalitiaten festzustellen war (Uebergangs-
zonen), wurden durch Ergidnzungserhebungen bei weiteren Auskunfts-
personen, durch Riickiragen und Erkundigungen bei landwirtschaftlichen
Schulen, Genossenschaftsvorstanden, Gutsverwaltern, sowie durch Be-
sprechungen mit Ortskundigen weitere Abklirungen gewonnen. Insgesamt
wurden auf diese Weise 265 Antworten herbeigeschafft. Es ist nahe-
liegend, dass das Netz der Erhebungsstellen im Kanton Bern etwas enger
gehalten wurde als in der iibrigen Schweiz. Aus dem Kanton Bern stan-
den von allen Grundbuchverwaltern, mit Ausnahme desjenigen von Thun,
und aus 105 ausgewihlten Gemeinden Berichte zur Verfiigung.

Fir die Beurteilung der erhaltenen Auskiinfte gilt bei der Enquete
das System ,,der freien Beweiswiirdigung*‘. Die Einzelberichte (Zeugen-
aussagen) konnen nicht alle als gleichwertig betrachtet werden, schon aus
dem einfachen Grunde, weil nicht jeder Auskunftsperson der gleiche Ueber-
blick iiber die Gesamtheit der Erscheinungen zukommt. Zumeist wird
eine Justizdirektion den besten Gesamtiiberblick haben, der Grundbuch-
verwalter oder ein Notar auch den besseren als ein rein ortlich orientierter
Gewihrsmann, obwohl es auch bei letzteren Personen gibt, die iiber weit-
gehenden Einblick in grosserem Umkreis verfiigen. Dem Bearbeiter der
eingelaufenen Fragebogen steht es nicht an, bei der Zitierung der Aus-
kiinfte Qualitatsnoten beizufiigen. Die einzelnen -Auskiinfte sind im Klein-
druck dem Texte eingefiigt unter Angabe der Quellen, so dass auch der
Leser zu freier Beweiswiirdigung befahigt wird.
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Der ganzen Arbeit haben wir einen historischen Ueberblick iiber die
Vererbungsweisen des landlichen Grundbesitzes vorangestellt. Dabei
konnten wir namentlich fiir das altbernische Gebiet (deutscher Kantons-
teil, bernischer Aargau, die Waadt) eine Erhebung mit in den Vergleich
ziehen, die im Jahre 1764 unter dem Einfluss der Oekonomischen Gesell-
schaft durch das alte Bern iiber die értlichen Erbsitten gemacht worden ist.

Es ist uns ein Bediirfnis, allen Berichterstattern fiir ihre bereitwillige
Auskunftserteilung und den Justizdirektionen sidmtlicher Kantone, be-
sonders der Justizdirektion des Kantons Bern, fiir ihre Mitwirkung zu

danken.

Wir iibergeben die Arbeit der Oeffentlichkeit mit dem Wunsche, durch
sie cinen Beitrag zur Beurteilung des Einlebens der verschiedenen Insti-
tute des ZGB (Gemeinderschaften, Erbengiilten, Heimstétten, Anerben-
recht) und der Wirkung wirtschaftlicher und wéhrungspolitischer Stérungen
auf die Vererbungsmodalitiaten des béauerlichen Grundbesitzes zu bieten.

Bern, im Februar 1931,

Statistisches Bureau des Kantons Bern,

Der Vorsteher:
Prof. Dr. W. Pauli.
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I. Teil.

Wirtschafts- und Rechtsgeschichte des biuerlichen Grund-
‘ besitzes im Kanton Bern.

I. Allgemeine Bedingungen der Realteilung und der geschlossenen
Vererbung: Siedlung, Sippenvermigen und Sondereigentum.

1. Die Besiedlung des Kantons Bern und die Erbsitten.

Wenn wir uns fragen, wie und mit welchen Verinderungen der vom
Bauer bearbeitete Boden sich auf uns vererbt hat, so ist dafiir in erster
Linie die Besiedlungsart des L.andes von Bedeutung. Je nachdem Dorf-
oder Hofsiedlung besteht, haben die Erbteilungen des Bodens andere
wirtschaftliche Grundlagen.

Echtes Dorfgebief im bernischen Mittelland zwischen Jura und Alpen-
fuss bilden die Aemter Erlach, Nidau, Biiren, Aarberg links der Aare und
nordostlich des Lyssbachs bis ins Grauholz. Weiter gehort zum reinen Dorf-
gebiet der ganze Siidfuss der Jurakette und die siidlich anschliessenden
Talebenen bis zu der Grenzlinie Grauholz-Burgdorf-Wynigen-Bleienbach-
Rohrbach-L.angenthal und Roggwil'). Ein Gebiet gemischter Formen,
wo aber die Dorfer noch vorherrschen, umfasst den sudlichen Teil des
Amtes Aarberg, die Aemter Laupen, Bern ohne die Hiigelziige von Ober-
balm und diejenigen um das Lindental, ferner das Aare- und Giirbetal,
nach Osten hin Worb, Grosshidchstetten und Oberdiessbach einschliessend.

Der Rest des Mittellandes, insbesondere Emmental und Schwarzen-
burgerland, sind typische Hofgebiele.

Im Jura dagegen gibt es Dorfer?) in erster Linie in den breiteren
Flachen der Langstiler. In den Kesseln von Delsberg und Pruntrut-
Charmoille sind die Dorfer zahlreich. Daneben bestehen alte Plateau-
und Bergriickendorfer wie Evilard, Romont, Champoz, Rebévelier und
die Freibergerdorfer. :

In den Quertélern, Klusen und im grosseren Teil des Doubstales
dagegen fehlt das Dorf. Es ist hier nur Platz fiir Einzelsiedlung. Die Ho-
henlagen auf den Juraketten bilden das Hofgebiet, wie es fiir die ganze

1) H. Walser, Dorfer und Einzelhofe zwischen Jura und Alpen im Kt. Bern.
Neujahrsblatt der literar. Gesellschaft Bern, 1901. S. 39.

2) H. Bretschneider-Griitter, Umrisse einer Wirtschafts- und Siedlungsgeo-
graphie des Berner Jura. Diss. phil. I Bern 1914.
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Gegend typisch ist. Alle Riicken des Kettenjura weisen ein Netz von Berg-
oder Sennhofen auf. Es sind dies aber Ganzjahresbetriebe, im Gegensatz
zu den hochstgelegenen Weidewirtschaften mit nur Sommerbetrieb. Reich
an echten Einzelhofen sind der Chasseral, der Montoz, Mont Soleil, Les
Raimeux gegen solothurnisches Gebiet, die Freibergen gegen I.a Chaux-
de-Fonds, die Gemeinden L.a Ferriéere und Mont Tramelan und nérdlich
gegen Les Rangiers zu, der Mont Terri eingeschlossen.

Die alpine Siedlung des Kantons Bern endlich weist selten das ge-
schlossene Hochlanddorf etwa des Wallis auf. Die Dorfer sind im Berner
Oberland meist in den Talsohlen zu finden, wie Zweisimmen, Frutigen,
Grindelwald, Brienz, Innertkirchen. Dazwischen dehnen sich auf den
Hangen Gebiete- der hofweisen Besiedlung aus, wie sie besonders fiir das
Simmental, Diemtig- und Kiental, fiir Aeschi bei Spiez, Sigriswil oder
Wengen typisch sind. Die Dorfer wie Aeschi, Kiental, Adelboden, Kander-
grund, Habkern erscheinen heute mehr als Verdichtungen der Einzel-
hofgebiete.

Fiir die Vererbung des Grundbesitzes gilt als allgemeine Regel, dass
Hofsiedlung zu geschlossener Vererbung, Dorfsiedlung zur Realteilung
fithrt. Die Einzelhofgebiete sind Gegenden spaterer Siedlung von den
itberfiillten Dorfern aus. Die arrondierten Hofe waren nur wenig teilbar,
dann mussten sie regelmissig geschlossen vererbt werden. Der frucht-
barere Boden der Dorfgebiete dagegen bot Anreiz zur wiederholten
Teilung. Aus diesem und verschiedenen andern Griinden war die Real-
teilung im Dorfgebiet héufig. Da sich die Felder innerhalb der Sippe
vererbten, wurden die Bdden innerhalb der Dorfgemarkung auch fort-
gesetzt geteilt. Je alter die Siedlung, desto zerstiickelter wurde der Grund-
besitz. Schon zerstiickelter Grundbesitz aber liasst den Gedanken an
eine Uebergabe des ganzen Betriebes an einen einzigen Erben (den ,,An-
erben‘’) nicht leicht aufkommen. Bei starker Parzellierung liegt es naher,
dass jeder Erbe einige von den vorhandenen Parzellen an sich zieht, dass
also die vorgezeichnete Geteiltheit zur Bildung von Losen fiihrt.

Deshalb ist es begriindet, die seit Jahrhunderten bekannte starke
Zerstiickelung der Giiter im Oberland auf die dltere Besiedlung dieses
Landesteils zuriickzufiihren!). Seit einer sehr alten Besetzung hat in den
abgelegenen Bergtilern eine ungestorte Realteilung schliesslich auch der
Einzelhofe stattgefunden. Die fortgesetzte Realteilung der Aecker und
Wiesen im Tal war betriebswirtschaftlich moglich und erhielt sich leicht,
da der Reichtum der Bergbauern mehr in den genossenschaftlichen Alpen
und Wildern bestand und heute noch besteht. So wurde auf die ungeteilte
Erhaltung der Talgiiter weniger geachtet.

1) So besonders B. L. Messmer, Bauerngiiter und Grulxdgerechtlgkeltexl im
Canton Bern, Baden 1816, Seite 14, 15 und Anm.
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Das Wirtschaftssystem des Dorfes, die Dreifelderwirtschaft, war
-ein weiterer Anlass zur Realteilung. Dieses Anbausystem, seit Karl dem
- Grossen bis ins 19. Jahrhundert verbreitet, herrschte im mittellandischen
und jurassischen Dorfgebiet, im ganzen noérdlichen Teil des heutigen
‘Kantons. Die Dreifelderwirtschaft forderte die Realteilung im Erbgang
dadurch, dass jeder Dorfgenosse in jeder der drei Zelgen beteiligt sein
musste und jeder Erbe war somit gendotigt, in allen Zelgen Land zu er-
halten, um dem Fruchtwechsel und dem Flurzwang (Bebauungsplan)
~des Dorfes folgen zu konnen. Das Land war zum vornherein parzelliert,
die Hube des Einzelnen bestand aus getrennten Stiicken und Rechten.
.Wo mehrere Erben vorhanden waren, ergab sich daraus leicht reale Teilung.

Der ortliche Abschluss der Dorfer endlich sollte fiir die Erhaltung
des wirtschaftlichen Gleichgewichtes zwischen privatem Ackereigentum
und gemeinsamer Weide- oder Alpnutzung dienen und trieb die Parzel-
lierung auf die Spitze. Bei dieser Verfassung konnte sich der Besitz nur
.selten iiber die Gemeindegrenzen ausdehnen, und deshalb wurden (be-
sonders im Oberland) Parzellen und Nutzungen innerhalb der Gemeinde
fortgesetzt einzeln geteilt. (Beispiele S. 25).

2. Das germanische Hausvermogen und sein Erbrecht.

Fir die erste Zeit der Besiedlung unseres Landes durch die Ale-
mannen und Burgunder bestand das Sippeneigentum am Boden. Die
Sippe baute ihr Dorf und bearbeitete Felder der nichsten Umgebung. In
spateren Begriffen gesprochen: Die Aecker und Weiden waren durchwegs
Allmendland. Die Genossen waren nur durch personliche Rechte verbunden
und hatten nur einen unausgeschiedenen, ideellen Anteil an den Feldern.
Wabhrscheinlich erhielt jeder Familienvater von der Sippe jahrlich ein
anderes Stiick Land zur Bebauung zugewiesen.

In diesem kommunistischen Verhiltnis gab es nur ein Erbrecht an
Geraten, Waffen, nicht aber am Grundeigentum. Der Kommunismus war
ein Agrarkommunismus. Der Nutzungsanteil des Einzelnen, statt sich zu
vererben, erlosch mit dem Tode. Jungen Hausstédnden der Sippe wuchs
die Nutzungsberechtigung an. Die Berechtigung war eine Folge der Sip-
penzugehorigkeit und der blossen Anwesenheit.

Die Entwicklung brachte eine Ausdehnung des Sondereigentums.
Haus und Hofstéitte, endlich auch die Landereien in der Feldmark wurden
Sondereigentum. Seit bestimmte und ausgemarchte Felder zu den Ob-
jekten des Sondereigentumsrechts gehorten, wurden sie und das Haus
vererbt. Der Eigentumsbegriff hatte sich verfestigt (ein Zeichen des Sess-
‘haftwerdens), und entsprechend bildete sich ein Erbrecht aus.

Ist der Eigentumsbegriff die objektive Komponente jedes Erbrechts,
so ist dieses subjektiv bestimmt durch die Rolle und Berechtigung des
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einzelnen Familienangehorigen gegeniiber der Familie. Die Rechts-
auffassung von der Wichtigkeit der Familie und des Individuums formt
die Erbrechte nach ihren persénlichen Auswirkungen hin. Gerade beziig-
lich des Grundbesitzes kann das Gesetz entweder (wenig verwandtschaft-
lich) mehr zu Gunsten der einzelnen Erbberechtigten oder zu Gunsten
der gesamten Familie und ihres Besitzes entscheiden. E

In germanischer Zeit entschied das Recht vollstindig zu Gunsten
der Familie. Die Hausgenossen vor allen anderen Verwandten erbten
den Grundbesitz. Das bedeutet, dass vorher abgeteilte und anderwirts
angesiedelte Sohne, sowie ausgesteuerte Tochter nicht mehr erbfihig
waren. Wo es keine Nachkommen gab, fiel das Gut an die Sippe zuriick.
Diese wurde also auch nach der Ausbildung des Sondereigentums am
Boden als Eigentiimerin in zweiter Linie betrachtet.

Kasuistische Aufzeichnungen iltesten deutschen Volksrechts finden
sich in den leges barbarorum, von denen die Lex Alamannorum und die
Lex Burgundionum im Gebiet des heutigen Kantons Geltung hatten. Die
burgundische Lex galt im Jura, in allen Gauen westlich der Aare und im
Oberland. Zeitweise mogen diese Satze fiir das ganze heutige Gebiet ge-
golten haben (burgundisch Alemannien)!). Die Lex Alamannorum be-
herrschte, wenigstens nach den Grenzkampfen zwischen Alemannen und
Burgundern, das bernische Land ostlich der Aare.

a. Die Lex Alamannorum.

Die Lex Alamannorum?) bestimmte, dass die Sohne unter Ausschluss
der Tochter die Liegenschaften erbten. Tochter erbten sie nur, wenn keine
Sohne vorhanden waren. Die S6hne selber waren unter sich gleichberech-
tigt, und Gleichberechtigte teilten zu gleichen Teilen (Titel 97: fratres
aequaliter partiant). Es ist anzunehmen, dass die Alemannen nicht einen
,,Anerben‘‘ wihlten, sondern das Gut realiter teilten. Dabei blieb stets
der Mannesstamm bevorzugt: der Bruder, nicht etwa ein weiblicher Ver-
wandter, war in der Seitenlinie der nichste Erbberechtigte.

Die Bindung des Grundbesitzes an die Familie war nicht bloss durch
die mannliche Erbfolge gesichert, sondern begann schon vor dem Ableben
des Erblassers. Ein alemannischer oder burgundischer Vater war ge-
bunden, Haus und Hof seinen Séhnen zu hinterlassen. Er durfte nichts
ohne Zustimmung der zukiinftigen Erben verkaufen. Zahlreiche bis ins
13. Jahrhundert reichende Urkunden zeigen Landverkiufe an, die der Ver-
kaufer mit Einwilligung von Frau und Sohnen tatigte (Beispruchsrecht).

1) Ueber die Grenzen Hochburgunds s. H. Rennefahrt, Grundziige der Bern.
Rechtsgeschichte I. Bern, 1928. S. 12. Ueber die Geltungsgebiete der beiden Gesetz-
biicher, insb. der Lex Burg. S. 14—16. '

®) C. Kriisi, Die Vererbung des Grundeigentums in der Schweiz. Diss. jur.
Erlangen 1903. -‘
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Lange bestand unter Ehegatten kein Erbrecht. Zwischen Vater und
Sohnen jedoch empfand das Volk eine Art von Gemeinschaft beziiglich
des Grundbesitzes.

Die Verpflichtung des Vaters, seine Giiter den Erben ungeschmilert
zu lassen, zeigt sich auch im Fehlen der Testamente im germanischen
Gebiet. Die Lex Alamannorum sagt nichts von Vergabungen auf den Tod.

Der Vater konnte diese Verfangenschaft nur lésen durch Ausrichtung
der Sohne. Wir finden hier die erste Form der Uebergabe der Betriebe
bei Lebzeiten. Es war jedoch in alter Zeit, wenigstens in den Dorfern,
nicht eine geschlossene Uebergabe, sondern eine Kopfteilung.

b. Die Lex Burgundionum.

Die Lex Burgundionum (vor 501) festigte mit dhnlichen Gesetzes-
vorschriften das Hausvermoégen. Da dieses der Familie, dem Stamm
gehorte, ist ein Hausvater fast nur Verwalter. Die Lex sagt in Titel
51 § 1: ,,Wenn irgend einer der Viter den konkurrierenden Sohnen nicht
Teile des Vermogens iibergeben hat, so soll er nichts Gegenteiliges, nichts
schriftlich gegen das Interesse der Sohne machen. Wenn er das tut,
kann es keine Giiltigkeit haben.*

Ein verwitweter Vater ist ibrigens gehalten, mit den Soéhnen zu
teilen. Dies ist im burgundischen Einflussgebiet ein neuer Anlass zur
Realteilung. Nach alemannischem Recht war der Witwer nicht zur Teilung
verpflichtet (Berner Handveste 40 und 421).

Im burgundischen Land ist die Erbteilung der Grundstiicke wahr-
scheinlich. Ja, sie ist durch mehrere Stellen der Lex und andere Be-
obachtungen als die Regel erwiesen. Einmal spricht das Gesetzbuch
wiederholt von Teilungsmdoglichkeiten. Dann war auch hier eine Bevor-
zugung einzelner Sohne nicht bekannt. ,,Dies wurde in unserem Volke
von alters her beibehalten, dass der Vater mit den S6hnen den eigenen
Besitz nach gleichem Rechte teilte” (Lex Burg. 51,1).

So finden wir das Institut der Realfeilung im Erbgang vor. Der Satz
im Titel 84 der Lex: ,,Weil wir wissen, dass die Burgunder ihre Landlose
mit zu grosser Leichtigkeit zerteilen® — belegt die Freiteilung in bur-
gundischer Zeit.

Die reale Teilung der Giiter hatte die Eigenschaft, den Verband der
Hausgenossen aufzulésen. Deswegen konnte auch das Hausvermigen
vollstandig zerteilt und in neuen Besitz tiberfiihrt werden. Der frithere
alleinige Verwalter, der Hausvater, wurde dadurch zur Partei gleich den
sich verselbstindigenden Séhnen. Er hatte beziiglich des ihm verblei-
benden Restes des Vermogens keine Riicksichten auf eine Familie mehr
zu nehmen. Er konnte iiber dieses IL.and und Vermégen frei verfiigen.
»Wenn ein Burgunder Séhne besitzt, soll er die freie Moglichkeit haben

0] :7_‘ Leuenberger, Studien zur bern. Rechtsgeschichte, Bern 1873, S. 333.




16 —

(wenn er den Sohnen einen Teil gegeben), von dem, was er sich selber vor-
behalten hat, zu schenken oder verkaufen wem er will*“ (LLex Burg. 25,1).

Dieser realen Teilung steht die ungeteilte Uebergabe der Bauernwirt-
schaft an die nichste Generation gegeniiber. Dies wurde durch Bildung
einer Gemeinderschaft unter den neuen Eigentiimern bewirkt. Es ist bei
der strengen Auffassung des Vermogens als Familieneigentum wahrschein-
lich, dass die Bildung einer Gemeinschaft eine sehr grosse Rolle spielte.
Je nach wirtschaftlichen Umsténden wird die Teilung sich nur auf Gerite
oder nur auf einzelne aus dem Familienverband ausscheidende Erben-
bezogen haben.

II. Stiéindische und familienrechtliche Bindung des Grundeigentums.

1. Standische Bindungen,

Das Mittelalter kannte in zahlreichen Formen die Trennung des
Grundbesitzrechtes in Ober- und Untereigentum. Im Rechtsgrund sehr
verschieden, hatten die einzelnen Formen doch wirtschaftlich eine #dhnliche
Wirkung, die der Bindung des Grundbesitzes. Der Bauer hatte in allen
diesen Fallen kein freies Verfiigungsrecht iiber den Boden, welchen er
bebaute. Es handelt sich bei den Bindungen hauptsachhch um die
Lehen und Grundherrschaften.

a. Lehenrechtliche Bindung.

Das Lehenrecht wurde fiir den Grundbesitz des ganzen heutigen
Kantonsgebietes wichtig. Es bezog sich urspriinglich!) auf die Land-
schenkungen der merowingischen Konige an die verdienten Heerfiihrer.

Die vorkommenden Abgaben hatten nur Gebiihrencharakter, wie der
bernische Ehrschatz, den die Stadt bei Handinderungen und Erbgangen
von den Lehen erhob.

Der Lehenherr war auch fiir das bernische Gebiet vorweg der Konig.
Seine Rechte wurden als die eines Hausherrn aufgefasst, sein Haushalt
war das rich?). Die zahlreichen Reichslehen unserer Gegend wurden
direkt vom Konig oder von der Stadt Bern verliehen.

Von den Lehenempfingern interessieren uns nicht die adligen und
ritterméssigen, sondern die bauerlichen Leute. Als Freie waren insbeson-
dere die Burger der Stadt Bern fihig, Lehen zu empfangen (Art. 3 der
Handveste von 1218). Diese Freien, als wehrpflichtige Ménner, empfingen
Mannlehen. Die Lehen umfassten entweder Reichsland (auch blosse
Rechte), oder die personlich freien Bauern nahmen L.ehen von den Tragern
der obern Heerschilde: Bischof oder Freiherr.

) H Fehr Deutsche Rechtsgeschichte (Grundrisse der Rechtswissenschaft,
10. Band) 2. Aufl. 1925. Seite 30.
2) H. Rennefahrt, Bernische Rechtsgeschichte, I, S. 77 etec.
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- Die Bindung der Giiter durch das Obereigentum des Lehenherrn
bestand 1. in der Pflicht, den Hof in gutem Bau und Ehren zu halten
und ihn nicht zu veridussern, sondern immer das Recht des Lehenherrn
vorzubehalten; 2. darin, dass der Lehenmann bei Antritt des Hofes sich
zur Beobachtung des Lehenrechts bekannte, insbesondere zur Anerkennung
der Ehrschatzpflichtigkeit!); 3. wegen des Obereigentums durfte — und
das ist volkswirtschaftlich bedeutungsvoll geworden — der Lehenmann
den Hof nicht ohne ausdriickliche Bewilligung verkaufen, nicht stiick-
weise verkaufen, nicht teilen und nicht seinen rechten Erben entfremden.

Die Vererbung erfolgte urspriinglich nach dem urgermanischen Vor-
bild nur an die Sohne, Frauen waren von den Lehen ausgeschlossen.
In Ermangelung von Sohnen erbte der Mannesstamm, und endlich fiel,
wenigstens in der frithen Zeit, bei Aussterben des Mannesstammes das
Gut an den Lehenherrn zuriick (Heimfall).

b. Grundherrliche Bindung.

Eine weitere Form rechtlich gebundenen Eigentums stellte der von
Ireien und unfreien Bauern bebaute Boden einer Grundherrschaft dar,
Land, an dem der Grundherr volles Eigentum nach- Landrecht hatte
(Allodialbesitz). Auf dem grundherrlichen Land waren die Unfreien in
der Ueberzahl. Der Grundbesitzer besass Leibeigene auf seinem Hof,
oder er setzte Meier ein, welche die Bebauung durch die Leute leiteten
und Bodenzinse eintrieben. Vermehrten sich die Leibeigenen, so wurden
ihnen Giiter zugewiesen (behofte Leibeigene).

,,Oft behielt der Gutsherr sich das Recht der willkiirlichen Zuriick-
nahme der Giiter oder Versetzung der Leibeigenen auf andere ihm zuge-
horige Grundstiicke vor; oft gab er denselben eine Sicherheit des Besilzes
— eine Erbfolge — bhisweilen das Eigentum‘‘?).

Der grundherrliche Eigentiimer verlangte im Interesse der Leistungs-
fahigkeit der Bauern eine starke Geschlossenheit der Giiter. Viel strenger
als die Mannlehen standen die Erblehen unter Zerstiickelungsverbot.
War es doch das Eigentum des Freiherrn oder des Gotteshauses, das die
Bauern bewirtschafteten.

Urspriinglich hatte der auf grundherrlichem Boden gesessene Leib-
eigene kein Erbrecht. Sein Nutzungsrecht wurde jedoch wenigstens fiir
die direkten Nachkommen vererblich aus  praktisch-wirtschaftlichen
Griinden. Auch eine weibliche Erbfolge am Grundbesitz war lange aus-
geschlossen, bis zuerst ein Erbrecht der Witwe anerkannt wurde.
Schwerer hielt die Durchsetzung der Erbberechtigung der entfernteren
Verwandten des Unfreien im Falle der Kinderlosigkeit.

1) H Rennefahrt Bern. Rechtsgeschichte I, S. 85.
2) B. L. Messmer, Ueber die Bauernguter und Grundgerechtlgkelten im
Canton Bern, Baden 1816 S.19 Anm. 14.

2



18

Beispiele grundherrlichen Besitzes im bernischen Gebiet sind die
Twingherrschaften. Die grundherrlichen Rechte wurden allerdings gerade
hier von der Stadt Bern stark beschnitten, so dass auch die Bauern der
Twingherren an der aufkommenden Verfiigungsfreiheit aller Landleute
tiber den Boden teilhatten. — Leibeigene Dorfer im Jura waren Rocourt
und Réclére. Ersteres kaufte sich nachweislich erst 1590 los?). .

Im ganzen heutigen Kanlonsgebiet war die iiberwiegende Zahl der
Bauern schon im 13. Jahrhundert in irgend eine Art der Abhangigkeit
geraten, und es machte sich im bernischen Gebiet bei aller Achtung der
Ortsrechte in der Grundtendenz der Herrschaftsgeist deutscher Fursten—
staaten bemerkbar. '

2. Familienrechtliche Bi ndung durch Sohnesvorteil,
Minorat und Blutzug.

Die Schweiz zeichnet sich im béuerlichen Erbrecht durch Erhaltung
altdeutschen Rechtsgutes aus. Es erhielten sich, insbesondere in den
deutsch sprechenden Landesteilen, der Sohnesvorteil, das Minorat und der
Blutzug Alle hatten die Wirkung, die Landgiiter in der Familie zu erhalten.
ja sie ungeleill den verschiedenen Generationen zu iibermachen. '

a. Das Vorrecht der Séhne auf das liegende Gut.

Das Vorrecht der Sohne auf die Liegenschaften war in der ganzen
Schweiz verbreitet. Die Tochter wurden, selbst in burgundlschen Gebieten,
moglichst ausgekauft und nur mit Grundbesitz ausgestattet, wenn keine
Sohne vorhanden waren. Die Sohne waren aber nur als Gesamtheit be-
vorrechtet. Fiir die Lehen insbesondere blieb die Ueberheferung be-
stlmmend dass der Wehrhafte Mann Grundbesitzer sein sollte. '

Im altbernischen Intestaterbrecht?) setzte sich dieses Vorzugsrecht
der Sthne auf die Liegenschaften in verschiedenen Fillen durch. Nach
der Handveste erbten zwar S6hne und Tochter zu gleichen Teilen. Eine
Ausnahme im Nachlass machten die Mannlehen, welche eben den Séhnen,
bis zur Lockerung der ménnlichen Erbfolge, ausschliesslich verblieben.

Waren keine Deszendenten und war kein iiberlebender Gatte vor:
handen, so erbten der Vater und die Geschwister des Verstorbenen. Fiir
die Geschwister des Erblassers galt nun wiederum fiir die Lehen die Gleich-
stellung von Briidern und Schwestern nicht. Die Lehen fielen den Briidern’
allein zu. :

Wenn Kinder mehrerer Ehen in der Beerbung ‘eines. verwitweten_
Vaters konkurrierten, so gehorten die Lehengiiter den Kindern beider
Ehen zu gleichen Teilen (Handveste § 48). War eine verwitwete Mutter
die Erblasserin, so wurden auch hier die Lehen unter die Kinder beider

1) H. Rennefahrt Die Allmend im Berner Jura (Untersuchungen zur deutschen
Staats- und Rechtsgeschichte, 74. Heft, Breslau 1905), S. 33. :
2) Leuenberger, Studien zur bernischen Rechtsgeschichte, S. 331 ff ' T
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Ehen geteilt; aber in beiden Fillen traten die Tochter Lehen an, ,;soweit
Weiber daran teilhaben konnten‘“ — und das war nur der Fall, - wenn es
an mannlichen Erben fehlte, oder wenn es sich um sogenannte welsche
Lehen (Kunkellehen) handelte. : i

Die stadtische Gerichtssatzung von 1614 (mit subsididrer Geltung
auf dem Lande) erwihnt das Vorrecht der Brider auf Waffen, Kleider
und Mannlehen des verstorbenen Bruders.

Auch abgesehen von der stadtischen Satzung gehorten die Lelien
nach Landrecht immer in den Mannesstamm. SebastianJung, Tschachtlan?)
des Obersimmentals, berichtet?) 1590 an die Regierung in Bern iiber die
lehenrechtlichen Gebrauche des Tals: Starb im Obersimmental ein Mann,
der seine Frau in ,,l.ehen und Eigen befryet®, d. h. testamentarisch ver-
sorgt hatte, so erhielt die Witwe die Hilfte des Lehens. Nun setzte aber
der Vorzug des Mannesstammes ein: des Mannes Lehenerben haben
Gewalt, ,,das Lehen zu halten* und der Frau anderes Land, Eigengut
oder Zinsbares zu geben. Tun sie das nicht, so fallt ihre Lehenshilfte erst
nach dem Tode der Frau an des Mannes Lidmagen.

Etwas weniger streng wurde der Grundsatz der Vererbung des Bodens
im Mannesstamm (s. Berner Handveste Art. 47) fir freie Eigengiifer der
Bauern durchgefithrt. Hier erbten zwar auch vorab die Sohne, aber im
Falle der Kinderlosigkeit von Eheleuten, oder wenn diese ihre Kinder
iiberlebt und beerbt hatten, ging das Gut je zur Halfte an die Verwandten
des Mannes und der Frau. Im Aeltern Erbfallbrief des Obersimmentals
vom 11. April 1392?%) heisst es: Stirbt eines von den Eheleuten ohne ‘ehe-
liche Leibeserben, so soll das Ueberlebende alles Gut, liegendes und fah-
rendes, erben. Nach dem Tod der Witwe oder des Witwers soll die eine
Halfte den niachsten Lidmagen?) des Mannes, die andere Halfte den néachsten
Lidmagen den Weibes®) zufallen. Der Grundsatz hielt sich mit geringen
Aenderungen im Simmental! und erscheint wieder im Landrechtsbrief
vom 31. Oktober 1416 und im Brief vom 29. Dezember 1595.

Eine Erginzung zum Erbrecht innerhalb der Blutsverwandten brach
sich im Anfang des 16. Jahrhunderts Bahn: das Reprdsentationsrechl der
Enkel. Wire also ein erbberechtigter Nachkomme im Zeitpunkt des Erb-
ganges iiber die Verlassenschaft seiner Eltern schon verstorben, aber unter
Hinterlassung von Kindern, so erbten diese an seiner Statt. Dieses Ein-
standsrecht der Enkel beim Erbfall der Grosseltern findet sich nieder-

1) Kastellan, Schlossvogt, Statthaiter der Regierung.

%) Rechtsquellen des Kt. Bern 2. Bd., I. Halbband, L. S. von Tscharner, Das
Statutarrecht des Obersimmentals, Aarau 1912, S. 111 (kiinftig zit. als ,,v. Tschar-
ner, R’quellen I'’).

%) p. Tscharner, R’quellen I, S. 19,

1) B.utsverwa.idscharft. 7

5) Die Gotteshausleute von Inlerlaken vererbten Lehen und Eigen mit ge-
ringen Unterschieden je zur Hilfte an Vater- und Muttermagen seit 1404; s. Oeff-
nung von Interlaken bei Grimm, Weisthiimer I, Gottingen 1840, S. 175.
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gelegt in den bernischen Ordnungen der Deszendentenerbfolge von 1501,
1508 und 1525. Am 1. April 1629 wird das Erbeintrittsrecht der Enkel
und Urenkel in auf- und absteigender Linie befestigt fiir das Obersimmen-
tall). Im Jura dagegen galt die Reprasentation unbeschrankt.

b. BcVOrzuguhg einzelner Siéhne.

Durch eine von Leuenberger in seinen ,,Studien zur bernischen Rechts-
geschichte‘* erwihnte Urkunde von 1422 ist fiir unser Land das alte Kiir-
recht des jlingsten Sohnes erwiesen. Dieses Recht, das insbesondere im
Sachsenspiegel niedergelegt ist, weist auf die Realteilungssitten im aleman-
nischen Gebiet hin. Der Auskauf gleichberechtigter Sohne war jedenfalls
der seltenere, mehr im Einzelhofgebiet vorkommende Fall. Der Inhalt
des Kiirrechts ist namlich der, dass der dltere Sohn die I.ose machte und
so die Teilung einleitete, dass aber der jiingste Nachkomme sein Los zuerst
withlen durfte. ,,Das Kiirrecht im bernischen Gebiet scheint aber spater
fiir streitige Erbfalle dem richterlichen Teilungsvollzug Platz gemacht
zu haben, wihrend sonst freie Wahl oder das Los entschieden‘‘?).

‘Im Kiirrecht des Jiingsten bildet sich die Bevorzugung eines Ein-
zelnen unter den urspriinglich gleichberechtigten Sohnen aus. Das Minoral
ist im Entstehen begriffen. Wihrend ein Weistum?®) das Vorrecht des
Jingsten fiir Tannegg und Fischingen im Thurgau schon 1432 belegt?),
sind fiir den Kanton Bern um diese Zeit immer nur blosse Vorlaufer dieses
Rechtes festzustellen. Wir begegnen ,,um die Mitte des 15. Jahrhunderts
den Vorboten des spiteren Vorrechtes des jiingsten Sohnes, da aus einer
Urkunde von 1442 zu entnehmen ist, dass schon dannzumal die Gewohn-
heit bestand, den Sohnen ein gewisses Voraus auf des Vaters Sasshaus
testamentarisch zu legieren‘*).

Nach den Ratsmanualen (Sitzungsprotokollen) hiess der Rat 1517
eine Bevorzugung eines einzelnen Sohnes am Sidsshaus ausdriicklich gut.
»Wenn der Vater dem ersten Sohn (nicht dem Jiingsten!) den Sitz uft
dem etag gegeben hat, auch wenn solcher von der Mutter herkommt,
dann soll es dabei bleiben aber den (iibrigen) Kindern soll dagegen im
iibrigen Gut Ersatz werden*. Und am 26. Februar 1518 steht im Rats-
manual: Es mag einer in Frutigen einem Kind mehr geben als dem andern,
aber dem Landrecht von Frutigen ohne SchadensS).

Es sind dies frithe Anzeichen des Auskaufs der Briider durch einen
einzelnen Uebernehmer. Es beginnt sich ein Interesse an der Ungeteilt-

1) p. Tscharner, R’quellen I, S. 120.

2) Leuenberger, Studien, S. 330.

3) Richterspruch, Aufzcichnung von Rechtsgewohnheiten.

1) Zitiert bei P. Jansing, Erbrecht und Erbfolge des Jiingsten an Haus und
Hof nach deutschen Rechten. Diss. jur. Milnster i. W. 1925, gedruckter Auszug
Dortmund 1925, S. 7. ",

5) Leuenberger, Studien, S. 332.

6) B. Haller, Bern in seinen Ratsmanualen, Bern 1902, Bd. II, S. 459.



heit der Bauerngiiter durchzusetzen. Die Entstehung des Minorats?)
kann im bernischen Gebiet erst in der zweiten Hélfte des 15. Jahrhunderts
stattgefunden haben. Das Minorat zeigte zuerst nur die Bedeutung einer
Sitte, einer bestimmten Form, welche die Erbteilungen, dhnlich wie die
Kiir, angenommen hatten. '

¢. Das Minorat.

Im 16. Jahrhundert beginnen die Statutarrechte ausdriickliche Vor-
rechte des Jiingsten aufzuweisen. Die stadtbernische Gerichtsordnung
von 15392%) enthélt in Satzg. 6 des XIII. Titels das Vorrecht des jiingsten
Sohnes als ,,des jiingsten suns recht zur bsitzung® und lautet: ,,Dem
jingsten sun soll allwegen in den Theylungen, sins abgestorbnen vatters
bsitzung oder verlassen sidsshuss und hoff, — so er oder sine vogt dz be-
gerennd in zimlicher billicher theylung gevolgen und blyben, souer dz
sinen theylsgnosse billiche ersatzung dargegen bscheche3).

Weil die Stadtsatzung fiir Liicken der Orts- oder Herrschaftsrechte
herangezogen wurde, und weil die Satzung ihrerseits unter Fithlung mit
den Landschafts- und Landstiadterechten entstanden ist, erscheint das
Minorat vielfaltig in alterer praktischer Uebung verwurzelt. Es findet
sich im 16. Jahrhundert auch in vielen andern Statuten. So im Stadt-
recht von Aarberg: ,,Dem jiingsten sohn soll allwegen in den theylungen,
es sei (dass) nach des vaters abgang die mutter, so sich verenderet hat,
mit den Kindern oder die geschwiisterte, wie ietz gemelt, mit einanderen
theilen, seines abgestorbenen Vaters besitzung oder verlassen sisshaus
und hof, so er oder sein vogt dessen begehrend, in zimlicher leidlicher
theilung gefolgen und bleiben, sover als seinen theilsgenossen billiche er-
satzung dargegen geschehe‘*).

Acehnliche Bestimmungen galten fiir das aargauische Amt Schenken-
berg 1539. Die Aarauer Gerichtssatzung 1573 und das Aarburger Stadt-
recht von 1605 enthalten unter dem Einfluss der bernischen Gesetz-
gebung das Minorat mit geringen Aenderungen. Weiter findet es sich in
der Bieler Stadtsatzung 1614. Die revidierten bernischen Gerichtssatzungen
von 1614, Satzg. 6 des Titels XTII, 1761 und 1827 enthielten das Vorrecht
des Jiingsten ebenfalls mit geringen Aenderungen. ‘

Im Landrecht von Emmenthal, 1659, lautet die Bestimmung wic
folgt: ,,Wiewohl nach des Vaters Abgang allwegen dem jiingsten Sohn
seines Vaters seligen Besitzung, Sasshaus und Hof, so er oder seine Vogl

17)77U7(;,17t)er alte Spuren des Minorats in andern Kantonen, s. E. Huber, System
und Geschichte des schweiz. Privatrechts, Band, IV, Basel 1893.

) J. K. (Oberrichter Kernen), ,,Ueber das Vorrecht des jiingsten Sohnes®,
in Bd. 8, S. 2, der Ztschr. d. bern. Juristenvereins behauptet (und nach ihm C.
Kriisi a. a. 0. S. 19) zu Unrecht ein statuiertes Minorat schon 1316. Richtigstellung
bei v. Tscharner, Ztschr. des bern. Juristenvereins, Bd. 44, S. 466.

3) F. E. Welti, Das Stadtrecht von Bern (Rechtsquellen des Kt. Bern, 1. Teil,

1. Band), Aarau 1902..
1) Zeitschr. f. schweiz. Recht, Bd. IX, 1861, S. 27.
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idessen begehrten, und seinen Theilsgenossen billiche Ersatzung dagegen
~beschiehet, um zim- und billichen Preis gefolgen und bleiben soll, wie hie-
nach folget, so ist dabei doch auch Geordnet und Gesetzt, dass wann sein,
des jiingsten Sohnes Pflegvogt oder Gewalthabern von seines Nutzens
wegen solche Besitzung von seinen Handen kommen liessen und dann
ander Gut zu seinem, des jg. Sohns, Handen n&dhmen, derselbe jiingste
Sohn hernach an die gemelte Besitzung kein Recht noch Zug mehr haben,
sondern es ginzlich bei seinen Vigten und Gewalthabern zu seines Nutzens
SO beschechener Handlung, unwidersprechenlich verbleiben solle‘‘?).

Im erncuerten Landrechtsbrief des Obersimmentals von 1747 findet
sich die Regelung des Jiingstenrechts mit folgendem Wortlaut: ,,Es soll
nach des vaters absterben dem jiingsten lebenden Sohn dessen hinterlassenes
sasshaus samt beunden und garten, wie auch einer jucharten nechst darbey
ligend und zugehorigen erdrichs in zimlich billiger schatzung heimb dienen;
jehdennoch nicht iiber den sechsten teil**?). Fiir das Niedersimmental
wird das Jiingstenrecht zuletzt 1810 statuiert.

Selbst das Patriziat folgte dem allgemeinen Brauch und vererbte
der Regel nach das Stadthaus als das eigentliche Sdsshaus des Bern-
burgers auf den jiingsten Sohn?). Das Landschloss und insbesondere die
Herrschaftsmchte wurden dagegen stets dem Aeltesten gegeben.

Das Jiingstenvorrecht, wie es im alten Bern galt, umfasste vorab
das Wohnhaus der Eltern samt Dependenzen. Meist wurde das Anrecht
auch auf eine Jucharte oder ein sonst beslimmtes Mass von umliegendem
Grund und Boden ausgedehnt. Die Vorrechte des Jiingsten verhinderten
somit nicht, oder nicht durchwegs, die Realteilung. Im Einzelhofgebiet
des Emmentals wird bezeichnenderweise keine Beschrinkung des An-
rechts ausgesprochen. Die arrondierten Giiter wurden vollstindig und
ungeteilt auf den Jiingsten tbertragen.

s,Der Hof** ist an und fiir sich ein Begriff von unbest1mmtem Inhalt.
Leuenbergert) wiirde, nach der Satzg. 545 des kantonalen Zivilgesetzes
von 1827 und nach verschiedenen Entscheiden des bernischen Ober-
genchts, unter dem Hof die Gebaude, Grundstiicke und Gerechtsame,
die in landwirtschaftlicher Hinsicht ein Ganzes ‘ausmachen, verstehen.
Pachtgiiter der Eltern und eventuell auch abgelegene Parzellen wiirden
nicht unter den Begriff des Hofes fallen, wie sie auch heute samt dem
Bauland nicht unter dem Anspruche aus Art. 620 des Schweiz. Zivilgesetz-
buches begriffen sind.

Das Jiingstenrecht hatte bei uns, im Gegensatz zum iltern deutschen
Anerbenrecht, das Zwangscharakter besass, nur dispositive Bedeutung.

-1y Zeitschr, 1. schweiz. Recht, Bd. 1X, 1861, Nr, 113.

?) p, Tscharner, R’quellen I, S. 1901, .

3 L. S. v Tschamel, L ar Geschlchte des Minorates und Majorates im alten
Bern®, in Zeitschr. d. bern. Juristenvereins, Jahrg. 1908, S. 466.

4) Leuenberger, Bernisches Privatrecht I, Bern 1850, S. 599.
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Es begriindete bloss ein klagbares Recht des Jiingsten auf Uebernahme
ides Betriebes und zwar in von Ort zu Ort verschiedenem Umfange. Es
thandelte sich also um ein fakultatives Privileg, das dem Berechtigten ein
.unbedingtes und unbeschranktes Recht einrdumte. Das Vorrecht galt in
der Teilung mit den Geschwistern und auch mit der Mutter. Die Eltern
konnten dem Jiingsten das Vorrecht nicht testamentarisch entziehen. —

Ueber die Enistehung des Jiingstenrechtes gibt es verschiedene Theo-
rien (vgl. P. Jansing a. a. 0.), die wohl alle in ihrem Beobachtungsgebiet
richtig sind. Fiir das bernische Hofgebiet kommt unseres Erachtens noch
ein Moment zu den in der Literatur bekannten hinzu.

Die Entschiedenheit der geschlossenen Vererbung ist wohl nur zu
verstehen aus der Tatsache, dass das bernische Mittelland in einem be-
stimmten Sinne Kolonialland ist (Hofgebiet) und dass die Bevolkerung
Kolonisten sind. Kolonialland, weil das Mittelland urspriinglich von
Wald bedeckt war und weite Ueberschwemmungsgebiete aufwies (Emme,
Aare, Seeland). Im Gegensatz zur Ostschweiz blieb es als Gegend der Grenz-
kimpfe zwischen Burgundern und.Alemannen lange unfriedlich. Das
miihsam urbarisierte ,,Heimet® war auf ungleichméissigem und steilem
Land errichtet. Die élteren Séhne zogen daher aus, um Neuland zu ge-
winnen, der Jiingste erhielt die leichiere Aufgabe, den elterlichen Hof
durch Schwenten und Reuten zu vergréssern. — Spéter erhartete sich
diese Sitte zum festen Brauch, der Hof erfihrt in gewissem Sinne eine
Personifikation. ,,Das Heimet" wird fast zum Subjekt eigenen Rechts und
wird also in seiner Ganzheit erhalten. Vom mithsam abgerundeten ,,Heimet
wird gesprochen als von etwas Festem, Respektiertem und Unteilbarem.

_ Die Sitte, dem Jiingsten das véaterliche Haus zuzuteilen, hatte ‘eine
sehr weite Verbreitung. Ein Redaktor des Coutumier?!) d’Ajoie, Advokat
Scheppelin in Pruntrut, berichtet aus dem 18. Jahrhundert, dass im
romisch-rechtlichen Freiteilungsgebiet von Pruntrut und Delsberg die
Uebergabe des Wohnhauses an den Jiingsten als briauchlich erachtet wurde.
»0n croyait, mais sans régle ni droit, que le plus jeune fils pouvait avec plus
de convenance que les ainés, demander dans son lot 1a maison paternelle‘‘2).
Auch in der benachbarten oberelsissischen Herrschaft Pfirt (Seigneurie
de Ferette) war das ,,droit de Juveignerie’* in Kraft: ,,Il était d’usage
que le plus jeune des fils légitimes du défunt prit de droit possessmn de la
‘maison ou de la cour de son pére‘3).

Es ist dies ein Beispiel, wie im nachmals bernischen Jura Blauche
germanischer Art und Herkunft sich erhielten.

1) Sammlung von Ortsrechten.
' A, Quzquerez Histoire des Institutions pohthues, constltutlonnelles et
wndxques de I’Evéché de Bale, Delémont 1876, S. 323.
L. 3) Zit. bei J. Rossel, L.alégislation c1v1le de ]‘1part1e fran( aise de I’ancien Lvedlc
de Bale, Diss. Bern 191% ) ;
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d. Der Blutzug.

Ausser Sohnesvorteil, Minorat, Festigung des Eintrittsrechts der Enkel
und Urenkel stellt auch der sogenannte Blutzug ein Rechtsmittel alten
FFamiliensinnes dar. Der Blutzug oder das Niaherrecht mag vielfach eine
abgeschwichte spatere Form des Beispruchsrechtes der Verwandten dar-
stellen?). Das Recht bestand darin, dass Blutsverwandte des Verkiaufers
einer Liegenschaft Zugrecht an diesen Grundstiicken hatten und sie inner-
halb bestimmter Frist vom Kéufer ab und an sich ziehen konnten.

Die Berner Stadtsatzung von 1614 gestattete dieses Zugrecht den
Deszendenten, Aszendenten und Seitenverwandten ersten Grades. Es
wurde kein Unterschied zwischen voller und halber Geburt gemacht?).

Im Landrechtbrief des Obersimmentals von 14163) lesen wir vom
,,Giiterzug bei Leibgeding‘‘: Will einer sein Leibgeding verkaufen, so soll
er es zuerst seinen nichsten Erben anbieten. Auch in Briefen von 1644
und 1645 besteht, mehrfach erwahnt, ein Retraktrecht unter Bluts-
verwandten, wenn ein Bruder oder weiterer Verwandter Land verkaufen
will. Es wird dabei auf die Stadtsatzung verwiesen. Die Frist zur Geltend-
machung ist auf 14 Jahr nach dem Kauf angesetzt, die Berechtigung steht
ausser Briidern und Schwestern auch noch deren Kindern zu. Der erste
Grad geht dem zweiten vor, unter Gleichberechtigten entscheidet Pra-
vention.

Das bernische Zivilgesetzbuch der Restaurationszeit (1827) kannte
in den Satzungen 818 bis 833 ,,das Zugrecht’‘ ebenfalls und umschrieb es
ausfithrlich. Es definierte: ,,Das Zugrecht besteht in der Befugnis der
gesetzlich begiinstigten Verwandten (Satzg. 823) desjenigen, welcher
infolge eines Verkaufes eine unbewegliche Sache einem andern tiberlassen,
in die Stelle des Kaufers einzutreten, und die Kaufsache zu erwerben‘.
Zur Ausiibung waren die voll- und halbbiirtigen Geschwister, sowie die
Verwandten in auf- und absteigender Linie berechtigt, nicht aber die
noch unter des Verkidufers Gewalt stehenden Kinder.

Seit dem Inkrafttreten des Schweizerischen Zivilgesetzbuches hat
Bern kein geselzliches Vorkaufsrechl der Verwandten mehr. Praktisch
jedoch diirfte im Mittelland kaum ein Verkdufer Land an Dritte abgeben,
wenn sich einer seiner Verwandten dafiir interessiert.

In der ganzen Schweiz werden seit dem ZGB bei Erbiibergingen von
Hofen gelegentlich Vorkaufsrechte zu Gunsten von Verwandten ins
Grundbuch eingetragen. Damit ist die Wirkung des Blutzuges wieder
hergestellt. —

1) p». Miaskowski, Das Erbrecht und die Grundeigentumsverteilung im deut-

schen Reich (Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik XX), Leipzig 1882, S. 175.
2) E. Huber, Die schweizerischen Erbrechte, Diss. jur., Ziirich 1872, S. 32.
3) p. Tscharnér, R’quellen I, S. 130 f.



Die besprochenen mittelalterlichen Rechtsinstitute entsprachen dem
ausgebildeten Familiensinn. Die Verwandtschaften, die sich wie ein Netz
iiber jedes Dorf legen, liessen den Wunsch entstehen, die liegenden Giiter
fest in ihren Kreis zu bannen. Der stark entwickelte Ortsgeist sorgte fiir
den Zusammenschluss der ansassigen Geschlechter.

Von diesem lebendigen Familiensinn gibt es aber noch eine héhere,
strengere Stufe. Der Familiensinn wird zur Familienpolifik. Thre Tréger
sind die Bauern der grosseren Hofe, die Kreise, welche das Minorat hoch-
hielten bis auf unsere Zeit. Neben der Erhaltung geschlossener Ueber-
gabe der Giiter suchte man durch Heiraten Land und Vermogen zu-
sammenzuhalten. Unter mehreren Sohnen und Tochtern pflegten nur
ein oder zwei Sohne, vielleicht dann gar keine der Tochter zu heiraten.
Die Auskaufssummen der Ledigen fielen nach deren Tode ins Familiengut
und damit auf den Hof zuriick. Nur so wurde es moglich, die Schulden
vom Auskauf der Briider und Schwestern wieder abzutragen und der
neuen Uebernehmer-Generation ein gutes Auskommen im wenig belasteten
Gut zu gestatten.

III. Vererbung und Grundbesitz zur Zeit der heginnenden Landknappheit.

1. Oertliche Autarkie, Waldrodung, Uebernahme von
Klostergut.

Die mittelalterlichen Bindungen des Grundbesitzes hatten eine feste
Form und Wirtschaftspolitik der Dorfer gebildet. Die alten Verhiltnisse
gibt ein Bericht aus dem Haslital bei Schafzmann') wieder: Hat ein Be-
wohner von Hasliberg in der Nachbargemeinde Innertkirchen Land ge-
erbt, so kann er das Heu davon nicht auf seinen Sitz heimnehmen; denn
so wiirde er mehr Vieh wintern, als fiir die Sommeralpen seiner Gemeinde
zutriglich wire. Er muss das Land in Innertkirchen verpachten oder
das Heu verkaufen.

Die Obrigkeit unterstiitzte die Talschaften in ihren selbstgeniigsamen
Abschlussbestrebungen. Der bernische Ratschreiber notierte am 2. April
1489 ins Manual kurz und deutlich ,,Morn anzubringen von den Wallisern
wiigen, im Oberland si niitz erben zu lassen‘“?). Die Landleute im Ober-
simmental sollten vom Tschachtlan verhindert werden, Giiter ausser
Landes zu verkaufen (Ratsmanual 6. Juli 1489), und am 30. Mai 1517 wird
diese Mahnung besonders wegen Verkaufen von Bergen oder Alpen wieder-
holt. Umgekehrt ergeht 1471 die Mahnung ,,an Ammann und Landliit
von Hasli, dass sie keine usslendige Kauf tund, dann ihrem Lande ganz
verderben daran litt.**

1) R. Schatzmann, Schweizerische Alpenwirtschaft, 2. Heft, Aarau 1860, S. 42,
?) B. Haller, Bern in seinen Ratsmanualen, Bern 1902, III. Bd.



- In der Allmendordnung der Bauert Bettelried bei Zweisimmen vom
30. April 1498 gibt es eine Vorschrift, dass Acker und Bergweide zusammen
verkauft werden sollen. Es wird bei Erbteilungen auf ein dhnliches Gleich-
mass gehalten worden sein: ,,Wenn einer am berg sin meder oder sust
hus und hofstatt oder e¢in acher (maad) verkof en wollt oder verko fe, so
sol alwegen mit demselbigen gut sovil weid verkoft syn und by dem git
beliben, als im och zugeleit ist und ertragen mag, nach inhalt des rodels
so sy darumb haben‘ etc.). :

Bei derartigem ortlichen Abschluss wurde bei zunehmender Bevil-
kerung die Landknappheit um so fithlbarer. Sie machte sich im Oberland
am frithesten geltend. Die Seyung der Alpen und die besprochenen Mass-
nahmen zeugen dafiir. Weiter wurde im Oberland zuerst von fremden
Ankoémmlingen ein Einzugsgeld verlangt. Um der Landknappheit zu be-
gegnen, wurde der Kampf des Bauern gegen die Walder- und Sumpf-
wildnis eréffnet. Das Reuten begann seit der Bevilkerungszunahme nach
der Reformation wieder die téagliche Sorge des Landvolkes zu werden.

In einer Urkunde von Alle und Courgenay lesen wir 1314, ,,dass p'riva’tye
Rodungen, die nicht auf dem Gebiet der Wohnsitzgemeinde ihrer Besitzer
liegen, derjenigen Gemeinde anheimfallen sollen, in deren Gebietsie liegen*‘?).
Der Berg Raimeux war nach den Freiheiten des Delsbergertales der pri-
vaten Rodung ebenfalls offen. Es darf jeder auf einen Waldbaum steigen,
die Axt auswerfen und diesen so bemessenen Kreis roden: ,, und als verre
er daz selb geschir wirfet... von dem bom, das ertrich mag er ze ring omb
die breite und die lengy ruten und buwen, fur sin fry eigen und auch syn
jahrzit daruf setzen, und sine kinde damil beraten‘3). Im Jura waren
aber insbesondere die Freiberge Gegenstand freier Neusiedlung.

Fellert) sagt, dass gegen 1525 der Bauer die Ebenen und Hiigel des
Mittellandes so ziemlich gerodet und ausgenutzt hatte: ,,nun trug er die
Rodung in die Hochwalder vor* '

Die Rodung war eine standlge Erscheinung. Einmalig, aber ebenfalls
platzschaffend, waren fiir das bernische Land ausser dem katholischen
nordlichen Jura die Sikularisation der Klosterguter und die Verklemerung
der Pfrundgiiter.

Das Klosterland wurde seit 1534 vom Staat zu Erblehen vergeben.
Hier erschloss sich, wenn auch mit héheren Zinsen be]egt als die -alten
Lehen, ,,Neuland® fir ausgekaufte Bauernsghne. Gelegentlich Wurde

1) v. Tscharner, R’quellen I, S. 63. ‘

2) H. Rennefahrt, Die Allmend im Berner Jura. (Untersuchungen der deut-
schen Staats- und Rechtsgeschichte, 74. Heft), Breslau 1905, S. 18. .

3) Rennefahrt, Allmend, S. 19 (von uns gesperrt). ‘

1) Feller, Der Staat Bern in der Reformation, Gedenkschrift zur Vierjahr-
hundertfeier der bernischen Klrchenreformatlon Bern 1928 (z1t als ,» Staat Bern“)

S. 240.
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‘eine Verbindung von Kauf und Lehen gemacht: Der Kéaufer zahlte dem
“Staat ein Kapital fiir die Lehensgewehre, und ausserdem war er einen
Zins und den Ehrschatz schuldig. Dies wurde ,,eigenthiimliches Lehengut*
-genannt!). Der Erwerber konnte die Giiter nicht ohne Erlaubnis teilen,
dagegen frei belasten und sie verkaufen. Zahlreich waren auch die Fille,
wo Bauern Pfrundgiifer (Pfarrgiiter) erwarben. Den Staatsdeminen, staat-
lichen und kommunalen Erziehungs- und Armenanstalten blieb ein Rest
und nicht immer des besten Landes.

2 Schachensledlung, Allmendteilung und -Einschlag; die
neue Grundbesitzverteilung.

- Typisch fir die Uebervolkerung besonders des Einzelhofgebiets nach
der Reformation ist die Schachensiedlung. Um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts begannen die Besitzlosen, Taglohner und Handwerker, verzweifelt
und ohne obrigkeitliche Erlaubnis, sich auf dem Schwemmland (,,Scha-
chen‘’) der Béache und Fliisse Hiitten zu bauen und Landstiickchen zu
bepflanzen. Die Schachensiedlung in der ersten primitiven Weise ist fiir
1530 bis 1580 belegt fiir Goldbach, Riiderswil, Wasen, Diirrenroth, Grunen,
aber auch in Biiren und Laupen fand sie statt.
| 1569 wurden die emmentalischen Schachensiedlungen obrigkeitlich
bve'statlgt unter Auflage eines Bodenzinses. Die Giitchen der ,,Armen‘
scheinen durchwegs eine Grosse von ein Viertel bis zwei Jucharten gehabt
zu haben. Thre Neugriindung setzte sich noch iiber diesen Zeitpunkt
hinaus fort. Aus den ersten Siedlungen sind ganze Schachengemeinden
geworden, die nun ihrerseits grossere Bauernwesen umfassten, aber noch
lange zu den alten Hofbauern im Gegensatz standen.

- Ausser Rodung und Giiterverbesserung, Uebernahme von Klostergut
und Schachenland, ergriff die Erweiterung des biuerlichen Besitzes die
Gemeindeallmend.

- Das Dorf war von einem Wntschaftsverband der Bauernhofe zu
einem personlichen Verband der im Dorf Heimatberechtigten geworden?).
Lingst besassen nicht mehr alle ein Bauerngut. Aber alle kleinen Dorf-
leute waren an den Allmenden noch nutzungsberechtigt, obwohl urspriing-
lich die Allmend Zugehér der Giiler war und sich die Nutzung nach der
Grosse der Hofe richtete. Aber schon nach einer Ratserkenntnis von
1527 hatte jeder, der mit Haus, Feuer und Licht angesessen war und Lieb
und Leid mit den andern teilte, an der Allmend Anteil®). An einzelnen
Orten blieb fiir gewisse Teile der Allmend die frithere, an das im Dorl
befmdhche Eigentum gebundene Form der Nutzung bis heute bestehen.

1 Feller Staat Bern, S. 212,
?) K. Gezser Studien liber die bern. Landwirtschaft im 18. Jahrhundert land-

wirtschaftl. Jahrbuch IX, Bern 1895.
4 3) R. Feller, Der Staat Bern, S. 245. — Spater wurde der Kreis der Nutzungs—
berechtigten unter den Burgern ‘ebenfalls eingeschrankt.



Die Dorfgenossen ohne Hofe verlangten, vom Weideland der Allmend
Stiicke als Pflanzgarten nutzen zu diirfen. Spater musste davon auch als
Bauland hingegeben werden. Die Interessen der Allmendsiedler, der Dorf-
bauern und der wegen der Armenlasten besorgten Obrigkeit gingen dabei
vielfach fiir- und gegeneinander. Das Dorfpatriziat sah sich in seiner
Nutzung geschmélert, wo der Grossbauer nach Massgabe seines Sonder-
eigentums Weiderechte hatte. Dieselbe Klasse willigte aber in eine Aui-
teilung ein, wo jeder ein Stiick der Allmend erhielt, oder wo sich die frei-
willige Zuweisung kleiner Landstiicke der Allmenden an die ,,Armen‘:
bewahrt hatte. Die Obrigkeit ihrerseits sah wohl, wie die Kleinsiedlung
den untern Schichten Hilfe brachte, und genehmigte z. B. die ,,Einschlage®
im Moos bei Walperswil, Siselen, Epsach, Hermrigen!). Doch fiirchtete
sie richtig fiir die Vererbung dieses Besitzstandes. Sie musste voraussehen,
dass spater die kleinen Anwesen in der Not verkauft wiirden. Dann wiire
keine Reserve in Gestalt des an die Gemeinde gebundenen Eigentums mehr
vorhanden, und der Armenlast wire nicht mehr zu steuern.

So erhielt Dirrenroth 1570 nur ,,ausnahmsweise‘ die Erlaubnis, die
Allmend zu teilen. Aber der Landvogt von Sumiswald schied vorweg
60 Jucharten als Gemeinbesitz der 15 Taglohnerhduschen aus und verbot
den Taunern, diese Rechtsame zu verdussern, den Dorfbauern, die Hauschen
mit der Rechtsame aufzukaufen?).

Die Ansiedlung auf der Allmend war nicht abzuwehren. Die Urbale
des spatern 16. Jahrhunderts zeigen fast iiberall Allmendsiedlungen; die
Obrigkeit begann sie zu gestatten und Zehnten und Zinsen davon zu nehmen.
Die entlegenen Orte zwar haben haufig ohne Erlaubnis in aller Stille Land
in Beschlag genommen. Das obere Emmental hatte frith keine Allmenden
mehr. Regelrechte Teilungen der Allmend, sonst ein wirtschaftliches
Problem des 18., im Jura des beginnenden 19. Jahrhunderts, erfolgten fiir
Diirrenroth 1570, Arni 1614 mit Ausscheidung von Taunerland?), in Sig-
nau 1691. .

Deutlich wird, dass nach der Reformation die Grundbesitzverteilung
schon ziemlich dhnlich der heutigen ausgebildet war: der Besitz ist ungleich-
maéssig gross, er gehort Leuten annahernd gleichen Rechts (wenn auch erst
seit der Revolution alle einfach Staatsbiirger waren), aber ungleicher
Wirtschaftskraft und ungleicher Wirtschaftschance. Das stiarker besetzte
Dorf erhilt seit der Reformationszeit seinen heutigen Charakter, das
Netz der Einzelhofe erreicht annidhernd seine endgiiltige Dichte.

Wir sehen von der Zeit an auf dem Lande nicht mehr allein eine rein
bauerliche, mit Absicht den Vorteil arrondierter Giiter von einiger Grosse
wahrende Vererbung. Daneben besteht ein fast proletarischer Landbesitz,

1) Feller, Staat Bern, S. 248.

2) Feller, Staat Bern S. 246.

3) H. Brugger, Eine Urkunde aus der Bauernstube. Blitter fiir bern. Geschlchte,
Kunst und A.tertumskunde, Bern 1906, S. 33.
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der nur Erginzung und Nebenarbeit zum Handwerk, zum Taglohnern,
spiater zur Industriearbeit oder im Oberland zum Fremdenverkehr dar-
stellt. 'Wohl gibt es grosse und stolze Bauernbetriebe mit zerstiickeltem
Parzellenbesitz. Aber festzustellen ist auch, dass jener ,,proletarische*
Landbesitz fast nur in den Gegenden der Zerstiickelung und der Real-
teilung im Erbgang auftritt. Bestand da nicht die Gefahr, dass auch die
grossen Betriebe im Realteilungsgebiet auseinanderfallen und zu unren-
tablen Zwergbetrieben herabsinken? Das befiirchtete die Regierung,
und es setzte ihr Bemiihen ein, den biuerlichen Grundbesitz, die Giiter,
wie sie nach der Reformation bestanden, zusammenzuhalten. Wohl des-
halb wurde in die Gerichtssatzung von 1539 das wahrscheinlich auf Einzel-
hofen entstandene Minorat aufgenommen.

IV. Die Lockerung der familienrechtlichen und stindischen Bindungen,
Zerstiickelung der mittelalterlichen Giiter im Erbgang.

1. Die freiheitliche Entwicklung des Lehenrechts.

Die skizzierte Bewegung in der Grundbesitzverteilung war nur moéglich
durch die freiheitliche Entwicklung des Eigentumsrechtes im grundherr-
lichen Verhaltnis, insbesondere durch die Angleichung an das Landrecht:
der Freien. Ja, diese Angleichung war die grosse Bewegung in den Eigen-
tumsverhaltnissen, die das Mittelalter zur Neuzeit werden liess. Der
Bauer kam von den Bindungen des Obereigentums friith so gut wie ganz
los, wenn auch dic Zinsbelastungen blieben, und wenn auch die freie Teil-
barkeit der Hofe erst nach der bernischen Verfassung von 1846 auch
rechtlich durchgesetzt worden ist. Bis zur Reformation waren die meisten
Bauern des heutigen Kantons Lehenbauern. Sie waren nach heutigen
Begriffen ,,Pachter** der Obrigkeit. Ihr Verfiigungsrecht iiber das Gut
war aber grosser, als es im heutigen Pachterverhiltnis ist?).

Lehen wurden im 18. Jahrhundert wie Eigen vererbt. Im erneuerten
Landrechtbrief des Obersimmentals von 1747 ist das Minorat auch fiir
Lehengiiter statuiert unter 3): ,,Wie es dissfahls mit Lehengiitern zu
halten seye. Sollte aber ermeltes haus (das Sasshaus) mit anderen liegenden
giitern in gleicher lehenpflicht sein, soll alsdann solches dem jiingsten
Sohn ungetheilt in der schatzung zukommen‘?).

Der Unterschied zwischen den Mannlehen und den zinsbaren Erblehen-
giitern der Grundherrschaften hatte sich im 18. Jahrhundert so vermischt,
dass man beide einfach ,,Lehen‘* nannte. Rechtlich war nur mehr zu
unterscheiden zwischen Eigengiitern (darunter ,.freie, ledige‘ und‘ mif

1) Des fritheren Zustandes erinnert man sich auf dem Lande so, dass der
Pichter heute allgemein ,,Lehenmann‘; in Pacht gehen ,,m Lehen geben“ helsst
2) v. Tscharner, R’cuellen I, S. 190. a¢
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dinglichen Belastungen ,,beschwerte oder unfreie’* Eigen) und Lehen?!),
Was im 18. Jahrhundert die Lehen (im weitern Sinn) von den Eigen-
giitern unterschied, war nur mehr die Ehrschatzpflichtigkeit.

Der Ehrschatz hatte den Charakter der Reallast angenommen. Er
betrug im 18. Jahrhundert fiir den deutschen Kantonsteil héchstens
5 %, der Kaufsumme, bezw. bei Erbschaft der Anrechnungssumme. Er
konnte auch festgesetzt sein als Betrag in der Hohe cines Bodenzinses.
Vielfach wurde ein geringerer Betrag erhoben, wenn das Gut im Erbgang
an leiblichen Nachkommen oder nahe Verwandte, als wenn der Hof an
Fremde iiberging. .

Im realteilenden Waadtland war die Erhebung der ,,Lober“ (laude-'
mium) eine obrigkeitliche Haupteinnahmequelle. Der Lehensherr hatte
hier direkt ein Interesse am Giiterhandel, der zur Zersphtterung beitrug.
Die Abgabe war hoher als im dltern Kantonsteil.

Ausser der Handdnderungsgebiihr kam zur Demonstratmn des grund-
herrlichen Obereigentums an Erbzinsgiitern noch der Heimjall des Hofes
an der Herrn in Betracht. Eigentlich wire das Gut bei jedem Absterben
des Inhabers ,,heimgefallen*’, weil die Nutzung urspriinglich nur auf
Lebenszeit gegeben war. Wenn Deszendenten da waren, bezog der Herr
nur den Todfall, in den Urkunden meist »der val‘‘ genannt. Praktisch
erbte der Sohn die Nutzung. Das Erbrecht der weitern Verwandten der,
in Grund- und Leibherrschaft befindlichen Leute dagegen stand lange:
Zeit zuriick.

‘Das Obereigentum wurde abgeschwicht dadurch, dass der Heimfall:
in Vergessenheit geriet. Das Obereigentum konnte praktisch nicht mehr
geltend gemacht werden, und die Giiter vererbten sich ohne Unterbruch,
unter den Zinsbauern. Man muss sich die Verianderung so vorstellen, dass,
die Bauern voraussehend den Heimfall bei jeder Gelegenheit zu vermeiden
wussten. Der ,,L.ehen‘“mann hatte ein lebhaftes Interesse daran. Denn je
alter die Festsetzung des unveridnderlichen Bodenzinses war, desto weniger
machte er wirtschaftlich aus. Die Verbesserung des Gutes, die grossere
Abtraglichkeit kam dem Bauern zu gute. War der Zins in Geld festgelegt,
so erleichterte der Mehrerlos aus der gesteigerten Produktion die Be-
zahlung der Lasten, war die Geldzinsfestsetzung alt, so half dem Bauern
die Geldentwertung. Um so wichtiger war es, das Gut in der Familie
weiter zu vererben. Fiel der Hof an den Herrn zuruck SO heh er ihn zu
einem hoéheren Zins neu aus. |

Allerdings sicherte selbst noch die Gerichtssatzung von 1761 dem
Lehenherrn die ,,Eigenschaft’ (das Obereigentum) an den Héfen, indem’
er in vier Fallen das Lehen als verwirkt zuriicknehmen konnte:

1) K. Geiser, Studien iiber die bern. Landwirtschaft im 18. Jahrh., im Landw
Jahrbuch IX, Bern 1895, S. 2. ;
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“a. wenn der Lehenmann drei aufeinander folgende Jahre den Boden-
. zins nicht bezahlte; . &+ : :
- ’b. wenn er ungefragt das Lehen Veranderte oder S0° schlecht bebaute,
~ dass eine  Schidigung des Gutes zu befiirchten war;

¢. wenn er das Lehen mit einer unabléslichen Beschwerde' belud;

d. wenn er das Gut ohne Bewilligung zerstiickelt.
Im 18. Jahrhundert bedeutete das aber ,,wenig mehr als einen
leeren Titel”* (K. Geiser); die Guter waren im VoIhgen Elgentum
der Bauern. ‘

2. Die Erbberechtigung der Téchter am Grundbesitz und die
: Einfiithrung der Testierfreiheit.

Die Lockerung der Vererbung innerhalb der Familie Wurde gefordert
durch die aufkommende Erbberechtigung der Téchter am Grundbesitz.
Dadurch wurden Teile desselben bei der Verheiratung der Téchter andern
Famlhen eingebracht?).

- Wohl wehrte sich die offizielle Rechtsp1echung2) gegen ‘die 6kono-
misch-praktisch begriindete Sitte der Uebergabe von Mannlehen an
Frauen. Die bernische Gerichtssatzung von 1614 sagt, dass keine Frau
dieser Lehen fahig sei, sie sollten stets in den Mannesstamm fallen. Gibt
es keine minnlichen Nachkommen, so fallen die Lehen ,hinder sich*
in den Mannesstamm. Den ausgeschlossenen Frauen sei jedoch billige
Ersatzung zu leisten. Der Ausschuss der Frauen wurde praktisch nicht
durchgefiihrt und die Gerichts-Satzung von 1761 liess deshalb auch
Frauen unter gewissen Bedingungen, insbesondere gegen Entrichtung des
doppelien Ehrschalzes, Lehen erben. Das Bernische Zivilgesetzbuch von
1827 wiederholte diese Bestimmung (s. S. 41). Fiir die Eigengiiter enthalt
die Satzung von 1761 iiber-das Minorat die ,,merkwiirdige Erweiterung,
dass wenn der jiingste Sohn vorabgestorben ist, seine Tochier stellvertre-
tungsweise das grossviiterliche Sisshaus erhalten‘‘®).- :

Im 14. Jahrhundert entstand auf alemannischem Rechtsgebiet die
Gemichte vor Gericht oder durch Erlaubnis des Rates als Schenkung oder
Erbvertrag auf den Todesfall. Derartige Rechtsgeschifte machten den
Bodenbesitz beweglicher, so dass er durch sie ausser die Familie gebracht
werden konnte. Dies um so mehr, als diese Uebungen sp‘étter die einfachere
Form der Testamente annahmen.

Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts sind im deutsch-bernischen Gebiet
noch keme Schenkungen auf Ableben nachzuweisen. Hierauf waren nur

1) Das Aufkommen der Erbberechtigung der Tochter am Grundbesitz verfolgt
insbesondere Kriisi a. a. O.

2) Ueber ein Judikat von 1562, wonach eine Witwe nur Nutzungsrecht durch
das Testament ihres Mannes erhlelt s. . Tscharner, Rechtsquellen I, s. S. 103,
ausfiihrlicher Verhandlungsbericht. -

3) Leuenberger, Studien, S. 337.
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bestimmte Objekte, Fahrhabe, Harnisch, Kleider, Pferd und Klein-
odien freier Leute letztwillig zu vermachen. Oder es hiess, in Anbetracht
des Anspruchs der rechten Erben seien nur ,,ziemliche Schenkungen* zu
tun?). Ausserdem war das ererbte Gut schwerer den kiinftigen Erben zu
entfremden, als das Erworbene2).

Die Vergabungen der freien Leute kamen aus der Stadt. Die bernische
Handveste zeichnet sich im Vergleich zu ostschweizerischen Verhiltnissen
durch weitgehende Testierfreiheit aus (Art. 11, 43, 47). Ueber die Ge-
méchte auf dem Todbett setzten die Verordnungen von 1344, 1409 und
1419 Recht?).

Auf dem Lande blieben die Vergabungsrechte, abgesehen vom spéteren
Auftreten, langer auf jene wenigen beweglichen Dinge beschriankt. Ebenso
behielten die Verfiigungen auf Ableben ausser der Stadt linger die er-
schwerenden Formen bei.

Wie die Entwicklung von der familienweisen Gebundenheit fortschritt
zu einer freieren Verfiigungsmacht des Einzelnen innert gewisser Grenzen,
geben die durch Eugen Huber?) abgeteilten drei Entwicklungsstufen der
Testamente an: Die Testamente waren erst nur mit Erlaubnis des
Staates und der wartenden Erben moglich. Spéater geniigte die blosse
Untersuchung und Bestatigung durch die Obrigkeit. Endlich waren Ver-
gabungen gestattet unter allgemein und objektiv festgesetzten Grenzen,
dem Pflichtteil. :

~ Erst die bernische Gerichtsordnung von 1761 hat den Pflichteil, wie
er durch die Praxis bestimmt worden war, namlich 2/} des eigenen Gutes,
ohne Zurechnung des Weibergutes, eingefiihrt.

3. Teilung der Giiter und die ,,Zehnt-Zersplitterung®.

Zur Zeit der grossten Nachfrage nach Boden im 16. Jahrhundert
und unter Ausniitzung des biegsam gewordenen Lehensrechts bildete sich
eine starke Bodenspekulation aus. Es war eine Haussespekulation, weil
die Bevolkerungszahl stieg, die Belastungen mit den unabléslichen Boden-
zinsen aber seit alters dieselben waren und fernerhin blieben. Ein wilder
Liegenschaftsverkehr zerteilte die Giiter. Die Obrigkeit griff ein. Die
Mahnungen des Rates richteten sich besonders nach Nidau und Interlaken.
So stehen im Ratsmanual’):

1492 Marz 7: ,,Ein offen Brief an den Vogt von Nidow von der zer-
teilten Giiter wegen, die wieder zusammenzulegen.*

1) Bernische Beispiele fiir Interlaken bei E. Huber, Die schweiz. Erbrechte,
Diss. jur. Ziirich 1872, S. 37.

2) p. Wyss, Letztwilige Verfiigungen nach den schweiz. Rechten der frithern
Zeit, Ztschr. f. schweiz. Recht, 19. Bd., 1876, Seite 154.

%) E. Huber, Erbrechte, S. 23.

1) E. Huber, Erbrechte, S. 119.

5) B. Haller, Bern in seinen Ratsmanualen, IT1. Band, S. 223 ff.
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1512 Juli 5: ,,An Vogt zu Nidow zu verschaffen, damit die Giiter
wieder zusammenkommen und der sin Geld wieder nihme. ..

1530 Mai 6: ,,an Vogt von Inderlappen, die giitter und lehen nit zer-
teilen, sonders by einandern blyben lassen, by einer straff...*

Die Teilung muss allgemein gewesen sein, weil zahlreiche Gesuche
um Teilungserlaubnisse bei der Regierung einliefen. In den 1550er Jahren
sind schon wieder Mahnungen zu verzeichnen: 5

1559 November 13: ,,Sitzung wegen der Herrschaft Inderlappen
Zins- und Giiter Zerstreuung.”* Questor und Tribuni sollen Ordnung
schaffen.

Eine #&hnliche Mahnung richtete sich 1557 nach Frienisberg. Die
Regierung hatte ein unmittelbares Interesse an der Ganzheit der Giiter.
Der Zehnten, weil vom jeweiligen Bodenertrag berechnet, war die grosste
Staatseinkunft, alle iibrigen Abgaben und die Fuhrungen bedeuteten nicht
mehr viel. Da nun Spekulation und Giiterhandel zur Teilung der Giiter
fithrten, ergab sich Teilung oft auch im Erbgang. Es wurde allgemein
geklagt iiber die sogenannte sich daraus ergebende Zehnienzersplitlerung.

Der ,,Lehenherr betrachtete das in mehreren Handen befindliche
Gut doch als Einheit, und der Besitzer des grossten Stiickes musste ihm
einen Trager stellen, der gegen Vergiitung die Teile des Zehnten sammeln
und abliefern musste. In Urbaren wurden die zahllosen kleinen Einkiinfte
zusammengestellt. Thre Zersplitterung war schon ins Unmégliche gegangen.
Sie ist in den Urbaren von Interlaken, Laupen, Guggisberg aus dem
Anfang des 16. Jahrhunderts besonders krass festzustellen. In Ringgen-
berg fand sich eine Zehntenpflicht auf 2/ von einem Drittel eines Schafes?).

Im Jahre 1568 kam ein Dekret iiber das System der Trigereien
heraus. Durch die Teilung der Lehengiiter in mehrere kleinere entstanden
.»aus einer guten Haushaltung viele arme und zertrennte Haushaltungen
und deswegen ganze Landesarmuth, dieweil das eint und andere zer-
stiicklete Lehengut zu schwach und nit mag erbauen und in guten
Ehren gehalten werden‘ — und dazu ergebe sich viel Markten, Tauschen,
Zank und Prozesse?). _

Die Lehensordnung von 1614, als Mandat ergangen und 1660 erneuert,
ist eine ,,Weisung an alle tiitsche Amtliit** und wurde von den Kanzeln
verlesen. Die Akte®) erinnert zuerst daran, dass der Herr ,,die Eigenschaft*
an den Giitern, d. h. das Obereigentum, hat. Damit das Land gut bebaut
werde, hiatten die Grundherren in alter Zeit Wiese, Acker und Wald
zusammengestellt zu Giitern. Diese seien aber im Laufe der Zeit von den
Bauern zerstreut worden. Es ist aus der Akte ersichtlich, dass man jede

1) Feller, Staat Bern, S. 39.

?) K. Geiser, Studien z. bern. Landwirtschaft, S. 5.

3) Mandatenbuch 4, S. 270, im Staatsarchiv; fiir die Erneuerung von 1660

Mandatenbuch 8, 82.
3
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Verausserung einzelner Parzellen als &usserst gefdhrlich ansah fiir den
Betrieb und fiir den Zehnten.

4. Die Lehenszerstiickelung im 18. Jahrhundert (Die Enquete
der Vennerkammer von 1764).

Die Zerteilungen hatten aber damit nicht aufgehort. Die Lehen-
ordnung der ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts erfuhr Nachahmungen
im 18. Jahrhundert, wo man das Problem allgemein Lehenszerstiickelung
hiess. In den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts erforschte die bernische
Obrigkeit die Lehenszerstiickelung, die Wirksamkeit der Vorschrift ge-
schlossener Vererbung und die Moéglichkeit der Teilung griosserer Lehen-
giiter. Neben einem allgemeinen Einblick in die Wirtschaft der Zeit zeigt
die von der Vennerkammer durchgefiihrte Staatsaktion'), wie die in Auf-
losung begriffene Grundherrschaft (das Obereigentum) die Handhabe
gab zu wirtschaftspolitischen Eingriffen. Das Ergebnis der Umfrage war
zusammengefasst folgendes: Freileilung herrschte bei Erbgingen im
Oberland, in der Waadt und im bernischen Aargau, hier besonders (wie
heute noch) auf dem linken Aareufer gegen den Jura hin. Die Amtleute
von Schenkenberg, Aarburg, Kastelen und Konigsfelden berichteten von
fester Teilungssitte. Im bernischen Seeland stand es ganz dhnlich wie im
Aargau. Selbst in den Landgerichten um die Stadt, die heute geschlossen
vererben, wurden damals Giiter geteilt. In gewissen Gegenden von Konol-
fingen, Fraubrunnen und Laupen wurden Betriebe oft zerstiickelt. Ebenso
in Wangen und Aarwangen. Dies waren immerhin Gebiete gemischter
Vererbung. Geschlossen vererbte dagegen das Emmental.

Einen kundigen Ueberblick gibt der Enquete-Bericht?) des Kornherrn
Bernhard von Graffenried iiber die Landesteile ohne das Emmental. (Wir
modernisieren die Schreibweise etwas):

1. ,,Jm Pays de Vaud ist wegen der allzugrossen Loobpflicht auch der 64te
Teil von einem Kapaun (ein ganzer Kapaun mag urspriinglich die Handdnderungs-
gebilhr, das Lob, fiir ein grosseres Stiick Land gewesen sein. Der Verfasser) in 143 Teile
verteilt, dannenhar dasige Landleute entweder emigrieren oder der Herren Rebleute
werden und die Stadte im Militirischen und Commercio ihr Gliick suchen miissen,

2. ,,In dem Oberlande, welches wegen der wilden, steilen Bodengestalt nur za
Weidgang und Viehzucht dienlich, sind die Lehengiiter bereits so verstiickelt,
da nach ihren freien Landrechten, wo viele Kinder in einem Haus, jedes auf seine
Portion der véterlichen Verlassenschaft das Recht hat. Deshalben (wegen der Zer-
teiltheit) sie lieber im Miissiggang und Armut leiden, als Arbeit suchen und wenige
zur Arbeit sich gewdéhnen. :

3. ,,Die Landgerichte (Sternenberg, Seftigen, Konolfingen und Zollikofen)
belan'fend welche der Obrigkeit starke Leute, allerhand Nahrungsmittel und gute

H Ueber Anlass und Methode der Umfrage s. K. Geiser, Studien, S. 13. Bei
Geiser finden sich Originaltexte und die Vorschlage der Vennerkammer an die
Regierung.

2) Die folgenden Originaltexte sind zitiert aus Responsa prudentum XIIIL.
im bern, Staatsarchiv, wo die ganze Enquete von 1764 zusammen archiviert ist.



Pferde verschaffen, sind die Lehengiiter in deren Bezirk befindlich solcher Gestalten
verstiickelt, dass der Schaden nicht zu vermehren ist.*

4. ,,Mit dem unfern Aargau glaube ich, dass es gleichermassen wie mit den
Landgerichten bewandt sei.”

5. ,,Die vier Grafschaften (Erlach, Nidau, Biiren und Aarberg) und den Ober-
aargau belangend, wire etwelche Zerstiickelung zulédssig, aber mit Unterschied,
denn zwei Stund von der Stadt bis nach Erlach und Aarberg sind sehr spacieuse
Felder, die das meiste zur Speisung des hiesigen Kornamtes und des Landvolks
beitragen.”* In dieser IKornkammer Berns sollte nicht weiter geteilt. werden. '

Der Schaffner von St. Johannsen, David von Greyerz, beobachtel:

,,Ueberhaupt aber kann die allgemeine Bemerkung gemacht werden, dass
durchgehends in berglgen Gegenden die Lehengiiter immer grosser smd als in den
Talern und Flachen.”

,»In Ihr Gnaden Landen wird das b1sher1ge (von 1614) und gegenwértig im
Wurf befindliche Lehenssystem nur an sehr wenig Orten befolgt. Meistens betrifft
solches das Emmental, den obersten Teil des Oberaargaus und zum Teil die vier
Landgerichte und was denselben am nichsten gelegen ist. Im ganzen Welschland
ist dieses Systema villig unbekannt, desgleichen im ganzen Aargau unterher der
Morgeten. In den vier Grafschaften werden die Lehengiiter unbefragt gleichfalls
ad infinitum verteilt und so ist es auch im ganzen Oberland.*

Es sei noch ein Beleg aus dem Gebiet der Mischung zwischen grisserem
und kleinerem Besitz angefiihrt. Fiir das Amt Fraubrunnen nimlich wird
von seltener Zerteilung geschrieben:

,»50 viel mir in Wissen, so ist hier niemals ein Lehen ohne Hochobrigkeitliche
Vergiinstigung oder unbefragt verstiickelt worden, ausser bei Erbteilungen dann

und wann mag geschehn sein, dass ganze oder halbe Giiter in Schuppissen verteilt
worden, weiter aber nicht. Der Urbar tut hieriiber keine Meldung.*

Ein adhnlicher Bericht kam aus der Herrschaft Heftiswil.

Im Emmental nun lagen die Verhiltnisse schon 1764 etwas anders.
Wohl erinnerte man sich, dass die Giiter frither grosser waren und von
den Lehenherren arrondiert zu Lehen gegeben wurden. Nun sah man,
dass die Betriebe ungleich gross, ein ,,ganzes Gut‘‘ bald mehr bald weniger
Jucharten umfasste. Die Giiter waren also durch Handel bei Lebzeiten
und durch Teilungen bei Erbgiangen veriandert worden. Die Urbare zeigten
an, wie noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts viele Abgaben auf einem
einzigen Gut gelastet hatten, die 1764 von drei und mehr Héfen abgeliefert
wurden. Insofern berichten die Amtsleute von Signau, Thorberg, Burgdorf
und Brandis mit Recht von einer Lehenszerstiickelung im Emmental.
Das bedeutet aber nicht, dass die Erbsitien auch im 18. Jahrhundert noch
die der Teilung gewesen wiren. Wir erfahren im Gegenteil, dass die Lehens-
ordnung von 1614 hier befolgt, und dass nur mit Erlaubnis der Obrigkeit
Giiter geteilt wurden. Es wurde auch geiussert, im Emmental wiren am
ehesten noch Verkleinerungen der Hofe zu gestatten. Ebenso hoéren wir,
wie die Sitte des Jiingstenrechtes die Betriebe ganz erhielt, allerdings
auch viele Leute vom Land vertrieb. Vor- und Nachteile der ungeteilten
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Gutsiibergabe auf den Jiingsten und die Wiinschbarkeit der Teilung
grosser Giiter betrachten folgende Berichte der Umfrage:

Ein Gutachten des Amtmanns von Frienisberq zur Zerstiickelungs-
erlaubnis fir einen Hof zu Seedorf!) dussert sich dahin, dass die grossen
Giiter dem Staat zur Anlegung von Kornvorriten und zu Militdrzwecken
(insbesondere Pferdelieferung) hilfreicher seien:

,,weil das Lehengut dem jiingsten Sohn allezeit in einem billigen und leiden-
lichen Preis zugeschitzt wird. — Allein in solchem Fall ist jederzeit noch die Frage,
ob das verlassende Lehengut nicht allbereits mit Schulden beladen sei? Oder auch,

ob nicht sehr viele Kinder und Erben zu demselben sich hefind_e'n‘? Ein einzelner
dieser Fehler stiirzet wirklich das ganze Fundament. ...

Das Gutachten, von der Sorge fiir die Erndhrung einer angewachsenen
Bevolkerung beeinflusst, fasst zusammen: 1. auf kleinen Giitern hat eine
vermehrte Bevolkerung Platz, und es werden keine S6hne mehr von ihrer
Heimat auswandern, wie heute bei den grossen Giitern geschieht. 2. Die
kleinen Giiter liefern, weil intensiver bebaut, einen grossern Zehnten ab.

Fast wortlich gleich gegen die Uebernahme grosser Lehengiiter unter
,»Wegjagen‘“ der iibrigen Erben, spricht sich der Spitalverwalter Zehnder
aus. Man weiss, dass sich auch die Oekonomische Gesellschaft mit diesem
Pr blem befasste?). Die gelehrte Gesellschaft fand fiir richtig, im Gegen-
satz zu den franzosischen Physiokraten, eine Teilung der Lehen in mittlere
bis kleinere zu gestatten.

Aehnlich schreibt auf die Rundfrage der Vennerkammer das Stiflamit
(Gutsverwaltung des ehemaligen Chorherrenstifts) tiber die grossen
(ritter:

,,Ein allzugrosses Lehengut, bei dem Absterben eines Hausvaters, der mehrere
Kinder hinterlisst, richtet viel Unheil an, weil es nicht darf zerteilet werden. Der
jiingste Sohn setzt sich in eine grosse Schuldenlast, die ihn oft zu Boden driickt,

ist der Population schiadlich, indem es die andern Briider zu Kriegsdiensten oder
andere Lehensarten verleitet, auch nun und dann Prozesse erwecket.®

Der Schreiber, Emanuel von Graffenried, setzt gutachtlich iiber die
Landesékonomie und Population hinzu:

,»Unsere Viter haben, in dem vorigen Sdculo viele Verordnungen, zur Er-
ganzung und Vergriosserung der Lehen gemacht, diese Verordnungen waren klug,
aber auf die damaligen Zeiten gerichtet. Sie sehen auf bemittelte, aber wenige
Untertanen... Zu wenigen Untertanen waren wenige Nahrungsmittel notig. Der
Nahrungsstand ist in unsern Tagen beschwerlich geworden, die Pracht hat zuge-
nommen, €s ist eine Art von Leuten entstanden, wie sie die alten Zeiten nicht kannten,
viel tausend Knechte und Migde, die das Land nicht bauen, aber sich davon erhalten,
viele tausend Kriegsleute. ... — Zum Ersatz der Kriegsleute muss der Bauern-
stand vermehrt, zur Produktion der vielen Nahrungsmittel ist eine vollkommenere
Einteilung der Giiter nétig.

1) Responsa prudentum XIII.

%) W. Pauli, Die Vererbung etc. a. a. O., S. 209, und K. Geiser, a. a. 0., S. 28,
zur erfolglosen Ausschreibung einer Preisaufgabe uiber die Teilung der lLehengiiter
in 1790er Jahren.
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Das Ergebnis dieser Forschungen der Vennerkammer war, dass 1770
ein Beschluss zu Handen der Venner iiber die Beurteilung von Zerstiicke-
lungsgesuchen erfolgte. Handelte es sich um Giiter iiber 12 Jucharten
Halt, so entschied der Grosse Rat. Fiir Teilungsgesuche, Giiter von 6
bis 12 Jucharten betreffend, urteilte der Kleine Rat, fiir Giiter bis zu 6
Jucharten entschieden Deutsch-Seckelmeister und Venner. Jedes Teil-
stiick des Hofes hatte immer pro rata der Fliche an den Lasten weiter-
zutragen.

Die Regierung behielt sich somit die Beurteilung von Fall zu Fall vor.
Seit 1804 war die Landesokonomie-Kommission, in der Restaurationszeit
der Finanzrat zustandig fiir die Beurteilung von Teilungsgesuchen. -

V. Die rechtliche Sonderstellung des Berner Jura.

1. Romisches Recht im Jura.

In der Westschweiz und im nachmals bernischen Jura bestanden
seit alters stiarkere romisch-rechtliche Einfliisse. Die Familienbindung des
Besitzes war weniger straff; denn schon der Lex Burgundionum waren
neben den Schenkungen Testamente bekannt. Die Vergabungen waren
einseitig, widerruflich und ohne behordliche Genehmigung zu Gunsten
beliebiger Personen zu errichten!). Damit in Verbindung stand ein Recht
des Pflichtteils (légitime) nach romischer Art.

Im Mittelalter begiinstigte der Landesherr des Jura, der Bischof von
Basel, das Testieren. Durch kanonisches und justinianisches Recht drangen
im 12. und 13. Jahrhundert neuerdings die fremden Auffassungen ein2).

~ Unter besonderen politischen Umstanden gab es im 16. und anfangs
des 17. Jahrhunderts im Berner Jura eine richtige Rezeption des justi-
nianischen Rechts.

Der Bischof von Basel war deutscher Reichsfiirst, der heutige Berner
Jura und des Bischofs iibrige Landereien bildeten einen der deutschen
Kleinstaaten. Die Landesfiirsten aber hatten ein Interesse an der Ein-
fithrung des romischen Rechtes, da es zur Festigung ihrer Macht diente.
Es kam soweit, dass in deutschen Territorialstaaten ein dem Volk un-
bekanntes und nicht voraussehbares romisches Recht primar galt, die alte
Volkssitte aber nur gelegentlich als Erganzung diente.

Bischof Jakob Christoph Blarer von Wartensee (1575—1608 im
Regiment) vollzog diese Ersetzung der alten ortlichen Freiheitsbriefe

1) Rennefahrt, Allmend, Seite 34, iiber die Testierfreiheit als eine der wichtig-
sten Errungenschaften der befreiten Leibeigenen. _

) Rossel J., La législation civile de la partie francaise de ’ancien Evéché de
Bale, Diss. jur. Berne, 1913, S. 107: ,,Les coutumes d’origine germanique n’y ont
pas résisté et nous retrouvons les principes du droit testamentaire romain dans la

Iégislation de tous les bailliages.* :
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durch firstliche ,,Ordonnanzen‘ und ,,Vertrige* romisch rechtlichen
‘Inhalts fiir den Jura. ,,Ueberall waren nicht mehr die althergebrachten
Gewohnheiten der Untertanen, sondern nach Grundsitzen des romischen
Kaiserrechts war der Wille des Fiirsten ausschlaggebend. Von 1614 an
machte sich aussenpolitisch der iiberwiegende Einfluss Frankreichs immer
fihlbarer*).

So bedeutet ein Coutumier des 18. Jahrhunderts nicht mehr einen
Kodex burgundischer Erbgewohnheiten, sondern er enthalt die 6rtlichen
Modalitaten des angewandten romischen Rechts. Der Coutumier der
Ajoie, redigiert 1762—1775, sagt iiber den Erbgang:

»Les successions se partagent d’aprés la loi romaine, qui regle en
méme temps quelles sont les qualités requises pour succéder, les divers
ordres de succession, celles déférées aux descendants, aux ascendants,
aux collatéraux, les droits de représentation, d’acceptation ou de répu-
diation de la succession; qui régit de méme ce qui concerne le bénéfice
d’inventaire, les effets et les obligations de I'héritier bénéficiaire, les par-
fages et les rapports, le paiement des dettes, les effets du partage et la ga-
rantie des lots, et la récision en matiére de partage‘?).

Wenn eine Liegenschaft nicht teilbar war, so versteigerte man sied).
Der Redaktor des Coutumier, Scheppelin, gibt zu dieser, fiir den deutschen
Kantonsteil undenkbaren Versteigerung elterlicher Liegenschaften noch
weitere Einzelheiten aus seiner Praxis, welche wir nach A. Quiquerez?®)
zitieren:

,»Si, avant ces opérations (der Bilanzierung des Nachlasses) on pré-
voyait qu’il y eut certains immeubles, comme la maison, qui ne fussent
pas partageables, et que la valeur excédat de beaucoup le montant d’un
lot de partage, dans ce cas on convenait du prix et des conditions moyen-
nant lesquels I'une des parties I’aurait seule, ou bien on la licitait au profit
de celle des parties qui en offrait le plus, et qui faisait les meilleures con-
ditions. Alors c’était le prix de vente qui figurait dans la masse active.
Il en était de méme pour divers autres objets, bestiaux, etc. Cette licitation
n’était précédée d’aucune affiche, et aucun étranger n’était admis a pro-
poser des conditions, & moins que toutes les parties n’en fussent d’accord.*

Scheppelin figt bei, dass bei solcher ,,privater Steigerung'* ein Erbe
den andern zwingen konnte, das unteilbare Gut zu dem so festgelegten
Preis zu iitbernehmen oder aber es ihm zu diesen Bedingungen zu iiberlassen.
Wir erwiahnten schon (S. 23), dass das Haus gern dem Jiingsten iiber-
lassen wurde.

1) Rennefahrt, Bernische Rechtsgeschichte I, S. 53.
- ?) Zit. bei A. Quiquerez, Institutions, S. 323.

3) A. Quiquerez, Institutions, S. 323.

%) A. Quiquerez, Institutions, S. 358.
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2. Der Code Civil Franc¢ais im Jura.

Die Bewegungen der franzosischen Revolution teilten sich rasch der
jurassischen Bevolkerung mit. Der Bischof fliichtete 1792 aus dem Schlosse
zu Pruntrut, und die Raurachische Republik wurde nach franzosischem
Muster errichtet. Die franzosische Besetzung brachte das Land an Frank-
reich, bis es 1815 auf dem Wiener Kongress mit dem Kanton Bern vereinigt
wurde.

Das franzosische Recht fithrte zunachst die Nichtigerklarung aller
grundherrlichen Bindungen mit den Gesetzen vom 28. August 1792 und
17. Juli 1793 ein.

Das neue Zivilrecht, der Code Civil des Francais, galt im J ura gleich
bei seiner Einfiihrung 1803 und nachher teilweise noch bis zur Einfithrung
des ZGB 1912. Im Erbrecht bedeutete der Code civil das ,,régime du
partage forcé*, enthielt der Code doch im Art. 826 die Satzung: ,,Chacun
des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles
de la succession.*

Jeder kann die Teilung verlangen: ,,Nul ne peut étre contraint a
demeurer dans l'indivision; et le partage peut étre toujours provoqué,
nonobstant prohibitions et conventions contraires, etc.*

Die Bildung der Lose nach Art. 832 wurde vielfach so interpretiert,
dass der Erbe ein Recht habe auf einen Anteil an jeder Parzelle: ,,Il con-
vient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la méme quantité de
meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de méme nature et valeur.‘
Jedenfalls steht dazu und zum Art. 826 in gewissem Widerspruch der
erste Satz des Art. 832: ,,Dans la formation et composition des lots, on
doit éviter autant que possible, de morceler les heritages et de d1V1ser
les exploitations.‘ ‘

Wenn-es fiir die Befriedigung der Glaubiger notwendig ist, wird der
Nachlass versteigert. ;

Seit der Revolution besteht ein neuer Eigenfumsbegriff und daher
ein verandertes Erbrecht. Das Eigentum wird nach romischem Vorbild
vor allem Sache der Individuen. Diese sind gleichberechtigt und haben
gleichartiges Eigentumsrecht. Die Erbteilung geschieht also nach Kopfen,
und zwar wird das Verfahren fiir jede Giiterart wiederholt, wiithrend die
germanische Ueberlieferung Giiterarten verschiedenen Rechts kannte.

Praktisch steht fest, dass der Code Napoléon, obwohl nur gegen die
feudale Erbweise gerichtet, den Bauernbesitz der iibertriebenen Real-
teilung im Erbgang entgegengefiihrt hat. Die betreffenden Paragraphen
wurden in der Westschweiz vielfach wortlich in die. kantonalen Zivil-
gesetze aufgenommen. In der iibrigen Schweiz setzte sich wenigstens ihr
Prinzip, die freie Teilbarkeit des Bodens, durch.



VI. Die Gesetzgebung und der verkehrswirtsehaitliche Einfluss des
19. Jahrhunderts auf die Erhsitten.

1. Die Gesetzgebung seit der Helvetik.
a. Im alten Kantonsteil.

Im alten Kantonsteil vermochte sich der Einfluss des revolutioniren
Eigentums- und Erbrechts zunichst nicht auszudehnen. Wohl wischte die
helvetische Verfassung die iiberlieferten Formen rechtlich auf einen Schlag
weg (helvetische Gesetze vom 31. Mai und 10. November 1798 iiber die Ab-
losung der Feudallasten). In der Mediationszeit wurde fiir Bern die frithere
Grundeigentumsverfassung zwar nicht wieder hergestellt, sondern im da-
maligen Bestand bestitigt und nur die Loskduflichkeit') aller Bodenzinse
stipuliert. Auch die iibrigen Bodensteuern (Zehnten, Primizen) und die
Ehrschatzpflicht?) der Lehengiiter konnten zu bestimmten Preisen abge-
kauft werden. Im iibrigen galt wieder die Gerichtssatzung von 1761.
Die Stadte und Landschaften wurden in den Gebrauch ihrer Statutar-
rechte wieder eingesetzt, von denen gerade die Erbrechle sich bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts hielten.

Wie unter dem alten Régime erging z. B. am 10. Mai 1810 die ,,Publi-
kation gegen unbefugte Zerstiickelung von Lehengiitern‘), d. h. gegen
Veranderungen ohne Einwilligung der Lehenherren und ohne Bezahlung
der Ehrschitze. Es wird auf die einschlagigen Satzungen von 1761 ver-
wiesen. _
Dass die Revolutionsideen iiber den Grundbesitz zunichst keine
Fortschritte machen sollten, bewies der Eintritt der Restaurationsregie-
rung?). Auch sie bestitigte zwar die Loskauflichkeit der Bindungen durch
das Obereigentum. Sie verbot die Errichtung neuer lehenrechtlicher Ver-
haltnisse, aber sanktionierte die noch bestehenden. Das nur fiir den alten
Kantonsteil giiltige Bernische Zivilgesetzbuch von 1827 enthielt die Satzung
394 iiber die Gewihrleistung der Lehen-, Zins- und Zehntrechte.

Auch nach der personlichen Seite des Erbrechtes hin ist das
Gesetzbuch eine systematische Neuauflage der Gerichtssatzung. Es
enthilt das Jiingstenrecht in Satzung 545, aber ohne das Repréasentations-
recht der Tochter des jiingsten Sohnes. Die Pflicht zur Befriedigung der
Geschwister in Geld wurde, wie das fiir das 19. Jahrhundert typisch ist,
SO ausgelegt dass eine Benachteiligung der Miterben nur dann ausge-

1) Gesetz itber den Loskauf der Zehnten und Bodenzinse vom 2. Juli 1803.
Revidierte Sammlung der Gesetze und Dekrete, Band I, S. 33.

2) Dekret iiber Loskauf der Primizen und’ Lehens—(}efalle vom 18. Mai 1804.
Ebenda Band I, S, 142,

3) Ebenda, Bd. II, S. 26.

4) Siehe die ,,Urkundliche Erkliarung des Grossen Rates vom 21. Septembet
1815 in ,,Neue Sammlung der Gesetze und Dekrete des Gr. und Kl. Rates der Stadt

und Republik Bern*. Bd. I.
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schlossen sei, wenn das Gut zum Markipreis') angerechnet wurde. Der
Jiingste verlor die Schatzungsvorteile. | :f ped

Ausser dem Jiingstenrecht bestand weiter2) die Vererbung der Mann-
lehen im Mannesstamm nach Titel XI, Satzung 2 und 17 der Gerichts-
satzung von 1761. Es galt wiederum der Ausschluss der Frauen bezw.
deren Pflicht zum doppelten Ehrschatz nach Titel XLVI und die Unteil-
barkeit der Mannlehen nach II. Teil, Titel I, des Gesetzbuches von 1761.

Aehnlich erhielten sich diese Eigentums- und Erbrechtsverhéltnisse
nach der neuen Verfassung von 1831 in der Regenerationsperiode. Die
Ablésung der Zehnten und Lehenpflichten wurde durch mehrfache gesetz-
geberische Normierungen3) und Herabsetzungen der Loskaufsummen zu
fordern gesucht, bis am 20. Dezember 1845 das Gesetz iiber die Liqui-
dation der Zehnten, Bodenzinse, Ehrschitze und Primizen (abgeéndert
4. September 1846) eine Frist zum Abkauf auf das Ende des Jahres setzte.
Im Hinblick auf diesen gesetzlichen Termin erfolgte bald nachher, am
23. Februar 1846 die ,,Publikation des Regierungsrates betr. die Ver-
stiickelung bisheriger Lehengiiter?) wo auf die Ueberfliissigkeit lehen-
herrlicher Bewilligungen hingewiesen wird.

Endlich brachte die Staatsverfassung vom 13. Juli 1846 in Artikel
84 und 85 die Aufhebung aller Feudallasten. Die Pflichtigen brauchten
nur die Hélfte der nach Gesetz vom 20. Dezember 1845 benétigten Summe
zu zahlen, und der Staat leistete Subventionen daran.

Nach der liberalen Verfassungsrevision machten sich naturgemdiss
Bestrebungen zur vollstindigen Erneuerung des Zivilrechts geltend.
Zahlreiche ortliche auf das Erbrecht beziigliche Statutarrechte wurden
zuerst in der Regenerationszeit der 30er und 40er Jahre und dann in den
50er Jahren vom Grossen Rat aufgehoben®), so dass das Zivilgesetzbuch
wenigstens im alten Kantonsteil iiberall gleichméassig galt.

Die fiir die Revision des Erbrechts 1864 eingesetzte Kommission war
der Meinung, das Recht von 1827 habe die Neuerungen der franzosischen
Gesetzgebung zu wenig beachtet, und schlug vor: 1. Gleichheit der Ge-
schlechter im Erbrecht; 2. Vater und Mutter sollten gleiche Teilungs-
pflicht gegeniiber den Kindern haben; 3. Kein Minorat; 4. Revision des
Reprisentationsrechts®).

1) Diese Auffassung, als im Streitfall anzurufende gerichtliche Schatzung,
findet sich bei J. Kernen in der Zeitschr. d. bern. Juristenvereins, Bd. 8, S. 5.

2) L. Schnell, Civilgesetzbuch der Republik Bern und J. R. Oswald, Hand-
buch des Civilgesetzbuches, Bern 1840.

3) Art. Ablosung der Reallasten v. Dr. H. Tiirler in Reichesbergs Hand-
worterb. der schweiz. Volkswirtschaft I, Bern 1903.

1) Neue Offizielle Gesetzessammlung, Bd. IV, S. 119.

5) Vgl. Geselz iiber Revision oder Aufhebung der Statutarrechte vom 16. Mirz
1853 mit Verz ichnis der bisherigen Aufhebungen in Anm.2 zu § 4 (Neue Offizielle
Gesetzessammlung, VII. Band). « .

6) Bericht iiber die Grundlagen einer einheitlichen Civilgesetzgebung fiir den
Kanton Bern, Bern 1868, Erbrecht S. 167 f{f.
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Die Auffassung, das Minorat am besten ganz verschwinden zu lassen
und damit der geschlossenen Vererbung des bauerlichen Grundbesitzes
gleich jede gesetzliche Grundlage zu entziehen, war vielleicht niemals
der Verwirklichung néher als in den radikalen 50er Jahren. Die Revision
begegnete aber grossen Schwierigkeiten, weil das neue Gesetzbuch auch
fir den rechtlich ganz anders gearteten neuen Kantonsteil, den Jura,
hitte passen miissen.

b. Im neuen Kantonsteil.

In der bernischen Gesetzgebung sollte schon mit Erneuerung des
Zivilgesetzes der Restauration auch fiir den Jura') neues Recht gegeben
werden. Im Vereinigungs-,,Vertrag** von 1815 versprach Bern, die Feudal-
lasten nicht wieder herzustellen, und in § 14 die Ersetzung des franzosischen
Zivilgesetzbuches. Als aber eine Kommission die Rechtslage priifte, fand
sie das franzosische Recht sehr eingewurzelt und die alten Statutarrechte
vielfach vergessen?). Ein neues Zivilgesetz statt des Code Napoléon wurde
nicht iiberall gewiinscht.

Die bernische Regierung begniigte sich deshalb mit kleinen, drin-
genden Aenderungen. So sagte das Dekret vom 13. Juni 1817, dass die
Lehens- und Erbzinsgefille aufgehoben bleiben, soweit sie nicht an fromme
und milde Stiftungen gehen. Bestehende Gefélle waren loskiuflich wie
im alten Kantonsteil. Die Kantonsverfassung von 1846 musste dem neuen
Kantonsteil in Artikel 85, 3 sein bisheriges franzdsisches Zivilrecht dem
Grundsatze nach garantieren. In dieser Lage war der Kanton Bern stark
an der Schaffung eines schweizerischen Zivilgesetzbuches interessiert, um
auf diese Weise alle seine Biirger unter gleiches Recht gestellt zu sehen.

9. Der verkehrswirtschaftliche Einfluss auf die Erbsitten.

a. Zu Beginn des 19, Jahrhunderts.

Der Dichter J. R. Wyss der Jiingere gibt uns ein ausfiithrliches Bild
der bauerlichen Schichten vorab des Mittellandes und ihrer Erbsitten fiir
das beginnende 19. Jahrhundert?). Daraus geht hervor, dass das Minorat
und der Grundsatz billiger Schatzung ins Wanken gekommen waren.
Wyss schreibt:

»Freilich erzeigte sich auch die alte Teilungsweise, die namentlich
im Emmentale hergebracht war, in einzelnen Fallen als hart, sogar als
ungerecht, und darum wird sie jetzt hiiufiger, mit Erlaubnis der Regierung,
bey Seite gesetzt. Es galt namlich sonst ein Vorrecht des jiingsten Sohnes,

1) M. Leuenberger und A. .Juilleraf, Essai sur ’état de la Iégislation dans le
Jura bernois. Bern 1861.

2) Vgl. Correspondance des baillis en 1816, du sujet du rétablissement des
us et coutumes, Ausziige bei A. Quiquerez, Histoire des institutions politiques, consti-
tutionnelles et juridiques de I'Eveché de Bale. Delémont 1876, S. 7 ff.

8) R. Wpyss, Geographisch-statistische Beschreibung des Kantons Bern,
1819—1822, im Helvetischen Almanach, I1. Band, S. 74f1.
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nach einer hochst geringen Schatzung, die viterlichen Giiter dahinzuneh-
men, und alle Geschwister mit verhéaltnisméssig geringen Geldsummen
auszukaufen, da dann wenigstens einer von den Séhnen im Wohlstand
blieb und die andern mit grosser Betriebsamkeit sich fiir ihr Fortkommen
anderweitig umzusehen pflegten.*

Wyss unterscheidet, besonders fiir die Orte, die den ,,Armen‘‘ noch
viel Allmendnutzen gewihrten, drei lindliche Schichten: Die Hausler
oder Tauner, die Bauern (mittlere Grundbesitzer) und die Hofbauern oder
grossen Grundbesitzer. Die Mittelklasse wurde von den wirtschaftlichen
Umwiélzungen hart betroffen und vermochte nicht mehr iiberall die Giiter
ungeteilt zu vererben:

,,Leider indessen nimmt diese hochst ehrenwerte Mittelklasse des Landvolkes
merklich ab, oder verschlimmert sich an vielen Orten ganz zusehends. Eine Haupt-
schuld davon ist die Uebervilkerung und eine dem Anschein nach billige, doch
in der Wahrheit unheilbringende Verteilung der Giiter. Nicht mehr namlich geniesst
der iibernehmende, meist jiingste Sohn, die Schatzungsvorteile von ehemals. Das
Gut wird entweder verstiickelt und sinkt zu mehreren Taunergiitchen herab, oder
der auskaufende Uebernehmer verschuldet sich dermassen gegen seine Geschwister,
dass er in der Liange nicht mehr bestehen kann‘?).

Die obere Klasse der Hofbauern hiilt fester an der Unteilbarkeit der

Giiter:

»,Die grossen Gutsbesitzer, die sog. Hofbauern, welche jedoch im Seeland,
in Schwarzenburg und im griossern Teile des Oberlandes nicht vorkommen, sind
héchst wichtig {iir den Staat. Obwohl sie besser. .. das Schatzungsrecht der Giiter
zugunsten eines einzigen Sohnes behaupten, so hat doch auch diese Klasse dasselbe
verlassen und dadurch der Gesamtheit ungleich mehr Schaden gebracht?).

Endlich erzahlt der Gewihrsmann fiir die Zeit vor hundert Jahren

Teilungsanekdoten aus dem Oberland:

,,IJm Oberlande hat man jezuweilen erlebt, dass vier Geschwister ein aus vier
Stiicken Land, vierzig Kirschbiumen und einem Hause bestehendes Erbe solcher
Gestalt unter sich verteilten, dass sechszehn Landteilchen, hundertundsechzig
Kirschrechte und vier Hausesteile herauskamen. .. ,,Nicht ganz selten auch be-
gegnet, dass zu den Friichten eines einzigen Baumes sich allherbstlich fiinfzig bis
sechzig Anteilhaber einfinden, die manchmal nicht ohne Unkosten sich auf Ort und
Stelle verfiigen‘‘®). _

In einer Umfrage des Statistischen Bureaus des Kt. Bern klagte man aus Brienz
auch 1892 immer noch ilber die Hemmung durch die Parzellierung:

,,Die Rentabilitiit ist kaum mehr als 3 9,, was der grossen Giiterzersplitterung
und den Entfernungen zuzuschreiben ist. Alles will im Dorfe wohnen; viele Grund-
stiicke sind vom Wohnhause entfernt und sehr zerstreut.*

Die angefithrten Beobachtungen zeigen deutlich, wie die neu er-
kampfte Freiheit im Bauernstand umstiirzend, ja verheerend wirkte.
Der erste Ansturm der Verkehrs- und Geldwirtschaft auf die Existenz
der biuerlichen Betriebe blieb nicht ohne Wirkung auf die Erbsitten: die
Verkehrswirtschaft belastet den Auskauf und notigt zur Realteilung.

ir) J. R. Wyss, Helvetischer Almanach, B. IT, S, 92,

2) Etenda, S. 93.
%) Ebenda, S. 95.
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h. Die zweite Hiilite des 19. Jahrhunderts.

Die Industrie des 19. Jahrhunderts leistete der Zerstiickelung der
Giiter Vorschub. Die Industriearbeit bewirkte, dass jeder Sohn ein kleines
Stiick des vaterlichen Gutes behalten wollte, um es neben der gewerblichen
Arbeit zu bewirtschaften. Deshalb stiegen die Bodenpreise auch abgesehen
vom Wert als Bauland. Weiter von den Fabriken entfernte Gegenden
jedoch wurden wegen der Fabrikarbeit verlassen, ihre Grundstiickspreise
sanken, und die geschlossene Vererbung konnte sich halten und festigen.

Zur Grundbesitzstatistik von 1888, die iiber die Besitzverhiltnisse,
die Zahl der Grundstiicke pro Betrieb und die Zahl der Verpachtungen,
Aufschluss gibt, wurde vom Statistischen Bureau des Kantons Bern ge-
schrieben!): Der Grundwert sinkt in den rein agrikolen Teilen des Jura
und Seelandes wegen der Abwanderung zur Industrie.

,,Daher erklirt sich denn auch die Tatsache, dass die landwirtschaftlichen
Besitzungen in jenen Gegenden mehr und mehr feil werden und die Preise derselben
sinken, wiahrend die Grundstiicke in der Nidhe von industriellen Ortschaften immer
mehr gesucht sind und im Preise steigen; es entwickelt sich hier die Parzellenwirt-
schaft als hiusliche Nebenbeschaftigung in Verbindung mit dem industriellen Er-
werb. '

Die Verkehrswirtschaft brachte die Familiengemeinderschaften aus
der Mode. Man drangte zum Sondereigentum und Auskauf. Der besonders
deutliche Einfluss der Verkehrswirtschaft auf die bauerlichen Gewerbe
besteht aber in der Notigung, Erbgiiter zum Verkehrswert zu iibernehmen
und in der daraus entstehenden Verschuldung. In der zweiten Halfte des
letzten Jahrhunderts waren die Wirkungen dieser Umwilzungen schon
deutlich festzustellen. Im Jahre 1893 erstattete das Statistische Bureau
des Kantons Bern auf Grund einer Umfrage Bericht iiber die Verschuldung
des Grundbesitzes an die Bundesregierung. Aus den Materialien dieser
Erhebung ist zu entnehmen, dass hauptsiichlich Erbteilungen die Ver-
'schuldung hervorriefen. Die Gemeinde Lyss und der Prisident des Oeko-
nomisch-gemeinniitzigen Vereins des Oberaargaus liessen sich wie folgt
‘vernehmen:

, Gde. Lyss: ,,Bei Liegenschaftswechsel, Kédufen und Erbteilungen ist der Ueber-
nahmepreis stets ein hoher, weil hier zu wenig Land ist.”

Oekonomisch-gemeinniitziger Verein Oberaargau: ,,Erbteilung (gemeint ist
‘Realteilung) kommt bei Liegenschaften nicht haufig vor, gewohnlich iibernimmt
einer der Erben das Hauswesen, wobei allerdings durch Herausgabe der iibrigen
Erbanteile bedenkliche Verschuldung nicht selten ist.*

~Aus Saanen wurde berichtet: ,,Die Erbteilung ist stark wie die Bevoélkerungs-
zunahme... Die Jungmannschaft, die sich auswirts niederlisst und verheiratet,
nimmt ihren Erbteil in Form von Giilten mit‘?).

" Die bernische Grundbesitzstatistik von 1888 zeigt, dass das Gebiet
der geschlossenen Vererbung, das Emmental vorweg, die grosste Ver-

teilungen des Kant. Statistischen Bureaus’, Jahrg. 1890, Lfg. II, S. 93.
2) Mitteilungen des Kant. Statist. Bureaus 1893, Lfg. I, S. 72 und 85.
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schuldung aufweist!). — Vor dem ZGB ergab sich aus der Ueberzahlung
der Heimwesen im Erbgang eine Belastung mit zu hohen Leihzinsen,
wiahrend die Rentabilitit (besonders in den Krisenzeiten von 1865—1870
und den 1880er Jahren) tief unter die Schuldzinsséitze sank. Die Wirt-
schaftspolitik musste deshalb auf die Herabsetzung des Anrechnungs-
wertes fiir den Uebernehmer hinzielen, um es so einem Erben zu ermog-
lichen, den Betrieb weiterzufithren. Man dachte zuerst an die Erlelchterung
und Verbilligung des Kredites:

,»Mit der Grundbesitzteilung im Erbfall sind éllerdings auch bedeutende 6ko-
nomische Nachteile verbunden, und zwar bei der geschlossenen Vererbung sowohl
wie bei der Realteilung; erstere fiihrt zur Ueberschuldung und bei letzterer treten
die 6konomischen Gefahren der Zerstiickelung ein. Eine blosse Aenderung im
Erbrecht diirfte indes ebensowenig Erfolg haben, wie eine veridnderte Besitzver-

teilung iiberhaupt, da das Grundiibel, welches nachgewiesenermassen mehr in den
Wert- und Kreditverhaltnissen liegt, damit nicht beseitigt wiirde®?).

 Erst bei der Beratung des Zivilgesetzbuches wurde die gesetzliche
Festlegung des Anrechts auf Zuweisung des ganzen Betriebes an einen
Selbstbewirtschafter zum FErfragswert vorgeschlagen und durchgesetzt.

VIL. Das biiuerliche Erbrecht des Sehweizeﬁsqhen Zivilgesetzbuches.

Die dem Weltwirtschaftsverkehr sich 6ffnende Schweiz des 19. Jahr-
hunderts wies in Bezug auf die Zivilgesetze und auch fiir das bauerliche
Erbrecht die grossten Verschiedenheiten auf. Die Zentralschweiz besass
urdeutsche Vererbungsvorschriften, der Sohnesvorteil beherrschte die Lage.
Ringsum dagegen war die schweizerische Hochebene eingekreist vom
romischen Recht. Romisches Recht galt im Westen, Siiden und zeitweise
im Osten. Ja, selbst in einzelnen kirchlichen Gebieten des Nordrandes
der Schweiz hat das romische Recht zu Zeiten Geltung oder doch Einfluss
gehabt.

Die Vorverhandlungen zum neuen Recht brachten zunichst die Ge-
wissheit, dass ein Spezialgesetz zu Gunsten des Bauernstandes (wie es
verschiedene neue deutsche Anerbenrechte seit 1850 und 1890 und die
Systeme der Hoferollen sind) nicht gewiinscht wurde. Das Minorat endlich
war von der Bewegung zur Freiheit und Gleichheit so stark angegriffen,
dass es nur mehr in einzelnen Gegenden wirklich galt. Seine Einfiihrung
zum Schutze der ungeteilten Gutsiibergabe kam fiir die ganze Schweiz
nicht in Frage.

Eher hatte sich das Vorzugsrecht der Sohne auf die Liegenschaften
verteidigen und einfiihren lassen. EIlf Kantone mit mehr als der Halfte der
schweizerischen Wohnbevolkerung besassen die Bevorzugung der Shne

1) Mitteilungen des Kant. statist. Bureaus Bern 1890, II, S. 98 und Tabellen
S. 174—175.
?) Mitteilungen des IKant. statist. Bureaus Bern 1890, 1I, S. 103.
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fiir die Liegenschaften. Wenn man aber die Gleichberechtigung aller
Kinder in der gesamten West- und Siidschweiz sowie Graubiinden be-
denkt, und dass oft auch in Gegenden mit Sohnesvorteil Zerstiickelung
herrscht, so konnte eine zwingende Vorschrift der Privilegierung nicht
zum Ziel fithren.

Der Gesetzgeber musste so zum Schluss gelangen, dass fiir die Schweiz
formell die Vorrechte abzulehnen und die prinzipielle Gleichstellung der
Kinder zu stipulieren seien. Eine geschlossene Uebergabe des Bauerngutes
sollte aber doch der gesetzliche Regelfall bilden. Einer der Erben, vorab
einer der Sohne, sollte das Recht erhalten, sich den ganzen Betrieb ungeteilt
bei ertriaglicher Schatzung zuweisen zu lassen.

Dies ist der Inhalt des Art. 620 des Zivilgesetzbuches geworden.
Die Zuschatzung des ungeteilten Betriebes zum Ertragswert hat ver-
schiedene Voraussetzungen'): Das Gewerbe muss fiir den wirtschaftlichen
Betrieb eine Einheit bilden (ganz abgelegene oder baureife Grundstiicke
gehoren nicht zur Einheit), der Bewerber muss Erbe und zum Betrieb
geeignet sein. '

Man versprach sich von dieser Bestimmung einen Stillstand oder
ein Zuriickgehen der bauerlichen Verschuldung. Wiirde iiberall zum
Ertrags- anstatt zu dem meist unverhéltnisméssig hohern Verkehrswert
iibernommen, so konnten die Anwesen (starke Krisenriickginge ausgenom-
men) regelmissig die Schuldzinsen der ausgekauften Erben aufbringen.

Die Zuschatzung zum Ertragswert als Anreiz zur Beanspruchung
des ganzen Gutes durch den Selbstbebauer soll ausser der Verschuldung
auch der Zerstiickelung der Hofe Einhalt gebieten. Nachdem mit grossen
Staats-, Bundes- und Gemeindekosten Giilerzusammenlegungen stattge-
funden haben, ist es wichtig, eine gesetzliche Handhabe zur Erhaltung der
neu arrondierten Giiter zu besitzen. So sind die heutigen Erbsitten von
mannigfaltigem wirtschaftspolitischem Interesse. Volkswirtschafter und
Staatsverwaltung fragen: Sind die tatsichlichen Erbsitten geeignet,
Errungenschaften der Giiterzusammenlegung und die Hebung der Bauern-
klasse auf die Dauer zu erhalten? :

Die kantonalen Einfithrungsgesetze haben sich mehrfach mit néheren
Bestimmungen zum Art. 620 befasst. Ganz in seiner Absicht und der
Tradition entsprechend wird in Art. 72'des bernischen Einfithrungsgesetzes
fiir den alten Kantonsteil insbesondere dem jiingsten Sohn das Recht
gegeben, die Zuschatzung vor andern Erben zu verlangen, wenn nicht
eine abweichende Uebung nachgewiesen ist, und wenn der Jiingste das
Gut selber betreiben will und dazu geeignet ist.

1) Wir verweisen auf die juristische Literatur. Fiir das béauerliche Erbrecht
in seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung besonders auf A. Borel, Das biuerliche
Erbrecht des ZGB, Mitteilungen des Schweiz. Bauernsekretariates Nr. 79, Brugg
1925, und R. Baumann, Die Uebernahme landwirtschaftl. Gewerbe im Erbgang.
Diss. jur. Bern 1924. '



—

— 4y —

Die kantonalen Einfithrungsgesetze haben eine Instanz zu bestimmen,
welche als ,,zustandige Behorde (ZGB 625) in strittigen Fillen den Er-
tragswert ermittelt und iiber Zuschatzung, Veriusserung oder Teilung des
Betriebes entscheidet. Im Kanton Bern ist nach Art. 74 des Einfithrungs-
gesetzes von 1911 die Giiltschatzungskommission (Einfithrungsgesetz
Art. 113) fiir die amtliche Entscheidung solcher Erbfille zustandig.

Einen weitern wichtigen Teil des bauerlichen Erbrechtes erblickt man
in Artikel 619, der eine Erginzung zum eben besprochenen Artikel 620 ist
und dessen Harten vermeiden soll. Die ausgekauften Erben kénnen nim-
lich nach Artikel 619 im Grundbuch ein Anrecht auf Teilung des Gewinnes
vormerken lassen fiir den Fall, dass der Uebernehmer das billig erworbene
Gut oder Teile davon innerhalb zehn Jahren verkauft.

Der Auskauf wird im ZGB noch weiter begiinstigt. Ein aus der Er-
tragsgemeinderschaft austretender Erbe darf eine durch das Gemein-
schaftsgut dinglich sichergestellte Forderung herausverlangen. Wire das
Gut dadurch schon zu mehr als drei Vierteln des Anrechnungswertes be-
lastet, so kann fiir den iiberschreitenden Betrag eine Erbengiilt gegeben
werden (ZGB 624). Dies ist eine Giilt (ZGB 847), eine Grundlast, die zu
dem Giiltzinsfuss zu verzinsen, jedoch mindestens 10 Jahre unkiindbar
ist. Die Belastungsgrenzen und die Haftung des Staates fiir gewohnliche
Giilten betreffen die Erbengiilten nicht.

Wie die Uebernahme durch einen einzigen Erben, so bewirkt auch
der Uebergang des Gutes an eine Gemeinderschaft eine ungeteilte Ver-
erbung. Die Gemeinderschaft kommt haufig als faktische, namlich als
Fortsetzung der Erbengemeinschaft, seltener als vertragliche vor. Die
Ertragsgemeinderschaft insbesondere (ZGB 347 und im Falle der Ver-
schiebung der Erbteilung ZGB 622) weist als Merkmal die jahrliche Ver-
teilung des Reinertrages auf. Wihrend im Code Napoléon jeder Erbe das
Recht hat, die reale Teilung zu verlangen und so aus der ,,indivision*
herauszukommen, hat im ZGB nach Art. 622 der Gutsiibernehmer das
Recht, im Falle der Ueberschuldung die Verschiecbung der Teilung zu
verlangen.

Endlich hat das ZGB statt aller feudalen Familienfiirsorge durch
Fideikommisse und Geschlechterkisten den Kantonen gestattet, die Heim-
stdlte (homestead) einzufiithren (ZGB 349 ff). Die kantonalen Einfithrungs-
gesetze miissen jedoch beachten, dass das Wohnhaus oder der Hof die fiir
eine Familie erforderliche Grosse nicht iiberschreiten und dass der Eigen-
tiimer oder dessen Familie von der Liegenschaft personlich Gebrauch
machen. ZGB 351 gibt die nétigen Formvorschriften.

Das Zivilgesetzbuch will aber noch weiter fiir die Erhaltung der
Bauerngiiter und gegen die Zerstiickelung wirken. So diirfen die Kantone
einschriankende Bestimmungen iiber den Liegenschaftshandel, also ins-
besondere gegen die Giiterschlichterei (ZGB 702) erlassen. Es schreibt
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das bernische Einfiihrungsgesetz in Artikel 135 dem Erwerber eines Gutes
die vierjahrige Haltungspflicht vor. Weiter besitzen die Kantone die
Befugnis, Teilungsminima der Bodenparzellen und der Kuhrechte vorzu-
schreiben. Der Artikel 73 des bernischen Einfithrungsgesetzes vom 28. Mai
1911 verbietet generell die Teilung in kleinere Parzellen als 18 Aren fiir
offenes Land oder 36 Aren fiir Wald, Artikel 105 verbietet die Teilung der
Kuhrechte in kleinere Anteile als 1 (ein Fuss), die ins Seybuch des Grund-
buchamtes nicht eingetragen werden diirften. Endlich kennt Art. 102
sogar ein Verbot der Teilung von Allmenden, wenn ndmlich durch die
Teilung ein sachgemisser Betrieb oder Gebrauch verunméglicht wiirde.

Im Jura hat das ZGB direkt das Erbrecht des Code Civil von 1804
abgelost. Die Teilungsartikel franzosischen Vorbilds wurden plotzlich
durch den fakultativen Anerbenartikel 620 ZGB ersetzt. Da dieser dis-
positiv ist, ist es eine Frage einzig der praktischen Einstellung und Uebung,
wieweit das neue Recht benutzt worden ist.



II. Teil.

Die heutigen Erbsitten in ‘der Schweiz mit besonderer
Beriicksichtigung des Kantons Bern.

I. Die biuerlichen Erbsitten in den Nachbarliindern und Plan der DarQ
stellung der sehweizerischen Verhiltnisse.

1. Die Vererbung des Grundbesitzes in den Nachbar-
landern.

Die schweizerische Hochebene ist eine Insel geschlossener Vererbung
der Bauerngiiter. Fast ringsum finden sich Gebiete vorwiegender Real-
teilung des Grundbesitzes. Sie beginnen in den jurassischen und alpinen
Teilen innerhalb der Landesgrenzen, so dass das schweizerische Mittelland
erst recht als zusammenhingendes Gebiet geschlossener Uebergabe
auffallt.

Im franzosischen Westen ist es die Freigrafschaft, die mit Burgund,
Lothringen und der Champagne zusammen seit alters eine Gegend der
Realteilung darstellt!). Der Berner Jura, Neuenburg und (wenigstens frii-
her) die Waadt sind ausschliesslich Teilungslander. Im Departement
Doubs, das an die Schweiz grenzt, wird fiir Gebirgshife auch von einer
geschlossenen Vererbung berichtet. Diese Einstreuung im Teilungsgebiet
wiederholt sich auf Schweizerboden fiir die angrenzenden .Jurahéhen.

Fir Savoyen gilt, dass frither soweit geteilt wurde, dass heute eine
Verkleinerung der Betriebe vermieden wird. Dazu wird das Testament
beniitzt, da nach sardinischem Recht Verfiigungsfreiheit bis zur Halfte des
Vermogens bestand!). Wie Savoyen nicht mehr ein absolutes Freiteilungs-
gebiet genannt werden darf, so findet sich in den angrenzenden Kantonen
unseres Landes derselbe Tatbestand: Genf, Waadt und vom Wallis das
hofweise besiedelte Val d’Illiez an der savoyischen Grenze miissen heute
zu den gemischt vererbenden Lindern gezihlt werden.

Das siidliche Nachbarland Italien ist Freiteilungsgebiet und dasselbe
ist der Fall bei allen angrenzenden Kantonen der Schweiz, Wallis, Tessin
und Graubiinden. Die Sitte reicht in unserem Lande nordwirts hiniiber
nach dem Berner Oberland und Gruyére.

1y L. Drescher, Die Vererbung des landlichen Grundbesitzes in Frankreich (in
,»Die Vererbung des lindl. Grundbesitzes in der Nachkriegszeit, Schriften d. Vereins.

f. Sozialpolitik 178, Bd. II, 1930), S. 257. '
A
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Realteilung herrscht im ostlichen Nachbarland Oesterreich ausge-
sprochen in den an das freiteilende Graubiinden grenzenden Bezirk Ried
im Oberinntall). Naturalteilung herrscht ebenfalls im Vorarlberg?). Die
st. gallischen Bezirke Werdenberg, Ober- und Unterrheintal melden ent-
sprechend ebenfalls Freiteilung, so dass auch hier der Anschluss an die
Verhaltnisse des Nachbarlandes vorhanden ist.

Der Nordrand der Schweiz ist im allgemeinen Teilungsgebiet: Der
Kanton Schaffhausen (ohne Bezirk Stein a. Rh.), die Bezirke Zurzach,
Laufenburg und Rheinfelden des Kantons Aargau, endlich die basel-
landschaftlichen Aemter Arlesheim und Binningen, die solothurnischen
Thierstein und Dorneck, sowie das bernische Amt Laufen. Wie verhalt
es sich mit den Erbsitten des angrenzenden Siiddeutschland ? Das Gebiet
geschlossener Vererbung der Schweiz (Thurgau) findet eine Fortsetzung
jenseits des Bodensees. Der an den Bodensee angrenzende Teil Bayerns
gehort zu dessen geschlossen vererbenden Teilen?), ebenso die anstossenden
Gebiete Wiirttembergs?). Die Freiteilung aber richtet sich im iibrigen
Stiddeutschland dhnlich wie in Schaffhausen, Rheinfelden und Laufenburg
wesentlich nach der Bodenbeschaffenheit. Der badische Schwarzwald eignet
sich nur strichweise zur Teilung, so dass die Bezirke Sackingen, Waldshut,
Griessen, Donaueschingen und Konstanz gemischte Erbsitten aufweisen.
Schlatt am Randen, Sipplingen am Ueberlingersee, die Kreise Engen und
Messkirch dagegen konnen als realteilende Gegenden genommen werden %).
Die von der Industriearbeit beeinflussten Teile von Konstanz, Stockach
und besonders das soeben genannten Engen sind erklirte Teilungsgebiete.
Immerhin gibt es auf dem deutschen Ufer des Rheins mehr geschlossene
Vererbung als auf der schweizerischen Seite.

2. Plan der Darstellung der schweizerischen Verhialtnisse,

Schon Chéron®) kennt fiir die Schweiz zwei typische Regionen, die
Hochebene und den Kranz von Alpen und Jura. In der Hochebene be-
stehe geschlossener Mittelbesitz, der als solcher erhalten und geschlossen
vererbt werde. Die genauen Grenzen dieses Gebietes, der pays de trans-
mission intégrale, waren Chéron nicht bekannt:

»,Nous ne saurions fixer d’une facon précise les limites de ces deux
groupes; nous trouverons de part et d’autre des exceptions qui déroutent
singuliérement l'observateur.**

1) K. Schmidt, Die Vererbung des lindl, Grundbesitzes in d. Nachkriegszeit in
Oesterreich (a. a. O. Verein f. Soz. pol.), S. 10.

2) Ebenda, S. 7.

3), 1), °) Band 178 der Schriften d. Vereins fiir Sozialpolitik, I. Teil (Deutsch-
land), Miinchen und Leipzig 1930; fiir Bayern (Dr. J. Baumgartner) insb. S, 397.
Fir Wiirttemberg (Prof. D. C. J. Fuchs) a. a. O, insb. S, 417, 495 und Karte. Fiir
Baden (Prof. C. Brinkmann) a. a. O., insb., S, 517 etc.

¢y A, Chéron, De la transmission intégrale des exploitations agricoles ou
industrielles dans le droit suisse. Thése de doctorat &s sciences économiques de
I’Université de Paris, 1902, S. 47/48.
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Diese Grenzen der Erbsitten genauer festzustellen und die Ausnahmen
zu erklaren, wird durch die Umfrage von 1930 erst moglich und soll im
Folgenden durchgefiihrt werden. Dabei teilen wir die Realteilungsgebiete
(Kapitel II—IV) ihrem Charakter entsprechend ein in romanische, alpine
und alemannisch-dorfliche Realteilungsgebiete.

Die Striche geschlossener Hofiibergabe (Kapitel V und VI) lassen wir
zerfallen in das westliche, das mittlere und das ostliche Drittel geschlos-
sener Vererbung. :

Hierauf gehen wir tber zum Studium der Modifikationen der Ver-
erbung. Zuerst erhebt sich die Frage nach der Person des Landiiber-
nehmers. Wer wird im Realteilungsgebiet der Landgiiter teilhaftig (Ka-
pitel VII)? Anschliessend ist die Frage nach der Verbreitung der Ueber-
gabe bei Lebzeiten (Kapitel VIII) zu beantworten, welche iiberleitet zur
Beniitzung der Gewinnbeteiligung der Miterben bei Wiederverkauf des
Hofes (Kapitel IX). Zum Schluss ist das Vorkommen von drei besondern
Einrichtungen des ZGB, der Gemeinderschaften, Heimstiatten und Erben-
giilten, und der Einfluss der Nachkriegskrise abzuklaren.

II. Die romanischen Realteilungsgebiete der Westschweiz.

1. Der Berner Jura.

a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

Der ganze franzosischsprechende Berner Jura gehort dem westschwei-
zerischen Realteilungsgebiet an. Von den Aemtern Porrentruy, Delémont,
Moutier, Franches-Montagnes, Courtelary und Neuveville, weist nur
Delémont zwei deutschsprechende Gemeinden, namlich Ederswiler und
Roggenburg, auf. Sie nehmen an der Sitte der Realteilung der romanischen
Dorfer teil. Ederswiler antwortete auf unsere Frage 1 nach der Teilungs-
sitte: ,,Teilung des Gutes an simtliche Erben.* Die meisten Berichte
aus den Gemeinden des Jura stimmen darin iiberein, dass sie die Teilung
als alte Gewohnheit bezeichnen.

Wie wird die Teilung im Jura durchgefithrt? Die wenig wanderlustige
Beviélkerung hiangt am vaterlichen Heimwesen und jedes Stiickchen davon
besitzt einen gewissen Affektionswert. Dabei kann die Einsetzung der fol-
genden Generationen so erfolgen, dass der erste sich verheiratende Sohn
das Wohnhaus kauft und zusieht, dass er gentigend Landstiicke zusammen-
bringt — oder aber die ganze Familie bleibt beisammen ohne Verkiaufe
an die herangewachsenen Kinder. Erst beim Tode des Vaters erfolgt die
Auseinandersetzung durch Kiufe der einzelnen Nachkommen.

Neben diese Einstellung ist fiir die jurassische Teilung unter den bauer-
lichen Nachkommen die Versleigerung des véaterlichen Gutes typisch. Die
Versteigerung ist entweder ein geschlossener Markt unter den Erbberech-
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tigten oder eine offentliche Steigerung, enchére publique. So kommt es,
dass wir auf die Frage 4¢, wem das Gut iibergeben werde, wenn mehrere
Sohne, Tochter, Tochterminner oder Neffen in Betracht kommen, die
biindige Antwort erhielten: ,,au plus offrant. Die Bevélkerung ist also
in diesen Dingen nicht sehr verwandtschaftlich gesinnt. Bietet ein Erbe
unter Verrechnung seines Erbteils mehr, als dffentlich zu erwarten ist, so
erhilt er das Anwesen gern, sonst aber geht es an den Meistbietenden der
offentlichen Steigerung. Vom Gebrauch der offentlichen Steigerung er-
hielten wir hauptséchlich aus den Frelbergen ‘Bestatigungen.

Wir miissen uns weiter fragen, ob diese Teilungssitten zur vollstandigen
Aufteilung der Giiter fithren, oder ob das Land um das vaterliche Wohn-
haus herum in einigen Fiallen dem Hausbesitzer verbleibt. Denkt der
dorfliche Berichterstatter an diese Fille, so wird er die Frage 4d nach der
vollstindigen Aufteilung der Giiter verneint haben. So schrieb der Bericht-
erstatter von Boécourt (Amt Delémont), die vollstandige Aufteilung sei
sehr selten. Auch Orvin (Amt Courtelary) vererbt nicht durchwegs durch
Teilung. Die radikale Teilung ist jedoch im Jura haufig. Sie entspricht
der Tatsache, dass die ohnehin schon parzellierten Giiter leichter und be-
denkenloser aufgeteilt werden, die Sitte entspricht aber auch dem indivi-
dualistischen Rechtsgefiihl.

Es besitzen die besprochenen Aemter auch gelegenthch geschlossene
Vererbung. Dies ist einmal dann der Fall, wenn Bauern des Mittellandes
im Jura ausgedehnte Hofe kaufen, sei es als Erganzung des Besitzes im
Tiefland, als Weide, oder sei es zum Zwecke dauernder Ansiedlung. Ander-
seits bleiben Giiter beieinander, wenn es sich um Pachtbetriebe oder um
hochgelegene Einzelhdfe (Weidebetriebe) handelt. Zahlreiche Pachtgiiter
treffen wir im 6stlichen, dem Baselland zugekehrten Teil des Jura (Schelten)
und in den Aemtern Pruntrut und Delsberg. So hat Montmelon (Porren-
truy) Pachtbetriebe (fermes) und daher geschlossene Giiter: ,,Notre
commune étant composée presque exclusivement de fermes, celles-la ne
se morcellent pas.

Als Ergebnis ist eine gewisse Vergrosserung der Giiter eingetreten,
die sich vielleicht auch dann erhilt, wenn die Hofe in das Eigentum des
Bebauers iibergehen:

«Depuis une trentaine d’années la propriété s’est plutdot augmentée
que morcelée dans notre commune, surtout dans les hameaux des Ravines
et Outremont» (Montmelon).

Die erwihnten Merkmale der jurassischen Realteilung lassen sich durch
die nachfolgenden Zitate aus den eingegangenen Fragebogen belegen.

Amt Delémont, Gden. Courfaivre, Saulcy, Vermes, Bourrignon: «Le partage
entre les divers héritiers était (avant 1912) le mode le plus usuel », ’

Amt Porreniruy, Gden, Bure, Boncourt, Grandfontaine, Lugnez berichten ihn-
lich wie Cornol: « Le partage entre les divers héritiers a toujours été de mode dans
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notre commune ». Gde. Bure: « Chez nous les habitants sont & quelques excep-
tions tous paysans et chacun tient a avoir sa part du domaine surtout s’il provient
de pére et mere.»

Im Aml Moulier die Gdn. Court, Crémines, Saicourt, im Amf Courlelary Corté-
bert, im Amit Franches-Montagnes Le Noirmont, Les Pommerats, Les Breuleux, im
Amt Neuveville Nods, berichten von der Freiteilung als alter Gewohnheit.

Amt Moutier, Gde. Crémines: «En général c¢’est le premier des fils qui se marie
qui rachete la maison de ses parents, mais les terres sont toujours partagées entre
les fréres et sceursy, Und: ¢«En général, le propriétaire foncier sédentaire ne vend pas
ses immeubles; 4 sa mort ils sont partagés entre ses enfants et ceux-ci rachetent les
maisons et terres aux propriétaires fonciers qui meurent sans enfants. Ainsi se
passent les générationsy,

Amt Neuveville, Gde. Nods: «La transmission intégrale 4 un seul héritier n’avait
lieu que lorsqu’il s’agissait d’un domaine arrondi qui ne pouvait étre partagé.»
Ebenfalls auf die hochgelegenen Hofe spielt der Bericht von Lamboing an: «Les

A

domaines d’un seul mas étaient transmis & un seul héritier.»

b. Die Teilungssitten nach 1912 und die Wirksamkeit
des biiuerlichen Erbrechts des ZGB.

Alle Nachrichten aus dem Berner Jura zusammengehalten, geben
das Bild des Realteilungsgebietes. Es erhebt sich nun die Frage, ob voll-
standige Aufteilungen und Versteigerungen noch vorkommen und ob das
gesetzliche Anrecht auf ungeteilte Zuweisung des Gutes an einen einzigen
Erben eine Verinderung in die Erbsitten hineingetragen hat. Es ist fest-
zustellen, dass es vielerorts auch heute noch kaum verstanden wird, dass
ein Erbe allen Grundbesitz beanspruchen kann. Aus dem Jura geht diese
Einstellung aus vielen Antworten auf die Umfrage hervor und es wird
bestatigt, dass nach dem Gesetzbuch berechtigte Erben die ungeteilte
Zuweisung nicht verlangen, oder gewdhnlich nicht verlangen. Es ist
haufig, dass auf Befragen hin gar kein Grund fiir diese Unterlassung an-
gegeben werden kann. So melden:

«. Mitteilungen iiber Misserfolg des Art 620 ZGB.

Amt Porrentruy, Gde. Bure: « La transmission intégrale des biens n’a lieu que
trés rarement, elle n’est pour ainsi dire jamais demandée ». Gde. Lugnez: « Un seul
héritier ne réclame jamais tous les biens». Bezeichnend ist auch die Erinnerung
an ein gerichtliches Fiasko: « Depuis longtemps déja il n’y a eu dans notre commune
qu’'un seul cas ol un héritier a demandé la transmission intégrale du domaine et
n’a pas eu gain de cause. »

Amt Delémont, alle sechs Berichterstatter bezeugen einmiitig: die Berechtigten
verlangen die Zuweisung nicht oder gewéhnlich nicht.

Amt Moutier, Gde. Saicourt: (Le mode de transmission intégrale n’est pas
usuel chez nous. Est-ce par crainte de charges excessives, ou est-ce pour une autre
raison, mais les héritiers qualifiés cherchent rarement une remise intégrale du do-
maine.» Crémines schreibt ebenfalls, dass eine Zuschatzung nicht verlangt werde.

Amt Franches-Montagnes, Gde. Les Pommerats und Les Breuleux, im Ami
Courtelary, Gde. Cortébert, bestatigten alle, dass die ungeteilte Uebergabe nicht
verlangt werde. ‘ '



J. Vorkommen der vollstindigen Aufleilung des Gutes nach 1912.

Amt Porrentruy, Gde. Bure: vollstindige Aufteilung erfolgt: «Oui, presque
toujours». Gde. Boncourt: «...chacun aime avoir sa part, les domaines étant trés
morcelés et ne formant presque jamais de grandes parcelles.» Cornol und Lugnez
berichten in gleichem Sinn.

Amt Delémont, Gden. Ederswiler, Bourrignon, Courfaivre gleichlautend.

Amt Courtelary, Gde. Cortébert: «Il y a trés peu de domaines ruraux dans
notre commune. Les terres sont morcelées et les agriculteurs peuvent facilement
agrandir ou diminuer leur exploitation agricole. — 11 arrive que le domaine est
vendu a un des héritiersy.

Amt Neuveville, Gde. Nods: «Oui (le partage complet) c’est ordinairement la
régle. Par peur des dettes et aussi & cause de la main-d’ceuvre qui est rare et cheren.

Amt Moultier, Gde. Saicourt: «De tels partages complets se font, quand plus
d’un erfant se vouent a I’agriculture, et c’est par équité que les parents ou les héritiers
se décident ainsi.»

7. Vorkommen der Versteigerungen nach 1912.

Amit Franches-Montagnes, Gde. Les Breuleux: «Les biens se liquident par
adjudications publiques». Le Noirmont: «Le partage se fait par vente privée ou
publique au plus offrant, sans égards aux héritiers qui seraient éventuellement
acquéreursy,

Aml! Delémont, Gde, Courfaivre schreibt zur Frage der Auswahl unter mehreren
Erben, dass das meist durch einen Verkauf gelost werde.

Amt Courlelary, Gde. Cortébert: die Vererbung mache sich durch Verkaufe
(¢par voie de vente»).

Wir haben indessen gesehen, dass im Berner Jura die hochgelegenen
Hofe, aber auch gewisse Dorfschaften wie Sonvilier und Boécourt ungeteilt,
oder doch meistens ungeteilt vererben. Es ist bezeichnend, dass hier
von der Realteilung abgesehen wird ohne Anrufung von Artikel 620 ZGB,
wie Boécourt (Amt Delémont) ausdriicklich bemerkte: ,,Les héritiers
qualifiés ne réclament pas cette transmission de 1’article 620, CCS.*

Immerhin weist der Jura bemerkenswerte Anfinge des Eindringens
des neuen Rechtes auf. Im Ueberblick kann man, dem Amtsschreiber von
Moutier zustimmend, sagen: ,,La transmission intégrale se fait actuellement
plus souvent qu'avant 1912.“° Natiirlich hat das bauerliche Erbrecht vor-
weg in den Gebieten Fuss gefasst, welches die natiirlichen Anlagen zur
geschlossenen Uebergabe der Giiter besass. Wir konnen aus den Aemtern
mit hohen Lagen Mitteilungen iiber Einfithrung des biuerlichen Erbrechts
anfithren. Belege:

0. Erfolge des Art, 620 ZGB.

Amt Courtelary, Gde. Sonvilier: «Le principe du C. C. S. est observé d’une
maniere générale.» Orvin sagt, dass die Anwendung des Art. 620 ziemlich haufig,
assez fréquemment, erfolge. Plagne, das seine Giiter geschlossen vererbt, erinnert
sich aber nur an einen Fall, wo das Recht des Artikels 620 reklamiert wurde.

Amt Franches-Montagnes, Gde. Epauvillers: «La transmission intégrale de

la propriété se fait ordinairement.» ILe Noirmont: dieses Prinzip werde hie und
da beachtet. -



Amt Neuveville, Gde. Lamboing und Nods bestiatigen die ungeteilte Vererbung
fiir die arrondierten Hofe,

- Amt Delémont, Gde. Boécourt macht sich mit der ungeteilten Uebergabe be-
kannt: « Les deux cas arrivent autant un que 1’autre ».

Amt Courtelary, Gde. Sonvilier vererbt geschlossen, sicher nicht nur wegen
der Betriebsart oder wegen dem bestehenden rechtlichen Anspruch, sondern auch
wegen der Abwanderung zur Uhrenindustrie.

2. Uebriges westschweizerisches Realteilungsgebiet.

a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

Die Kantone Neuenburg, Waadt, Genf und die Bezirke Gruyere,
Veveyse und Broye des Kantons Freiburg bilden den iibrigen Teil des
romanischen Realteilungsgebiets der Westschweiz. Neben der Teilungs-
sitte ist, insbesondere im Kanton Waadt, die geschlossene Uebergabe,
wenn auch nur unregelmaissig, festzustellen. Die Westschweiz ist und war
insbesondere vor 1912 Realteilungsgebiet und die vollstandige Aufteilung
der Giiter kann als sehr haufig bezeichnet werden. Wenn mehrere Kinder
als Landwirte in der Umgebung des elterlichen Hofes angesiedelt sind, so
ist mit Sicherheit zu erwarten, dass das fallende Erbe realiter aufgeteilt
wird. Allerdings wiirden wohlarrondierte Betriebe kaum dieses Schicksal
erleiden, aber derartige Hofe sind selten. Die bauerlichen Anwesen sind
zum grossten Teil sehr zerstiickelt, bewirkt durch alteingewurzelte Tei-
lungssitten. Das letztere trifft insbesondere fiir den freiburgischen Broye-
Bezirk zu, welcher Feldgemiise und Handelspflanzen in umfangreicherem
Masse anbaut. Die waadtlandischen Bezirke Payerne und Avenches ha-
ben ahnlichen Charakter.

Die Teilungssitte ist in der Westschweiz eine radikale aus Griinden
der Anhéanglichkeit an den seit Generationen von der Familie bearbeiteten
Boden; jedes Kind will ein Stiick des elterlichen Gutes erben. Sobald
die natiirlichen Bedingungen gegeben sind und sobald insbesondere die vor-
handenen Gebéulichkeiten zerstreut liegen, erfolgt die Teilung im Erbgang
als vollstindige Auflosung des elterlichen Besitzes.

Neben den radikalen Teilungssitten beobachtet man auch in d1esem
Teil des westschweizerischen Freiteilungsgebiete &hnlich wie im Berner
Jura Striche, welche aus Griinden der wirtschaftlichen Eigenart die Giiter
geschlossen vererben. Es handelt sich hauptsidchlich um die Hoéhenziige
gegen Le Locle, wo die Weidebetriebe eine Teilung nicht aushielten. Es
ist hier aber keineswegs ein Sohn, etwa der jiingste oder der alteste, fiir
die Uebernahme des Gutes vorbestimmt, sondern es tritt Versteigerung
der Liegenschaft als Ganzheit ein.

- Belege zur Teilung der Giiter vor 1912,

Kt. Genf, Service du Registre foncier (Grundbuchamt): «Il n’y avait pas de
régle fixe, Si un seul des héritiers (fils ou fille mariée) était qualifié, le domaine
lui était en général attribué. Si plusieurs étaient déja établis dans 1a méme région
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comme agriculteurs, le domaine était partagé et chaque héritier recevait une partie
des terres, vignes etc. qui venait ainsi agrandir leur propre exploitation rurale.
11 arrivait aussi que chaque héritier recevait une partie de chaque genre de cul-
ture. D’ou morcellement excessif du sol.»

Kt. Waadt, Notariatskreis Payerne und Avenches: «Pour les domaines arrondis
la transmission a un seul héritier était de regle (c’est d’ailleurs le petit nombre
des domaines). Pour les domaines morcelés la reégle était de procéder &4 un partage
entre les divers héritiers.»

Kt, Neuenburg, alle Bezirke melden mit geringen Durchbrechungen die Tei-
lungssitte. So der Bezirk Neuenburg: «Les deux modes se pratiquaient, mais on
voyait plus souvent le partage.»

h. Die Teilungssitten nach 1912 und die Wirksamkeit des biiuerlichen
Erbrechtes des ZGB.
Das Recht auf Zuschatzung des ganzen Betriebes an einen einzigen
Erben war fiir die Westschweiz ganz neues Recht. Viele der westlichen
Kantone hatten die Artikel des ,,partage forcé‘‘ des Code Napoléon in

ihren Zivilrechten iibernommen, wie etwa der Artikel 106 des alten frei-
burgischen Zivilrechts belegt. Die Landessitte entsprach bis zur Einfiih-
rung des ZGB vollstindig diesen gesetzlichen Bestimmungen. Seit dem
vereinheitlichten schweizerischen Gesetzbuch beginnt die geschlossene
Vererbungsweise Eingang zu finden. Dabei ist das Waadtland mit der
neuen Uebergabeart voraus gegangen und Neuenburg in neuester Zeit
nachgefolgt.

Der Berichterstatter von Genf sagt zu unserer Frage 2a nach der
Bewidhrung des ,,Anerbenartikels** ZGB 620, er wisse nicht, wie haufig
die geschlossene Zuschatzung bloss verlangt aber nicht durchgehalten
werde, immerhin sehe das Grundbuchamt den Akt der geschlossenen
Uebergabe eintreten.

In Genf und Waadt ist somit ein Fortschritt oder ein Vordringen
geschlossener Uebergabe festzustellen. Diese Tatsache erklirt sich einmal
durch die Abwanderung in die benachbarten bedeutenden Stidte, ausser-
dem ist der Geburtenriickgang an der Zunahme ungeteilter Uebergabe
schuld; auch die Propaganda der landwirtschaftlichen Verbinde zur ge-
schlossenen Vererbung findet Beachtung.

Gruyére scheint die alte Teilungssitte beizubehalten. Aber in den
freiburgischen Aemtern Broye und Veveyse beginnt das neue Erbrecht
wirksam zu werden. Es fehlten die vollstindigen Aufteilungen von Giitern
nach den Berichten dieser Distrikte. Indessen ist ein schroffer Wechsel
der Erbsitten nicht zu erwarten.

Das Schatzungsamt des Schweizerischen Bauernverbandes in Brugg,
das Ertragswertschatzungen in Erbféllen iibernimmt und durchfiihrt,
bestatigt aus seinen Erfahrungen dieses Ergebnis. Es schreibt:

,In der welschen Schweiz, wo friiher die Realteilung allgemein iiblich war,
fanden die neuen Bestimmungen Eingang in der Waadt und in letzter Zeit auch
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im Kanton Neuenburg. Immerhin verursacht die konsequente Anwendung der
Gesetzesbestimmungen unter den i#lteren Leuten noch Aufsehen.

«. Teilweise Erfolge des Art. 620 ZGB :

Die Enquete liefert ferner folgende Belege:

Kt, Genf, Grundbuchamt: «Nous ne voyons que ’acte par lequel cette attri-
bution est faite moyennant paiement aux autres héritiers d'une soulte en espéces.
Paiement immédiat fréquent. Soulte garantie par hypothéque en cas de non paie-
ment immédiaty.

Kt. Neuenburg, Grundbuchamt Neuenburg: Der Artikel 620 ZGB wird «pres-
que jamais appliqué». Grundbuchamt Boudry: «Généralement la transmission
n’est pas demandée, 4 quelques exceptions depuis 1912».

Kt. Waadt, Bezirke Payerne und Avenches: «Les héritiers qualifiés ne récla-
ment ordinairement la transmission des biens ruraux que si le domaine n’est pas
morcelér. ‘

Die Landwirtschaftskammer in Lausanne berichtete: ,,Die ungeteilte Guts-
iibergabe nach Artikel 620 ZGB tritt immer mehr in Anwendung. Nach meinem
Ermessen trifft sie zirka die Hialfte der landwirtschaftlichen Erbteilungen.

Trotz diesem festgestellten Fortschritte der ungeteilten Gutsitbergabe
in der Westschweiz kamen vollstindige Aufteilungen der Giiter immer
noch recht oft vor. Wir erhielten folgende Antworten:

B. Vorkommen der vollstindigen Aufteilung der Giiter nach 1312,

Kt. Genf, Grundbuchamt: Die Frage 4d unseres Schemas nach der vollstin-
digen Aufteilung von Betrieben wird ,,fiir viele Fille‘* bejaht.

Ki. Waadt, Notariatskreis Aigle: «Les «domaines» au sens strict du mot ne
sont pas nombreux dans cette région. Les biens constituant 1’héritage sont le plus
souvent dispersés et sont trés généralement partagés par parts égales entre les
ayant-droits, chacun d’eux voulant avoir son lopin de terre et pouvant ainsi con-
tinuer les travaux des champs auxquels il a été habitué deés son enfance.» Die
Chambre d’Agriculture, Herr H. Blanc, berichtet, dass im Waadtland wohl frii-
her die Teilung stets stattfand, heute sei sie nicht mehr so verbreitet. ,,Wenn meh-
rere Sohne Landwirte sind, dann gibt es hiufig ein Testament mit Naturalteilung
des Gutes.”” — Als hiufig werden die Aufteilungen in den Bezirken Payerne und
Avenches bezeichnet. — Bezirke Payerne und Avenches: «Dans notre région ou
la propriété est morcelée, I’attribution du domaine selon I’article 620 CCS n’est
pas désirable. Le partage qui contribue & retenir 4 la terre le plus grand nombre
d’enfants des campagnes est préférable.

Kt. Freiburg, der Bezirk Gruyére bezeichnet die vollstandigen Aufteilungen
als Regel, vom Bezirke der Veveyse schrieb man: «Le cas n’intervient que lorsque
les batiments s’y prétent». — Bezirk Broye: «La division des propriétés dans les
régions out I'on s’adonne & la pluriculture est un facteur qui empéche I’appauvrisse-
ment des familles et attache les enfants au sol.»

Ki. Neuenburg, Grundbuchamt Le Locle: «Non, elle (la transmission inté-
grale) n’est pas réclamée, — La transmission des domaines est toujours réglée par
un partage et les biens ruraux, soit bétail et matériel sont généralement vendus
aux enchéres publiques».
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IT1. Die alpinen Realteilungsgebiete.
1. Das Berner Oberland.

a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

Das Berner Oberland, zu welchem dem alpinen Charakter entsprechend
vom Amte Thun auch dic Gemeinde Sigriswil zu rechnen ist, ist seit Jahr-
hunderten als freiteilendes Gebiet bekannt. Weil eine starke Zerstiicke-
lung da ist, werden zu leicht die einzelnen Parzellen an verschiedene Erben
weitergegeben und so die Giiter der vollstandigen Aufteilung entgegen-
gefithrt. Die Umfrage hat ergeben, dass auch jetzt noch meist Teilung
eintritt, dass aber die geschlossene Vererbung Fortschritte macht und
weiter machen wird. Festzustehen scheint fiir das Berner Oberland, dass
eine Weiterteilung der einzelnen Parzellen kaum mehr vorkommt. Der
Verzicht auf die Parzellenteilung diirfte der erste Schritt zur ungeteilten
Uebergabe im Oberland darstellen. Arrondierte Giiter werden im Oberland
nicht weiter geteilt. Man hat den Eindruck, nach einer einmal zustande
gebrachten Giiterzusammenlegung wiirde der Vorteil der Geschlossenheit
nicht so bald wieder aufgegeben. Wahrend die ostlichen Aemter Ober-
hasli und Interlaken heute noch die radikalen Teilungssitten aufweisen,
beschrankt sich der Stillstand der Zerstiickelung und insbesondere die
Einstreuung geschlossener Gutsiibergabe auf den westlichen Teil des Ober-
landes. Hier hat die Vermeidung der Zerstiickelung im Erbgang schon
einen beachtenswerten Umfang angenommen. Die geschlossene Uebergabe
wird zur Tradition (vgl. Gemeinde Krattigen unten). Geschlossene Ver-
erbung wird unterstiitzt durch die Abwanderung aus den Viehziichtertalern
des Simmen- und Kientals und durch die Ergreifung anderer, meist mit
dem Fremdenverkehr zusammenhangender Berufe. So kommt es, dass
hier die Realteilung wenigstens nicht ausschliessliche Sitte ist.

Die wichtigsten Zuschriften iiber diese Vorgénge fithren wir in drel
Gruppen an:

a. Teilung der Giiter ist allgemeine Gewohnheit.

Amt Interlaken, Gde. Bénigen: ,,Eigentliche Bauerngiiter besitzen wir hier
nicht. Die Grundstiicke sind stark zerstiickelt, im Halte von 1% bis 3 Jucharten
(18—108 Aren?). Es gibt Eigentiimer von 6—8 solcher Grundstiicke. Bei Aus-
teilungen erfolgt Anweisung auf einzelne Grundstucke und bei Differenzen Aus-
gleich durch Aushergelder.*

Die Gemeinden Gsteigwiler, Brienz und Gemeinden aus dem Ami
Oberhasli, Sigriswil (Amf Thun) und Spiez (Amt Niedersimmenthal)
melden die Freiteilungssitte.

1 Tellungen von Grundstiicken in Kkleinere Parzellen als 18 Aren fiir offenes
Land mit Ausnahme der Haus- und Hofplitze, Garten, Baumgérten und Weinberge,
sind im Kanton unzulidssig und diirfen nicht ins Grundbuch eingetragen werden
(Art. 73 des bern. Einfithrungsgesetzes zum ZGB).
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Die vollstandige Aufteilung der Giiter im Erbgang wird von Brienz,
Meiringen, Gadmen, Reichenbach, Boltigen bestatigt mit: ,,Ja, weil
uralter Ortsgebrauch und weil das Land vielfach zerstiickelt ist** (Brienz).

Amt Obersimmental, Gde. Boltigen: ,,Als Berggegend weist unsere Landwirt-
schaft eine grosse Zerstiickelung der Giiter auf. Es kommt selten vor, dass ein
Landwirtschaftsbetrieb aus einem Grundstiick besteht. Der eine Erbe nimmt dies
Grundstiickli und der andere ein anderes. Eine geschlossene Uebergabe kommt
selten vor.*

[. Stillstand der Bodenzerstiickelung.

Nun lassen wir einzelne Belege iiber die Vermeidung der Parzellen-
zertrennung und der Teilung geschlossener Giiter folgen:

Amt Oberhasli, Gde. Meiringen: ,,Gewohnlich bestehen die hiesigen Betriebe
in verschiedenen Abschnitten und es werden die einzelnen Abschnitte den einzelnen
Erben zugeteilt. Ein arrondiertes Heimwesen wird meistens nicht weiterverteilt.*

Amt Inferlaken, Gde. Bonigen: ,,Zerstiickelungen einzelner Grundstiicke
kommen sehr selten mehr vor. Die Erben einigen sich jeweilen auf Uebernahme
dieses oder jenes Grundstiickes. Will der einte Erbe kein Grundstiick, so wird er
anderswie ausgewiesen.” — Gde., Lauterbrunnen: ,,Die Liegenschaften bestehen aus
verschiedenen Grundstiicken, diese werden gewohnlich nicht mehr zerrissen.

Ami Niedersimmental, Gde. Spiez: ,,Es kommt eine Verteilung vom Gesamt-
grundbesitz, nicht eine Teilung von einzelnen Grundstiicken unter die Erben vor.*

Amit Thun, Gde. Sigriswil: ,, Geschlossene Giiter werden hochst selten aufgeteilt.*

v« Einmischung geschlossener Vererbung.

Amt Frutigen, Gde. Krattigen am Thunersee: ,,Es war (schon vor dem ZGB)
geschlossene Uebergabe der Bauerngiiter iiblich.” Die Gde. Reichenbach berichtet,
dass ,,nur zum Teil” Zuweisung an alle Erben erfolgte.

Amt Niedersimmenthal, Gde. Diemtigen: ,,Uebergabe des Gesamtbesitzes
war mehrheitlich Uebung. Immerhin kam bei dem stark parzellierten Grund-
besitz auch ein grosser Prozentsatz von geteilten Zuweisungen vor.*

Amt Saanen, Gde. Saanen: weist auf die Ortsiibung der Uebernahme wenig-
stens des Sisshauses mit Umschwung durch den Jiingsten hin: ,,Bei Weiden und
Alpen dagegen erfolgt haufig Zuteilung von Weidrechten an sdmtliche Erben.*

b. Die Teilungssitten nach 1912 und die Wirksamkeit des béuerlichen
' Erbrechts des ZGB.

Eine Zjlwendung zur geschlossenen Vererbung nach in Kraft treten
des ZGB ist mehr in den Gebieten festzustellen, die sowieso in gewissem
Masse dieser Sitte huldigten: in der westlichen Hélfte, dem sogenannten
dussern Oberland. Das ZGB hat im Berner Oberland vorldufig mehr
festigend als erobernd fiir die ungeteilte Vererbungsweise gewirkt.

Die alpine Bauernwirtschaft kennt in der Tat Schwierigkeiten, welche
die Einfiihrung der geschlossenen Vererbung verzoégern, im Unterland
aber keine so grosse Rolle spielen. Der umfangreiche gemeinsame Besitz
von Alpweiden und Wildern stellt eine zuverldssige Reserve des Bauern
dar, so dass er weniger auf einen abtraglichen und arrondierten Besitz
im Tale achtet. Der allgemeine Mangel an Bargeld ist ein weiterer Grund,
statt des Auskaufes alle Geschwister in Naturalbeziigen und Landstiicken
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abzufinden. Ein Auskauf wiirde die ohnehin durch die Aufnahme von
Betriebskapital belasteten Heimwesen verschulden. Ein regelméissiger
Absatz und eine entsprechende Bargeldeinnahme wie sie die Milchwirt-
schaften des Flach- und Hiigellandes besitzen, fehlt meist im Oberland.
Damit wird der Bewohner auf die naturalen Vermogensstiicke verwiesen,
was den Erbgiingen die Realteilung aufdringt. Endlich scheint ein Grund
des geringen Einflusses des neuen Rechts einfach in der Unkenntnis des
heutigen Zivilgesetzbuches und der Absicht des Gesetzgebers zu liegen.
Es ist somit zu erwarten, dass beim weiteren Bekanntwerden der gesetz-
lichen Rechte eines zum Selbstbetrieb entschlossenen und geeigneten
Uebernehmers, die Zuschatzungen der ungeteilten Betriebe, soweit die
Verschuldung es gestattet, hiaufiger werden.

Belege iiber die Wirksamkeit des ZG B.

Amt Frutigen, Gde, Krattigen: ,,Es wird grosstenteils nach Artikel 620 ZGB
gehandelt,* :

Amt Niedersimmental, Amtsschreiberei in Wimmis: ,,Es ist schon mehrmals
vorgekommen, dass Erben diesen Anspruch erhoben und das Gut durch die Giilt-
schatzungskommission schatzen liessen. Das sind Ausnahmen. Im grossen und
ganzen hat sich der Grundsatz der ungeteilten Gutsiibergabe noch nicht durch-
zusetzen vermocht.

Amt Interlaken, Gde. Brienz: ,,Bis dahin hat im Oberland die Ansicht geherrscht,
Artikel 620 finde nur seine Anwendung auf die unteilbaren Heimwesen des Unter-
landes, nicht aber auf den mehr oder weniger zerstiickelten Grundbesitz in hier.
Gegenwirtig wird nun das Bestreben konstatiert, den erwidhnten Artikel auch auf
hiesige Gegend anzuwenden. Solche Begehren sollen sogar durch das Bundesgericht
geschiitzt worden sein.

Amt Saanen, Gde. Saanen: ,,Das neue Zivilgesetzbuch hat im Erbgang so-
zusagen keine Aenderungen gebracht.*

Aemter Ober- und Niedersimmenial, Gden, Boltigen, Spiez und Diemtigen
schreiben im gleichen Sinn., Diemtigen: ,,Die Bestimmungen des biuerlichen Erb-
rechts nach ZGB sind in den meisten Fiallen nur schwer durchzufithren wegen der
Ueberschuldung der Liegenschaft“. Gde, Spiez:,,Die Verhaltnisse haben sich seither
(seit 1912) nicht wesentlich veridndert.*

Amt Interlaken: Neben der zitierten Antwort aus Brienz erhielten wir zahl-
reiche Zuschriften iiber die Einflusslosigkeit des gesetzlichen Anspruchs auf unge-
teilte Vererbung. So aus den Gemeinden Lauterbrunnen, Bénigen und Gsteigwiler:
»Die Erben verzichten in der Regel auf geschlossene Gutsiibergabe (Gsteigwiler).

Amt Oberhasli, Gden. Meiringen und Gadmen kennen ebenfalls keine Ver-
anderungen durch das ZGB., -

Amt Thun, Gde. Sigriswil: ,,Dieser Anspruch wurde bis jetzt selten erhoben.*

¢. Die Vererbung der Alpnutzungsherechtigung.

Die Vererbung der Nutzungsrechte an den Alpweiden richtet sich
stark nach der Alpverfassung. Die Privatalpen werden wie die Talgiiter
vererbt. Von den Verfassungen des Kollektivbesitzes kommen noch heute
die drei Haupttypen vor: Personlicher Burgernutzen, Nutzung nach Um-
fang des Talgutes und Nutzung nach Besitz der frei negoziablen Kuhrechte
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und der Anteile an Privatrechts- Genossenschaften. Die Alp selber ist fast
in jedem Fall nach Kuhrechten geseyet.

In die Privatalpen teilen sich im Erbgang meist mehrere Erben, d. h.
-sie iibernehmen die Alp zur gesamten Hand, die Zahl der Kuhrechte den
Erbquoten entsprechend. Wo das Nutzrecht ein persénliches und burger-
liches ist, wird es iiberhaupt nicht vererbt, sondern durch Akreszenz er-
worben. Meist sind Bedingungen fiir den Antritt der Nutzung festgelegt,
wie Anwesenheit im Dorf, zuriickgelegtes 20. Altersjahr usw. Macht der
Besitz an Talliegenschaften fiir das Mass des Alpnutzens Regel (,,gerandete
Alpen®’ im Oberhasli), so werden die im Erbgang befindlichen Kuhrechte
zerteilt wie die Talmatten?). Auch die frei begebbaren Kuhrechte und
Genossenschaftsanteile werden regelmissig unter den Erben verteilt.

Belege sind:

Amt Oberhasli, Gde. Meiringen: ,,In der Gemeinde Meiringen besteht keine
sog. Randungsalp, die Alprechte sind selbstindige Besitzerrechte und werden auf
die Erben verteilt. In den Nachbargemeinden hat es aber sog. Randungsalpen,
die zum Grundbesitz gehoren und von diesem nicht losgetrennt werden konnen.*

Amt Interlaken, Gde. Boinigen: ,,Gemeinde- und Genossenschaftsalpen. Die
Verteilung (unter die Erben) erfolgt im Verhiltnis der Uebernahme von Grund-
stiicken*, Gde. Gsteigwiler: ,,Im Berichtsbezirk befinden sich nur Gemeindealpen,
die von den Burgern zu gleichen Teilen genutzt werden, Einzig ein Vorsass ist dem
im Gemeindegebiet befindlichen Kulturland im Verhiltnis des Flacheninhalts zu-
geteilt (gerandete Alp)“. _

Amt Frutigen, Gde. Krattigen: ,,Die Alpnutzungsrechte werden meistens in
Kuhrechte aufgeteilt und die Erben werden auf Kuhrechte angewiesen‘ (Sigriswil
berichtet gleich). Gde. Reichenbach: ,,An gemeinen Alpen werden die Anteile nach
Kuhrechten verteilt und die reflektierenden Erben erhielten davon, event. wurden
davon auch an Dritte verkauft. Andere Alpen (private, Verf.) werden durch einen
oder mehrere Erben ilbernommen.‘

Amt Niedersimmental, Gde. Diemtigen hat ,,hauptsichlich Privatalpen, daneben
Korporationsalpen (Allmenden), die als Zugehér zur Talliegenschaft dienen, und
die einzelnen Anteile werden mit der Talliegenschaft verwertet.*

2. Die iibrigen alpinen Realteilungsgebiete.

a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

Die alpine Siidrampe der Schweiz ist seit Jahrhunderten ein grosses
zusammenhéngendes Freiteilungsgebiet. Diese Sitte ist eine entschiedene,
kommen doch die vollstindigen Aufteilungen der Giiter unter den Erben
oft vor und werden doch an einzelnen Orten noch heute die Parzellen
einzeln geteilt. Fiir den Tatbestand der fortgesetzten Teilung stehen uns
zahlreiche Belege zur Verfiigung.

Die Erforschung der Ursachen der alpinen Realteilung fordert wieder-
um verschiedene Faktoren zu Tage. Die erste Ursache ist die vorge-

1) Der Artikel 105 des bernischen Einfithrungsgesetzes zum ZGB setzt der
Teilung der Kuhrechte Schranken. Dem Parzellierungsminimum fiir Land ent-
sprechend sind Teilungen von Kuhrechten unter einem Viertel Kuhrecht verboten
und diirfen nicht ins amtliche Seybuch eingetragen werden.
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fundene, alt uberlieferte Parzellierung des Grundbesitzes. Es kommt der
Mangel an Bargeld hinzu, der es verunmdglicht, jemand von den Miterben
auszukaufen. Die Giiter sind meist sowieso zu teuer, als dass sie noch
Schulden fiir den Auskauf tragen konnten. Zu allen diesen Ursachen ist
beizu'iigen, dass in entlegenen Télern keine andern Verdienstmoglich-
keiten als die L.andarbeit bestehen, so dass jeder auf die Ererbung viter-
licher Liegenschaften angewiesen ist. Diese werden um so lieber iiber-
nommen, als sie (wie schon fiir Aigle und den Berner Jura erwiahnt wurde)
einen gewissen Pietits- und Affektionswert darstellen.

Kt Wallis, Valais Central, Sion: «Le mode usuel (avant 1912) était le par-
tage entre héritiers. Il n’y a d’ailleurs en Valais que peu d’exploitations agricoles
d’un seul tenant (domaine agricole). Elles sont généralement composées de nom-
breuses parcelles que les héritiers se repartissent entre eux et qui souvent méme
sont divisées lors du partagen.

Kt. Graubiinden, Gde. Medels, Biindner Oberland: ,,Die Grundstiicke messen
im allgemeinen 200—800 m?, die entfernten, meist wenig ertragreichen ausgenom-
men; sie sind also ganz zerstiickelt. Anspruch auf geschlossene Uebergabe hat
unseres Wissens noch niemand erhoben. Das Volk klebt an der Scholle und jeder
will wenn moglich seine Parzellen haben.” Gde. Laax: ,,Ja (es gibt vollstindige
Aufteilung), weil meistens jeder Erbe Anteil haben will am Grundbesitz des Erb-
lassers aus einer gewissen Pietidt. Gde. Mesocco: ,,Die Bodenzerstiickelung lastet
als ein Fluch auf unserer Landwirtschaft und hemmt jeden Fortschritt.” Gde. Sils,
Oberengadin: ,,Zerstiickelten Gebieten kann die Verteilung unter alle Miterben auch
nichts schaden.* — ,,Vollstindige Aufteilung an alle Erben, wenn etwa alie Bauers-
leute sein konnen, die schon eigenen Besitz haben und durch die Erbschaft ihre
Giiter vermehren konnen.*

b. Die l‘mlunqssntten nach 1912 und die Wirksamkeit des biiuerlichen
Erbrechts des ZGB.

Die Einsicht, dass die Parzellierung nicht weiter gehen sollte, bricht
sich im Alpenland auf verschiedenen Wegen Bahn. Wo jene seltenen ge-
schlossenen Giiter noch vorkommen, werden sie' ganz erhalten. Ebenso
ist den Bergbewohnern die ungeteilte Uebergabe mdglich, wo einzelne
Erben sich schon von der Landwirtschaft abgewendet haben, oder dann
wird doch neuerdings darauf gesehen, dass die Landlose zweckmissig
abgegrenzt und verteilt werden. Bei jeder Realteilung ist es moglich,
das Land so zu verteilen, dass die Parzellen den bisherigen Besitz der
Erben abrunden, statt ihn zu verzetteln. Diese zweckméissige Auswahl
ist die Hauptthese des walliser Ortskenners de Riedmatfen') und in der
Tat hat die vorsichtige Bildung der Landlose, sowie die Durchsetzung von
Auskiufen der Abgewanderten im Oberwallis schon ein Zusammenwachsen
der Giiter bewirkt. Der Grundbuchfiihrer von Brig schrieb uns fiir seinen
Kreis iiber die beginnende Integrierung: ,,Es ist ein grosser Fortschritt
zu verzeichnen beziiglich der Giiterzusammenlegung, resp. wenn immer
moghch wird die Giiterzerstiickelung vermieden*'. Mittelwallis erwiahnt

1) L. de Riedmatten, Du morcellement de la propnété dans le Canton de Valais
et des moyens de le combattre. Diss. jur. Bern 1910.
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seine wenigen arrondierten Giiter, die samtlich neueren Datums sind,
,,de constitution plutot récente et n’ont pas encore donné lieu a la trans-
mission par voie successorale.” ‘

Bei diesem Bestreben, zur geschlossenen Uebergabe der Betriebe zu
gelangen, hat, um es gleich vorweg zu nehmen, das Zivilgesetzbuch nur
sehr geringen Anteil. Jene natiirlichen Ursachen, welche zur Teilung oder
gelegentlich zum Auskauf fithren, sind stirker und wichtiger als der
Rechtsanspruch. Der Anspruch auf geschlossene Zuweisung wird im
Wallis, Tessin und in Graubiinden nur selten erhoben. Es ist haufig, dass
die Bevolkerung das neue Recht gar nicht kennt und aus den friihern
kantonalen Zivilgesetzen sind eher Regeln der Realteilung dem Volk ge-
laufig (z. B. Tessin Codice Civile 1837, Artikel 575 ff.).

«. Belege, die auf das ZGB Bezug nehmen.

Kt Tessin, Bericht des Justizdepartements vom 6. Juni 1930: ,,Prima del-
P’entrata in vigore del CCS la trasmissione della proprieta agricola ad un solo
coerede costituiva un’eccezione; mentre la divisione fra i coeredi costituiva la regola
costante. Talvolta la divisione degli immobili avveniva tra i figli maschi, con la
tacitazione in denaro delle femmine maritate. L’articola 620 CCS ottenne una
limitissima applicazione, essendo quasi ignorato dalla nostra popolazione agricola.

3. Schlechte Vermdgensverhdlinisse und vollstdindige Aufteilung
der Giiter.

Kt. Tessin, Dipartimento di Giustizia, Bellinzona: Die vollstindige Auf-
teilung komme im Kanton Tessin recht hiufig, assai sovente, vor: «assai sovente e
specie per il motivo che non esistono mezzi finanziari per tacitare in contanti gli
aventi diritto all’eredita.»

Kt. Wallis, Grundbuchamt Valais-Central, Sion: «Nous ne connaissons pas de
cas ou il ait été fait usage des dispositions de I’art. 620.» Bas-Valais, Monthey:
«QOui, il y a partage complet du domaine, parcequ’il n’y a pas assez d’argent pour
faire les parts des autres héritiers et que le domaine est généralement grevé.

Ki. Graubiinden, Direktion der Landwirtschaftlichen Schule Plantahof, Land-
quart: ,,Die Vererbung findet nach bisherigem Modus statt, indem geteilt wird,
was mit unsern Verhiltnissen am besten im Einklang steht.” Gde. Bergiin, Al-
bulatal: ,,Der Anspruch auf geschlossene Gutsiibergabe wird selten erhoben.*
Gemeindepriasident von Bergiin:. ,,Haus und Giiter sind meistens die einzigen Aktiva,
die Vermodgen sind klein und daher, wenn ein einziger Erbe Haus und Giiter iiber-
nahme, wire es sehr schwer, die Miterben zu befriedigen. Daher muss geteilt wer-
den.*” Gde. Zuoz, Oberengadin: ,,Es kommt vor, dass hin und wieder ein Erbe
Anspruch auf geschlossene Gutsiibergabe erhebt, dies besonders vor der landwirt-
schaftlichen Krise.” ,,Da bei uns keine eigentlichen arrondierten Giiter existieren,
wurden vor 1912 die einzelnen Parzellen meist bestmdéglich den Erben zugeteilt.*
Gde. Poschiavo: ,,Die ungeteilte Gutsiibergabe hat sich hier noch nicht recht ein-
gelebt.”” Bericht des Podestad von Poschiavo: ,,Es ist (die Realteilung) geradezu
Regel, da die Kopfzahl der Familien im Durchschnitt sehr gross ist, die Vermdogens-
verhiltnisse schlecht, die Verdienstverhiltnisse noch schlechter sind. Die Exi-
stenzverhiltnisse der Landwirte sind ungemein hart. Gemeindevorstand von
Miinster: ,,Seit alters her ist der Grundbesitz in Parzellen. Bei der Erbteilung
werden dieselben vielfach noch geteilt. Geschlossene Bauerngiiter, deren es hier
nur etwa 6—7 gibt, an den Berglehnen, von Wald umgeben, werden nicht zer-
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stiickelt.” Gde. Vals: ,,Die Giiter sind hier viel zu teuer und stehen oft in keinem
Verhaltnis zur Rendite.” — Allein aus Graubiinden besitzen wir 14 weitere Be-
statigungen der Realteilung. -

Y. Stillstand der Parzellierung.

Kt. Wallis, Grundbuchamt Oberwallis: ,,Es kommen nicht selten Fille vor,
wenn der eine Erbe nicht im Kanton wohnt, dass die iibrigen Erben ihn mit Geld
abfinden.*

Kt. Graubiinden, Gde. Obersaxen, im Oberland: ,,Ja (die vollstandige Auf-
teilung kommt vor), weil die Leute Landwirtschaft betreiben wollen und nicht durch
Uebernahme des ganzen Gutes verschuldet werden wollen. Bei der Teilung wird
darauf geachtet, dass grosse Stiicke beisammenbleiben und nicht verstiickelt
werden.” Gde. Mesocco: ,,Ungeteilte Gutsiitbergabe kommt sehr selten vor. Es
wird noch geteilt, aber weniger (Parzellen) zerstiickelt.” Gde. Andeer: ,,Teilung
ist heute noch iiblich, wobei ausgewanderte oder nicht Landwirtschaft treibende
Familienglieder ihr Betreffnis weiter verdussern.”” Gde. Tinzen, Oberhalbstein:
,»Wo es sich ausfithren ldsst, pflegt man die geschlossene Gutsiibergabe.”” Gde.
Arosa: ,,Wir haben hier iiberhaupt nur zirka 14 landwirtschaftliche Betriebe.
Ungeteilte Gutsiibergabe ist in den bis jetzt vorgekommenen Fillen haufiger.
(Hotelgewerbe nimmt Einfluss. Aehnlich Sils.) Gde. Miinster, Miinstertal: ,,Immer
noch viele kleine Parzellen, welche unter die Erben nach Massgabe ihres Wertes
verteilt werden. Die Teilung der Parzellen ist zuriickgegangen, da Parzellen unter
12 Aren laut Gesetz nicht geteilt werden diirfen.*

¢. Die Vererbung der Alpnutzungsberechtigung.

Wie im besprochenen bernischen Alpengebiet werden auch in den
tibrigen Kantonen die Alprechte wie die Talgiiter vererbt. Es herrscht
auch beziiglich der Alprechte die Realteilung vor, d. h. die Kuhrechte,
welche sich in der Erbschaft finden, werden verteilt. Die Erben pflegen
sie durch Kauf und Tausch zu erginzen.

Kt. Waadf, Notariatskreis Aigle: «Les paiturages appartenant aux Communes
sont affermés pour un certain nombre d’années, Ceux appartenant 4 des syndicalts
sont exploités par ceux-ci... Chacun des membres du syndicat... posséde un
certain nombre de «droits d’herbe» lui permettant de faire patre un nombre adéquat
de piéces de bétail sur la montagne. Ces droits sont transmissibles par succession
comme les autres biens. Toute-fois les héritiers doivent en faire I’attribution et la
répartition a tels d’entre eux, la société ne reconnaissant qu’un seul propriétaire
par droit ou part de droit.»

Kt, Wallis, Grundbuchamt Oberwallis, Brig: ,,Wir hier im Oberwallis haben
meistens Genossenschaften fiir die Alpnutzungs- oder Kuhrechte, Diese werden
wie andere dingliche Rechte veraussert... Es sind Alprechte, die bis zu Fr. 500
und Fr. 1000.— pro Stiick bezahlt werden in den bessern Alpen wie in Binn,*

Grundbuchamt Valais-Central, Sion: «Les hauts paturages (alpages) sont
presque tous dans le Valais Central 1a propriété de Consortages. Ils sont subdivisés
en autant de droits de fonds ou de parage que I’alpage peut contenir de tétes de
bétail. La transmission s’effectue par le partage entre les héritiers des droits que
possédait le défunt.*

Grundbuchamt Bas-Valais, Monthey: «A Champéry et Illiez il y a «consor-
tage», ailleurs, les terrains sont partie du domaine communal ou généralement
bourgeoisial. Les batiments appartiennent 4 des Syndicats.»
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IV. Das alemannisch-dirfliche Realteilungsgebiet.

1. Das bernische Seeland und Laufental
a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

In den bisher betrachteten Strichen waren es die romanische Ueber-
lieferung und das individualistische Rechtsgefiihl, in den Alpen die Abge-
schlossenheit und der ausgedehnte Kollektivbesitz, welche die naturale
Teilung der Bauerngiiter erklaren. Unterstiitzt wird in den westlichen
und alpinen Gebieten die Realteilungssitte durch ihr eigenes Alter und
durch die vorgefundene Parzelliertheit der Béden, sowie gelegentlich durch
die hervorragende Eignung auch kleiner und kleinster Landstiicke zu
ertragreicher Bebauung mit Reben, mit Gemiisen und Handelspflanzen.
Alle diese letztgenannten Bedingungen finden sich im alemannisch- dorf-
lichen Siedlungsgebiet wieder. Das alemannische Dorf stellt eine ur-
spriingliche Siedlungsweise dar. Die Bdden sind meist schwerer Art und
dienten mehr der Beackerung und den Gérten, erst in zweiter Linie dem
Weidgang. Endlich kommt fiir das bernische Seeland die Nachbarschaft
des franzosischen Beispiels und Rechtseinflusses in Betracht und andere
dorfliche Gegenden wie die von Pieterlen-Meinisberg, das bernische Laufen-
tal, Teile des heutigen Kantons Baselland und das Fricktal mit Rhein-
felden und Laufenburg haben direkt unter rémischem, franzésischem und
Osterreichischem Erbrecht gestanden. Dies alles mag genugsam erkléren,
dass wir auch alemannisches Gebiet kennen, welches reines Freiteilungs-
land darstellt.

Im bernischen Seeland unterscheiden wir zu unseren Zwecken eine
siidliche und eine nordliche Halfte. Die siidliche umfasst die Aemter
Erlach, Aarberg und Nidau, letztere soweit sie links der alten Aare und
siidlich des Aareausflusses aus dem Bielersee liegen. Der noérdliche Teil
des Seelandes hat andern Charakter wegen der einsetzenden Industriali-
sierung und umfasst Nidau, Biel und Biiren links des- Aareausflusses.

Die Ebenen des siidlichen Seelandes sind als Teilungsgebiete bekannt.
Es ist jedoch festzustellen, dass die auswirts wohnenden Erben nicht
Land erhalten, sondern ausgekauft werden (Bericht des Amtes Erlach).
Auch werden heute die Parzellen nicht mehr geteilt; es wird eine Aus-
wahl unter den vorhandenen Stiicken getroffen (Amt Erlach). Trotz diesen
Anzeichen zur Zusammenfassung kommt die vollstandige Aufteilung von
Heimwesen noch vor: die Gemeinde Siselen bestatigt diese Uebung als
Regelfall und Ins als ,,6fters vorkommend*. Da fast alle befragten Ge-
meinden die Teilungssitte fiir die Zeit vor 1912 bestatigen, muss das See-
land als richtiges Freiteilungsgebiet bezeichnet werden.

Das bernische Laufental, als Land des Fiirstbischofs von Basel, das
zusammen mit dem Jura unter romischem und franzésischem Recht ge-

5
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standen hat, ist wie das Seeland Realteilungsgebiet. Es ist Teilungsgebiet
aus Tradition, besitzt eine unglaubliche Giiterzersplitterung, die auch den
Waldbesitz erfasst hat und kann das System nur beibehalten, weil die
kleinen Landbesitzer in die zahlreichen Fabriken gehen. Nirgends wie im
Laufental wurde uns die vollstindige Aufteilung der Giiter im Erbgang
so allgemein bestitigt.

Der nordliche Teil des Seelandes ist ebenfalls Realteilungsgebiet.
Nicht nur Pieterlen, Bozingen-Mett und Lengnau (Amt Biiren), die starke
Neubauzonen haben, sondern auch Gemeinden des flachen Landes, wie
Safnern, bestitigen uns die Teilungssitte. Land und Leute zwischen
Lengnau und Biel haben deutlich jurassisches Geprage. Da alle diese
Gemeinden ausser Safnern zum neuen Kantonsteil gehoren, wirkt die
Erinnerung an die Zugehorigkeit zum Jura nach. Das Land wird geteilt,
ja vielerorts sind die Steigerungen nach welschem Muster noch iiblich.
Andererseits beginnt die Uhrmacherei der Landwirtschaft den Rang ab-
zulaufen, so dass die vollstindige Aufteilung der Giiter an die in der Fabrik
arbeitenden Sohne einfacher erscheint als dle Miithen und Lasten des
Auskaufes.

a. Berichle aus der siidlichen Hdlfte des Seelandes.

Amt Erlach, Amtsschreiberei: ,,Es kam beides vor. Grosse Parzellierung im
Amt Erlach. Es bestehen keine geschlossenen Giiter, deshalb gewohnlich Zuteilung
der einzelnen Parzellen an die im Amte anwesenden Erben unter Auskauf der aus-
wirts Wohnenden.*

" Amt Aarberg, Gde. Kallnach: ,,In den meisten Fillen war die Vertellung der
Bauerngiiter, d. h. des Landes an alle Erben iiblich.*

B. Aus der nérdlichen Hilfte des Seelandes und aus dem Laufental.

Gde. Pieterlen: ,,/Teilung von Grundbesitz war iiblich (vor 1912), wenn nicht
eine Steigerung erfolgte.‘

Landwirtschaftliche Genossenschaft Bdzingen-Mett: ,,In den meisten Fillen
wurde Teilung vorgenommen.*

Gde. Safnern: ,,Vor 1912 war meistens die Teilung des Guts iiblich, was die
ohnehin schon auffillige Parzellierung noch verstarkte.*

Amt Laufen, Gde, Wahlen: ,,Eine geschlossene Uehergabe fand nie statt, d. h.
jeder Erbberechtigte erhielt einige Parzellen.

b. Die Teilungssitten nach 1912 und die Wirksamlkeit des biuerlichen Erbrechts
des ZGB.

Die besprochenen Realteilungsgebiete haben diese Sitten auch nach
der Einfiihrung des ZGB beibehalten. (Wo entschieden zum ungeteilten
Vererben iibergegangen wurde, rechnen wir die Gemeinden zum geschlossen
vererbenden Dorfgebiet, das spater zu besprechen ist).

Das linke Aareufer nach Biel, das Laufental und das Seeland, ins-
besondere Ins, Siselen und Kallnach, bestitigen die Beibehaltung der
Teilungssitten; in diesem Teil des Seelandes berichtet einzig die Gemeinde
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Erlach von Féllen der Benitzung des Anerbenrechts. Man erinnerte sich
hier des Vorzuges des Jiingsten, der nun wieder haufiger das ganze Gut
erhélt. Erfolg und Misserfolg des neuen Rechts seien an Beispielen belegt:

a. Beleg iiber Einfithrung der Gesam!-Zuschatzung.

Amt Erlach, Gde. Erlach: ,,Dem geeignetsten Sohn wird (seit 1912) das Gut
meistens geschlossen iibergeben. Unter Mehreren dem Jiingsten.®

3. Beibehallung der Realteilung, hdufige Versteigerungen.

Amt Erlach, Amtsschaffnerei: ,,Der Besitz wird hiufig parzellenweise iiber-
tragen, juristisch ist es keine Zerstiickelung der Grundstiicke, wohl aber wirtschaft-
liche Aufteilung des biauerlichen Gewerbes. Grund: Tradition. — Folge: Erleichtert
die Verselbstindigung der jungen Leute auf Kosten der dkonomischen Bewirischaf-
tung.”* Gde. Siselen: ,,Der Anspruch auf geschlossene Gutsiibergabe wurde bisher
in keinem Falle geltend gemacht.” ,,In der Regel Teilung unter samtliche Erben.*

Amt Aarberg, Gde. Kallnach: ,,Die Gutsiibergabe erfolgt meistens bei Leb-
zeiten der Eltern, Anspriiche geeigneter Erben um Zuweisung des ungeteilten Ge-
werbes nach Art. 620 ZGB wurden bis dato keine geltend gemacht.”“ ,,Ja (die
vollstandige Aufteiluing kommt vor) in einigen Fallen unter den ortsanwesenden
Erben. Dabei wird etwa noch das Prinzip einer gleichmissigen, gerechten Erb-
teilung geltend gemacht. Die Uebernehmer erweitern dann spiter gelegentlich und
je nach finanzieller Lage ihre Betriebe, was hier in IKallnach bei dem stark parzel-
lierten und zerstreuten Land gut maéglich ist. Steigerungen kommen oft vor.*

Amt Nidau, Gde. Safnern: ,,Noch immer ist die ungeteilte Gutsiibergabe Aus-
nahme statt Regel. Oefters wird das ererbte Heimwesen zur Versteigerung gebracht,
da die einzelnen Parzellen so mit mehr Gewinn veraussert werden kénnen. Es kommt
haufig vor, dass Anstosser diese Parzellen ersteigern, um ihre eigenen Grundstiicke
damit zu arrondieren.”” Die vollstandige Aufteilung ereignete sich éfters, weil kein
Erbe die volle ,,Belastung auf sich nehmen will und weil der Erlos bedeutender ist
bei der dffentlichen Versteigerung, auch weil die Erben nicht mehr eigentlich als
Landwirte bezeichnet werden konnen, sondern mehr Fabrikarbeiter usw. sind und
doch auch gerne etwas vom véaterlichen Heimwesen behalten méchten.

Weil die an der Industrie interessierten Erwerbstitigen den Boden
eher loslassen, so kaufen leicht andere die Giitchen zwecks Vergrosserung
und Arrondierung eigener Betriebe auf:

,,Beglinstigt werden diese Vorkommnisse durch die starke Parzellierung des
Kulturlandes. Der letztern wird andererseits entgegengewirkt durch die offen-
sichtlichen Arrondierungsbestrebungen vieler Grundbesitzer, die sich auch in Tausch
und Gegentausch angrenzender Parzellen und in Parzellenvereinigungen erzeigen‘
(Safnern). ' '

Amt Biel, Landwirtschaftliche Genossenschaft Bozingen-Mett: ,,Der Grundsatz
der ungeteilten Gutsiibergabe hat sich nicht iiberall durchzusetzen vermocht. Denn
in den letzten Jahren fanden viele Versteigerungen statt.*

Amt Biiren, Amtsschreiberei: ,,In Lengnau und Pieterlen geht der geschlossene
Gutsbetrieb immer etwas zuriick, da vielfach Grundstiicke unter alle Erben verteilt
werden, weil die einzelnen Erben in den zur Teilung gelangenden Grundstiicken
Bauland erblicken, soweit wenigstens das Terrain im und ums Dorf herum liegt.*
Gde. Pieterlen: ,,Das Land kommt meistens an Steigerungen auch wenn erbberech-
tigte Sohne oder Tochter vorhanden sind. Der Grundsatz der ungeteilten Gutsiiber-
gabe oder -Uebernahme hat sich wenig durchzusetzen vermocht.”
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7. Vorkommen der vollstindigen Aufteilung der Giiter.
Die vollstandige Aufteilung der Giiter statt der Belastung durch den

Auskauf ist in Pieterlen haufig:

,,Es ist wegen der Ueberschuldung. Das Leben eines Industriearbeiters ist
halt doch viel weniger beschwerlich und viel mehr genussreicher. — ,,Noch einmal
muss der Riickgang des béuerlichen Betriebes erwihnt werden, da die Industrie
hierorts stets zunimmt. Bauernkinder kehren dem viterlichen Betrieb den Riicken
und werden Industriearbeiter, die weniger lang arbeiten miissen. (Pieterlen.)

Amtl Laufen, Gde. Wahlen: ,,Immer noch die gleichen Erbsitten. Nie geschlos-
sene Uebergabe. ,,Parzellen werden nie mehr aufgeteilt, aber wie erwahnt unter
die Erben verteilt. Gde. Wahlen kommentiert: ,,Wenn in unserer Gegend keine
Industrie wire, konnte die Landwirtschaft nach gegenwirtiger Praxis kaum exi-
stieren, da unrationell und nach alten Methoden gearbeitet wird. Die Landwirte
schicken ihre Kinder in die Fabriken und eine Bauerntochter will in der Regel
keinen Bauern heiraten, weil die Arbeit zu hart ist und wenig verdient wird.
Gde. Liesberg: ,,Seit dem Jahre 1912 sind zwei Fille bekannt, wo ein Gut als
Ganzes von einem Erben iibernommen wurde. Gde. Blauen: ,,Es sind noch keine
Falle ungeteilter Gutsitbergabe vorgekommen.“ — Auch die Gemeinden Duggingen
und Burg melden ,,Keine Verdnderungen seit 1912.

Gde. Blauen: ,,Die Giiter werden in der Regel unter den Kindern aufgeteilt,
da die Giiter aus mehreren Parzellen bestehen.*

, Gde. Burg: ,,Infolge mangelndem Land zur Landwirtschaft werden oft die
Aufteilungen gemacht.”

Gde. Duggingen: ,,Ja, vollstandige Aufteilung, weil nur Kleinbetriebe.

Gde. Liesberg: ,,Die Landwirtschaftsbetriebe sind allgemein parzelliert und
es erfolgt bei Erbgang in der Regel Aufteilung oder Versteigerung. In ganz seltenen
Fallen geht ein Gut als ganzes auf einen Nachkommen {iber.* '

2. Uebriges dorfliches Realteilungsgebiet.

a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

Seeland und deutschsprachiger Jura des Kantons Bern sind nur ein
Ausschnitt des dorflich-alemannischen Freiteilungsgebietes. Dieses selbst
beginnt im Westen des bernischen Seelandes mit dem freiburgischen Bezirk
See und findet seine Ostliche Fortsetzung im Jura der Kantone Baselland
und Solothurn, in den aargauischen Aemtern Rheinfelden und Laufen-
burg, endlich im Aargau links der Aare, in Zurzach und im Kanton Schaff-
hausen. Das Freiteilungsgebiet bildet einen Kranz vom Westen her der
nordlichen Landesgrenze entlang, findet sich noch spurweise im heute
industriellen Thur- und Tosstal und endigt nach Osten im st. gallischen
Rheintal.

In dieser Kette von Teilungsgebieten ist der freiburgische Bezirk
See ohne weiteres dem bernischen Bezirk Seeland zu vergleichen. Es sind
dieselben natiirlichen Bedingungen des fruchtbaren Gartenbodens und
der Nahe franzosischen Rechts und franzosischer Tradition, welche die
Teilung der Giiter im Erbgang fortbestehen lassen. Die Aemter Arlesheim
(Kt. Baselland), Dorneck und Thierstein (Kt. Solothurn) besitzen die-
selben typisch jurassischen Eigenschaften und Ueberlieferungen wie
das besprochene Laufental. In Arlesheim und Binningen an der Grenze
von Baselstadt kommt noch das Interesse an der Abgabe von Bauland



hinzu. Hier ist der landwirtschaftliche Boden Spekulationsobjekt. Bei
Erbteilungen fiihrt das zur Beanspruchung von Landstiicken durch jeden
Erben. '

Es sei hier eine Schilderung dieser Verhaltnisse wiedergeben, wie sie
das Justizdepartement von Basel-Stadt umschrieben hat:

,,Bei dieser Sachlage (wenn der Landwirtschaftsboden Bauland wird) kann
sich eine rein biuerliche Bewirtschaftung auf die Dauer nicht erhalten. Fiir die
Einfihrung der Institutionen, wie sie das ZGB zur Erhaltung gesunder bauerlicher
Verhialtnisse aufgestellt hat, besteht naturgemiss wenig Interesse. Nach dem
Grundsatz des Art. 620 ZGB wird sozusagen nie verfahren. Wie bei stidtischen
Grundstiicken itbernehmen entweder alle Miterben die Liegenschaften und behalten
sie solange, bis ihnen der Verkauf gelingt. Oder es iibernimmt sie einer der Mit-
erben und die iibrigen, namentlich die nicht Ortsansissigen, scheiden aus dem
Eigentum aus. Unter Umstéinden wird ein Teil der Parzellen auch sofort veridussert
und der Rest von einem der Miterben iibernommen. Eine feste Uebung hinsichtlich
der Art der Uebernahme lisst sich bei uns nicht feststellen.

Die anschliessenden Bezirke Rheinfelden, das Fricktal, das aargauische
Juragebiet siidlich bis zur Aare, der nordliche Teil des Bezirkes Brugg
und zum Teil der Bezirk Zurzach stellen ebenfalls jurassisches Land dar.
Es handelt sich um flache Téaler mit Rebbau an den Sonnhalden, der
Boden ist lingst zerstiickelt und wird im Klein- und Gartenbetrieb be-
arbeitet. Die Teilungssitten sind radikale. Die Stimmen mehren sich,
zwar, welche auf die dauernden Nachteile hinweisen. Nicht nur, dass die
kleinen Landanteile der Erben zu viele Gebaude enthalten miissen und
vom Gebiudekapital unverhaltnismassig schwer belastet sind, die kleinen
Landlose werden sehr begehrt zur Abrundung und erreichen iibertriebene
Preise. Die Steigerungen anlasslich der Erbauseinandersetzungen tragen
das IThre zur Erhohung der Preise bei. Die Gegend erscheint zu einseitig
landwirtschaftlich und industriearm, ist also relativ iibervolkert, was be-
sonders von den Aemtern Laufenburg und Zurzach gilt?).

Im Aaretal in der Gegend der Bezirke Aarau und Brugg tritt die
Realteilung im Strich jurassischer Priagung, also links der Aare auf. Rechts
der Aare war nur in frithern Zeiten die reale Teilung der Giiter iiblich.
Heute hat sich dieser Teil des Kantons Aargau, mit teilwe_iser Ausnahme
des Bezirkes Zurzach, der geschlossenen Vererbung zugewandt.

An Belegen iiber die Teilungssitten sind anzufiihren:

K, Freiburg, Bezirk See, Grundbuchamt Murten: Die vollstindige Aufteilung
kommt wvor: ,,Ja, bei der Bildung von Losen.*

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Dorneck: Es gibt vollstindige Aufteilung. —
,,Es ist eine Uebung, die sich in der Bevilkerung eingesetzt hat, Es ist zu bedauern,
dass die geschlossene Uebergabe von Bauerngiitern nicht mehr in den Vordergrund
tritt. Aus diesem Grunde haben wir in unserem Bezirk eine sehr starke Zersplitterung
des Grundbesitzes.*

Kt. Baselland, Bezirksschreiberei Arlesheim: ,,In der Regel galt Zuteilung des
Grundbesitzes an alle Erben.*

) Im Bezirk Laufenburg waren 1920 52,5 %o aller Erwerbenden in der Land-
wirtschaft tatig; im Bezirk Rheinfelden waren es 35,3 %/, im Bezirk Zurzach 45,1/,
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Kt. Aargau, Grundbuchamt von Rheinfelden: ,,Leider fast durchwegs Zu-
teilung an alle Erben, sogar noch mit Zerstiickelung einzelner Parzellen. Die ge-
schlossene Uebergabe der Bauerngiiter bei Vorhandensein mehrerer Kinder war
(vor 1912) eine Seltenheit. Der Uebernehmer der Gebiulichkeiten bekam in der
Regel viel zu wenig Land: zwischen Gebiude- und Landkapital ist in solchen Fillen
ein arges Missverhiltnis, das solche Betriebe immer unrentabel macht.*

Grundbuchamt Laufenburg (Fricktal): ,,Vorherrschend war (vor 1912) die
Teilung des Gutes. Alt-Osterreichisches Erbrecht wirkte nach und das aargauische
biirgerliche Gesetzbuch vermochte diesen Usus nicht zu beseitigen.

Der Bezirk Aarau hat Juragebiet, das sich zum Unterland im Gegensatz be-
findet. ,,Im Flachland war (vor dem ZGB) geschlossene Uebergabe der Bauernhife
und im Juragebiet war Zuteilung von Grundbesitz an alle Erben iiblich.*

Bezirk Zurzach: ,,Es bestand keine bestimmt nachweisbare Uebung. Je nach
den personlichen und wirtschaftlichen Verhiltnissen der Erben erfolgte ziemlich
planlos Verkauf der Erbschaftsliegenschaften auf Steigerung und Teilung des Er-
loses oder dann Teilung unter die Erben oder Gesamtzuweisung an einen oder mehrere
Erben unter Auskauf der Miterben.*

Der schaffhausische Klettgau ist dem bernischen Laufental und
dem aargauischen Jura-Bezirk ganz ahnlich geartet und an die Seite
zu stellen. Sofern die Giiterpreise nicht zu hoch sind, geniesst die Bevol-
kerung dieser Gegenden auch die Vorteile der Realteilungssitte, so das
leichte Selbstindigwerden der jungen Generation und eine geringere Ge-
fahr der Verschuldung am Anfang. Wo die Vererbung geschlossener
Giiter beginnt, wie im Bezirk Reiath, da macht sich eine grossere Verschul-
dung geltend. Immerhin ist beizufiigen, dass im absoluten Realteilungs-
gebiet grosse Verschuldung schon aus dem Bediirfnis nach Betriebskredit,
aber auch wegen des relativ zu hohen Geb#dudekapitals entstehen kann.
Diese Fragen beschiftigen gegenwirtig die schaffhausischen Bezirke,
gehen doch heute im nordlichen Teil des Kantons Aargau und in Schaff-
hausen wichtige Veranderungen in den Erbsitten vor. Die Bewegung zur
geschlossenen Vererbungsweise kiindigt sich vielleicht an im gelegentlichen
Uebergang vieler Kleinbetriebe in griéssere. Kleinbetriebe werden wie im
bernischen Seeland, gelegentlich aufgekauft oft von ausserbiuerlichen
Gesellschaften.  Daneben erhalt s1ch dle Landw1rtschaft als Nebenbetrleb
der Fabrikarbeiter. -

~ In den friiher teilenden Gebiete des Thurtales und im Kanton Zirich
handelt es sich um Verhiltnisse, die sich bei Einsetzen der Industriali-
sierung verschieden entwickelten. Die Sghne hatten nach Ziircher Civil-
gesetz von 1855 ein Vorzugsrecht auf die Liegenschaften zu erméssigtem
Schatzungswert, aber die Regel wirkte sich verschieden aus: In rein
bauerlichen Gegenden pflegte in Ziirich einer allein den Betrieb zu tiber-
nehmen, in industriellen Gegenden erfolgte mehr Naturalteilung und
Parzellenverkauft), und eben diese insdustriellen Striche hat die En-

1) A. v, Miaskowski, Erbrecht und Grundeigentumsverteilung, 1882, welcher
Seite 135 die Erbsitten des Kt. Ziirich nach Krdmer beschreibt und findet: das
ziircherische Industriegebiet teilte, nur die rein biuerlichen Gegenden vererbten
geschlossen. — Unsere Umfrage ergab fiir das Industriegebiet, dass es vor 1900
teilte, heute aber geschlossen vererbt. Die Einwirkung der Industrie hat sich gefindert.



7

quete von 1930 zutreffend als frithere Teilungsgebiete erkannt: es ge-
horen dazu die Grundbuchkreise Illnau,.Biilach, Wiilflingen-Winterthur,
Diessenhofen (Thurgau). Weniger auf die Niahe der Industrie, als auf die
eine Teilung begiinstigenden Bodenbedingungen?!) und die Wirtschafts-
weise ist es zuriickzufiihren, dass das Land von Eglisau, das Rafzerfeld,
Uesslingen und Hiittwilen (Thurgau) frither der Teilung huldigten.

An der schweizerischen Ostgrenze endlich finden wir die st. gallischen
Bezirke Ober- und Unterrheintal, sowie Werdenberg und ein Teil von
Sargans als alte Freiteilungsgebiete. Auch hier ist der Grundbesitz stark
zerstiickelt und deshalb blieb es gemeinhin bis heute bei der realen Tellung
der Boden. Die Umfrage ergab folgende Antworten:

Kt. Schaffhausen, Waisen- und Teilungsinspektorat Unter-Klettgau: ,,Es ist
Zuteilung von Grundbesitz an alle Erben iiblich. Es gibt Acker-, Wiesen-, Beeren-
und Weinbau. Diese vielseitige Landwirtschaft wirkt sich betriebstechnisch ganz
anders aus als Milchwirtschaft oder blosser Ackerbau.

Bezirk Ober-Klettgau: ,,Namentlich bei zu kleinen Gewerben erfolgt voll-
stindige Aufteilung. Uebergang der Zwerghetriebe in mittelgrosse Betriebe oder
an Erwerber, welche die Landwirtschaft nur als Nebenerwerb betreiben (Fabrik-
arbeiter). Bezirk Reiath: ,,Die Zuteilung war von Fall zu Fall verschieden. Es
haben Zuteilungen von Grundstiicken an alie Beteiligten stattgefunden, weniger
iiblich waren die geschlossenen Uebergaben an einen Erben.*

Das ziircherische und thurgauische, nur noch gelegentlich teilende Gebiet
ist lange vor der Wirksamkeit des ZGB zur geschlossenen Vererbung {iiberge-
gangen und berichtet wie folgt:

Kt Ziirich, Grundbuchkreis Illnau: ,,Vor 1900 war, speziell in den Jahren
1850—1880 und auch frither schon die Teilung der Giiter iiberwiegend.

Grundbuchkreis Biilach: ,,Vor dem Jahre 1890 kam eine Teilung des Grund-
besitzes unter den Erben ofters vor, spiter nicht mehr, die geschlossene Uebergabe
des Gutes war vorherrschend.*

Ki. Thurgau, Verwaltung der Gutswirtschaft St. Katharinental fiir den Bezirk
Diessenhofen: ,,Gewodhnlich (vor 1912) an alle Erben, die dann aber haufig ihre
Grundstiicke wieder an den Erben verkauften, der Haus und Stallung iibernommen
hatte. Sehr oft wurde die Zuteilung durch das Los entschieden.*

Grundbuchamt Uesslingen: ,,Bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurden
Bauerngiiter nicht selten geteilt, d. h. wenn zwei oder mehrere S6hne waren, wurde
jedem die Hilfte, oder ein Drittel von jedem Grundstiick zugewiesen, daher rithrt
auch im Kt. Thurgau die sehr grosse Zerstiickelung.*

h. Die Teilungssitten nach 1912 und die Wirksamkeit des biduerlichen -
Erbrechts des ZGB.

Wohl liegt das besprochene dérfliche Realteilungsgebiet nahe an
Gegenden, die schon seit langerer Zeit zur geschlossenen Vererbung iiber-
gegangen sind. Trotz dieses Einflusses hat sich die Freiteilung gehalten.
Die gesetzliche Verankerung eines Anspruchs auf ungeteilte Zuschatzung
hat nur teilweisen Erfolg aufzuweisen. Das Volksleben verindert sich
unter neuem Recht nur langsam.

1) Grosse Ungleichheit der Bodenarten und - Qualitiaten.
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Es koénnen eine siidwestliche Halfte ohne Durchfithrung des neuen
b#auerlichen Erbrechts und eine nordgstlicher Teil mit bedeutendem Er-
folg des ,,Anerbenrechts’ festgestellt werden. Allerdings muss der grosste
Teil von Schaffhausen dem westlichen, das neue Recht ablehnenden Teil
zugezidhlt werden. Im Juraland von Thierstein-Dorneck-Arlesheim, aber
auch in Rheinfelden und Laufenburg erhebt man selten den Anspruch auf
ungeteilte Zuweisung der Gewerbe, trotzdem die Geltendmachung von
den Behorden empfohlen wird. Die Ueberlieferung und die Berufs- und
Arbeitsverhaltnisse sind stirker als die Bemithung um die Schaffung
rentabler und bedeutender Bauernwirtschaften. Im Klettgau und Rheintal
ist ebenfalls Beibehalten der Freiteilung festzustellen. Aargau, vor allem
Zirich und Thurgau, sowie Reiath (Schaffhausen) bilden den nordost-
lichen, das ZGB annehmenden Strich.

Wo vor der Einfithrung des ZGB die Umkehr zur geschlossenen
Vererbung eingesetzt hat, verstirkt heute das Recht diese Tendenzen
und wir sehen die Zuschatzung sichtlich im Aufkommen begriffen in den
aargauischen Aemtern Brugg, Aarau und Zurzach. Noch zu Zeiten der
bernischen Enquete von 1764 war die Gegend siidlich von Brugg Real-
teilungsland. Heute dringt die geschlossene Vererbung nordwarts und
nimmt selbst in der Gegend von Zurzach einen breiten Raum ein. Die
Industrie hat hier grosse Teile der Ueberschussbevoilkerung aufgesogen.
Heute wirkt die Industrie auch-im Kanton Ziirich und Thurgau in diesem
Sinne. Denn der Abgang der Leute zur gewerblichen Arbeit ist ein ent-
schiedener, schon in der Berufslehre einsetzender. Es bleibt meist nur
mehr ein Nachkomme beim Bauerngewerbe zuriick, die geschlossene
Uebergabe der Giiter wird Regel, die Landwirtschaft vereinsamt gewisser-
massen. In dieser Lage befinden sich die friiher teilenden Striche von
Eglisau-Rafz, Biilach, Wiilflingen-Winterthur.

Die Berichterstatter der Enquete des statistischen Bureaus des
Kantons Bern #dusserten sich gerade iiber den Einfluss des ZGB in an-
schaulicher Weise. Wir gruppieren unten Beispiele der Antworten nach
ablehnenden und annehmenden Bezirken.

- Man mag aus diesen Beispielen entnehmen, wie das ZGB, obwohl
nicht als blosses Amtsrecht dem Volksleben entfremdet, keine allgemeine
Verwendung findet. Die Differenz von Rechtssatz und geiibter Sitte
kommt aus der grossen Verschiedenheit des Landes, dessen einheitliches
Gesetzbuch sich auf die Festlegung dispositiven Rechts beschrinken
musste. Aus den Beispielen ist zu sehen, wie frei die Landschaften sich
zum gesetzten Recht einstellen, wie sehr die Vererbungsweise Sache
eigener Entwicklung der értlichen Sitte bleibt.
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a. Siidwestlicher Teil mit geringem Erfolg des ZGB.

Kt. Freiburg, Bezirtk See in Murten: ,,Es kcmmen immer noch beide Arten
von Teilung vor: Uebernahme durch einen einzigen Erben und Bildung von Losen.‘

Kt. Solothurn, Bezirk Dorneck: ,,Der Grundsatz der ungeteilten Gutsiiber-
nahme hat sich in unserem Bezirk nur bis zu einem gewissen Grade durchzusetzen
vermocht. Der Anspruch nach Artikel 620 ZGB auf geschlossene Gutsiibergabe
wird leider trotz unserer Befiirwortung von den geeigneten Erben nicht erhoben.
Und: ,,Bei jeder Gelegenheit machen wir auf den Anspruch nach Art. 620 ZGB
aufmerksam. Die geeigneten Erben machen jedoch trotzdem sehr wenig Gebrauch
davon, teils aus Furcht der Ueberlastung, teils wegen anderslautender Uebung.
Sodann stosst man bei den Miterben auf sehr starke Opposition; sogar iiberlebende
Ehegatten wollen oft davon nichts wissen. Es wird Realteilung oder Verkauf ein-
zelner Liegenschaften vorgezogen. In unserem Bezirk hat der Artikel 620 ZGB
nur kleine praktische Bedeutung.*

Kt. Baselland, Bezirk Arlesheim: ,,Der Anspruch auf geschlossene Gutsiiber-
gabe ist erst in drei Fiallen erhoben worden. — ,,Es kommen hie und da solche
Begehren von Miterben auf Uebernahme geméss Artikel 620 ZGB vor, jedoch
sind diese nicht sehr haufig, da in unserem Kreis bei solchen Liegenschaften ge-
wohnlich noch Spekulationsland, bezw. Bauland in Frage kommt.” (Binningen.)

Kt. Aargau, Grundbuchkreis Rheinfelden: ,,Leider kommt es viel vor, dass
ganze Giitchen, d. h. die einzelnen Parzellen an offentlicher Steigerung verkauft
werden und der Erlos einem Kreditinstitut abgetreten wird. In der Regel sind
diese Steigerungskiufe viel zu hoch im Preis gewesen. So viele Gelegenheiten zu
Preistreibereien sollten vermieden werden.* Der Berichterstatter fahrt fort: ,,Der
Kampf fiir den wirtschaftlichen Fortschritt in dieser alt-osterreichischen Gegend
ist ein miihevoller; er muss schon in der Schule einsetzen und in der Volks-
erziehung. Der rechtzeitigen Berufserlernung der schulentlassenen, in der Landwirt-
schaft iiberfliissig gewordenen Jugend muss offenbar noch vermehrte Aufmerksam-
keit geschenkt werden.” ,,Vom Uebernahmsrecht gemiss Art, 620 wird nur selten
Gebrauch gemacht, etwa von Absolventen landwirtschaftlicher Schulen. Gut /5 der
geeigneten Erben erheben den Anspruch auf geschlossene Uebergabe nicht, Sogar
Erben, die in allen Gegenden zerstreut sind, bekommen noch Land. Dies driickt
den Arrondierungsgrad bei Giliterzusammenlegungen stark herab.*

Grundbuchkreis Laufenburg: ,,Auch das ZGB hat sich noch nicht durch-
zusetzen vermocht. Vorherrschend ist heute noch die Teilung des Gutes, wenn auch
ein merklicher Fortschritt in der Richtung nach der Uebergabe des ganzen Gutes
zu konstatieren ist.* '

Kt. Schaffhausen, Bezirk Unter-Klettgau ablehnend: ,,Die alternden Eltern
treten schon bei Lebzeiten Liegenschaften an ihre Kinder ab und beim Ableben der
Eltern sind gewohnlich nur noch einige Grundstiicke vorhanden.”* — ,,Man glaubt,
bis heute mit dieser Methode gut gefahren zu sein. Man kennt hier keine Giiter-
hindler oder Giiterschlachter. Die Liegenschaftspreise sind eher niedriger, als in
Gebieten wo geschlossene Giiter verkauft oder vererbt werden.” — ,,Es erheben
gewoOhnlich keine Erben Anspruch auf geschlossene Gutsiibergabe. Seit Einfiihrung
des ZGB ist uns ein Fall bekannt.*

Ober-Klettgau: ,,In ganz vereinzelten Fillen wird Anspruch erhoben.’ Fast
wortlich gleich aussern sich die Antwortschreiber aus Schleitheim und Schaffhausen.

3. Nordéstlicher Teil mit gutem Erfolg des ZGB.

Kt. Aargau. Grundbuchamt Brugg: ,,Heute erfolgt in der Regel (80 %) die
ungeteilte Gutsiibergabe. Die Fille, wo von Artikel 620 nicht Gebrauch gemacht
wird, sind selten.

Grundbuchamt Aarau: ,,Es besteht keine Regel. Schon friither fanden Hand-
inderungen iiber Erbliegenschaften auf beide Arten statt.”* -
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Grundbuchamt Zurzach: ,,Die Erfahrungen mit dem béuerlichen Erbrecht
sind gute. 'Wo immer es angeht erfolgt die Zuweisung des Gutes an einen oder
mehrere Erben zusammen zum Ertragswert unter Auskauf der Miterben.*

Das Schitzungsamt des Schweizerischen Bauernverbandes in Brugg hatte im
Jahre 1929 am meisten Ertragswertschitzungen und Expertisen im Kanton Aargau
vorzunehmen und schrieb uns iiber die Wirksamkeit des neuen Rechts auf unge-
teilte Uebernahme:

,sBesonders im Kanton Aargau hat sich die ungeteilte Uebernahme in den
letzten Jahren stark eingebiirgert.*

Kt. Ziirich, alle Grundbuchimter bezeugen im Norden ein Vordringen des
»Anerbenrechts, z. B. Kreis Eglisau-Rafz: ,,Die ungeteilte Gutsiibergabe ist
nunmehr Regel. Da Art. 620 dem Uebernehmer unbedingt grosse finanzielle Vorteile
bietet, wird der Anspruch auf ungeteilte Uebergabe zum Ertragswert immer erhoben.*

Kt Thurgau, Grundbuchverwaltung Uesslingen: ,,Seit Beginn dieses Jahr-
hunderts ist man von diesem wirtschaftlich total verfehlten System der Realteilung
ganzlich abgekommen. Heute werden die Bauerngiiter meistens an eine Hand
ubertragen, oder an mehrere als Gesamteigentum, so dass die wirtschaftliche Ein-
heit nicht gestort wird.” — ,,Der Grundsatz der ungeteilten Gutsiibergabe vermag
sich je langer je mehr zu behaupten. Es ist mir kein Fall bekannt, wo ein geeigneter
Erbe auf die ungeteilte Gutsiibergabe verzichtet hitte.*

Kit. Schaffhausen: Waisen- und Teilungsinspektorat Reiath: Im Vorriicken
ist das ,,Anerbenrecht‘* begriffen. ,,Die Behorden bemiihen sich, den Grundsatz
der ungeteilten Gutsiibergabe durchzufithren. Die in Betracht kommenden Erben
wissen ziemlich gut, dass sie nach Artikel 620 ZGB einen gewissen Anspruch auf
ungeteilte Zuweisung erheben konnen und verlangen dies auch.

Kt. St. Gallen, Justizdepartement: ,,Im allgemeinen haben sich die fritheren
Erbsitten auch nach Einfithrung des ZGB erhalten. Einzig im Bezirk Sargans
scheint sich eine Anpassung an die Rechtsinstitutionen des ZGB vollziehen zu wollen.*

V. Die westlichen Gebiete geschlossener Vererbung.

Wir kommen zur Betrachtung der Gebiete geschlossener Uebergabe
der Bauerngiiter. Wir treffen auf eine ganz andere Oekonomie des Bodens
und der Personen. Hier erhidlt das Gut fiir die Familie eine Art Eigen-
leben, der Hof wird als ganzer in die Berechnungen einbezogen und als
ganzer respektiert. ‘

Der Erkliarungsgriinde der Erbsitte sind mehrere, von Ort zu Ort

haben die Ursachen Arrondiertheit der Héfe, Kleegraswirtschaft, feste
Tradition der geschlossenen Vererbung — verschiedene Bedeutung.

Geschlossene Betriebe werden in der Schweiz vererbt vor allem auf
der Hochebene und in den Urkantonen, Glarus und St. Gallen. Im Westen
beginnt die geschlossene Vererbungsweise in den freiburgischen Bezirken
Glane, Sense und Sarine, erstreckt sich iiber das bernische Mittelland und
Teile des Seelandes, den Kanton Solothurn ohne die zwei teilenden juras-
sischen Aemter, und reicht endlich bis nach Baselland ohne den Bezirk
Arlesheim. Dies alles nennen wir das westliche Land geschlossener Guts-
ibergabe. Das mittlere Gebiet der Sitte umschliesst die drei Urkantone,
Zug, Luzern und den siidlichen Aargau. Der ostliche Teil des schweize-
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rischen Gebiets ungeteilter Giitervererbung wird von Glarus, St. Gallen,
den beiden Appenzell, sowie vom grissten Teil der Kantone Ziirich und
Thurgau gebildet. Wir fiihren zuerst die Verhaltnisse im westlichen Teil vor.

1. Das bernische Mittelland und Seeland.

a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

Zwischen Jura und Alpen des Kantons Bern gibt es deutlich ab-
gegrenztes Gebiet der Hof-, der Dorf- und der gemischten Dorf- und Hof-
siedlung?), die aber trotz dieser Verschiedenheit heute fast ohne Aus-
nahme geschlossen vererben.

Das Dorfgebiet insbesondere hat zwar, dhnlich wie fiir die Kantone
Aargau und Ziirich festzustellen sein wird, einige Schwankungen der
Erbsitten hinter sich wegen den Umwilzungen der Feldbausysteme, der
Industrialisierung und des verschieden starken Absatzes der iiberschiis-
sigen Leute. Endlich stand in diesem Gebiet der Dreifelderwirtschaft
die Geteiltheit der Aecker zum vornherein fest und wegen dieser iiber-
lieferten Parzellierung liegen auch heute noch alle teilenden oder gele-
gentlich teilenden Gemeinden im echten Dorfgebiet.

Dieses gelegentlich noch teilende Randgebiet des Kantons Bern
schliesst an das seeldndische freiteilende Gebiet an und umfasst die Ge-
genden des Limpachtals, Oberwil und Leuzigen (Amt Biiren), sowie den
untersten Teil des Amtes Burgdorf (Koppigen-Hellsau).

Der iibrige Teil des Dorfgebiets besass schon vor Einfithrung des
Zivilgesetzbuches eine gefestigte Sitte der geschlossenen Gutsiibergabe.
Schon vor dem ZGB wurden auf dem Hiigelzuge von Hagneck-Téulfelen-
Nidau die Giiter geschlossen vererbt. Man entsinnt sich nicht, dass es
jemals anders gewesen wire. Es gibt am rechten Ufer des Bielersees zwar
Industrie, die aber nicht wie in Safnern und Pieterlen zur Zerstiickelung
fithrte. Der Wille zur Erhaltung der Giiter war hier starker: ,,Ziemlich
Industrie und wenig landwirtschaftliche Kleinbetriebe‘, schreibt uns die
Gemeindebehérde Tauffelen, aber ,,iiblich war (vor 1912) geschlossene
Uebergabe.“ '

~ Wie auch die Gegend jenseits des Moosbodens, also Biiren-Dotzigen-
Wengi-Diessbach-Busswil, seit lingerer Zeit ungeteilt die Hofe iibergibt,
zeigt die Mitteilung aus Diessbach bei Biiren, dass schon vor 1912 die
,,geschlossene Uebergabe iiblich war.” Das Grosse Moos ist freiteilend,
aber in der West- und Ostflanke von Strichen geschlossener Uebergabe
begrenzt. ,

Das geschlossen vererbende Gebiet der dorfweisen Siedlung hat
noch grossere Ausdehnung. Das Land links der untern Emme, also Teile

1) H. Walser, Dorfer u. Einzelhofe zwischen Jura und Alpen im Kt. Bern.
Neujahrshlatt der literarischen Gesellschaft Bern, Bern 1901 und vorn S. 11,
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der Aemter Aarberg und das ganze Fraubrunnenamt gehéren hierher.
Es handelt sich um die eigentliche Kornkammer des alten Bern, die seit
jeher viele grossere Betriebe aufwies. Man hielt darauf, die Giiter ge-
schlossen zu iibergeben bis auf gelegentliche Verkleinerungen. Die Be-
sitzer waren meist in der Lage, dem neuen Uebernehmer ein gutes Aus-
kommen zu sichern. Er wurde auf verschiedene Weise entlastet und die
Reserven von Generationen kommen im Notfall zum Vorschein, um das
Gut in billiger Schatzung iibergeben zu konnen. Batterkinden, Frau-
brunnen, Rapperswil, Grafenried, Biiren zum Hof, Zauggenried, Urtenen-
Schonbiihl und (niher der Emme gelegen) Lyssach berichten ausnahmslos,
dass schon vor 1912 die geschlossene Vererbung Brauch war.

Bei den Dérfern im Oberaargau bietet sich dasselbe Bild. Auch hier
war die geschlossene Vererbung schon vor der Einfithrung des Zivilgesetz-
buches nach alt-bernischem Gebrauch iiblich. Dass es nicht immer so
gewesen ist, dass zu Zeiten des Menscheniiberschusses geteilt wurde, zeigt
uns die Statistik der landwirtschaftlichen Betriebsgrossen im flacheren
Teil des Amtes Wangen. Dieses Amt hatte nach der Betriebszahlung von
1905 zehn bis zwanzig Parzellen je Betrieb.

Vom -iibrigen Mittelland durchgehen wir zuerst das Land gemischter
Dorf- und Hofsiedlung. Das Gebiet in seiner ganzen Ausdehnung vererbt
heute geschlossen, wenn auch in der Umfrage von 1764 und zu gewissen
Zeiten des 19. Jahrhunderts Teilungen vorkamen. So war in den Niede-
rungen des Giirbetals Zerstiickelung im Erbgang in den 80er und 90er
Jahren iiblich?). Alle 1930 angefragten Gemeinden (Meikirch, Miihleberg,
Miinchenwiler, Kehrsatz, Vechigen, Miinsingen, Heimberg, Miihlethurnen
und Herbligen) bestétigen die geschlossene Uebergabe der Giiter fiir die
Zeit vor und nach 1912.

Damit kommen wir zum Lande altester ungeteilter Uebergabe, dem
Hofsiedlungsgebiet, von dem wir zunichst die westliche Halfte, das
Schwarzenburgerland, vornehmen. Das Hofgebiet schliesst Oberbalm, die
Hofe auf dem Belpberg, sowie das flache Hugelland zw1schen Wattenwil
und Thierachern ein.

Wir finden auch hier jenes charakteristische bewusste Erhalten der
ungeteilten Hofe; die Giiter sind arrondiert, die Uebergabe erfolgt schon
bei Lebzeiten unter billiger Anrechnung auf Konto des Erbes oder durch
Verpachten an den zukiinftigen Uebernehmer. Die Eltern ziehen sich,
nachdem sie derart fiir die Zukunft der Kinder und des Hofes gesorgt
haben, in die Alterswohnung (das ,,Stockli) zuriick.

Das zweite Hofsiedlungsgebiet, das Emmental, weist dieselben Erb-
sitten auf. Die geschlossene Uebergabe leitet sich aus dem Wirtschafts-

1) Ueber frithere Realteilung in Miithlethurnen siehe in »Mitteilungen des
kantonalen statistischen Bureaus‘, Jahrg. 1893, Lieferung I, Seite 84 und 75.:
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system her, welches heute eine intensive Kleegraswirtschaft ist. Das
Hofgebiet hat von Anfang an Bauernwirtschaften mit Land an einem oder
wenigen Stiicken gehabt und wusste sich diesen Vorteil zu erhalten. Als
Weg wurde die Sitte der Uebergabe an den Jiingsten gewihlt.

So blieben im Hofgebiet gerade des Emmentals von den besten
Kraften bei der Landwirtschaft, aber es zogen auch jene Scharen aus
in die Gewerbe der Stadte und in andere Gegenden der Schweiz als Land-
kaufer. Die Landsuchenden wanderten ab in den Jura, ins Waadtland
(in die Freiteilungsgebiete), in den Thurgau, ins Ausland. Der wieder-
erweckte Getreidebau wird wegen des Vorteils der Arrondiertheit der
Giiter nicht dazu fiithren, dass Betriebe kiinftig haufiger geteilt wiirden.

Den Antwortbogen aus der Umfrage entnehmen wir folgende Mit-
teilungen iiber die Erbsitten des Dorf- und Hofsiedlungsgebietes:

«. Gelegentlich teilendes Randgebiet der Dorfsiedlung:

Amt Nidau, Gde. Bellmund, bemerkt, dass vor 1912v,,beide Falle*“, Realteilung
und geschlossene Uebergabe vorkamen.

Amt Biiren, Gde. Leuzigen: 1912 ,,auf beide Arten, grosstenteils geschlossen.
Gde. Oberwil: ,,Meistens wurden (vor dem ZGB) die Heimwesen aufgeteilt.

Amt Fraubrunnen, Gde. Limpach: ,,Es kamen (vor 1912) geschlossene Ueber-
gaben, wie Zuteilung an alle Erben vor.

Amt Burgdorf, Kirchgemeinde Koppigen, Alchenstorf, Hellsau, Héchstetten,
Koppigen und Willadingen umfassend: ,,Im allgemeinen Dorfsiedlung mit Aufteilung
des Grundbesitzes an die Erben (vor 1912). Bei einzelnen Teilungen wurde jedes
einzelne Grundstiick in mehrere Teile zerlegt.

B. Seit lingerer Zeit geschlossen vererbendes Dorfgebiel:

Amt Nidau, Landwirtschaftliche Genossenschaft der Kirchgemeinde Nidau:
»,Die Giiter werden immer geschlossen iibergeben. In unserer Gegend sind die
Giiter selten iiber 20—25 Jucharten gross und kénnen somit nicht noch zerrissen
werden. Aber auch die griosseren werden nicht zerrissen.

Amt Aarberg, Gde. Rapperswil: ,,Die geschlossene Vererbung war {blich.
Wenn keine Einigung unter den Erben moglich war, wurde das Heimwesen ver-
steigert oder verkauft. Der Preis fiir den iibernehmenden Erben war oft zu hoch.**

Amt Aarwangen, Gde. Bannwil, Thunstetten-Biitzberg und Wynau bestatigen
die geschlossene Gutsiibergabe fiir die Zeit vor 1912.

Amt Wangen, Gde. Niederbipp: ,,Als Regel darf (vor 1912) die geschlossene
Uebergabe der Bauerngiiter betrachtet werden; es kam aber auch vor, dass Teilung
des Gutes stattfand, dies jedoch nach unserem Wissen nur ausnahmsweise.” Schon
frither iibliche ungeteilte Uebergabe bestatigen die Gemeinden Attiswil, Grabern,
Seeberg, Thorigen und Wangen a. A.

7. Gebiel gemischter Dorf- und Hofsiedlung:

Amt Seftigen, Gde. Kehrsatz: ,,Auf der ganzen Linie war geschlossene Ueber-
gabe fiiblich. Gelegentlich kam Halbierung eines gréssern Gutes vor, indem der
Vater ein zweites Bauernhaus erstellte und das Land zur Hilfte an zwei Schne
fibergab.” Gde. Miihlethurnen: ,,Die geschlossene Uebergabe des Erbgutes an den
geeigneten Erben ist hier Regel. Verstiickelungen kommen vor, wenn Grundstiicke
zu weit entfernt liegen. — ,,Ein einziger Fall ist mir bekannt, wo ein kleines Heim-
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wesen (hach dem Tode des Erblassers) noch fiir drei Jahre in Pacht gegeben wurde,
Spater erfolgte stiickweiser Verkauf, wobei alle Erben gleichmissig beteiligt waren,*

Amt Thun, Gde. Heimberg: ,, Teilung des Gutes kam nicht vor. Es wurde
meist dem jiingsten Sohne durch Abtretung iiberlassen und wenn andere Erken
vorhanden waren, wurden sie mit Geld befriedigt.* — ,,Hier hat es keine so grossen
Giiter, dass es eine Teilung erleidet, um noch mit Teilstiicken auszukommen.‘¢

0. Hofsiedlungsgebiete Schwarzenburg und Emmental:

Amit Thun, Gde. Amsoldingen: ,,In den meisten Fillen iibernahm ein Erbe
das ganze Gut.”” Gde. Uebeschi: ,,Die Heimwesen sind hier klein bis mittel; viele
davon sind arrondiert, deshalb wenig Teilungen. Gewdhnlich verkauft ein Vater
das Heimwesen schon zu Lebzeiten einem Sohne.” ,,Die Heimwesen wurden (vor
1912) gewohnlich gesamthaft {ibernommen, d. h. an einen Erben verkauft von den
Eltern oder deren Nacherben.

Amt Seftigen, Gde. Rileggisberg: ,,Die geschlossene Uebergabe des Gutes war
iiblich. Ganz selten kam es vor, dass ein stark zerstiickeltes Heimwesen stiickweise
versteigert wurde, um einen hoéhern Preis zu erzielen, was dann samtlichen Erben
zu gut kam. Sofern die Verhiltnisse es gestatteten war es Sitte, dass der jiingste
Sohn das Gut iibernahm.’ Gden. Englisberg und Wattenwil bestitigen die alte
Uebung geschlossener Uebergabe.

Ami Schwarzenburg, Gde. Wahlern bezeichnet geschlossene Vererbung als alt-
gewohnte Sitte.

‘Amt Signau, Gde. Signau: ,,In den weitaus meisten Fillen wird die Liegen-
schaft von einem Miterben {ibernommen. Die Aufteilung der Giiter bei Erbschaften
ist im Emmental nicht iiblich und brauchlich.”” Diese Aussage wird bestitigt aus
allen angefragten Gemeinden, namlich Auswil, Biglen, Eriswil, Eriz, Heimiswil,
Innerbirrmoos, Melchnau, Riiegsau, Trub, Ursenbach und Walterswil.

b. Die Teilungssitten nach 1912 und die Wirksamkeit des hiiuerlichen
Erbrechts des ZGB.

Das gelegentlich noch teilende Dorfgebiet des Kantons Bern hat seit
der Einfilhrung des ZGB wesentliche Fortschritte in der ungeteilten
Gutsiibergabe gemacht. Es schliesst sich immer mehr dem alten Lande
geschlosener Vererbung an und nimmt auf diese Weise teil an der allge-
mein im alemannischen Dorfgebiet des Unterlandes festzustellenden Be-
wegung zur vollstindig geschlossenen Gutsiibergabe. Auch im Kanton
Bern riickt die Grenze des freiteilenden Striches nach Norden weg.

Das Mittelland besitzt eine hochentwickelte, intensive Land- und Milch-
virtschaft, aber in jedem grosseren Dorfe ist auch ein bedeutendes gewerb-
Iches und industrielles Leben vorhanden. Die Bauernbetriebe erhalten
co auch als Wohnflache einen erh6hten Wert. Die geschlossene Uebergabe
‘m Erbgang ist deshalb vor allem eine Frage der Wertberechnung, der
Schatzung. Geschlossen kann heute nur iibernommen werden, wenn eine
Schatzung unter dem Verkehrswert erfolgt, da sonst (sobald einige Ge-
schwister vorhanden sind) die Verschuldung in der Regel zu stark wiirde.

In der hochentwickelten Gegend dieser Dorfer hat das ZGB vor
allem dadurch gewirkt, dass es dem Uebernehmer ein Anrecht darauf gab,
den Hof zum Ertragswert zu iibernehmen (vgl. Bericht aus Rapperswil
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unten). Heute sucht man sich meist mit Erfolg iiber den Ertragswert
zu verstindigen. Erst wenn dieser Weg, oft unter Zuziehung eines Ver-
trauensmannes, nicht zum Ziele fiihrt, muss die amtliche Giiltschatzungs-
kommission eingreifen. Jedenfalls hat der Rechtssatz vom Ertragswert
als Anrechnungspreis sehr wohltatig gewirkt und die Gesetzesbestimmung
wird von unseren Berichterstattern mehrfach gelobt. '

Zur Vereinbarung des Uebernahmepreises ist die Uebertragung des
Heimwesens zu Lebzeiten des Vaters sehr geeignet, obwohl der Ueber-
nehmer bei Lebzeiten der Eltern einen Rechtsanspruch auf Berechnung
zum Ertragswert nicht hat. Die preiswiirdige Uebergabe des Familien-
sitzes kann durch die dltere Generation selber am besten verteidigt werden.

Aus allen Gemeinden wird die Wirksamkeit des Anerbenrechts be-
statigt und beigefiigt, dass mit diesem Grundsatz nichts Neues in die
gewohnte Vererbungsweise gekommen sei. Es wird weiter haufig wiederholt,
dass der Artikel 620 nicht eigentlich angewendet werde, weil der Vater
meist zu Lebzeiten einem Sohne oder zweien zusammen das Gut zu iiber-
tragen pflege. .

Wir fithren hier aus den verschiedenen Regionen (¢ bis j) Mittei-
lungen iiber die Auswirkung des biuerlichen Erbrechts des ZGB im Wort-
laut an: ‘

¢. Randgebiel der geschlossenen Vererbung:

Amt Biiren, Gde. Oberwil: ,,Wird nur noch selten aufgeteilt. Meistens von
einem einzigen Erben gesamthaft iibernommen.” Gde. Leuzigen stellt auch ge-
schlossene Uebergabe als heute iiblich fest.

Amt Nidau, in der Gde. Bellmund ist die geschlossene Vererbung durch das
ZGB gut eingefiihrt.

Amt Fraubrunnen, Gde. Limpach: ,,Es kamen schon mehrere Jahre keine voll-
standigen Aufteilungen im Erbgang mehr vor.” ,,Zuweisungen nach Ertragswert
sind nach 1912 auch vorgekommen und es scheint, man sei mit dieser Art zufrieden.*
»»,Im allgemeinen haben sich die Bestimmungen des ZGB gut eingefiihrt,*

Amt Burgdorf, Kirchgemeinde Koppigen: ,, Gegeniiber der Zeit vor Einfithrung
des ZGB ist eine Festigung der ungeteilten Uebernahme zu konstatieren. In der
Regel hat sich der Grundsatz (der ungeteilten Zuschatzung) durchzusetzen ver-
mocht.* ,

»Der vom Gesetzgeber aufgestellte Grundsatz der ungeteilten Uebernahme
ist unbedingt erforderlich. Trotzdem relativ selten eine Zuschatzung (amtliche
Wertberechnung in Streitfillen) stattfindet, so kommt die Hofitbernahme im Wege
giitlicher Vereinbarung vielfach doch nur zu stande, weil die Moglichkeit der Zu-
schatzung im Hintergrunde steht und dem Hofilbernehmer den Riicken stirkt.*

j. Seit ldngerer Zeit geschlossen vererbendes Dorfgebiel:

Amt Nidau, Amtsschreiberei: ,,Die geschlossene Uebergabe erfolgt in der
Regel.” Gde. Tauffelen im gleichen Sinn,

Amt Biiren, Gde. Diessbach: ,,Bis auf einen einzigen Fall hat sich der Grund-
satz der ungeteilten Uebergabe durchzusetzen vermocht; in diesem Fall haben die
geeigneten Erben den Anspruch auf geschlossene Uebergabe nicht erhoben.‘

Amt Fraubrunnen, Gden. Fraubrunnen und Urtenen-Schonbiihl bestéitigen den
festigenden Einfluss des ZGB. Gde. Bitterkinden: ,,Dieser Grundsatz (der ge-
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schlossenen Uebergabe) hat sich gut durchgesetzt. Der iibernehmende Erbe stiitzt
sich auf Artikel 620 ZGB. Eine Einigung kommt meistens ohne amtliche Zuschatzung
zustande.* — ,,Die Uebernahme des biuerlichen Grundbesitzes geht meistens auf
dem Wege der Verstindigung unter den Erben vor sich. In der Regel wird ein Ver-
trauensmann beigezogen, der die Schatzung besorgt.‘

Amt Aarberg, Gde. Rapperswil: Eine Verinderung ist durch das ZGB nicht
eingetreten. Hie und da wird vom Uebernehmer behufs Festsetzung des Ueber-
nahmepreises die Giiltschatzungskommission in Anspruch genommen.” — ,,Einen
sehr wohltatigen Einfluss iibt das ZGB in dem Sinne aus, dass der qualifizierte Erbe
berechtigt ist, ein Heimwesen zum Ertragswert iibernehmen zu koénnen.” Gde.
Meikirch: ,,Die geeigneten Erben erheben regelmissig Anspruch auf ungeteilte Zu-
weisung der landwirtschaftlichen Heimwesen: iiber den Anrechnungswert hat mei-
stens die Giiltschatzungskommission zu entscheiden.* — ,,Das im ZGB vorgesehene
bauerliche Erbrecht hat sich tatsichlich gut eingelebt und bewahrt. Es bildet
ein Bollwerk gegen die Zerstiickelung und allzugrosse Ueberschuldung von in die
Erbteilung fallenden Liegenschaften, was.... sehr zu begriissen ist.

Amt Seftigen, Gde. Riieggisberg: ,,Der am besten geeignete Erbe iibernimmt
das Gut ungeteilt, heisst das, wenn er finanziell kraftig genug ist. Bei den der-
zeitigen hohen Liegenschaftspreisen ist es eben schwierig, ein Gut zum Ertragswerte
zu iibernehmen, wenn mehrere Erben vorhanden sind.* ,,Es ist immer noch ein
wunder Punkt, dass sich Eltern nicht entschliessen konnen, das Gewerbe bei Leb-
zeiten einem Erben abzutreten. Beim Erbfall muss meistens der Uebernehmer
viel teurer kaufen.” Gde. Englisberg: ,,Der alte Grundsatz der geschlossenen
Uebergabe ist noch heute (nach dem ZGB) iiblich. Zuschatzungen durch die Gdilt-
schatzungskommission sind bis heute nicht vorgekommen.*

Amt Aarwangen, Gde. Auswil: ,,Die geschlossene Gutsiibergabe wird in der
Regel (seit 1912) weiter gepflegt.*

Amé Wangen, Gden. Attiswil, Graben, Thunstetten-Biitzberg, Seeberg und
Wynau aussern, dass das neue Recht die geschlossene Vererbung gefestigt habe.
Gde. Thorigen: ,,Die ungeteilte Gutsiibergabe nach Artikel 620 ZGB erfolgt fast
ausnahmslos. Die geschlossene Uebergabe wird vom geeigneten Erben vielfach
verlangt, wenn nicht schon der Vater zu Lebzeiten das Gut dem geeigneten Sohn
abgetreten hat.” Gde. Wangen a. A.: ,,Der im ZGB festgesetzte Grundsatz der
ungeteilten Gut:iibergabe wurde durchwegs anerkannt, wo geeignete Erben zur
Uebernahme des Betriebes vorhanden waren und zwar auf freiwilliger Basis. Einzig
in einem Falle wurde Zuschatzung nach Artikel 620 ZGB verlangt.”

v. Geschlossen vererbendes Hofsiedlungsgebiet:
Amt Schwarzenburg, Gde. Wahlern: ,,Fraglicher Grundsatz des ZGB hat kejne
wesentlichen Aenderungen gebracht.
Amt Signau, Gde. Trub: nach wie vor dem ZGB geschlossene Uebergabe der
Heimwesen.

Amt Trachselwald, Gde. Riiegsau: es besteht auch nach Inkrafttreten des
ZGB ,,geschlossene Uebergabe, meist in giitlichem Anspruch‘. Gde. Eriswil: ,,Die
neue Gesetzgebung hat in hiesiger Gegend keine Aenderungen gebracht, indem die
ungeteilte Gutsiibergabe bereits Brauch war. Gde. Walterswil: ,,Die Heimwesen
werden immer ungeteilf dem geeignetsten Erben abgetreten, ausnahmsweise iiber-
nehmen auch 2—3 Erben zusammen den elterlichen Grundbesitz zu gemeinsamer
Bewirtschaftung.*

¢. Die Vererbung der Alpnutzungsrechte.
Die Viehzucht- und Milchwirtschaftsbetriebe im Schwarzenburger-

land und im Emmental pflegen sich zur Sémmerung besonders des Jung-
viehs, Alpweiden zu sichern. Oefters kaufen mehrere Hofbesitzer gemein-
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sam eine Alp etwa in der Stockhornkette oder im entfernteren Oberland.
Viele Bauern aber erwerben einfach Anteilsrechte (Kuhrechte) an ober-
landischen Genossenschaftsalpen.

Natiirlich haben diese Kuhrechte fiir die Hofe der mittellandischen
Hiigelziige eine ganz andere Bedeutung als im Oberland. Im Unterland
werden die Kuhrechte meist gesamthaft mit dem Hof iibergeben, oder sie
werden veraussert, jedenfalls nie geteilt, weil ein zersplitterter Besitz an
Berechtigungen gar nicht mehr genutzt werden konnte.

Trub hat, abgesehen von den privaten, zwei genossenschaftliche
Alpen. Weidrecht haben die Genossenschafter, die Stammanteile zeichnen.
Eriswil besitzt, ebenfalls im Napfgebiet, drei kleinere Alpen, von denen
die Ahornalp eine Genossenschaft nach Obligationenrecht ist. Die Anteile
dieser und der zwei andern Alpen gehen als Zugaben mit den Talgiitern
iiber, werden also praktisch schon fast als zu den Giitern gehérig angesehen.

Amt Seftigen, Gde. Englisberg: , Anteilsrechte an Korporationsalpen werden

gewohnlich ungeteilt mit dem Gut iibernommen.”” Gde. Rileggisherg: ,,Alprechte
gehen meistens mit dem Gut an den Uebernehmer iiber.*

Amit Trachselwald, Gde. Eriswil: ,,Die ,Ahornrechte’ gehen in der Regel bei
Liegenschaftsverkiiufen und Abtretungen als Zugaben an den neuen Eigentiimer.‘

2. Das iibrige westliche Gebiet geschlossener Vererbung.

a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

Das bernische, die Hofe geschlossen iibergebende Mittelland, ist nach
Westen hin gleichsam verliangert durch das freiburgische ,,Uechtland*’,
Die Teilung war in dem franzosischsprechenden Bezirk Glane vor und
nach dem Z GB eher selten. Auch der Bezirk Sarine, ebenfalls heute welscher
Zunge, teilte die Giliter kaum. Wir haben hier die westlichen Auslaufer des
Gebietes geschlossener Gutsiibergabe wie sie nach der franzosischen
Schweiz hiniiberreichen. Der deutschsprachige Sensebezirk des Kantons
Freiburg ist schon urspriingliches Land geschlossener Vererbung so gut
wie das benachbarte Schwarzenburg.

Wie im Kanton Bern, so hatte auch der 6stlich anschliessende Kanton
Solothurn seit alters ein Vorrecht des jiingsten Sohnes, wenigstens auf das
Sasshaus und auf eine Jucharte Hofstatt, stipuliert. Der Kanton ist denn
auch heute noch ein Land geschlossener Gutsiitbergabe, so vorweg der
Bucheggberg, die Bezirke Lebern und Gé#u. Die Dorfgebiete, wie das
Wasseramt, Lebern, G&u und Balstal, weisen trotz der heute geschlossenen
Vererbungsweise eine ziemlich starke Zerstiickelung auf. Dies, weil dhnlich
wie im Norden des Kantons Ziirich die Dorfer seit alters geteilte Zelgen
hatten und zu Zeiten mangelnden Bevolkerungsabflusses oder einsetzender
Industrialisierung voriibergehend die Realteilung vermehrt haben. Fiir

das Land talabwirts Olten-Gosgen und Grenchen-Bettlach sind #hnliche
6
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Bauernsiedlungen [festzustellen, wo aber ebenfalls seit- langerer Zeit
geschlossene Vererbung besteht.

Endlich gehoren zum westlichen geschlossenen Gebiet auch die drei
basellandschaftlichen Bezirke Waldenburg, Sissach und Liestal. Auch sie
sind junges, geschlossenes Gebiet. Denn noch heute kommen die Ver-
steigerungen und gelegentlichen Teilungen vor. Dieses zeigt, dass man sich
an die jurassischen Erbsitten noch erinnert. Weiter gibt Miaskowski')
an, dass im Sisgau im 17. und 18. Jahrhundert die Teilungssitte eingerissen
hatte. — Zu den Erbsitten vor Einfithrung des Zivilgesetzbuches dusserten
sich:

Kt F}'eiburg, Grundbuchamt des Bezirks Sarine: «Le mode usuel de trans-
mission des domaines ruraux avant l’introduction du Code Civil Suisse était que
le domaine passait & un seul héritier.» Bezirk Gline: «La transmission intégrale
des domaines ruraux a un seul héritier avait souvent lieu au partage de 11nd1V1—
sion, Le partage des propriétés était (avant 1912) plutot rare.»

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Kriegstetten: ,,Vor dem Inkrafttreten des
ZGB wurden die Bauerngiiter in den meisten Fillen von einem Erben einzig iiber-
nommen. Eine Zuteilung des Gutes an alle'Erben war nicht iiblich. In vereinzelten
Fillen wurden die Giiter zwischen zwei Erben geteilt. -Dem jiingsten Sohne stand
fiir die Uebernahme des viterlichen Hauses samt Nebengebiuden und Haushofstatt
bis auf 36 Aren (= 1 Juchart) ein gesetzliches Vorrecht zu.*

Kt. Baselland, Bezirksschreiberei Waldenburg: ,,Geschlossene Uebergabe von
Grundbesitz an alle Erben war iiblich. Die geschlossene Uebergabe erfolgte in der
Regel zu hohem Preise, ansonst die iibrigen Erben 6ffentliche Steigerung verlangten.
Der Uebernehmer genoss damals gar keinen Rechtsschutz fiir eine preiswiirdige
Uebernahme.’* Bezirksschreiberei Sissach: ,,Die geschlossene Uebergabe war die
Regel, die Zuteilung von Grundbesitz an alle Erben die Ausnahme. Bei Uneinigkeit
unter den Erben wurde das Gut offenthch Verstelgert “

b. Die Teilungssitten nach 1912 und die Wirksamkeit des biiuerlichen
Erbrechts des ZGB.

Der Anspruch auf ungeteilte Zuweisung des Hofes hat sich mit dem
ZGB gut eingelebt, besonders weil das neue Recht einen Anspruch auf
blosse Ertragswertschatzung gab. Fiir altes, geschlossen vererbendes
Gebiet (abgesehen von der Zentralschweiz) ist es besonders typisch, dass
nicht zum vollen Marktwert, sondern zu einem reduzierten Vorzugspreis
das Gut iibergeben wird. Der Preisvorzug ist das eigentliche 6konomische
Kriterium der familiengebundenen Vererbung und des Familiensinnes.
Da Baselland zu den jiingeren Landern geschlossener Uebergabe zihlt,
ist es verstindlich, dass hier die Giiter iiber dem Ertragswert angerechnet
werden (Versteigerungen). So bestinde heute der grosste Fortschritt
zur geschlossenen Vererbung in der Uebergabe zum Ertragswert. Der
Verzicht auf die Teilung der Giiter ist in Baselland allgemeiner als die
Anrechnung zum Ertragswert. -

A. v. Miaskowski, Die Verfassung der Land- Alpen- und Forstwirtschaft in
der deutschen Schweiz, Basel 1878, Seite 21—22,
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... Auch in Glane und Sarine (Kt. Freiburg) ist das neue Recht wirksam:

Kt. Freiburg, Grundbuchamt des Bezirkes Sarine: «Le principe de la trans-
mission intégrale des biens ruraux est observé d’une maniére générale.» Grund-
buchamt des Sensebezirkes in Tafers: ,,Es bleibt heute noch bei der geschlossenen
Uebergabe wie vor 1912. Grundbuchamt Bezirk Gliane: «La transmission inté-
grale des biens ruraux prévue a 1’article 620 CCS est fréquemment pratiquée.»

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Bucheggberg: ,,Das biuerliche Erbrecht hat

sich bei uns gut und zur Zufriedenheit der Bevolkerung eingelebt.” Amtsschreiberei
Lebern: ,,Gewohnlich wird vom geeigneten Erben geschlossene Zuteilung des
Bauernhofes verlangt. Nur ausnahmsweise wird bei gréssern landwirtschaftlichen
Betrieben zur rationellen Bewirtschaftung unter zwei geeigneten Nachkommen
geteilt. , .
K. Baselland, Bezirksschreiberei Waldenburg: ,,Der Grundsatz der ungeteilten
Gutsiibergabe hat sich hier durchzusetzen vermocht. Die geeigneten Erben pflegen
den Anspruch auf geschlossene Uebergabe zu erheben. Bezirksschreiberei Liestal:
,,Die Zuweisung im Sinne von Art. 620 ZGB bildet die Ausnahme. Die Erben einigen
sich meistens aus naheliegenden Griinden auf eine Uebernahmssumme, die zwischen
dem Ertrags- und dem Verkehrswert liegt.*

VI. Die mittleren und dstlichen Gebiete geschlossener Vererbung.

1. Das mittlere Gebiet geschlossener Vererbung.

a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

In den Urkantonen, in Zug und dem siidlichen Teil des Kantons
Luzern (Hofsiedlungsgebiet) bestehen seit alters Weidebetriebe, die zur
geschlossenen Vererbung notigen. Dass in den alpinen Gegenden der
Urkantone die Freiteilung nicht Eingang gefunden hat, ist der strengen
Familienbindung der innerschweizerischen Zivilrechte zuzuschreiben. Die
Urkantone, Luzern und Zug sind die Lander der altdeutschen Verfiigungs-
beschrankung des Einzelnen iiber den Familiengrundbesitz.

Zum zentralen Gebiet geschlossener Vererbung gehort endlich der
siidliche Teil des Kantons Aargau. Diese Aemter standen zum Teil unter
bernischer Herrschaft und wir horten von ihnen, dass sie 1764 sich einer
weitgehenden Zerstiickelung der Giiter hingegeben hatten. Die heutige
geschlossene Vererbungsweise ist also keine sehr.alte; im Suhrtal gibt es,
wie ein Ueberrest anmutend, noch heute Freiteilung. Diese Sitte hat hier
durchgehalten in der Zeit des aargauischen Erbrechts, das den Soéhnen
ein Vorrecht auf die Liegenschaften gab, bis zur Einfithrung des Zivil-
gesetzbuches.

Das ehemalige Freiteilungsgebiet ging jedoch vor 1912 zur ge-
schlossenen Vererbung tiiber, was nochmals zeigt, dass das béuerliche
,,Anerbenrecht** zu einer Zeit eingefiihrt wurde, als die Integrierung schon
begonnen hatte. Der Aargau rechts der Aare, die nordlichen Teile Luzerns,
aber auch der Kanton Ziirich und der Thurgau sind die Lander der grossten
Veranderungen der Erbsitten. Hier begannen die Eisenbahnen zuerst
den Verkehr zu beleben und den Markt zu beeinflussen. Hier trat die
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Industrie auf und zog landwirtschaftliche Arbeitskriafte ab, die Aenderung
der Feldbausysteme prigte die Ockonomie der Dorfer vollends um. War
frither der Ackerbau die Hauptsorge gewesen, hatten die drei Zelgen zum
vornherein einer Teilung des Landes im Erbgang gerufen, so dnderte sich
das mit dem Uebergang zum intensiven Futterbau und zur Stallfiitterung
am Ende des 18. und im 19. Jahrhundert. Die Kunstwiesen durften nicht
zu weit geteilt und nicht zu weit vom Stall wegliegen, miissen sie doch
zum Teil téglich zwecks Einholen des Grases und spéater periodisch zum
Ausbringen des Diingers aufgesucht werden. Fiir die Viehweide sind fast
nur betrichtlich grosse Stiicke beniitzbar. Somit war die Arrondierung
wichtiger geworden und im Werte gestiegen. Dieser Umstand rief dem
Zusammenhalten und Zusammenfassen der Liegenschaften. Die Betriebe
kamen in eine dhnliche Lage wie sie fiir die Einzelhofe auf den Hiigeln
schon lange bestand: der Futterbau ist rationell fiir abgerundete Betriebe
mit Haus und Stall in gut erreichbarer Nahe. Die Einzelhofe waren schon
langst ungeteilt vererbt worden und diese Sitte fithrte sich nun im Dorf-
gebiet fester ein.

Der futterbauende Betrieb braucht aber auch weniger Arbeitskrafte.
Das Dorfgebiet, welches sich auf den Futterbau und auf die Stallfiitterung
umgestellt hatte, schickte seine iiberfliissigen Arbeitskrafte in die Fabriken.
Dieser Abfluss erleichterte den Auskauf und die ungeteilte Vererbung.

Es ist in der Tat fiir das jetzt untersuchte Gebiet eine Verschiebung
der Freiteilungsgrenze nach Norden — zum Lande hinaus — zu beob-
achten. Die Freiteilung nahm frither einen breitern Strich der nérdlichen
Schweiz ein. Teile alemannisch-dorflichen Freiteilungsgebiets sind heute
Land geschlossener Uebergabe.

An Belegen iiber die geschlossene Vererbung in der Zentralschweiz
fihren wir an:

Kt. Uri, Justizdirektion: ,,Ueblich war die geschlossene Uebergabe mehr als
die Teilung. Die Teilung ist auch vielfach vorgekommen, aber nicht an alle Erben,
nur etwa an zwei Erben.*

Kt. Zug und Obwalden, Justizdirektionen: ,,Die geschlossene Uebergabe war
von jeher iiblich.

Kt. Luzern, Gemeinden Rain und Romerswil (Bezirk Hochdorf): ,,In der Regel
geschlossene Uebergabe an die simtlichen Kinder oder an simtliche Séhne, die dann
einander wieder auskauften; nur ausnahmsweise wurden Liegenschaften unter die
Nachkommen zerstiickelt.” Gde. Escholzmatt (Entlebuch): ,,In alter Zeit war im
Lande Entlebuch geméss Landrecht von 1491 der jingste Sohn zur Uebernahme
des Grundbesitzes bevorzugt. Spiter (18. Jahrhundert) erfolgte dfters die Teilung
der Giiter unter die Sohne.

Kt. Aargau, Grundbuchamt Zofingen: ,,Schon vor 1912 bildete im Bezirk
Zofingen die geschlossene Uebernahme der Bauerngiiter die Regel. Ausnahmen
kamen vor in einzelnen Gemeinden des Suhrentales. — Grundbuchamt Lenzburg:
,,Die geschlossene Uebergabe war schon vor dem ZGB die Regel.”” Fast wortlich
gleich berichten die Aemter Kulm, Bremgarten, Baden und Muri.
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h. Die Teilungssitten nach 1912 und die Wirksamkeit des hiuerlichen
Erbrechts des ZGB.

Das neue Recht konnte in den besprochenen Kantonen ohne weiteres
die friheren kantonalen Gesetze ablésen. Die kantonalen Erbrechte
kannten einen Sohnesvorteil bei der Vererbung von Grundbesitz. Auch die
Uebung der ungeteilten Zuschatzung bestand, wie sich aus den Berichten
bestitigt hat, schon zu Zeiten der kantonalen Zivilgesetze. Schwierigkeiten
ergeben sich heute der ungeteilten Uebergabe nur dort, wo Teile der Be-
triebe als Bauland in Betracht kommen. Dies ist nicht nur um die Stadt
Luzern, sondern auch im Kurgebiet des Vierwaldstattersees iiberhaupt
ofters der Fall. An diesen Orten sind die Liegenschaften einer starken
Preissteigerung ausgesetzt und die geschlossene Uebergabe an nur einen
Erben wiirde zu Ungerechtigkeiten fithren. Das Bundesgericht hat denn
auch schon baureife Parzellen von der Mitgabe in die Zuschatzung an
den Uebernehmer ausgeschlossen. (Entscheid vom 9. Oktober 1924, Amtl.
Sammlung, Zivilrecht, Bd. 50, Nr. 50.) Einer der unten angefithrten
Berichterstatter nimmt auf diese Rechtsverhiltnisse Bezug.

Kt. Uri, Justizdirektion: ,,Durchweg ungeteilte Gutsiibergabe iiblich. Aus-
nahmen sind selten Anspruch auf geschlossene Uebergabe nach ZGB 620 kommt
auch mitunter vor.°

Kt. Obwalden, Justizdirektion: ,,Sehr gut bewihrt. Das Institut nach Art. 620 ff
wird fast regelméissig beniitzt, sofern nicht bereits durch letztwillige Verfiigung oder
Verkauf zu Lebzeiten ein gleicher Zweck erreicht wurde.‘

Kt. Zug, Grundbuchamt: ,,Ungeteilte Gutsiibergabe.*

Kit. Luzern, Gden. Rain und Rémerswil: ,,Die frithere Sitte, die Liegenschaften
ungeteilt wieder an die Sthne abzugeben, hat sich gut erhalten.... In zahlreichen
Fillen, namentlich wenn der Vater frithzeitig wegstirbt, gehen die Liegenschaften
als Ganzes an die Familie iiber, deren Glieder einander spiter wieder auskaufen.
In der Regel bleibt einer oder auch zwei Sohne im Gesamtbesitz.* — Gde. Reiden:
., Da schon unter dem alten luzernischen biirgerlichen Gesetzbuche die geschlossene
Uebergabe Regel war, gestaltete sich die Durchfithrung des im ZGB festgesetzten
Grundsatzes der ungeteilten Gutsiibergabe um so leichter.” — Gde. Grosswangen:
»Es kommt selten vor, dass ein Erbe von der Berechtigung nach Art. 620 ZGB
Gebrauch macht.” Meist treffen die Erben ein giitliches Abkommen.’* — Gde. Entle-
buch.: ,,..Die ungeteilte Gutsiibergabe hat sich ziemlich durchgehend durchgesetzt.*
—- Gde. Meggen: Im allgemeinen erfolgt hier stets ungeteilte Zuweisung, namentlich
bei rein landwirtschaftlichen Giitern. Wir haben hier nicht Liegenschaften, die
eine Zersplitterung der wirtschaftlichen Einheit vertragen konnten.” — ,,In Meggen
stehen wir in bezug auf die Uebernahme von landwirtschaftlichen Gewerben vor
sehr schwierigen Verhiltnissen, da... viele Liegenschaften tatsichlich fiir die
(Bau-) Spekulation geeignetes Terrain aufweisen, teilweise bis zu #/s ihres Bestandes.
Dass in solchen Fillen auch der B. G.-Entscheid vom 9. Oktober 1924 zur Anwen-
dung kommt, ist eine klare Selbstverstindlichkeit. So trat schon der Fall ein, dass
ein eigener Sohn fiir die viterliche Liegenschaft von zirka 20 Hektaren ein Angebot
des Mehrfachen des landwirtschaftlichen Ertragswertes machte. Dabei hatte dieser
noch ein sehr schones Geschiaft machen konnen.*

Kt. Aargau, Grundbuchamt Muri: ,,Nach wie vor der Einfithrung des Zivil-
gesetzbuches ist im Berichtsbezirk Muri fast durchwegs die ungeteilte Gutsiibergabe
unter Auskauf der iibrigen Erben iiblich,” — Alle iibrigen siidlichen Aemter des
Aargaus bestitigen diesen Befund.
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9. Das éstliche Gebiet geschlossener Vererbung.

a. Die Teilungssitten im allgemeinen.

Der Kanton Ziirich ist einer der ostschweizerischen Kantone, die den
alten Sohnesvorzug auf die Liegenschaften schon vor dem ZGB besassen.
Wie in den iibrigen Kantonen, so hat auch hier von einem gewissen Zeit-
punkt an das Interesse an der geschlossenen Uebergabe das Realteilungs-
interesse tiberwogen. Die gleichberechtigten Sohne teilten dann nicht
das Gut unter sich, sondern einer kaufte die iibrigen aus.  Dieser Punkt
scheint fiir den grossten Teil des Kantons frith erreicht worden zu sein.

Die Talbéden des Kantons Glarus sind stark parzelliert und heute
mit Kleinbetrieben versehen, die sich in der Nahe von industriellen Unter-
nehmungen befinden. Dennoch ist kurz vor 1912 und heute fast durch-
wegs die geschlossene Vererbung festgestellt.

Von festbleibender Tradition sind in der Ostschweiz die beiden
Appenzell, die zu den geschlossen vererbenden Lindern gehoren. Der
Kanton St. Gallen schliesst sich an, vielleicht nicht durchwegs aus denselben
Bedingungen heraus. Vielfach ist in diesen voralpinen Gegenden die
Siedlungsweise fiir die ungeteilte Vererbung giinstig. Das Toggenburg
z. B. ist typisches Hofsiedlungsgebiet und in mancher Beziehung dem
Emmental des Kantons Bern zu vergleichen. — Wir lassen Aeusserungen
der Berichterstatter aus der Ostschweiz folgen. '

Kt. Ziirich, Grundbuchamt Affoltern a, A.: ,,Schon vor dem Jahre 1912 war
hierorts die geschlossene Uebernahme wvon landwirtschaftlichen Gewerben iiblich.
Betreffend Teilung von landwirtschaftlichen Grundstiicken bestanden gesetzliche
Beschrinkungen. Die Séhne waren in erster Linie berechtigt, die viterlichen Liegen-
schaften bei der Erbteilung zu iibernehmen.” — Grundbuchamt Niederglatt: ,,In
den meisten Fillen war die geschlossene Uebergabe iiblich, Die landwirtschaftlichen
Betriebe sind nicht itbermassig gross, um aufgeteilt werden zu kénnen.” — Grund-
buchamt Pfaffikon: ,,Geschlossene Uebergabe war Regel. Die Teilung des Gutes
kam vereinzelt dagegen auch vor, wenn es sich uin griéssere Heimwesen handelte.*
— Im gleichen Sinn antworteten auf die Umfrage 20 weitere ziircherische Grundbuch-
amter. Grundbuchamt Wiedikon: ,,Es kam frither schon beides vor‘ (geschlossene
Uebergabe und Teilung). Grundbuchamt Hongg: meist geschlossene Uebergabe,
vereinzelt Teilungen. — Grundbuchamt Stammheim: ,,Seit ungefiahr 1900 ist die
geschlossene Uebergabe die Regel, wobei allerdings vereinzelte Grundstiicke hie und
da an Miterben geschlagen werden, speziell an im Dorfe verheiratete Tochter. Tei-
lungen des Gutes unter mehrere Erben sind seit 1900 seltene Ausnahmen.

Kt. Thurgau, Grundbuchamt Diessenhofen: ,,Das Gewerbe ging gewohnlich
ungeteilt an einen Miterben iiber. Grundbuchamt Uesslingen: ,,Bis zu Ende des
vorigen Jahrhunderts wurden Bauerngiiter nicht selten geteilt, d. h. wenn zwei
oder mehrere S6hne waren, wurde jedem die Hilfte, oder ein Drittel von jedem Grund-
stiick zugewiesen. Daher rithrt auch im Kanton Thurgau die sehr grosse Zer-
stiickelung. Seit Beginn dieses Jahrhunderts ist man von diesem wirtschaftlich
total verfehlten System gianzlich abgekommen. Heute werden die Bauerngiiter
meistens an eine Hand iibertragen, oder dann an mehrere als Gesamteigentum, so
dass die wirtschaftliche Einheit nicht gestort wird.” — Grundbuchamt Diessenhcfen,
Lommis, Biirglen und Notariatskreise Zihlschlacht- und Kreuzlingen berichten
dhnlich. — Notariatskreis Steckborn: ,,Zu frithern Zeiten, als der Haupterwerh
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noch im Rebbau bestand, war die Teilung der Rebgeldnde an die verschiedenen
Erben fast die Regel.*

Kt. Schaffhdusen, Waiseninspektorat des Bezirkes Stein a. Rh.: ,,Die geschlos-
sene Uebergabe war schon vor Einfithrung des ZGB iiblich.”

Kt. Glarus, Grundbuchamt: ,,Die geschlossene Uebergabe war (vor 1912)
Regel. Teilung einzelner hierfiir geeigneter Grundstiicke erfolgte in Ausnahme-
fallen.*

Kt. St. Gallen, Justizdepartement: ,,Vor Einfithrung des ZGB war in Erbféllen
in der Regel die geschlossene Uebergabe des Gewerbes iiblich. Einzig im Rheintal
und Werdenberg, wo sehr parzellierte Grundeigentumsverhiltnisse bestehen, war
Zuteilung des Grundbesitzes an alle Erben iiblich. :

b. Die Teilungssitten nach 1912 und diec Wirksamkeit des hiiuerlichen
' Erbrechts des ZGB.

Es entspricht der Rechtstradition der Zentral- und Ostschweiz, sowie
dem Umstand, dass die Vorbilder zum ZGB aus der Ostschweiz stammen,
dass hier der ,,Anerbenartikel* des neuen Rechts gut aufgenommen wurde.
Die Annahme ist keine Frage, weil die gesetzliche Erbfolge von heute
schon Volkstradition war und da in den Erbfallen ohne Kenntnis der
Bestimmungen des ZGB ein Uebernehmer bestimmt und der Auskauf
zum Ertragswert eingeleitet wird. Hochstens, dass ein etwas erhohter
Ertragswert (,,ein massig berechneter Verkehrswert* in Appenzell A.-Rh.)
in Anschlag kommt.

Einige Bezirke des Kantons Zirich scheinen heute der Realteilung
noch néaher zu stehen. Wir erwidhnten im Zusammenhang mit der Be-
sprechung des dorflichen Realteilungsgebietes den Bezirk Rafz und die
ebenfalls erst in neuerer Zeit zur geschlossenen Vererbung iibergegangenen
industriellen Aemter wie Biilach und Winterthur. Nun kommen die stadt-
und industrienahen Aemter, wie Wiedikon und Ziirich-Enge hinzu; ferner
gibt es noch gelegentliche Teilung im Land der Seeufer, wo neben Bau-
land auch Rebland der realen Teilung ruft.

Auch fiir die Ostschweiz hat das ZGB vielerorts besonders durch die
Zuschatzung zum blossen Eriragswert neuernd gewirkt. Die ungeteilte
Uebernahme war schon vorher iiblich, aber sie hatte die Gefahr der Ueber-
schuldung durch einen zu hohen Preis in sich getragen. Einige der orts-
ansissigen Berichterstatter (insbesondere Eglisau) nehmen auf diese Seite
der Frage Bezug:

Kt. Ziirich, Grundbuchamt Bassersdorf: ,,Wo geeignete Erben vorhanden,
wird der Anspruch auf geschlossene Gutsiibergabe nach Art. 620 stets geltend ge-
macht. Wo keine geeigneten Erben vorhanden, erfolgt in der Regel noch Verkauf
oder stiickweise Liquidation durch den Erblasser selbst. — Grundbuchkreis
Schlieren:,,In der Regel erheben die geeigneten Erben den Anspruch auf geschlossene
Gutsiibergabe. Der Grundsatz der ungeteilten Gutsiibergabe hat sich somit durch-
zusetzen vermocht und bewihrt.” — Grundbuchkreis Andelfingen: ,,Es kommt
bei uns nicht vor, dass sich mehrere Erben (S6hne) um die Uebernahme des Ge-
werbes streiten; wir haben noch keine Losbildung vornehmen miissen. Bei Fehlen
von Sshnen tritt oft eine Tochter mit Ehemann als Uebernehmerin auf.®
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Grundbuchamt Eglisau: ,,Das biuerliche Erbrecht hat sich bei uns sehr gut
entwickelt. Es bietet dem Uebernehmer gewaltige Vorteile, indem er eben doch zu
einem Preise iitbernehmen darf, bei dem er bestehen kann. Die Berechnung des
Uebernahms- oder Ertragswertes macht in der Regel keine Schwierigkeiten und wo
das noch der Fall ist, leisten die Bezirksschatzungskommissionen und das land-
wirtschaftliche Schitzungsamt des schweizerischen Bauernverbandes Brugg gute
Dienste.”” Von den wenigen Orten, wo man im Kanton Ziirich der realen Teilung
noch niher steht, gibt es folgende Nachrichten:

Grundbuchamt Minnedorf: ,,In der Regel erfolgte geschlossene Uebergabe.
Ausnahmsweise kamen auch Zuteilungen an nicht mehr als zwei Erben vor.*
Grundbuchamt Stifa: ,,Vorwiegend Zuteilung an einen Erben, gelegentlich auch
Teilung unter zwei Briider.“ Aehrjlich schrieben Wiedikon und Héngg.

Ki. Thurgau, Direktion der Thurg. Landwirtschafts- und Haushaltungsschule
Arenenberg: ,,Heute ist Regel, dass ein einziger Erbe das Gut ungeteilt iibernimmt
und die andern Geschwister auslést. Der Grundsatz der ungeteilten Gutsiibergabe
vermochte sich im Kt. Thurgau gut durchzusetzen.”” — Verwaltung der Staats-
doméne Miinsterlingen: ,,Die Giiter gehen in der Regel ungeteilt und ganz an einen
Erben iiber. Die Uebernahme zum Ertragswerte begegnet bei dem hohen Verkehrs-
wert oft der Einsprache der Miterben; das fithrt leider dann und wann zum Verkaufe
der Liegenschaft an Giiterhiandler. Diese Feststellung wird hauptsichlich bei zer-
stiickeltem Grundbesitz gemacht.”* — Die Grundbuchkreise Uesslingen, Diessen-
hofen, Lommis, Steckborn, Biirglen, Kreuzlingen und Zihlschlacht bestitigen die
Festigung der geschlossenen Uebergabe durch das ZGB.

Kl. Schaffhausen, Waiseninspektorat Stein a. Rhein: ,,Von jeher war es iiblich,
die ungeteilte Gutsitbergabe dem dazu meist geeigneten Sohne zu iiberlassen.‘

Kt. Glarus, Grundbuchamt: ,,Die ungeteilte Gutsiibergabe ist haufig. Von
Art. 620 wird oft Gebrauch gemacht.*

Kt. Appenzell A.-Rh., Direktion des Gemeindewesens: ,,Die ungeteilte Guts-
iibergabe bildet:die Regel; im iibrigen werden die Bestimmungen iiber das bauerliche
Erbre¢ht und namentlich die Zuteilung zum Ertragsweért idusserst selten ange-
wendet. In der Regel verstindigen sich die Erben auf Zuteilung zu einem maissig
berechneten Verkehrswert.”“ -— ,,Geschlossene Uebergabe bildet die Regel; eine
Teilung des Gutes kommt Husserst selten vor.” — Appenzell I.-Rh. brachte aus
beiden Landesteilen die Bestiatigung geschlossener Vererbung bei.

Kt. St. Gallen, Justizdepartement: ,,Jm allgemeinen haben sich die friitheren
Erbsitten auch nach Einfithrung des ZGB erhalten. Einzig im Bezirk Sargans
scheint sich eine Anpassung an die Rechtsinstitutionen des ZGB vollziehen zu
wollen.*

VIL. Die Bevorzugung zur Landiibernahme.

1. Allgemeine Regeln.

Die Frage 4c¢ des Fragebogens von 1930 lautete: ,,Wer pflegt beriick-
sichtigt zu werden, wenn mehrere Sohne, wenn Téchter, Tochterménner
oder Neffen gleichzeitig fiir die Uebernahme in Betracht kommen ?

Die historisch belegten Sitten des Vorzugs der Sohne auf die liegenden
Giiter, ja eines einzigen Sohnes (Minorat) auf den Betrieb, sind immer noch
lebendig. Ferner ist auch heute noch die Tendenz vorhanden, Tochter
nicht mit Land, sondern mit Geld auszustatten. Endlich macht sich der
Einfluss der Industrie bemerkbar, Die Industrie verunmoglicht eine feste



Sitte der Vorbestimmung des Uebernehmers. Wo namlich Industriearbeit
nahe ist, wird die Neigung zur Landwirtschaft unter den Séhnen nur
vereinzelt vorkommen und die Uebernahme des Giitchens richtet sich
ganz nach den Arbeitsgelegenheiten der Familienglieder. Es wird der-
jenige Uebernehmer, der im Augenblick des Erbganges wenig oder keine
Arbeit in.der Industrie besitzt. — Endlich hat die Frage nach dem Land-
itbernehmer eine ganz andere Bedeutung im Realteilungsgebiet.

Meist ist in den Antworten unserer Fragebogen von ,,den Séhnen*
die Rede, vielfach an zweiter Stelle auch von Téchtern oder mehr noch
von Tochterminnern. Die meisten Antworten beziehen sich auf die Dis-
kussion der personlichen ,,Eignung‘® — einige sagen, die Entscheidung
falle nach Gutdiinken des Vaters.

a. Uebernehmer ist, wer am lingsten zu Hause arbeitete.

Am haufigsten macht sich die Vererbung des Betriebes im Gebiet
geschlossener Vererbung so, dass nur eines oder zwei der Kinder ,,zu Hause
bleiben‘‘ und wer am lingsten zu Hause niitgearbeitet hat, erhilt dann
den Hof. Dieser scheinbar organische Vorgang versteht sich jedoch nicht
ganz aus sich selbst. Denn im Freiteilungsgebiet bleiben zuviele Kinder
zu Hause, so dass nicht Uebergabe an einen einzigen Erben, sondern
Teilung eintritt. Im Gebiet geschlossener Uebergabe wird, wie in einzelnen
der unten angefiihrten Berichten zu ersehen ist, von vornherein die Er-
ziehung der Kinder so eingestellt, dass nur einer oder dann zwei gemeinsam
den Hof iibernehmen.

. Belege aus dem Kanlon Bern.

Amt Aarwangen, Gde. Melchnau: ,,In der Regel wird von den Eitern selbst
dafiir gesorgt, dass diejenigen Soéhne, welche sich nicht fiir die Landwirtschaft
eignen oder keine Lust hierzu haben, geeignete Berufe erlernen.*

Amt Thun, Gde. Amsoldingen: ,,Das Gut wird immer demjenigen iibergeben,
der Lust hat, auf dem elterlichen Gute weiterzuwirtschaften. In den meisten Fillen
ist nur einer von den Erben so eingestellt, weil meistens auch nur einer zu Hause
bleibt, wie man sagt, und die andern gehen hinaus in alle Welt und suchen dort ihr
Brot zu verdienen.‘

Ami Bern: ,,Der Jiingste oder derjenige, welcher am lingsten zu Hause gear-
beitet hat.”

Amit Aarberg: ,,Die Sohne, von den Sohnen derjenige, welcher am lingsten
zu Hause gearbeitet hat. Auch der Jiingste.*

Amt Erlach: ,,Geschlecht spielt keine Rolle, hingegen ist von Bedeutung die
im Betriebe geleistete Arbeit; gerechte Beriicksichtigung der Lidlshne.*

Amt Burgdorf, Gemeinde Lyssach: ,,Der jiingste Sohn oder derjenige, welcher
am lingsten zu Hause gearbeitet hat.* :

»Wer am lingsten zu Hause gearbeitet hat'* erhilt den Hof auch nach
den Berichten aus der Amtschreiberei Wangen und aus den Gemeinden Attiswil,
Niederbipp (Amt Wangen), Miihleberg (Amt Laupen), Riieggisberg (Amt Seftigen)
und Riiegsau (Amt Trachselwald). Auch aus dem jurassischen Freiteilungsgebiet
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kommen Belege, dass, wer am langsten den Eltern arbeitend geholfen hat, in
Land entschadigt und bevorzugt wird:

Amt Delémont, Gde. Ederswiler: ,,Die am langsten bei den Eltern bleiben,
werden in der Regel angemessen entschidigt.*

Amt Courtelary, Gde. Plagne: ¢au fils qui est resté le dernier avec ses parents».
Amt Neuveville: «au fils qui ordinairement exploitait le domaine du vivant
des parentsy.

(3. Belege aus der Zeniralschweiz:
Kt. Solothurn, Bezirksschreiberei Lebern: ,,Meistens die bis zum Ablehen des
Erblassers auf dem viterlichen Gut arbeitenden Séhne.*

K. Baselland, Bezirksschreiberei Waldenburg: ,,Der Sohn, welcher zu Hause
bleibt und den Betrieb leitet.*

Kt. Luzern, Gde. Reiden: ,,Die S6hne und zwar in der Regel die altern Sohne
oder dann diejenigen, welche die langste Zeit, das viterliche Heimwesen hewirt-
schaftet haben.*

Kt. Aargau, Grundbuchamt Zofingen: ,,In der Regel diejenigen, welche
selbst auf dem Gute tatig waren. Es ist keine Seltenheit, dass zwei S6hne das Gut
zu Miteigentum iibernehmen.” -— Grundbuchamt Muri: ,,In der Regel der-
jenige unter den mehreren in Betracht fallenden Sohnen, der am langsten mit
den Eltern das Bauerngut bewirtschaften und bebauen geholfen hat.”” Die Bezirke
Bremgarten, Brugg und Lenzburg berichten ahnlich.

7. Belege aus der Ostschweiz:
Kt. Glarus, Grundbuchamt: ,,In erster Linie geeignete Stohne oder Tochter,
die schon bisher in der Bewirtschaftung tiatig waren.*

Kt. Ziirich, Grundbuchamt Affoltern a. A.: ,,Die iltern Sohne oder solche,
welche am langsten im elterlichen Haushalte mitarbeiteten‘“. — Grundbuchamt Andel-
fingen (Weinamt): ,,Meistens der im' Gewerb mitarbeitende Sohn,* — Grundbuch-
amt Biilach: ,,Der fahigere Sohn mit Familie, der am langsten zu Hause
arbeitete. Es kommt auch vor, dass zwei Sohne das Gut iibernehmen. .. — In
dhnlicher Weise dussern sich die ziircherischen Grundbuchiamter Eglisau, Hongg,
Kiitsnacht, Minnedorf, Pfaffikon, Oberstammheim, Widenswil und Winterthur.

Kt. Thurgau &ahnliche Antwort von der Landw. Schule Arenenberg, Grund-
buchamt Biirglen, Diessenhofen, Steckborn, Uesslingen und Zihlschlacht.

b. Uebernehmer ist der iilteste Sohn.

Wer am langsten zu Hause gearbeitet hat, ist vielfach, wenn auch
nicht notwendigerweise, der alteste Sohn. In den angefithrten Aeusse-
rungen trat schon vielfach diese Regel zu Tage. Auch dieser Modus
kann nicht als feste Sitte bezeichnet werden. Die Erwerbsmoglichkeiten
sind heute zu mannigfach auch in ziemlich abgelegenen Gegenden, so dass
die personlichen Neigungen und die ortlichen Gelegenheiten mithelfen,
den Landiibernehmer zu bestimmen. Immerhin ist der grosse Unter-
schied zwischen den Lindern geschlossener Uebergabe und den Frei-
teilungsgebieten auffallend. Die Sitte — entweder geschlossene Uebergabe
oder Aufteilung des Bodens — ist fester als die Bestimmung der Person
des Uebernehmers. Der Hof bleibt beisammen — wer ihn weiterbewirt-
schaftet, entscheidet man von zu Fall nach den Neigungen. Allerdings wird
diese Neigung im Gebiet geschlossener Vererbung schon friih bestimmt
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und der ausgewihlte kiinftige Bauer wird in seinem Beruf vom Vater
erzogen. Es begibt sich dann leicht, dass diese Wahl auf den ersten ménn-
lichen Nachkommen fallt, wovon wir Beispiele geben:

«. Belege aus dem Kanton Bern:

Amt Moutier, Gde. Schelten: ,,In der Regel iibernimmt der iltere Sohn das
Pachtgut des Vaters‘. '

Amt Delémont, Gde. Boécourt: ¢A 1’ainé des fils ou quelquefois au plus qualifié
en la matiérer. Gde. Saulcy: «Au plus 4gé des fils ou au cadet».

Amt Freibergen, Gde. Epauvillers: «aux ainés».
Amt Laufen, Gde. Liesberg: ,,dem #lteren Sohn‘.

Amt Nidau, Gde. Tauffelen: ,,Gewohnlich der #lteste oder der jiingste Sohn.*
Die Bevorzugung des Aeltesten findet sich im Minoratskanton Bern nur im Jura!

3. Belege aus der Zentralschweiz:

Kt, Uri, Justizdirektion: ,,In der Regel die #lteren Sohne‘.

Kt. Luzern, Gde. Meggen: ,,Der #lteste Sohn, eventuell zwei**. — Gde. Reiden:
,»,Die Sohne, und zwar in der Regel die #lteren Sohne oder dann diejenigen, welche
die lingste Zeit das viterliche Heimwesen bewirtschaftet haben‘.

7. Belege aus der Ostschweiz:

Kt. Ziirich, Grundbuchamt Bassersdorf: ,,In der Regel der ilteste Sohn,
sofern dieser in der Bewirtschaftung stets mitgeholfen hat, hie und da auch zwei
Sohne, wenn beide mitgeholfen haben, an Tochter oder Tochterminner ausnahms-
weise und nur wenn die beruflichen Verhiltnisse den iibrigen Erben entsprechend
sind“. — Grundbuchamt Illnau: ,,Meistens wird der dlteste Sohn beriicksichtigt,
sofern er sich zur Uebernahme eignet®.

Ki. St. Gallen, Justizdepartement: ,,In der Regel werden die Sohne beriick-
sichtigt. Oft ist der alteste, oft der jiingste der Uebernehmer*.

Kt. Appenzell I.-Rh., Landeskanzlei: ,,Der #lteste Sohn*.

e. Uebernehmer ist der jilingste Sohn.

Es ist interessant wo, wie oft und mit welcher Betonung die Ge-
wohnheit der Vererbung nach Minorat heute noch auftritt. Diese Sitte
ist fast ausschliesslich auf den Kanton Bern beschrinkt.

Gerade bei dem heutigen Zustande der Landwirtschaft ist es wichtig,
dass die Erinnerung an das Jiingstenvorrecht sich erhilt, dass die Sohne
das Bewusstsein haben, nicht alle auf dem Gut als selbstindige Wirt-
schafter Platz zu finden. Wo das Minorat noch gilt, wandern die iibrigen
Erben ab und der Hof erhélt sich ganz, wohl aber gerit er in die Gefahr
der Verschuldung und es besteht die Moglichkeit, dass Miterben benach-
teiligt werden?). '

Meist erfolgte das Bekenntnis zum Minorat in einer etwas bedingten
Form. Bestimmter und sicherer sind die Aeusserungen iiber das Jiingsten-

1) Ueber Vor- und Nachteile des Minorats nach modernen Verhiltnissen,
3. W. Pauli, Die Vererbung ete. a. a. O., Seite 221, Anm. 21.
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vorrecht, z. B. aus den Gemeinden Meikirch, Thunstetten, Leuzigen,
Signau, Trub. Die Gemeindeschreiber von Bdtterkinden und Biglen geben
an, dass das Jiingstenvorrecht nicht mehr oft und regelmissig beachtet
werde.

Das Jiingstenrecht wird zwischen Jura und Alpen noch sehr hiufig
beachtet. Wir erhielten Mitteilungen dariiber aus vier Amtsschreibereien
und nicht weniger als 28 Gemeinden des Mittellandes, sowie aus drei Ge-
meinden des Oberlandes und aus dem jurassischen Orte Orvin (Amt
Courtelary).

Im ganzen machen die Gemeinden, die das Minorat erwahnen, 54 %,
aller tiberhaupt im Mittelland zwischen Jura und Alpen befragten Ort-
schaften aus. Von 57 antwortenden Gemeinden sprachen die 31 Berichte
von der Beachtung des Jiingstenvorrechts. (Wir zédhlen im ,,Mittelland*,
d. h. zwischen Jura und Alpen, 303 Gemeinden. Davon wurden 61 an-
gefragt und von 57 erhielten wir die gewiinschten Auskiinfte).

«. Belege aus dem Kanton Bern:
1. Seeland:

Aml Aarberg, Amtsschreiberei: ,,Wer am lingsten zu Hause gearbeitet hat:
auch der Jiingste.”* — Gde. Meikirch: ,,Dasim alten Zivilrecht vorgesehene Vorrecht
des jiingsten Sohnes wird auch unter der Herrschaft des ZGB meistens beachtet.*

Amt Erlach, Gde. Erlach: ,,Der jiingste Sohn‘ (wird bevorzugt). — Gde.
Siselen: ,,Der jiingste Sohn, event. derjenige, der sich am besten eignet.

Amt Nidau, Amtschreiberei und Grundbuchverwaltung: ,,Es ist die Tendenz
feststellbar, den jiingeren dem altern vorzuziehen. — Gde. Tauffelen: ,,Gewihn-
lich der &lteste oder jilngste Sohn‘.

Amt Biiren, Gde. Diessbach b. B.: ,,Gewdéhnlich der jiingste Sohn.*” — Gde.
Oberwil b. B.: ,,Wenn geeignet der jiingste Sohn.” — Gde. Leuzigen: ,,Der Jiingste,
wenn er geeignet. - :

2. Oberadrgalz o

Amt Aarwangen, Gde. Auswil: ,,In der Regel ein Sohn, zuweilen der jiingste.
Thunstetten und Wynau: ,,Der jiingste Sohn.”” — Gde. Ursenbach: ,,Der jiingste
Sohn, manchmal auch zwei Séhne (oder Sohn und Tochter).*

Amt Wangen, Gde, Graben: ,,Der jingste Sohn.”“ — Gde. Seeberg: ,,Gewéhn-
lich der jiingste Sohn, sofern geeignet.” — Gde. Thorigen: ,,Sohne haben gegeniiber
den Tochtermannern den Vorzug. Oefters der jiingste Sohn. Es erfolgt in der
Regel giitliche Uebereinkunft.*

3. Mittelland:

Amt Bern, Grundbuchverwaltung: ,,Der jiingste Sohn, oder dann derjenige,
welcher auf dem Gut gearbeitet hat.*

Amt Burgdorf, Gde. Heimiswil: ,,Der jiingste Sohn (wenn er geeignet ist). —
Gde. Koppigen: ,,Einer der Séhne und zwar meistens der jiingste Sohn.“ — Gde.
Lyssach: ,,Der jiingste Sohn oder der, welcher am lingsten zu Hause gearbeitet hat.*

Amt Fraubrunnen, Gde. Limpach: ,,Der jingste Sohn oder die élteste Tochter.
Gde. Urtenen: ,,Der jiingste Sohn.‘

Amt Konolfingen, Gde. Biglen: ,,Die fiir das bernische Recht kodifizierte
Uebung des Jiingstenvorrechts wird immer weniger zur Anwendung gebracht.”
‘Gde. Herbligen: ,,Der jiingste Sohn.“
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Aml Schwarzenburg, Grundbuchverwalter: ,,Meist der jingste oder dann der
geeignetste Sohn.” — Gde. Wahlern: ,,Der jiingste Sohn.*

Amit Seftigen, Gde. Englisberg: ,,Vorzugsweise der fiir die Uebernahme ge-
eignetste Sohn. Hin und wieder herrscht noch die Zuweisung an den Jiingstge-
borenen.” — Gde. Miithlethurnen: ,,Wer sich am bhesten eignet, zuerst natiirlich die
Sohne und wenn mehrere sind, der jiingste, erst nachher die Tochter.” — Gde.
Wattenwil: ,,Der jiingste Sohn.“ '

Amt Thun, Gde. Uebeschi: ,,Einer der Sohne, gewohnlich der jiingste Sohn.*

4. Emmental:

Amt Signau, Gde. Signau: ,,In der Regel kommt der jiingste Sohn in Frage.*
Gde. Trub: ,,In der Regel der jiingste Sohn, wenn er geeignet ist, sonst ein anderer
Sohn oder Tochtermann.‘

Aml Trachselwald, (Gde. Riiegsau: ,,Wer am meisten auf dem Hofe arbeitete
oder der jungste Sohn.

5. Oberland:

Amt Frutigen, Gde. Krattigen: ,,Der jliingste Sohn oder dann derjenige, welcher
zuhause geblieben ist. — Gde. Reichenbach: ,,Der jiingste Sohn, insofern geeignet.*

Amt Saanen, Gde. Saanen: ,,Der jiingste Sohn gewdohnlich.
6. Jura:
Amt Courtelary, Gde. Orvin: «Fréquemment au plus jeune».

(Die zuletzt erwahnten vier Gemeinden liegen im Freiteilungsgebiet. Die Ort-
schaften selber haben jedoch geschlossene oder doch gemischte Vererbung ange-
geben. Das Minorat hat die Realteilung hintangehalten.)

. Belege aus dem Kanton Solothurn:

(Einziger ausserbernischer Bericht iiber Minorat): ,,Beriicksichtigt wird oft
der jiingste, oft der #Alteste oder sonst geeignete Sohn...‘ (Amtschreiberei Krieg-
stetten).

2. Die Uebernehmer im ausgesprochenen
Realteilungsgebiet.

Im echten Freiteilungsgebiet wurde die Frage nach dem Ueber-
nehmer oft nicht beantwortet in der Meinung, sie beziehe sich nur auf die
geschlossene Uebergabe. ,,Uebergabe‘ und geschlossene Uebergabe wurde
in Eins gesetzt.

Daneben kommen noch eine Anzahl Berichte vor, die fiir das
Freiteilungsgebiet betonen, dass vorweg die Sohne das Land iibernehmen,
wiahrend die Tochter moglichst ausgekauft werden. Tochterméanner
werden beriicksichtigt bei Mangel an Soéhnen, wenn sie im gleichen
Dorf angesessen sind und ebenfalls Landwirtschaft treiben. Gebrauchlich
ist auch im Teilungsgebiet, dass man zuerst diejenigen Nachkommen mit
Land ausstattet, welche mit den Eltern bis zuletzt zusammengewohnt
haben.

«. Belege der gleichmdssigen Aufteilung ohne Vorzug:

1. Kl. Bern:

Jura, Amt Franches-Montagnes, Gde. Le Noirmont: als Antwort auf die
Frage, wem bei einer Mehrzahl von Erben das Land zugeteilt werde, heisst es:
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¢Au -plus offrantsy, — Gde. Bure (Amt Porrentruy): «Celui qui en offre le plus»
ist Uebernehmer. Ebenso bestimmt eine Bevorzugung der Person ablehnend und
die Realteilung betonend lauten die Antworten aus Les Breuleux (Amt Franches-
Montagnes), Grandfontaine, Lugnez (Amt Porrentruy), Court, Crémines, Saicourt
(Amt Moutier), Courfaivre, Vermes (Amt Delémont) und Cortébert (Amt Courtelary).

Oberland, Amt Interlaken, Gde. Bénigen: ,,Bevorzugung trifft nicht zu,
alle erhalten Land.” — Gde. Lauterbrunnen: die Séhne, Téchter, Tochterméanner
,werdenin der Regel alle gleich behandelt.“— Amt Frutigen, Grundbuchverwalter:
,,Gewohnlich die Sohne oder aber es erfolgt eine gleichméssige Uebernahme durch
die Kinder.*

2. Realfeilungsgebiete der Westschweiz:

Kt. Waadt, Notariatskreis Aigle: «En général la transmission est faite en
faveur de tous les enfants en communauté, les donateurs laissant & ceux-ci le
soin de se répartir a leur convenance les biens donnésy.

Kt. Wallis, Grundbuchamt Bas-Valais, Monthey: «A tous par établissement
de plusieurs lots, tirés au sorts. — Valais Central, Sion: «Les biens sont générale-
ment partagés».

Kt. Solothurn, Bezirk Dorneck: ,,In diesen Fillen wird das Gut meistens
aufgeteilt.*

3. Realleilungsgebiele der Nord- und Siidschweiz:

Kt. Schaffhausen, Bezirk Unter-Klettgau: ,,Alle Erben werden gleich be-
riicksichtigt.*

Kt. Graubiinden mehrere Hinweise auf die vollstindige Aufteilung der Giiter
im Erbgang.

B. Belege iiber Bevorzugung der Séhne vor den Tdchtern:

1. Bernisches Realleilungsgebiet:

Jura, Amtsschreiberei Moutier: «Aux filsy. — Amtsschreiberei Courtelary:
¢Aux filss. — Gde. Epauvillers (Amt Franches-Montagnes): ¢Aux ainésy. — Gde.
Burg (Amt Laufen): ,,Die Sohne.* ‘

Oberland: Amtsschreiberei Ober-Simmental: ,,Die Sohne‘. Amtsschreiberei
Nieder-Simmental: ,,Die S6hne werden in der Regel vor den Tochtern beriicksich-
tigt.” — Amtsschreiberei Frutigen: ,,Gewohnlich die Séhne oder aber es erfolgt
eine gleichmissige Uebernahme durch die Kinder.*

2. Uebriges Realteilungsgebiet:

Kt. Genf, Grundbuchamt: «En général aux fils, mais 1’attribution totale ou
partielle est souvent faite aux filles qui sont mariées et donc les maris sont déja
a la téte d’une exploitation rurale qui s’agrandit par le fait d’un partage».

Kt. Freiburg, Grundbuchamt Veveyse: ¢A celui ou a ceux qui font ménage
commun avec les parents au moment de la passation de ’acte». — Bezirk See:
,,Eher Sohne, in der Regel derjenige, dem die Uebergabe am gelegensten kommt.
Bezirk Glane gleichlautend.

Ki, Tessin, Justizdepartement: ,,Abitualmente viene divisa fra tutti i coeredi,
talvoita solo tra i figli maschi, specie se le figlie sono maritate.*

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Thierstein: ,,Die Sohne ohne Riicksicht auf
das Alter.*

Kt Aargau, Grundbﬁchamt .Rheinfelden:' | ,,Di‘e‘_Sﬁhfle_oder ein S_ohrvn.“ '
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V111, Die Ueberéabe des Gutes hei Lebzeiten der Eltern.
1. Die Lahdevsteile des Kantons Bern.

Die unter 4b des Schemas gestellte Frage nach der Uebertragung
bei Lebzeiten ergab: Im Berner Oberland ist diese Uebergabe nur eine
»gelegentlich® festzustellende oder eine ,,noch ofters® vorkommende
“Erscheinung. Die Eltern behalten sich Wohnrecht, oft auch weitere
Nutzungen vor.

Es scheint, dass im Niedersimmental um Wimmis herum, sowie in
Saanen der Hof haufiger von den Eltern vertraglich an die Nachkommen
geht.

Das Land zwischen Jura und Alpen dagegen iibergibt regelméissig
unter Lebenden. Die Berichte der Aemter bestatigen das durchweg. Aus
den Gemeinden des Mittellandes kamen gelegentliche negative Mittei-
lungen, wahrscheinlich, weil dem Ausfiiller ein zeitlich ausgedehnter
Ueberblick hier und da fehlt. Eine Eigentiimlichkeit berichtet Meikirch:
Die Uebergabe bei Lebzeiten ist heute seltener, als vor dem ZGB.
Dies beweist, dass wohl der Grundsatz der Uebergabe an einen einzigen
Erben feststeht, dass aber die Miterben suchen, die Uebergabe bei Leb-
zeiten zu einem hoheren Preis zu erreichen. Denn das ZGB gab dem
Interessenten ein Anrecht auf die billige Ertragswertschatzung nur im
Erbfall und nicht fiir die Uebergabe bei Lebzeiten.

Es ist zwar festzustellen, dass an sehr vielen Orten die Uebergabe
bei Lebzeiten gerade umgekehrt den Sinn hat, dem Uebernehmer einen
billigen Preis zu machen. Seit der Wirksamkeit des ZGB ist jedenfalls
nicht allgemein ein Zuriickgehen der lebzeitigen Teilung eingetreten.

Wo zwischen Ertrags- und Verkehrswert ein grosser Unterschied
besteht, also besonders in der Nahe der gewerbereichen Ortschaften,
wird hiufig zum Verkauf an einen Sohn bei Lebzeiten gedringt und der
kiinftige Uebernehmer sucht umgekehrt das Geschaft bis zum Erbgang
hinauszuschieben. Es setzt nun ein Spiel der Kréfte ein, von dem wir
nur die Ergebnisse, die tatsichliche Hiaufigkeit der Uebergabevertrige,
feststellen konnen.

Im Jura sind die Ansichten von der Uebergabe bei Lebzeiten ganz
andere. In diesem Realteilungsgebiet, wo jedes der Kinder Land erwartet,
ist es nicht iiblich, dass die Eltern ihr Gut stiickweise verteilen. In andern
Realteilungsgebieten, im Wallis, Fricktal, in Schaffhausen, kommt die
Aufteilung zu Lebzeiten vor. Es ist zwar moglich, dass dieses stiickweise
Abtreten bei Lebzeiten im Berner Jura héufiger ist, als sich aus unserer
Umfrage ergibt, weil vielleicht die Frage des Schemas als nur auf die Falle
geschlossener Uebergabe beziiglich angesehen wurde. Die Mitteilung,
dass ,,cession des-domaines du vivant des parenfs“.nur gelegentlich vor-
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komme, wiirde sich dann einzig auf die wenigen geschlossen vererbten
Hofe beziehen.

Da im Jura die Versteigerung beim Ableben der Erblasser {iblich ist
und iiberhaupt wenig Neigung zur geschlossenen Vererbung besteht,
wird es nicht verwundern, wenn die Frage nach der lebzeitigen Uebergabe
12mal mit Nein und 17mal mit «occasionnellement» beantwortet wurde.

Die Uebergabe bei Lebzeiten pflegt zunédchst nur eine rechtliche
zu sein. Das Gut wird dem Nachfolger ,,verschrieben.” Faktisch ist,
es nicht immer eine Uebergabe, weil der ganze Nutzens- und Schadens-
anfang erst auf den Tod des einen elterlichen Gatten angesetzt wird,
oder weil die Eltern sich das Nutzungsrecht vorbehalten. Es wird aber mit
dem Geschift erreicht, dass das Eigentum dem einmal bestimmten Nach-
folger sicher ist.

Der ,,Uebergabevertrag® ist cin Kaufvertrag. Die Preis- und Zah-
lungsbedingungen, sowie die Verrechnung der Erbquote des Hofiiberneh-
mers werden darin geregelt. Der Uebernehmer hat den Lohn fiir seine
im vormals viterlichen Betrieb geleistete Arbeit (den Lidlohn) gegenzu-
rechnen. Zugleich wissen dann auch alle Miterben ,,wieviel sie zu erwarten
haben*. Die Uebergabe zu Lebzeiten wird deswegen oft als Abtretung
auf Rechnung der Erbschaft bezeichnet. Geht das Eigentum durch den
Uebergabevertrag sogleich an den Nachfolger, so behélt sich der Vater
die Nutzniessung des Ganzen oder eines Teiles vor.

Nicht eben selten ist im alten Kantonsteil das Verpachten des Gutes
durch die Eltern an den zukiinftigen Uebernehmer.

«. Belege aus dem Oberland.

Amt Interlaken, Amtsschreiberei: ,,Sie (die Uebergabe bei Lebzeiten) kommt
ofters vor, wobei sich die Eltern gewohnlich ein Wohn- und Mitwohnrecht und
bisweilen auch die Beniitzung der Grundstiicke auf Lebenszeit vorbehalten.

Amt Niedersimmental, Amtsschreiberei: ,,Man kann ganz gut behaupten, dass
diese Uebergahe zu Lebzeiten hier von allen Uebergabearten am meisten vorkommt.
Nutzniessung wird vorbehalten.*

Amt Saanen, Amtsschreiberei: ,,Ja, dies ist die haufigste Form. Die Eltern
behalten sich entweder von jedem Kind eine Rente von Fr. 200—500 vor oder aber
ein festes Kapital mit Grundpfandrecht von mehreren tausend Franken, die den
Erben nach dem Verhiltnis der iibernommenen Liegenschaften zugeteilt werden.

B. Belege aus dem Mittelland.

Amt Aarberg, Gde. Meikirch: ,,Vor dem Inkrafttreten des ZGB war dies (die
Uebergabe bei Lebzeiten) in unserer Gegend regelmissig der Fall, seither aber selten,
indem der Uebernehmer lieber abwartet, bis er das biauerliche Erbrecht (Ertrags-
wertschatzung) geltend machen kann.* ,

Amt Aarwangen, Gde. Melchnau: ,,Fast ausschliesslich zu Lebzeiten mit
Nutzungs- und Schadensanfang auf den Todestag.” Gde. Ursenbach: ,,Verschrei-
bung oft bei Lebzeiten, meist mit Nutzens- und Schadensanfang auf Ableben.*
Gde. Thunstetten teilt mit, die Uebergabe bei Lebzeiten komme ,,gelegentlich vor,
dem ,,spatern. Uebernehmer wird verpachtet, solang die Eltern leben.
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Amt Burgdorf, Gde. Koppigen: ,,Kommt oft vor, wobei zum Schutze des
Abtreters demselben das lebenslingliche Nutzniessungsrecht wvorbehalten wird.
Dadurch wird erreicht, dass dem Erben das Eigentum gesichert wird, ohne dass
ihm der Abtreter ausgeliefert wire.

Amt Fraubrunnen: ,,Bei Abtretung auf Rechnung zukiinftiger Erbschaft wird
die vom Uebernehmer im Betrieb geleistete Arbeit angerechnet und der Abtretungs-
preis festgesetzt.

Amt Konolfingen, Gde. Biglen: ,,Es wird sehr oft (man konnte sagen in der
Regel) das bauerliche Gewerbe durch sog. Abtretungsvertrag unverteilt einem oder
einzelnen Kindern veraussert (abgetreten), sehr oft mit Beginn der Wirkungen auf
den Todestag des Abtreters.””

Amt Laupen, Gde. Miihleberg: ,,Haufig, 6fters belastet mit dem lebensling-
lichen Nutzniessungsrecht der Eltern‘ (ihnlich Gde. Miinchenwiler).

Amt Seftigen, Gde. Milhlethurnen: ,,Regel ist, dass das Heimwesen zu Leb-
zeiten des Vaters oder der Mutter an einen Erben verschrieben wird, aber dass sich
der Erblasser bis zu seinem Absterben Nutzniessung vorbehilt (dhnlich berichtet

Gde. Englisberg).

Amt Nidau, Amtsschreiberei: Die Abtretung bei Lebzeiten kommt vor in
Nidau gelegentlich ,,je nach den Verhiltnissen. Dagegen wird das Gut dem mut-
masslichen Nachfolger in Pachf gegeben.‘

Amt Trachselwald, Gden. Eriswil und Walterswil berichten, dass es Regel sei,
die Heimwesen auf Ableben hin zu ,,verschreiben‘.

Amt Thun, Gde. Amsoldingen: ,,In den meisten Fallen wird das Gut einem
Sohne in Pacht gegeben bis zum Tode der Eltern. In den andern Fillen kommt es
vor, dass das Gut noch bei Lebzeiten der Eltern iibergeben wird.*

v. Belege aus dem Jura.

Amt Courtelary, Amtsschreiberei berichtet positiv: die Zession zu Lebzeiten
sei «assez fréquente». Gde. Cortébert ebenfalls: «Oui, il arrive que les parents
vendent leur domaine a un de leurs enfantsy.

Amit Delémont, Gde. Boécourt: «Souvent quand les parents deviennent vieux
et incapables d’assurer 1’exploitations.

Amt Franches-Montagnes, Gde. Le Noirmont im gleichen Sinn wie Boécourt.

2. Die iibrigen Kantone.

In der Westschweiz ist die Uebergabe bei Lebzeiten nicht sehr ver-
breitet. Sie kommt nur gelegentlich vor, insbesondere natiirlich dann,
wenn Eltern den Anstrengungen der Bewirtschaftung nicht mehr ge-
wachsen sind. Die Uebergabe ist mehr eine Aushilfe, die nicht allgemein
vorgesehen und nicht durchgehend gebraucht wird. — Es kénnen aller-
dings zahlreiche Motive zur Uebergabe zu Lebzeiten fithren, ohne dass
aus diesen Vorkommen auf eine verbreitete Sitte geschlossen werden
diirfte. Eines dieser Motive, das in der Westschweiz sicher eine Rolle
spielt, besteht in dem Wunsche, trotz des neuen Rechts auf ungeteilte
Uebernahme des Gutes durch einen Erben, die gleichmissige Aufteilung
des Betriebes noch mitzumachen und zu leiten. Im Wallis wird die leb-
zeitige Teilung geschatzt, da sie dazu angetan sei, Prozesse zu verhiiten.

7
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Der Kanton Solothurn ist, 4hnlich wie das bernische Mittelland, sehr
reich an Uebergabevertragen zu Lebzeiten. Bucheggberg, Olten-Gosgen
und Lebern heben die Hiaufigkeit der ,,lebzeitigen Teilung‘* hervor, wie
fiberhaupt im geschlossen vererbenden Gebiet diese Uebergabe hiufiger
hervortritt und im Kanton Aargau wiederum als Regel angesehen werden

kann.

Was den Kanton Ziirich betrifft, so ist direkt eine Zunahme der Ueber-
gabe bei Lebzeiten der Eltern festzustellen. Die gefestigte, geschlossene
Vererbung erlaubt den Eltern, die Hingabe an den Sohn noch selbst
mitzumachen und dem Nachfolger in der Wirtschaft auszuhelfen. Aus
Eglisau kommt die Meldung, dass auch in diesem Fall bloss der Ertrags-
wert angerechnet wird — sicher ein Zeichen eingewurzelter, geschlossener
Vererbung und guter Einfiilhrung des ZGB. Auch im friher freiteilenden
untern Thurgau ist die geschlossene Uebergabe bei Lebzeiten héufig

geworden.
. Belege aus der Weslschweiz.

Kt. Genf, Grundbuchamt: «Oui (Uebergabe bei Lebzeiten ist iiblich) occasion-
nellement pour faciliter le partage du domaine ou 1’établissement d’un héritier
qualifié».

Kt. Waadt, Landwirtschaftskammer und Notariatskreis la Cote bezeichnen die
lebzeitige Uebergabe als ,,gelegentlich’“ vorkommend. Notariatskreis Aigle: «Les
donations entre vifs ne sont pas fréquentes; ce ne sont guere que les personnes
Agées qui usent de ce moyen pour se libérer de travaux qu’elles ne peuvent plus
faire aisément». — Notariatskreis Payerne und Avenches: «Cette cession est occa-
sionnelle. Lorsqu’elle a lieu c’est le plus souvent pour partager les biens ruraux
entre les héritiers».

Kt. Neuenburg, alle Grundbuchbezirke nennen die Uebergabe bei Lebzeiten
«Occasionneller oder «assez fréquente» (Val-de-Ruz).

Kt. Wallis, Grundbuchamt Oberwallis, Brig: ,,Kommt ziemlich oft vor bei
dlteren Leuten. Die Erben, resp. Kinder zahlen in diesem Falle den Eltern eine
jahrliche Rente.” — Grundbuchamt Valais-Central, Sion: «La cession des propriétés
rurales en avancement d’hoirie, sans étre usuelle se produit assez fréquemment». —
Grundbuchamt Bas-Valais, Monthey: «Occasionnellement, ca tend a devenir fré-
quent pour éviter discussions et proceés».

Kt Freiburg, Grundbuchamt Gruyere, Veveyse und Broye: «Occasionnelle-
ment». — Grundbuchamt Glane: «assez fréquentes, Grundbuchamt Sarine: «Du
vivant des parents la cession des domaines est rare».

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Kriegstetten: ,,Solche Uebergaben kommen
ziemlich haufig vor. Der Kt. Solothurn hatte vor dem ZGB fiir solche Fiille ein
eigenes Institut, die lebzeitige Teilung, das sich gut bewihrt hat und heute schwer
vermisst wird. — Amtsschreiberei Lebern: ,,Ja, sehr oft.”” — Amtsschreiberei
Olten-Gosgen: ,,Ja, sehr oft durch lebzeitige Teilung und Abtretung, wobei sich
die Eltern eine jahrliche Rente vorbehalten. Auch durch Kauf.”“ (Die iibrigen
Aemter nennen die Uebergabe zu Lebzeiten ,,Gelegentlich vorkommend® u. dgl.)

Kt. Baselland, Bezirksschreibereien Waldenburg, Sissach, Liestal: die leb-
zeitige Uebergabe komme ,,gelegentlich*® oder oft vor, nach den Berichten von
Arlesheim und Binningen (Freiteilungsgebiet) dagegen selten oder nicht.
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3. Belege aus der Zentralschweiz.

Ki. Uri, Justizdirektion: ,,0ft, durch Verkauf.

Kit. Obwalden, Justizdirektion: ,,Kommt vor in Verbindung mit der Ver—
pfriilndung, der Eltern ist aber nicht Regel.*

Kt. Zug, Grundbuchamt: ,,Gelegentlich ja. Sie erfolgt dann aber durch einen
regeirechten Kaufvertrag.®

Kt. Luzern, Gde. Escholzmatt: ,,Wenn der Besitzer dlter und die Sohne er-
wachsen, so erfolgt die Uebergabe fast in allen Fallen zu Lebzeiten.” Ebenso posi-
tiv Aussern sich die Gemeinden Meggen, Rain und Rﬁmerswil

Kt. Aargau, Grundbuchverwaltung Kulm: ,,Die Uebergabe der Heunwesen
bei Lebzeiten der Eltern, vielfach mit Nutzungsvorbehalt, kommt recht oft vor.*
Im gleichen Sinne betonen die Haufigkeit oder Regelmaissigkeit dieser Uebergabeart
die Grundbuchverwaltungen Zofingen, Muri, Bremgarten, Lenzburg, Aarau, Brugg,
Baden und Zurzach (,,Sohnsk#éufe’). Der realteilende Bezirk Rheinfelden: ,,Das
wechselt je nach Ort und Verhiltnissen. Leider kommen sehr viel Teilabtretungen
auf Rechnung zukiinftiger Erbteile vor, vorwiegend da, wo man die Kinder zur
rechten Zeit nichts anderes hat lernen lassen.‘

y. Belege aus der Ostschweiz.

K{t. Ziirich, Notariat Eglisau: ,,Ja, sehr oft. Es wird aber auch bei Abtretung
unter Lebenden bei uns so gehalten, wie wenn die Grundstiicke durch Erbfolge
ithergegangen wiren, d. h. es wird zum Ertragswert abgetreten. — Grundbuch-
amt Griiningen: ,,Es wird immer mehr Regel, dass bei Lebzeiten der Eltern der
Gewerb an einen der geeignetsten Sohne zu Eigentum zugefertigt wird.”* — Grund-
buchamt Kiisnacht: ,,Je langer je mehr kommt es bei uns vor, dass die Uebergahe
schon bei Lebzeiten der Eltern erfolgt.”” — Grundbuchamt Oberwinterthur: ,,Es
ist anzunehmen, dass sich die Uebertragung der Giiter zu Lebzeiten immer mehr
durchsetzen wird. Nachteilige Wirkungen sind uns keine bekannt.” — Die Grund-
buchamter der ibrigen, schon linger zur geschlossenen Uebergabe gekommenen
Kreise, bezeugen ein eher noch hiufigeres Vorkommen der Abtretung zu Lebzeiten
der Eltern. , E

Kt. Thurgau, Notariat Diessenhofen: ,,Die Uebergabe findet grosstenteils zu
Lebzeiten der Eltern statt.” — Verwaltung der Anstalt St. Katharinental: ,,Ja, der
Kaufpreis wird dann auf dem Grundbuchamt bereits vorgemerkt.” — Grund-
buchamt Uesslingen: ,,In der Regel bei Lebzeiten. — Grundbuchamt Diessenhofen:
,,Ja, die Hailfte der Liegenschaften werden zu Lebzeiten der Eltern abgetreten
(ja sogar bis zu 24)“. — Grundbuchamt Biirglen: ,,Gelegentlich erfolgt die Ueber-
gabe bei Lebzeiten, mit Wohnrecht oder Verpfriindung; diese Fille mehren sich.
Auch die iibrigen Antworten aus dem Thurgau bestitigen die Haufigkeit dleser
Abtretungsart.

Kt. Glarus, Grundbuchamt: ,,Diese Uebergabe kommt ziemlich hiufig vor.

Kt. St. Gallen, Justizdepartement: ,,Ja,’es ist dies eine ziemlich hiufige Er-
scheinung.**

Kt. Appenzell (beide), Landeskanzlei, bezw. Direktion des Gemeindewesens:
,,Gelegentlich®, ,,Ziemlich oft.*

Kt. Schdffhausen, Waiseninspektorat Stein a. Rh.: ,,Ja, dies geschieht in
gewissen Gemeinden durch regelrechten Kaufvertrag, in andern durch sog. erbs-
weise Ueberlassung zu Lebzeiten der Eltern.” — Auch die 5 realteilenden Bezirke
Schaffhausens sehen diese Transaktion ,,oft oder ,,Ziemlich oft. Waisen- und
Teilungsinspektorat Unterklettgau: ,,0ft. Zur Entlastung der Eltern finden hauflg
Abgaben von Liegenschaften an die Kinder statt.”

Kt. Graubiinden, Die angefragten Gememden sowohl des Rhein-, wie des
Po- und Inngebiets berichten iibereinstimmend, dass die lebzeitige Teilung eher
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selten, jedenfalls nirgends Regel ist. Safien (geschlossen vererbend) allein sagt:
,,Die Uebergabe findet oft bei Lebzeiten der Eltern statt. — Wie im Wallis mehren
sich aber die IFille und so berichtet Scharans: ,,Gewdhnlich nicht; ist in den letzten
Jahren vorgekommen. — Gde. und Grundbuchkreis Arosa: ,,In letzter Zeit ist es
in drei Fillen vorgekommen.‘

IX. Die Grundbuchvermerkung aui Gewinnbeteilung der Miterben naeh
ZGB 619 und die Vorkaufsrechte der Miterhen.

Die grundbuchliche Vormerkung der Beteiligung der Miterben am
Gewinn beim Verkauf einer ererbten Liegenschaft durch deren Ueber-
nehmer binnen 10 Jahren nach dem Erbiibergang, ist moglich nach
ZGB 619. Dadurch sollen Gewinne, welche dank der Begiinstigung nach
ZGB 620 und wegen der Anrechnung zum blossen Ertragswert beim
Verkauf gemacht werden konnen, zur gerechten Verteilung kommen.

Die Enquete (Punkt 2e der Fragekarte) zeigt, dass im Freiteilungs-
gebiet diese grundbuchliche Vormerkung recht selten ist. Die welschen
Aemter des Kantons Bern, Porrentruy, Delémont, IFranches-Montagnes
und Neuveville berichten negativ. Die Amtsberichte von Moutier und Cour-
telary aber teilen mit, dass der Vermerk ausnahmsweise vorkomme.
Die grossere Zahl der jurassischen Gemeinden verneint die Anwendung
von Artikel 619 ZGB. Somit hat im neuen Kantonsteil, weil meist jeder
Erbe Land erhilt, eine Sicherung des Gewinnes bei baldigem Verkauf
wenig Interesse. Bei Bauland und besondern- Umstinden wird aber auch
hier die Berechtigung zum Gewinnanteil wichtig, wie die vereinzelten
Mitteilungen zeigen.

Vom dorflichen Freiteilungsgebiet meldet nur das bernische Amt
Biiren, dass die Gewinnbeteiligung vielfach vorkomme. Von den Ge-
meinden schreibt zwar Erlach von hiufigem Auftreten, sonst aber wird
das Vorkommen der Eintragung im Seeland und im freiteilenden Laufental
auch als nur ausnahmsweise oder ,,ganz vereinzeltes*‘ bezeichnet. Burg,
Duggingen und Wahlen im Laufental teilen mit, dass der Vorbehalt nicht
gemacht werde, worin die Orte mit dem ganzen Jura in Uebereinstimmung
stehen.

Im bernischen Mittelland kommt wegen der regelméssigen geschlos-
senen Vererbung zum niedrigen Ertragswert der Vorbehalt der Gewinn-
beteiligung hiaufiger vor. Wenn man also fragte, ob der Artikel 619 ZGB
eine gute Bestimmung sei und praktische Bedeutung erlangt habe, so
miisste man mit Ja antworten.

Als haufig bezeichnen den Gewinnvorbehalt folgende zehn Aemter
des Mittellandes: Aarberg, Aarwangen, Biiren, Burgdorf (,,hidufig, ja in
der Regel*), Fraubrunnen, Nidau, Schwarzenburg, Seftigen, Trachselwald
und Wangen. Zahlreiche Gemeinden bestéitigen die Héaufigkeit der Ein-
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tragung des Beteiligungsrechts. Zur Begriindung werden verschiedene
Umstande angefiihrt (siehe folgende Zitate).

Die Mitteilungen sind zahlreich, dass es sich nur um ein gelegent-
liches Verwenden dieses Rechtes handle und zwar 1. wenn es sich um
wertvolles Bauland handelt; 2. wenn sehr billig iibergeben wird; 3. wenn
der Uebernehmer sowieso Verkaufsgeliiste zeigt und 4. wenn allgemein
der Erbgang von Misstrauen unter den Erben belastet ist.

Ohne den Artikel 619 ZGB konnte oft die amtliche Zuschatzung
nicht verantwortet werden. Die Giiltschatzungskommission wird im Falle
der Uneinigkeit der Erben hiaufig als letztes Hilfsmittel verwendet.

Merkwiirdig ist, dass im Berner QOberland dicht nebeneinander der
Vormerk haufig und andererseits direkt unbekannt ist. Von den Amts-
berichten heisst es aus Saanen und Frutigen, der Vormerk sei héufig.
Bei allen andern Grundbuchéamtern gibt es die Eintragung nur ,,ausnahms-
weise‘* oder ,,hie und da*, ,,nur in ganz seltenen Féllen*’. Dieses Ergebnis
wird von der Umirage bei den Gemeinden bestatigt. —

Allgemein erfolgt im Realteilungsgebiet, weil ja jeder Land, aber
nicht jeder in gleicher Lage erhalten hat, Grundbuchvormerkung der
Miterben auf Beteiligung am Gewinn im Verkaufsfalle nur beim Vor-
handensein von Bauland. Im Uebrigen wird die Gewinnbeteiligung noch
in jenen Niederungen beniitzt, wo das hochwertige Land sehr gesucht und
auch kleine Stiicke rationell verwendbar sind. Es sind dies die Gegenden
der Broye und des Seebezirkes (Freiburg), das Fricktal und Schaff-
hausen.

Im Gebiet ungeteilter Uebergabe der Liandereien an die folgende
Generation ist der Gewinnbeteiligungsvorbehalt héaufiger. Er erscheint
zunachst in den geschlossen vererbenden freiburgischen Bezirken Glane,
Sense und Sarine, dann aber auch in solothurnischen Aemtern wie Buch-
eggberg (es wird angegeben in 50 9, aller Fille!), Grenchen-Bettlach,
Olten-Gosgen. _

Zu diesem westlichen Gebiet gelegentlicher oder hiufiger Vormerkung,
zu dem noch der Bezirk Liestal gehort, kommt die Zentralschweiz, wo
die grosse Nachfrage nach Heimwesen die Preise sehr hoch treibt, so dass
eine grosse Differenz zum Ertragswert entsteht. Die Justizdirektion von
Obwalden, das Grundbuchamt Zug und alle befragten luzernischen Ge-
meinden und viele aargauische Aemter bezeichnen die Vormerkung der
Gewinnbeteiligung als haufig oder gar als Regel.

Auch im ostlichen Gebiet geschlossener Vererbung weist die Vor-
merkung der Gewinnbeteiligung eine ziemlich umfangreiche Verbreitung
auf. Im Kanton Glarus ist die Vormerkung haufig, in einer grossen Zahl
der ziircherischen Grundbuchimter und im Thurgau kommt sie vor.
In St. Gallen wird die Wichtigkeit des Instituts und sein haufiger Gebrauch
in Vormundschaftsfillen belegt.
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In diesem Zusammenhange mag erwihnt sein, dass die verwandten
Miterben sich den ,,Blutzug*‘ sichern, indem sie auf Grund freier Verein-
barung ein Vorkaufsrecht auf die Liegenschaften des Uebernehmers im
Grundbuch eintragen lassen. Die Gemeindeschreiberei von Trub (Amt
Signau, Kt. Bern) berichtet, dass die Vormerkung auf Gewinnbeteiligung
der verwandten Miterben in der Regel nicht gemacht werde, hie und da
seien aber Vorkaufsrechte eingetragen worden. Der Amtsschreiber von
Burgdorf erwihnt vom Zugrecht, dass es sich nie auf Stiicke, sondern
auf das ganze Gut beziehe:

»»Auch das Zugrecht wurde kaum jemals anders als gegen das ganze
Gut (wo es Gegenstand einer Verdusserung war) geltend gemacht.”

Es ist bemerkenswert, dass im Oberwallis, wie im benachbarten
Bern gelegentlich ein Vorkaufsrecht der Verwandten (Blutzug) auftritt,
deren Gewinnbeteiligungsrecht ins Grundbuch vermerkt wird: ,,Bei Ver-
teilungen unter Kindern wird nicht selten ein Vorkaufsrecht stipuliert
(Grundbuchamt Brig).

Auch von St. Gallen berichtet man (die Enquete selber fragte nicht
nach den Vorkaufsrechten), dass einzelnen Erben gelegentlich Vorkaufs-
rechte eingeriumt werden.

Die Fragebogen der Umfrage geben iiber die Vormerkung der Gewinn-
beteiligung ein reiches Belegmaterial. Wir ordnen die Zuschriften in drei
Gruppen: Die Vormerkung bei Einschluss von Bauland, die Belege des
Realteilungsgebiets und die des Landes geschlossener Vererbung.

«. Belege: Vorbehall der Gawinnbeteiligung an Bauland,

Kt. Waadt, Notariatskreis Aigle: ,,C’est trés exceptionnel... Le cas se présente
surtout lorsqu’il s’agit d’un terrain a batir ... faisant prévoir une augmentation
de sa valeur vénale.”

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Balsthal: ,,Das Gewinnanteilsrecht wird da
geltend gemacht, wo die Zuteilung der Liegenschaften unter dem wahren Wert
erfolgt und vermutet wird, der Uebernehmer konnte namentlich zu Bauland ge-
eignetes Areal veridussern. Viel kommt es nicht vor.*

Kt. Basel-Stadt, Justizdepartement: Es ,,wird verhiltnisméssig oft zu Gunsten
von ausscheidenden Miterben auf den iibernommenen Parzellen eine Erbengewinn-
vormerkung eingetragen, was sich aus den gegebenen Verhiltnissen (rege Bautétig-
keit) ohne weiteres erklart.

Kl. Luzern, Gde. Meggen: ,,In der Regel wird davon Gebrauch gemacht
(tiber die bauliche Entwicklung zum Kurort s. vorn S. 85).

Kt. Schaffhausen, Waisen- und Teilungsinspektorat Reiath: ,,Diese Vor-
merkung wird éffers verlangt, namentlich bei einzelnen Grundstiicken, welche in
einer gewissen Wertzone (Bauland) liegen.

Ki. Ziirich, Grundbuchamt Meilen: ,,Im Baugebiet in der Regel.*

pB. Belege: Der Vorbehalt im Realteilungsgebiel.

Kt. Bern, Jura, Amt Porrentruy; Gde. Boncourt: ,,Exceptionnellement oui,
nous connaissons un cas.“ Als ,,Exceptionnel’ wird der Vormerk weiter bezeichnet
von der Gemeinde Courfaivre (Amt Delémont), Crémines (Amt Moutier) und Orvin
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(Amt Courtelary). Die tbrigen Antwortschreiber verneinen den Gebrauch dieses
Rechtes aus Art. 619 ZGB. '
""" Amt Oberhasli, Gde. Meiringen: ,,Gewinnbeteiligung und Vorkaufsrecht werden
in der Regel geltend gemacht®“. Die benachbarte Gemeinde Gadmen schreibt da-
gegen:.,,Nein, hier wurde kein Gebrauch gemacht.

Amt Interlaken, Gde. Brienz: ,,Ausnahmsweise‘‘.

Amt Frutigen, Amtsschreiberei: ,,Haufig.” — Gde. Reichenbach: ,,Artikel
619 ZGB wird bhei Zuschatzungen (durch die amtliche Giiltschatzungskommission)
immer zur Anwendung gebracht, aber mit negativem Erfolg, da meistens ein Zwi-
schenk&ufer vorhanden ist‘.

Amt Obersimmental, Amtsschreiberei und Gde. Boltigen: ,,Hie und.da‘.

Amt Niedersimmental, Amtsschreiberei: ,,Kommt hie und da vor‘. — Gden.
Diemtigen und Spiez: ,,Ausnahmsweise‘. ®

Amt Saanen, Amtsschreiberei: ,,Von diesem Recht wird recht hiufig Ge-
brauch gemacht.” — Gde. Saanen: ,,Haufig®.

Kt. Genf, Grundbuchamt: «Oui, mais exceptionnellements.

Kt. Waadt, Notariatskreis Payerne und Avenches: «Les cohéritiers réclament
ordinairement I’annotation au registre foncier de leur droit au bénéfice».

Kt. Freiburg, Grundbuchamt des Bezirkes Broye: «Fréquemmment oui, dans
beaucoups de cas». .

Klt. Neuenburg, Grundbuchamt Boudry: «Un seul cas depuis 1912». — Grund-
buchamt Le Locle: «Il ¥ a un ou deux cas». ‘

K!. Wallis und Tessin melden: keine Vormerkungen.

Kl. Aargau, Grundbuchamt Laufenburg: ,,Nicht regelmaissig aber doch haufig
wird bei Gutsiibergabe den Miterben durch Vormerkung eine Beteiligung am Ge-
winn vorbehalten®.

Kt. Schaffhausen, Waisen- und Teilungsinspektorat Schleitheim: ,,Ziem-
lich oft.” — Waisen- und Teilungsinspektorat Reiath: s. obeng).

Kt. Graubiinden, Gde. Medels (Oberland): ,,Gewohnlich bekommt jeder seine
Parzellen oder sonst zahlen die Uebernehmer.-der Giiter die andern Erben in Geld
aus. Beteiligung am Gewinn kommt hier nicht vor.” — Gde. Laax: ,,Ausnahms-
weise, aber selten‘’.

7. Belege zur Ah‘wendung' des Vorbehalles im Gebiet geschlossener Vererbung.

Kt. Bern, Amt Aarberg, Gde. Rapperswil: ,,Ja, dieser Vorbehalt wird meistens
auch mit vollem Recht gemacht. Wird es unterlassen, so geschieht es aus Un-
kenntnis. Der stipulierende Notar sollte es niemals unterlassen, die Erben auf diese
Gesetzesbestimmung aufmerksam zu machen.* Gde. Meikirch: ,,Diese Vormerkung
wird regelméssig verlangt und zwar kommen Fille vor, wo sich die Liegenschafts-
ilbernehmer verpflichten, nach Ablauf von 10 Jahren fiir eine neue Vormerkung
Hand zu bieten*. (Hier belegt sich, dass die Frist von 10 Jahren auch zu kurz
sein kann.)

Amt Aarwangen, Gde. Melchnau: ,,Eintragung kommt vor, besonders da, wo
der Uebernahmepreis verhiltnismissig billig berechnet wird”“. Gde. Ursenbach:
s»Ausnahmsweise, wenn ein Erbe die Liegenschaft erwirbt um sie nach Ansicht
der Miterben maglichst bald weiter zu verkaufen.” Gde. Wynau: ,,In -zwei Fillen
bekannt‘‘. : . .

Amt Burgdorf: Amtsschreiberei: ,,Hiufig, ja in der Regel.” — Gde. Lyssach:
»»Ja, haufig”. — Kirchgde. Koppigen: ,,In der Mehrzahl der Fille geschieht die
Uebernahme durch den Einzelnen auf dem Wege giitlicher Vereinbarung zwischen
-den Erben, in welchem "Falle in der Regel vom Gewinnbeteiligungsrecht nicht
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Gebrauch gemacht wird. Dagegen wird regelmissig davon Gebrauch gemacht
im Falle der (amntlichen) Zuschatzung®. (Die amtliche Durchsetzung des Anspruches
auf ungeteilte Uebernahme pflegt auf diesem Wege Hirten gegeniiber den andern
Erben zu vermeiden).

Amit Biiren, Amtsschreiberei: ,,Vielfach*.

Amt Fraubrunnen, Amtsschreiberei: ,,In der Regel“. — Bestitigt von den
Gemeindebehorden Bitterkinden, Fraubrunnen-Grafenried und Urtenen-Schonbiihl.

Amt Konolfingen, Gden. Biglen und Miinsingen: ,,Ja, ausnahmsweise.
Amt Nidau, Amtsschreiberei: ,,Haufig*.
Aemter Schwarzenburg, Seftigen, Wangen: ,,Haufig*.

Kit. Solothurn, Amtsschreiberei Bucheggberg (schliesst an das bernische Amt
Fraubrunnen mit seinen hiufigen Vormerken an): ,,Ja, ungefdhr in 50 9, aller
Fille.“ Amtsschreiberei Grenchen-Bettlach: ,,Haufig. — Amtsschreiberei Olten-
Gosgen: ,,Haufig*.

Kt. Freiburg, Grundbuchamt des Bezirkes Glane: «Oui, fréquemment», Sarine
und Sense gleichlautend.

Kt. Baselland, Bezirksschreiberei Liestal: ,,In der Regel‘‘.
Kt. Obwalden, Justizdirektion: ,,Ja, und zwar ziemlich haufig®.
Kt. Zug, Grundbuchamt: ,,Haufig*".

Kt. Luzern, Gde. Escholzmatt: ,,Der Anspruch wird bei Zuweisung zum Er-
tragswert immer geltend gemacht und bei den grundbuchlichen Eintragungen vor-
gemerkt“. — Gemeindeschreiberei Rain und Roémerswil: ,,Meinen Beobachtungen
nach kommt das ziemlich haufig vor‘. — Gde. Reiden: ,,In der Regel*.

Kt. Aargau, Grundbuchverwaltung Zofingen, Muri, Lenzburg, Brugg, Baden
(,,In der Hilfte der Erbteilungsfille’) nennen das Vorkommen ,,Hiufig® oder
,,Regel‘*.

Kt. Schaffhausen, Bezirk Stein a. Rh.: ,,In der Regel wird dies vorbehalten®.

Kt. Ziirich, hiufiges Vorkommen der Gewinnbeteiligung melden die Grund-
buchverwaltungen von Affoltern a. A., Andelfingen, Bassersdorf, Bauma, Biilach,
Eglisau, Elgg (s. Zitat unten), Griiningen, Hongg (s. Zitate unten), Illnau, Kiis-
nacht, Mannedorf, Meilen, Niederglatt,, Pfaffikon, Schlieren, Stifa, Turbental,
Uster, Wadenswil, Wiedikon-Albisrieden und Oberwinterthur. Hier drei davon
wortlich: Grundbuchamt Elgg: ,,Das System des Gewinnanteilsrechtes der Mit-
erben hat sich seit den letzten Jahren sehr stark eingelebt. In der Regel wird
dasselbe von den austretenden Miterben verlangt. Grundbuchamt Hiongg erwihnt,
dass der Uebernehmer, wie im Bernbiet, gern etwas mehr zahlt, um dann freie Hand
zu haben: ,,Hin und wieder, doch nicht alizu hiufig. Der Uebernehmer zahlt manch-
mal viel eher eine héhere Ankaufssumme, um diese Klausel wegzuhaben‘’, Grund-
buchamt Illnau: ,,in zirka 34 aller Fille wird vom Gewinnanteilsrecht gemiss
Art. 619 ZGB Gebrauch gemacht und dasselbe im Grundbuch vorgemerkt®.

Kt. Glarus, Grundbuchamt: ,,Die Vormerkung vom Gewinnanteil wird hiufig
verlangt‘‘.

Kit. Thurgau, Notariatsbezirk Diessenhofen: ,,Hiufig, zirka 60—70 9. —
Landwirtschaftliche Schule Arenenberg: ,,In der Regel‘. — Verwaltung der Guts-
wirtschaft des Kranken- und Greisenasyls St. Katharinental: ,,Regel ist, dass bei
Verkauf innert 10 Jahren der Mehrerlds geteilt wird“. — Verwaltung der Staats-
doméne Minsterlingen: ,,Die Miterben machen immer Anspruch auf Gewinnbeteili-
gung bei vorzeitigem Verkauf‘. — Grundbuchkreis Uesslingen: ,,Seit Kriegsende
wird in den meisten Fillen von Art. 619 Gebrauch gemacht, als Folge der landwirt-
schaftlichen Krisis‘. — ,,Der Uebernahmepreis ist wegen der niedern Produktenpreise
reduziert, dafiir soll aber der Erwerber auf der Liegenschaft bleiben, oder dann den
Mehrerlos mit den Miterben teilen. —— Weiter bezeichnen die Vormerkung als
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hiufig: Grundbuchamt Diessenhofen, Notariatskreis Lommis, Grundbuchamt
Biirglen, Notariatskreis Zihlschlacht. Notariatskreis Steckborn: ,,Hin- und wieder*.

St. Gallen, Justizdepartement: ,,Die Vormerkung des Gewinnanteils der Mit-
erben kommt hier und da vor, hauptsichlich in Vormundschaftsfillen. Gelegentlich
tritt auch die Vormerkung von Vorkaufsrechten zu Gunsten einzelner Miterben in
Erscheinung*.

Kt. Appenzell (beide): ,,Ausnahmsweise.

X. Die Regelung des Erbganges dureh Testamente.

Die Frage 4a des Enqueteschemas lautete: ,,Sind Testamente iiblich ?
Wenn ja, bezwecken sie in der Regel, die ungeteilte Uebergabe oder die
Teilung der Giiter in natura herbeizufithren ?*° — Die Erhebung tiber die
Verwendung der Testamente ist gerechtfertigt, da sie an unmittelbare
Willensdusserungen der Bevolkerung zur Gutsvererbung heranfithrt. Die
Testamente sind geeignet, die gesetzliche Erbfolge des ZGB im bisherigen
Freiteilungsgebiet entweder einzufithren oder zu verhindern, im Lande
geschlossener Vererbung die Uebernahmebedingungen in wohltatiger
Bestimmtheit festzusetzen und der Diskussion zu entziehen?). Testa-
mente vermochten die Auswahl des geeigneten Uebernehmers beim Tode
des Erblassers zu erleichtern, den Uebernahmepreis den Umstinden ent-
sprechend festzusetzen und voraussehbare Hirten gegeniiber den Mit-
erben zu vermeiden.

Die Uebergabe zu Lebzeiten schaltet zwar die testamentarische Ver-
fiigung iiber den Boden aus -— eine Lage, wie sie sich im Bernischen
Mittellande und anderwérts haufig einstellt. Der Abtretungsvertrag hat
hier den Vorzug vor dem Testament.

Aber nicht nur in Konkurrenz zur Abtretung bei Lebzeiten, sondern
auch an und fiir sich sind die Testamente heute, wie unsere Umfrage zeigt,
in der bauerlichen Bevélkerung nicht allgemein eingefiihrt.

1. Die Verbreitung der Testamente.

a. Die Testamenté im Kanton Bern.

Die Testamente, soweit sie iiberhaupt die Vererbung der béauerlichen
Betriebe betreffen, sind in den welschen Landesteilen, der Rechtstradition
entsprechend, hiufiger als in den alemannischen. Die hiufigere Vertretung
im Berner Jura ist jedoch keine durehgehende und auffallende. In der
siidlichen Hilfte (Aemter Courtelary und Neuveville) scheinen sie fast
ganz zu fehlen. Im Laufental werden sie gebraucht, um dem Ehegatten
die Nutzniessung am Gut nach dem Tode des einen Teiles zu sichern.
Diese Vorsicht ist im radikalen Realteilungsgebiet notwendig, da bei ein-
tretender vollstandiger Aufteilung ein iiberlebender Ehegatte leicht ent-

1) A. Borel, Das b'ziueﬂiche Erbrecht des ZGB, Mitteilungen des Schweizerischen
Bauernsekretariats Nr. 79, Brugg 1925, Seite 95 usw,
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rechtet werden kénnte. Im obern Birstal des Berner Jura, in der Ajoie
und in den Freibergen gibt es hiufiger Testamente. Es betrifft dies vor
allem die Aemter Delémont und Moutier, dann aber auch Franches-Mon-
tagnes und Porrentruy.

Im deutschen Kantonsteil sind die Testamente bis auf wenige Aus-
nahmen selten. Regel ist, dass sie nur von kinderlosen Erblassern ohne
nihere Verwandte erstellt werden, jedenfalls sind hier Testamente in
der bauerlichen Bevblkerung ,,hicht gerade iiblich* oder ,,ganz selten®
wie viele Berichte aus der Umfrage sagen. An einzelnen Punkten des See-
lands (Erlach, Aarberg), dann aber vor allem im Amt Burgdorf kommen
die letztwilligen Verfiigungen héaufiger vor. Im letzteren Bezirk ist es
auffallend, dass die Gemeinden Lyssach, Heimiswil und Koppigen den
Gebrauch der letztwilligen Verfiigungen bestiitigen, Koppigen sogar fiir
,,die Halfte der Falle®.

h. Die Testamente in der iibrigen Westsehweiz.

In der welschen Schweiz gibt es, mit grossen Liicken allerdings, noch
haufig Testamente: Das Grundbuchamt Genf bestatigt diese Haufigkeit,
die Chambre d’Agriculture dussert sich im gleichen Sinne fiir die ganze
Waadt, das Grundbuchamt des Seebezirkes fiir Teile Freiburgs. Payerne
sagt, dass etwa das Wohnhaus testamentarisch einem bestimmten Erben
vermacht werde, seltener komme in diesen Schriftstiicken die Anordnung
der Landteilung vor. In Neuenburg zeigt sich eine fast durchgehende
Ablehnung der Testamente, wiahrend sie im Wallis wieder mehr in Ge-
brauch sind. Im Tessin machen die testamentarischen Erbfolgen nur
ungefahr 5 9, der Falle aus, wobei die meisten Schriftstiicke nicht einmal
die Landiibernahme betreffen.

Beim Uebergang zu den deutschsprachigen Teilen der westlichen
Hilfte der Schweiz tritt wieder cine Abnahme der Testamente in Er-
scheinung und zwar um so starker, je weiter vom romischrechtlichen
Einfluss der Beobachtungsort entfernt ist. Der deutschsprechende frei-
burgische Bezirk See und der solothurnische Bezirk Dorneck im Jura weisen
haufig Testamente auf, wahrend die Realteilungsgebiete des Kantons Aargau
sie nur noch als wenig haufige Erscheinungen bezeichnen. Im geschlossen
vererbenden Lande sind die letztwilligen Verfiigungen seltener. Nur die
Aemter Lebern und Liestal berichten von 6fterem Gebrauch.

¢. Die Testamente in der Zentralschweiz.

In der Zentralschweiz sind die Verhiltnisse denjenigen des bernischen
Mittellandes nicht undhnlich. Die letztwilligen Verfiigungen sind nicht
allgemein im Gebrauch; einige Orte, wo sie gemeldet werden, konnen
einzeln genannt werden: im Kanton Zug sind sie ,,ziemlich zahlreich®,
im Grundbuchbezirk Bremgarten (Aargau) kommen sie oft vor.
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d. Die Testamente in der Ostsehweiz.

Wenn man die Aufzihlung der ,,Inseln* des Gebrauches der Testa-
mente in der Ostschweiz fortsetzt, so miisste vor allem der Bezirk  Stein
a. Rhein (Kanton Schaffhausen) genannt werden, wo fhnlich wie in Kop-
pigen (Kanton Bern) gegen 50 %, der Erbiiberginge von Testamenten
begleitet seien. Im Kanton Ziirich erscheinen mehrfach letztwillige Ver-
fiiggungen im Grundbuchbezirk Affoltern a. A., Eglisau, Embrach, Elgg,
Hongg, Illnau, Niederglatt, Uster, Wadenswil. Die Striche mit hiufigem
Testieren befinden sich mehrheitlich in der sidwestlichen Hélfte des
Kantons. Daneben gibt es viele Gegenden, wo auch im Kanton Ziirich
die Niederschrift des letzten Willens zu den Seltenheiten gehért. Das
Vordringen der Uebergabe zu Lebzeiten im Nordosten des Kantons macht
die Testamente stellenweise iiberfliissig. Dem entspricht, dass auch im
anschliessenden Teil des Kantons Thurgau wenig oder keine Testamente
gemacht werden. Auch Erbverirdge werden aus dem Kanton Ziirich (Kreise
Riesbach und Schlieren) gemeldet.

Ausser in Tinzen (Oberhalbstein) und Klosters war im Rheingebiet
des Kantons Graubiinden keine allgemeine Verbreitung des Testierens
festzustellen. Somit ist allgemein anzugeben, dass in der deutschen
Schweiz die Niederschrift des letzten Willens nur in einzelnen Strichen
oder Orten, wie eine isolierte Mode anmutend, auftaucht.

Aus dem Inn- und Pogebiet Graubiindens, die teilweise romanisch
sind, erhielten wir nur aus Sils und Poschiavo bejahende Mitteilungen iiber
das oftere Vorkommen der Testamente.

2. Zweck und Inhalt der bauerlichen Testamente.

Wir miissen uns zunéchst fragen, warum die Testamente nicht haufiger
vorkommen, und da stellt sich heraus, dass auf die letztwillige Verfiigung
verzichtet wird, sobald Kinder vorhanden sind. In diesem Fall wird dem
gesetzlichen Erbgang der Vortritt gelassen und man iibersieht, dass auch
innerhalb der gesetzlichen Erbfolge, gerade wenn ein Bauernbetrieb in der
Erbmasse sich befindet, ein Testament manche Frage der Teilung vor-
bestimmen kénnte. Die Auffassung ist noch sehr verbreitet, dass ein
Testament Sache der anhangslosen Junggesellen sei.

Die Testamente der bauerlichen Bevolkerung betreffen, wie ebenfalls
aus der vorliegenden Umfrage zu belegen ist, wo sie vorkommen, haufig
nicht den landwirtschaftlichen Grundbesitz. Sie werden errichtet, oft
nur um Kkleinere Legate, bewegliche Sachen und dhnliches an einen be-
sondern Erben oder an einen Aussenstehenden zu vergaben. Es wird der
Erbgang beziiglich des Gutsbetriebes dem Gesetz und der Ortssitte iiber-
lassen. Haufiger erscheint, besonders im Realteilungsgebiet, die Bestellung
eines lebenslinglichen Nutzniessungsrechts des iiberlebenden Ehegatten
am Hofe durch Testament geordnet.
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Die letztwilligen Verfiiggungen beziehen sich im allgemeinen im
Realteilungsgebiet auf die reale Teilung der Hofe und im Gebiet geschlos-
sener Uebergabe auf die Zuschatzung des ganzen Betriebes. Im Teilungs-
gebiet enthalten die Urkunden auch etwa Verfiigungen iiber die Uebernahme
der schwer teilbaren Vermogensstiicke, wie insbesondere des Wohnhauses.
Im Gebiet geschlossener Vererbung ist es nicht selten, dass im Testament
der Uebernahmspreis festgesetzt ist. Der Erblasser bestimmt (vorbehilt-
lich die Pflichtteile) je nach den Umstanden den ihm gerecht erscheinenden
Preis, der in Riicksicht auf die heutige Krisenzeit gelegentlich unter den
Vorkriegsschatzungen steht.

Was nun die Moglichkeit betrifft, dass durch Testamente die ge-
schlossene Vererbung im Realteilungsgebiet eingefithrt wiirde, so lasst
sich diese Funktion aus der Umfrage kaum belegen. Einzig in Spiez und
Erlach hiess es, die gelegentlich vorkommenden Testamente bezweckten
dort die ungeteilte Gutsiibergabe. Es ist in der Tat nicht wahrscheinlich,
dass die alte Generation des Realteilungsgebietes selber (durch Testamente)
auf die ,,modernere‘ geschlossene Zuschatzung dringte. Das Gegenteil
ist wahrscheinlicher und in Wirklichkeit haufiger. Mit Testament wird
etwa in der Waadt die Realteilung verfiigt und fixiert, wodurch dem
dispositiven Recht des ZGB die Auswirkung genommen ist. Die ver-
schiedene Ordnung der Verhéaltnisse wird durch folgende Zusammen-
stellung der Antworten charakterisiert:

«¢. Testamenle kommen vor, aber betreffen nicht den Grundbesitz.

Kt. Bern, Amt Aarberg, Gde. Kallnach: ,,Die Testamente beziehen sich hier
meistens nicht auf die Liegenschaftsiibergabe.”“ Ami Porreniruy, Gde. Bure:
«Les testaments sont assez fréquents, mais ils n’ont jamais pour objet la trans-
mission intégrale des domaines ni leur partage en nature. Ils ont plutét pour objet
de déterminer la part de chaque héritier.» :

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Olten-Gosgen: ,,Testamente sind iiblich, selten
fur biuerliche Verhiltnisse.*

Kt. Schaffhausen, Bezirk Schleitheim: ,,Die errichteten Testamente beziehen
sich nicht auf die Liegenschaftenteilung.*

Kt. Ziirich, Grundbuchamt Griiningen: ,,Die Testamente sind selten, die
hinsichtlich der Teilung der Giiter Bestimmungen enthalten.*

Kt. Tessin, Justizdepartement: «Poco piu del 5 9, delle successioni sono regolate
da disposizioni testamentarie e tali disposizioni sono dettate piut che altro al solo
scopo di evitare possibili litigi divisionali. Rarissimi sono i casi in cui il testatore
ebbe a disporre dell’azienda agricola a favore di un solo coerede.»

B. Testamenle sichern dem iiberlebenden Gatten Nulzniessungsrecht:

Kt. Bern, Amt Laufen, Gde. Duggingen (Teilungsgebiet): ,,Testamente sind
nur ublich, wo die Ehegatten einander bei Lebzeiten die Nutzniessung des Gutes
verschreiben.” — Gde. Liesberg: ,,Testamente werden in der Regel vereinbart
zwischen Ehegatten zur lebensléinglichen Nutzniessung der Erbschaft.” — Gde.
Wahlen: ,,Bei vorkommenden Testamenten, welche allerdings selten sind, wird
gewohnlich die lebensliingliche Nutzniessung eines der Ehegatten bezweckt.* Ami
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Seftigen, Gde. Rileggisberg (geschlossen vererbend!): ,,Bei bauerlichem» Grundbesitz
kommen Testamente ganz selten vor. Hier und da werden sonst etwa Bestimmungen
getroffen, namentlich in Bezug auf Schleissrechte zu Gunsten von Miterben.

Kt. Ziirich, Grundbuchamt Andelfingen: ,,Testament in der Mehrzahl zu
Gunsten der Witwe (Wohnrecht usw.) und nicht auf detaillierte Liquidation gerich-
tete Verfiigung.”* -— Grundbuchamt Eglisau: ,,Ja, Testamente sind haufig. Sie
bezwecken aber nur die Vorteile des Art. 473 ZGB (Nutzniessung des den Nachkom-
men zufallenden Erbteils) unter den Ehegatten oder sie setzen die Uebernahms-
bewertung der Betriebsgrundstiicke fest, damit die Erben sich dariiber nicht streiten.*

Auch die Grundbuchverwalter von Thalwil und Uster erwahnen die Sicherung
des iiberlebenden Gatten durch Testament.

St. Gallen, Justizdepartement: ,,Testamentarische Verfiigungen kommen hin
und wieder vor, und haben in der Regel die ungeteilte Uebergabe des Gutes oder die
Zuwendung der Nutzniessung an den iiberlebenden Ehegatten zum Zwecke.*

7 Auf Testamente wird verzichlet, wenn Kinder vorhanden sind:

Kt. Bern, Amt Oberhasli, Gde. Gadmen: ,,Wo Kinder sind, sind Testamente
selten.

Amt Erlach, Amtsschreiberei: ,,Testamente iiblich, wenn weder Nachkommen,
noch nihere Verwandte vorhanden.

Amt Sefligen, Amtsschreiberei: ,,Soviel uns bekannt, wurden gelegentlich
Testamente auf ungeteilte Uebergabe an einen Uebernehmer errichtet, wenn keine
direkten Erben da sind.

6. Den Testamenten wird die Uebergabe bei Lebzeiten vorgezogen:

Kit. Bern, Amt Aarberg: ,,Die Abtretung unter Lebenden ist iiblich; wo diese
nicht stattfindet treffen wir 6fters Testamente an, welche die gesamte, ungeteilte
Zuweisung zu einem bestimmten Preis bezwecken (Prilegat).” Ami Biiren, Gde.
Diessbach b. Biiren: ,,Ausnahmsweise wird ein Testament gemacht. In der Regel
wird die Uebertragung der Giiter schon vor dem. Absterben des Grundbesitzers
geordnet.” Amt Fraubrunnen, Gde. Urtenen: ,,Testamente sind hochst selten, viel
weniger als vor 1912. Grund: die Sache wird gewdhnlich vor Ableben eines Erblassers
unter den Erben abgemacht.“ Amt Trachselwald, Gde, Rilegsau: ,,Meist Abtretungen
auf Rechnung zukiinftiger Erbschaft an einen einzelnen oder an zwei Sohne,
selten durch Testament, da dieses widerruflich ist. Der Abtretungsvertrag ist
meist auch wegen den Lidlohnanspriichen und deren Beriicksichtigung gegeben.‘

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Grenchen-Bettlach: ,,Der Landwirt zieht bei
uns die lebzeitige Teilung vor.* -— Amtsschreiberei Balsthal: ,,Testamente kommen
selten vor. Da wo die Eltern Uneinigkeit oder Aufteilung des Gutes befiirchten,
wird meist zu Lebzeiten mit Nutzungsvorbehalt der Eltern das Gut kaufsweise ab-
getreten, was viel vorkommt.*

Kt. Luzern, Gde. Reiden: ,,Testamente iiber ungeteilte Uebergabe der Giiter
kommen hin und wieder vor; zahlreicher sind dagegen die Fille, wo der ungeteilte
Uebergang an einen oder mehrere Séhne durch vorherigen Erbauskauf der iibrigen
Interessenten gesichert wird.*

Kt. Ziirich, Grundbuchamt Riesbach: ,,Testamente werden nur ausnahms-
weise gemacht, dagegen werden Erbauskaufsvertrige oft abgeschlossen.” — Grund-
buchamt Schlieren: ,,Testamente sind nur da iiblich, wo zu Lebzeiten des Erb-

lassers kein Erbauskaufsvertrag abgeschlossen werden kann.” — Grundbuchamt
Wiedikon: ,,Nein, die Vereinbarungen werden oft bei Lebzeiten des Erb-
lassers getroffen.” — Grundbuchamt Winterthur: ,,Letztwillige Verfiigungen sind

selten, dagegen hat sich seit einigen Jahren stark die Sitte eingebiirgert, dass die
Zuweisung der Liegenschaften noch bei Lebzeiten des Vaters nach Gutfinden an
einen Sohn erfolgt. Diese Losung wirkt sich in verschiedenen Hinsichten sehr vor-

teilhaft aus.¢
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Kt. Thurgau, Grundbuchamt Uesslingen: ,,Testamente sind sehr selten; die
Abtretung erfolgt meistens bei Lebzeiten des Vaters oder durch Erbteilung. Aus-
losung erfolgt in Geld. .

s. Testamente des Teilungsgebietes verhindern die Einfiihrung
geschlossener Vererbung des Hofes:

Kt. Bern, Amt Franches-Montagnes. Gde. Les Pommerats: «Les testaments
sont usuels et plutdét pour assurer le partage en nature.»

Kt. Waadl, Notariatskreis Aigle: «Les testaments sont plus en usage main-
tenant qu’avant I’entrée en vigueur du CCS;je n’ai pas vu le cas ou le testateur aurait
attribué I’intégralité de ses immeubles & 1'un seul de ses héritiers, mais il arrive

A

assez souvent qu’il les attribue a certains d’entre eux a titre de regle de partage.*

Kt. Schaffhausen, Waiseninspektorat Schaffhausen: ,,Seit dem Inkrafttreten
des ZGB hat sich die Errichtung letztwilliger Verfiigungen gegeniiber frither weit
mehr eingebiirgert, indes keineswegs nach der Richtung, dass iiber die Zuteilung des
Grundbesitzes verfiigt wiirde."

Dagegen kann man die Aeusserungen der bernischen Gemeinden Spiez und
Erlach iiber ihre Testamente so auslegen, als ob diese Instrumente hier zur Ein-
fithrung geschlossener Vererbung beniitzt wiirden.

Gde. Spiez: ,,In vereinzelten Fiillen (gibt es Testamente). Bezwecken eine
ungeteilte Uebergabe.*

Gde. Erlach: ,,Testamente sind haufig. Sie bezwecken in der Regel die
ungeteilte Uebergabe. ¢

. Testamenie des Teilungsgebieles regeln die Teilung, event. Zuwei-
sung der unteilbaren Stiicke, wie des Wohnhauses:

Kt. Bern, Amt Obersimmental: ,,Ueblich sind Testamente nicht. Wenn solche
vorkommen, so werden nur Teilungsvorschriften bezweckt.

Amt Inlerlaken, Gde. Brienz: ,,Hin und wieder, bis dato mehr Teilung der
Giiter bezweckend.‘

Amt Moutier, Gde. Court: «Oui, avec partage en nature.» — Gde. Crémines:
«Ils existent passablement de testaments, mais toujours établis pour le partage de
la propriété.» — Gde. Saicourt: «Sans étre rares les testaments n’ont pas, dans notre
commune, pour objet d’assurer la transmission intégrale du domaine.»

Amt Delémont, Gde. Bourrignon: «Les testaments font le partage en nature au
moins le plus souvent.» — Gde. Courfaivre: «Les testaments sont assez usuels et
n’assurent pas la transmissions intégrale des domaines mais plutdét leur partage en
nature.»

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Dorneck: ,,Ja, sie bezwecken aber meistens
nur die Festsetzung des Uebernahmspreises fiir Gebidude (Wohnhauser) oder einzelne
Grundstiicke; seltener die ungeteilte Uebergabe eines Gutes.*

Kt. Fribourg, Grundbuchamt des Bezirkes See: ,,Testamente sind iiblich, jedoch
sehr verschiedenen Inhalts. Beide Arten (ungeteilte Uebergabe als blosse Teilungs-
vorschrift und Teilung der Giiter) kommen so ziemlich gleich hiufig vor.”“ — Grund-
buchamt der Veveyse: «Oui, les testaments sont usuels. Mais les deux modes de
transmission sont utilisés dans la Veveyse.»

Kt. Waadt, Landwirtschaftskammer: ,,/Testamente sind hiufig. Sie bezwecken
je nachdem ungeteilte Uebergabe oder die Teilung zirka in gleichem Verhiltnis.*
Notariatskreis La Cote: ¢Les testaments sont assez fréquents et ont en général
pour but d’assurer la transmission intégrale.» — Notariatskreis Payerne und
Avenches: «...Il en existe parfois pour assurer la transmission de tout ou partie
du domaine (particuliérement les baAtiments) & I'un des héritiers. Le partage en
nature des immeubles (terres) par testament est des plus rares.»
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Kit. Genf, Grundbuchamt: «Les testaments sont usuels. Ils contiennent ordi-
nairement des indications pour le partage ou l’attribution des biens ruraux, en
fonction du nombre des héritiers qualifiés.»

Kt. Wallis, Grundbuchamt Bas-Valais, Monthey: «Oui, les testaments sont
usuels. Ils récompensent I'un ou 'autre héritier.» — Grundbuchamt Oberwallis,
Brig: ,,Nicht selten kommen Testamente vor, worin der Erblasser einen Erben be-
giinstigt, z. B. ihm sein Haus oder seine Wohnung vermacht — oder gewisse Grund-
giter.”

Klt. Graubiinden, Gde. Tinzen, Oberhalbstein: ,,Testamente sind {iblich. Sie
richten sich mehr nach der Person als nach bestimmten Zwecken.** — Gde. Klosters-
Serneus: ,,Oefters; sie bezwecken aber in seltenen Fillen die ungeteilte Uebergabe
des Hofes an einen einzigen Erben.* — Gde. Sils i. E.: ,,Testamente kommen vor,
bezwecken aber selten die Erhaltung der Einheit der landwirtschaftlichen Gewerbe.**
Gde. Poschiavo: ,,Testamente sind hier iiblich. Sozusagen nie ist in Testamenten
die Rede von ungeteilter Gutsiibergabe.

7. Testamente des geschlossen vererbenden Gebieles ordnen die
geschlossene Uebergabe und bestimmen den Uebernahmspreis:

Kt. Bern, Amt Burgdorf, Amtsschreiberei: ,,...meist bestimmt das Testament
die Anrechnungssumme fiir den iibernehmenden Erben und zwar fiir das Ganze.*
Gde. Koppigen: ,,Ungefahr in der Halfte der Fille werden letztwillige Verfiigungen
errichtet, welche fast regelméissig auf ungeteilte Uebergabe hinzielen.* — Gden.
Heimiswil und Lyssach bestédtigen das Vorkommen der Testamente: ,,Ja, sie
bezwecken ungeteilte Uebergabe.” Ami Bern: ,,Testamente sind nicht gerade iib-
lich, kommen aber vor und zwar im Sinne der ungeteilten Uebergabe und
unter Festsetzung eines niedrigen Preises.”” Am! Aarberg, Gde. Meikirch: ,,Letzt-
willige Verfiigungen, die auf eine ungeteilte Zuweisung der Giiter tendieren, sind
ziemlich selten geworden. Die Vorschriften des ZGB haben sich derart eingelebt,
dass selten ein Erblasser tiber den Anrechnungswert Verfiigungen trifft, indem
das Gesetz den Uebernehmer weiter begiinstigt, als der Erblasser sich erlaubt
hatte.” Amt Aarwangen, Gde. Thunstetten: ,,Letzte Willensverordnungen kommen
in den letzten Jahren haufiger vor als frither, bezwecken die ungeteilte Uebergabe
zum Ertragswert, welcher in der Regel tiefer ist als die Grundsteuerschatzung.
Gde. Ursenbach: ,,Testamente werden hie und da errichtet, meist um die un-
geteilte Uebergabe zu ermdglichen.” Amt Franches-Montagnes, Gde. Epauvillers:
«Oui, ordinairement la transmission intégrale.»

Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Bucheggberg: ,,Wenn Testamente (sog. Teilungs-
vorschriften) aufgestellt werden, so bezwecken sie in der Regel die ungeteilte Ueber-
gabe.” — Amtsschreiberei Iebern: ,,Ja, solche Testamente sind {iiblich.*

Kt. Baselland, Bezirksschreiberei Liestal: ,,Ja, sie bezwecken in der Regel die
Uebergabe der Giiter an einen vom Erblasser bevorzugten Erben.‘

Kt. Luzern, Gde. Meggen: ,,Testamente bezwecken unter allen Umstinden
ungeteilte Zuweisung.“ — Gde. Escholzmatt: ,,Teilung der Giiter in natura ist bisher
nicht beobachtet worden; dagegen letztwillige Verfiigungen, die lediglich den unge-
teilten Uebergang der Grundstiicke bezweckt haben.*

Kt. Aargau, Grundbuchbezirk Kulm: ,,Testamente sind nicht sehr hiufig, wo
sie noch vorkommen, bezwecken sie in der Regel die ungeteilte Uebergabe.“ — Grund-
buchamt Muri und Bremgarten gleichlautend, weitere aargauische Aemter dhnlich.

Kt. Zug, Grundbuchamt: ,,Testamente sind ziemlich zahlreich, aber bei weitem
nicht vorherrschend.* ‘ .

Kt. Ziirich, Grundbuchamt Affoltern a. A.: ,,Testamente sind iiblich, mit der
Bedingung, dass ein Sohn das landwirtschaftliche Heimwesen nach dem Tode des
Vaters zu einem bestimmten Anrechnungswert iibernehmen kinne. — Grandbuch-
amt Horgen: ,,Meistens mit dem Zwecke, das Heimwesen zu einem bestimmten



Uebernahmspreis einem der Erben zuzuschreiben. — Grundbuchamt Widenswil:
»Auf alle Fille sehr hiufig. Sie bezwecken wohl beinahe ausnahmslos die Ver-
pflichtung zur ungeteilten Ueberlassung des Gutes an einen Miterben zu bestimm-
tem Preise.*

Kt. Glarus, Grundbuchamt: ,,Durch Testamente werden in Ausnahmefillen
einzelne Grundstiicke an Erben oder andere Bedachte zugewendet.‘

Appenzell A.-Rh., Direktion des Gemeindewesens: ,,Testamente sind nicht
hiufig, wenn solche vorkommen hezwecken dieselben in der Regel ungeteilte Ueber-
gabe.*

XL Das Vorkommen der Gemeinderschaften und die Verpachtung des
ungeteilten Gutes an einen Miterben.

Auf unsere Frage 2b nach der Ertragsgemeinderschaft des Artikels
622 Z.GB erhielten wir Auskunft iiber das Vorkommen verschiedener Arten
von Gemeinderschaften. So konnen sich die Gemeinderschaften zu einem
ungeteilten landwirtschaftlichen Gewerbe aus der blossen Fortsetzung
der Erbengemeinschaft nach ZGB 602 ergeben. Die Teilung wird hin-
ausgeschoben, ohne dass eine vertragliche Gemeinderschaft errichtet und
ohne dass diese als Eigentiimerin der Liegenschaften im Grundbuch
eingetragen wird.

Solche unausgeteilten Erbschaften kommen recht haufig vor, sei es
unter Kindern allein, sei es unter einem iiberlebenden Gatten und den
Kindern. Allerdings pflegen diese Gesamthandverhiltnisse nicht allen
von uns erreichten Berichterstattern bekannt zu werden und ausserdem
sind derartige Gemeinderschaften ein Provisorium. Sie dauern bis eines
der Kinder sich verheiraten oder sonst wegziehen will.

Das Provisorium hat, wo es absichtlich und nicht einfaches Gehen-
lassen ist, entweder einen finanziellen oder einen persénlichen Grund.
Die Erbengemeinschaft wird erhalten, weil man sich iiber die Person des
spatern Uebernehmers noch nicht im klaren ist. Die Kinder sind vielleicht
noch nicht mehrjahrig und der Betrieb wird unverandert fortgefiihrt
u. dgl.

Die fortgesetzte Erbengemeinschaft hat nach der finanziellen Seite
hin den Vorteil, dass auf diese Weise der Auskauf verschoben werden
kann. Der Beweggrund zur Gemeinderschaft besteht dann darin, dass
der zukiinftige Uebernehmer oder dass das Gut sich im Augenblick die
Schulden der Auskaufssummen nicht aufladen konnten.

Wiirde durch die Leihe der Auskaufssummen und die schon vor-
handenen Pfandrechte eine Liegenschaft bis iiber 34 des Anrechnungs-
wertes belastet, so kann der Uebernehmer verlangen, dass die Teilung
verschoben wird. ,,In diesem Falle bilden die Miterben zusammen eine
Ertragsgemeinderschaft* (ZGB 622, Ertragsgemeinderschaft selber in
ZGB 347), doch bedarf es hiezu der offentlichen Beurkundung. Der zu-
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kiinftige Uebernehmer wird zum ,,Verwalter* des Gutes und hat den Mit-
erben ihre Anteile jahrlich nach Ertrag auszurichten. Ist keine Abrede
getroffen, so ist der Anteil nach dem Durchschnittsertrage des Gutes fiir
eine langere Periode festzusetzen unter Beriicksichtigung der Leistungen
des Wirtschafters und cs erhilt das Verhdltnis den Charakter einer Ge-
withrsverwaltung.

Diese Komplikationen scheut die Praxis. Wo einer allein leitet und
das Gut bearbeitet, hitte er das Gefiihl, ,,fiir die andern zu arbeiten‘’,
was wiederum ganz unpopulir ist. So sind der Ertragsgemeinderschaft
nicht eben grosse praktische Aussichten vorauszusagen. Man klart das
Verhaltnis, wenn nicht durch Teilung, so doch durch Verpachliung des
Hofes an einen Miterben oder an einen Dritten.

Die Umfiage bei den Grundbuchfiihrern und den Gemeindebehorden
hat bestatigt, dass Ertrags- und andere vertragliche Gemeinderschaften
sehr selten sind.

Der Familiensinn betétigt sich nicht dadurch, dass Vermdgen in Form
von vertraglichen Gemeinderschaften oder Heimstatten gebunden wird.
Im Gegenteil wird allgemein darauf gehalten, dass Gesamthandsverhalt-
nisse leicht losbar bleiben. Deshalb erfolgen keine Grundbucheintragungen
und eher wird verpachtet (Frage 2¢ der Enquete), wenn die Gelegenheit
zur Teilung auf sich warten lasst. Die Vorkommen und die Arten der
Gemeinderschaften sind aus folgender Zussmmenstellung der Antworten
ersichtlich.

«. ,,Sind Fdlle der Bildung von Ertragsgemeinderschaften (ZGB 622)
bekannt und hat sich dieses Institut bewdhrt? (Frage 2b.)

1. Kt Bern, Amt Aarberg, Gde. Kallnach: ,,Keine Fille von Ertragsgemeinder-
schaften nach Art. 622 ZGB, jedoch in einigen Fallen Erbengemeinschaften nach
Art. 602 ZGB.“ — Gde. Meikirch: ,,In hiesiger Gemeinde ist kein einziger Fall be-
kannt, wo eine Ertragsgemeinderschaft gebildet worden wire und wir diirfen ruhig
behaupten, dass sich dieses Institut nur schwer in die Praxis einfithren lassen wird.*

Amt Aarwangen, Gde. Melchnau: ,,Es ist nur ein Fall bekannt, wobei besondere
Familienverhiltnisse mitspielten. Dabei hat sich dieses Institut (der Ertragsge-
meinderschaft) bewihrt.”

Amt Burgdorf, Gde. Koppigen: ,,Kommt sehr selten vor und ist zu kompliziert.*

Amt Erlach: ,,Kommt vor, wenn Ehefrau mit Kindern nach ZGB erbt. Der
Betrieb bleibt in der Hand der Witwe, ohne dass Vertrag (Pacht) geschlossen wird.‘

Amt Fraubrunnen, Gden. Fraubrunnen-Grafenried: ,,Ein einziger Fall von
Ertragsgemeinderschaft. : '

Amt Interlaken, Gde. Bonigen : ,,Nein (es besteht keine Ertragsgemeinderschaft),
dagegen kommt es ofters vor, dass die Erbschaft nicht rasch liquidiert wird. Die
Erbengemeinschaft verwaltet jeweilen,* _

Amt Konolfingen, Amtschreiberei: ,,Es sind zwei oder drei eingetragen worden.
Ueber die Zweckmiissigkeit ist hierseits nichts bekannt.” — Gde. Biglen: ,,Keine.
Da wo sich Personen, die einander verstehen, vertragen, kommt man mit dem
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Miteigentumsverhiltnisse aus, Dies ist einfacher und gewihrt auch eine bessere
Liquidation des Verhiltnisses, die ja doch immer moglich sein muss.*

Amt Signau: ,,Es ist hier eine einzige Gemeinderschaft als Eigentiimerin von
Grundstiicken eingetragen.

2. Kl. Solothurn, Amtsschreiberei Kriegstetten: ,,Das Institut der Gemeinder-
schaft hat sich nicht einzufithren vermocht. Wir bezweifeln, ob die Gemeinder-
schaften bei unsern Verhiltnissen je einmal festen Fuss zu fassen vermdégen.” —
Amtsschreiberei Grenchen-Bettlach hat ,,einen einzigen Fall“ von Ertragsgemeinder-
schaft zu verzeichnen.

3. Kt. Freiburg, Grundbuchamt des Bezirkes See: ,,0b tatsichlich solche
Gemeinderschaften bestehen, ist mir nicht bekannt. Im Grundbuch ist jedenfalis
keine als solche eingetragen.

4, Kt, Wallis, Grundbuchamt Oberwallis Brig: ,,Was bei uns noch o&fters
vorkommt, ist, dass die Erben zu Kkeiner Teilung schreiten, speziell in den Fillen,
wo die Kinder unverheiratet sind. Sie bleiben dann in der Erbgemeinschaft
zusammen, ‘¢ _

5. Kt. Neuenburg, Grundbuchamt Le Locle: «Non, nous n’avons jamais enre-
gistré des indivisions en participation.»

6. Kt. Baselland, Bezirksschreiberei Arlesheim: ,,Ein einziger Fall ist vorge-
kommen, aber nur fiir kurze Dauer.*

7. Kt. Uri, Justizdirektion: ,,Nur vereinzelte Falle.

8. Kt. Luzern, Gde. Meggen: ,,Ertragsgemeinderschaften nach Art. 622 ZGB
existieren hier nicht, es ist zum mindesten fraglich, ob dieselben eine praktische
Bedeutung gewonnen haben.” — Gden. Rain und Rémerswil: ,,Die Bildung von
Gemeinderschaften im Sinne von Art. 337 ff. ZGB kommt selten vor, man bleibt
bei der einfachen Gesellschaft im Sinne von Art. 602 ZGB bis zur Teilung, die in
der Regel dann in Form von Auskiufen erfolgt.” — Gde. Grosswangen berichtet
idhnlich: ,,Die Gemeinderschaft wird nie vertraglich begriindet. Es wird ohne Ver-
trag weitergewirtschaftet und dann giitlich ausgekauft.” Gde. Escholzmatt: ,,In
allen jenen FKillen, wo eine Witwe mit unerzogenen Kindern hinterlassen sind.
Dann wird gemeinsam weitergewirtschaftet und die Teilung verschoben.*

9. Ki. Aargau, Grundbuchamt Rheinfelden: ,,Besondere Bildungen wvon
solchen Gemeinderschaften werden nicht vorgenommen. Die Erbengemeinder-
schaften bleiben oft lange bestehen, bis sich einer zur Uebernahme entschliesst.
Grundbuchamt Laufenburg: ,,Die formelle Bildung von Ertragsgemeinderschaften
ist ganz seiten. Dagegen kommt sehr wohl vor, dass Erben und Gut in unliquidierter
Erbschaft liangere Zeit beieinander bleiben.” — Grundbuchamt Kulm: ,,Die
Bildung von Ertragsgemeinderschaften im Sinne des Art. 622 ZGB hat sich bei
uns noch nicht eingelebt. Fille solcher Art konnten anhand eingegangener Ver-
trige noch nicht festgestellt werden.*

10. Kt. Ziirich, Grundbuchamt Pfatfikon: ,,Meines Wissens besteht eine einzige
Ertragsgemeinderschaft in den genannten Gemeinden (Pfaffikon, Russikon, Hitt-
nau, Fehraltorf). Es wird in allen Fillen immer auf Teilung des Nachlasses ge-
drungen und der Gewerb einem Erben als Ganzes zugewiesen.*

11. Kt. Thurgau, Grundbuchamt Biirglen: ,,Félle der Bildung von Ertrags-
gemeinderschaften sind hier nicht bekannt, es hat sich bis heute auch kein Be-
diirfnis danach gezeigt*.

12. Kt. Schaffhausen, Bezirk Unter-Klettgau: ,,Ertragsgemeinderschaften
bilden sich o6fters fiir kurze Uebergangszeiten, z. B. bis volljihrige Kinder da sind.*

8. ,,Kommen Fdlle der unabgetezlten Erbschaft mit Verpachtung der
Liegenschaft an einen Miterben vor?“ (Frage 2c).

1. K. Bern, Amt Aarwangen, Gde. Ursenbach: ,,Ausnahmsweise, z. B. um die
Miindigkeit aller Erben abzuwarten. .
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Amt Aarberg, Gde. Rapperswil: ,,Solche Fille sind hier nicht bekannt. Doclr
kommt es vor, dass zwei oder mehr Kinder das elterliche Gut gemeinsam iiber-
nehmen. "

Amt Fraubrunnen, Gde. Fraubrunnen: ,,Ganz ausnahmsweise wenn die Frage,
welcher Erbe das Heimwesen itbernehmen soll, -noch nicht abgekldrtist und Aende-
rungen ohnehin bevorstehen.‘

Amt Seftigen, Gde. Riieggisberg: ,,Es kommt schon vor, dass eine Zeitlang eine
Gemeinderschaft besteht, dies hauptsidchlich aus finanziellen Griinden. Das Gut
wird dann (im Falle von Gemeinderschaft) meistens an einen oder an mehrere Mit-
erben in Pacht gegeben. ¢

Amt Signau: ,,Oefters kam vor die ungeteilte Uebernahme durch eine Erb-
schaft und die Verpachtung an einen oder mehrere Miterben.‘

2. Kt. Solothurn, Amtsschreiberei Kriegstetten: ,,Verpachtungen der ge-
meinsam itbernommenen Giiter an einen Miterben kommen nur ganz vereinzelt vor®.

3. Kt. Genf, Grundbuchamt Genéve: «Oui, parfois en attendant le partage
ou l’attribution a un seul héritier.»

4. Kt. Neuenburg, Grundbuchamt Neuchditel: «Exceptionnellement, a titre
provisoire.»

5. Kt. Baselland, Bezirksschreiberei Arlesheim: ,,Ausnahmsweise, erst zwei
Fille.” — Bezirksschreiberei Binningen: ,,Kommt haufig vor.‘

6. Kt. Uri, Justizdirektion: ,,Nur ganz ausnahmsweise.‘

7. Kt. Luzern, Gde. Meggen: ,,Wir halten hier immer auf Ordnung der Liegen-
schaftsiibergabe zu Lebzeiten, sei es mittelst letztwilliger Verfiigung oder Verkauf.*

8. Kt. Aargau, Grundbuchverwaltung Lenzburg: ,,Nur ausnahmsweise wo noch
Nutzniessungsrechte bestehen.” — Grundbuchamt Brugg: ‘“Nur ausnahmsweise, wo
noch eine Nutzniessung besteht.*

9. Kt. Ziirich, Grundbuchamt Uster, Ziirich: Verpachtung erfolgt ,,Nur aus-
nahmsweise, wo noch Nutzniessungsrechte bestehen.* ,,Ausnahmsweise ja, jedoch
selten und nur fir kurze Zeit. Hiuliger fuhrt der zukiinftige Uebernehmer ein-
fach die Geschifte weiter bis zur Teilung. Ein formrichtiger Pachtabschluss ist
mir nicht bekannt.* ‘

10. K. Thurgau, Grundbuchamt Biirglen: ,,Die Verpachtung der Liegenschaft
an einen Erben kommt ausnahmsweise vor, wenn die Erben iiber die Uebernahme,
den Preis usw. noch nicht schliissig sind.*

XII. Sind Heimstéitten nach ZGB 349 ff. errichtet worden?

‘ Die schweizerische Rechtsauffassung ist der fideikommissarischen
Bindung von Giitern, weil als undemokratisches Gebilde erscheinend,
nicht giinstig gesinnt. Daher hat das ZGB die Bildung von Fideikommiss-
giitern nicht mehr vorgesehen, jedoch als teilweiser Ersatz hierfir die
Schaffung von Heimstiatten ermoglicht. Die Ordnung des Instituts der
Heimstitten ist der kantonalen Gesetzgebung vorbehalten. Das ZGB
ermichtigt die Kantone, die Begriindung von Familienheimstiatten zu
gestatten unter Beachtung einiger Minimalbedingungen. Als Heimstéitte
kann ein landwirtschaftliches oder ein einem anderen Gewerbe dienendes
Gut oder ein Wohnhaus samt Zubehor erklart werden. Das Gut oder Haus
darf jedoch nicht grosser sein, als erforderlich ist, um einer Familie ohne
Riicksicht auf die Grundpfandbelastung oder auf das sonstige Vermdégen
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des Eigentiimers einen ordentlichen Unterhalt zu gewahren oder ihr als
Wohnung zu dienen. Der Eigentiimer oder dessen Familie muss selbst
das Gut bewirtschaften (landwirtschaftliche Heimstéatte), das Gewerbe
betreiben (Handwerkerheimstitte) oder das Haus bewohnen (Wohnheim-
stiatte), sofern nicht aus wichtigen Griinden die zustindige Behorde vor-
ibergehend eine Ausnahme gestattet.

Der Errichtung muss eine amtliche Auskiindung vorausgehen, durch
die die Glaubiger sowie Personen, die sich durch die Griindung der Heim-
stiatte in ihren Rechten verletzt erachten, zur Anmeldung ihres Einspruches
aufgefordert werden. Den Grundpfandgliubigern ist von der Auskiindung
besonders Mitteilung zu machen. Entspricht das Gut oder Haus den Er-
fordernissen der Heimstatten und werden durch die Errichtung keine
Rechte Dritter verletzt, so genehmigt die Behorde die Errichtung. Hat ein
Glaubiger Einspruch erhoben, so darf die Heimstatte nicht errichtet werden.
Der Schuldner ist jedoch befugt, nicht zustimmende Glaubiger durch
Zahlung zu befriedigen, ohne an eine Kiindigungsirist gebunden zu sein.

Rechtsgiiltig wird die Errichtung einer Heimstétte durch Eintragung
in das Grundbuch, die von Amtes wegen zu verdffentlichen ist. Auf ein
Haus oder Gut, das zur Heimstitte geworden ist, diirfen keine neuen
Grundpfander errichtet werden. Der Eigentiimer darf es weder verdussern
noch vermieten oder verpachten. Die Zwangsvollstreckung gegen die
Heimstatte und ihre Zugehor ist unter Vorbehalt der Zwangsverwaltung
ausgeschlossen.

Die Heimstitte war gedacht als ein Mittel zur Stiarkung des Familien-
sinnes. Daher wird die zustandige Behorde erméchtigt, dem Eigentiimer
die Pflicht aufzuerlegen, seine Blutsverwandten in aufsteigender und ab-
steigender Linie und seine Geschwister in die Heimstatte aufzunehmen,
sofern sie der Aufnahme dringend bediirfen und ihrer nicht unwiirdig sind.

Im Falle der Zahlungsunfiahigkeit des Eigentiimers erhialt das Gut
oder Haus einen besonderen Verwalter, der unter Aufrechterhaltung des
Zweckes der Heimstatte die Interessen der Gliubiger zu wahren hat.

Stirbt der Eigentiimer, so soll die Heimstitte wieder aufgehoben
werden, es sei denn, dass fiir deren Uebernahme seitens der Erben durch
Verfiigung von Todes wegen eine bindende Ordnung geschaffen worden
ist. Liegt eine solche Ordnung nicht vor, so wird der Eintrag im Grund-
buch nach dem Tode des Eigentiimers geloscht. Der Eigentiimer kann
aber auch die Heimstédtte bei seinen Lebzeiten aufheben. Er hat zu diesem
Zwecke bei der zustandigen Behorde ein Gesuch um Loschung des Ein-
trages im Grundbuch einzureichen, das zu verdffentlichen ist. Wird kein
berechtigter Einspruch erhoben, so ist die Loschung zu bewilligen.

Das Institut der Heimstitte findet in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika sein Vorbild. Es bezweckt, dem Eigentiimer mitsamt seiner
Familie den Besitz eines Gutes gegeniiber den wirtschaftlichen Gefahren
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des Lebens und vor Verlust zu schiitzen. Trotz der seit Inkrafttreten des
ZGB verstrichenen Zeit von 18 Jahren hat sich die Heimstatte in der
Schweiz nicht eingelebt. Die Kantone sind befugt, die Errichtung in ihren
Einfithrungsgesetzen zu gestatten unter gleichzeitig naherer Ordnung der
Dinge. Einige Kantone haben in ihren Gesetzen die Schaffung von Heim-
statten iiberhaupt nicht vorgesehen, andere haben zwar die Errichtung
der Heimstéatten grundséatzlich bewilligt, jedoch unterlassen, die notwendige
Sonderordnung zu treffen, offenbar, weil sich gar kein Bediirfnis zeigte.
Nur Schwyz und Nidwalden haben in ihren Einfithrungsgesetzen die Sache
in mehreren Artikeln etwas eingehender behandelt. Aber auch dort kam
es zu keiner Heimstattengriindung.

Im Kanton Bern sind zur Einfithrung der Heimstatten keine beson-
dern Reglemente erlassen worden. Artikel 55 des Einfithrungsgesetzes
zum ZGB gestattet die im eidgendssischen Zivilrecht vorgezeichneten
Heimstéatten; weitere Vorschriften sind aber bis heute nicht herausge-
kommen — aus Mangel an Bediirfnis. Unser Berichterstatter fiir das
Amt Saanen erwihnt einen Versuch zur Errichtung einer Heimstétte,
der aber nicht zum Ziele fithrte. Nach seiner Mitteilung unterblieb die
Griindung, weil keine regierungsratlichen Vorschriften bestanden.

In der tbrigen Schweiz besteht ebensowenig Aussicht auf Anwen-
dung des Heimstattenrechts. Wohl haben einige Kantone in ihren Ein-
filhrungsgesetzen die Heimstitte erlaubt, aber nirgends bestehen Aus-
fithrungsbestimmungen. Aus dem Kanton Nidwalden wurde berichtet,
dass im Jahre 1929 ein Gesuch um Errichtung einer Heimstétte vorge-
legen habe; die Regierung hitte jedoch die Bewilligung nicht ausgesprochen
mit der Begriindung, das Institut sei zu wenig bekannt; der Gesuchsteller
soll veranlasst worden sein, den beabsichtigten Zweck auf andere Weisc
zu verfolgen. |

Im Volke ist der Begriff nicht bekannt oder dann in einem ganz
andern Sinn. Es gibt eine Sitte, die besonders in Gegenden geschlossener
Vererbung, insbesondere im Emmental vorkommt, nach der Geschwister
jederzeit auf den véterlichen Hof zuriickkehren kénnen. Dieser Brauch
hat etwa Anlass gegeben von der ,,Heimstitte® zu sprechen. '

Die Helmstatte des ZGB ist so wenig bekannt, dass-selbst 0ff121elle
Kreise sie mit andern Instituten verwechselten. So hat die Umfrage zuerst
vier positive Antworten auf die Frage 2f des im Anhang abgedruckten
Fragebogens ergeben. Alle vier Fille wurden aber nachtréglich als irrtiim-
lich und nicht richtige Heimstitten betreffend erkannt. Selbst die als
,»Heimstitte des deutschen Hilfsvereins‘‘ in Pieterlen (Kt. Bern) elngetragene
Liegenschaft erwies sich be1 néherer Priiffung nicht als Heimstitte im
Sinne des ZGB.

Die leichte Aufhebungsméglichkeit der Heimstéatte und das Dahm—
fallen im Todesfall des Eigentiimers bildet ohnedies ein grosses Hindernis
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fiir die dauernde Einbiirgerung der Heimstiatte in der Schweiz, und weil
die Heimstatte keine weitgehende Kreditgrundlage bietet, ist sie in einem
Land mit stark entwickeltem Geld- und Kreditverkehr nicht volkstiimlich
und schwer einbiirgerungsfiihig. Das Institut wird denn fiir die Schweiz
keine grosse Bedeutung erlangen.

Der Grundgedanke der Heimstéitte findet sich iibrigens im schwei-
zerischen Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz bereits verankert. Nach
diesem sind die sogenannten Kompetenzstiicke dem Zugriff des betreiben-
den Glaubigers entzogen. Die notigen Kleider und Hausgerite, die fiir
den Beruf noétigen Werkzeuge, eine Milchkuh oder drei Ziegen und das
Futter fiir einen Monat sind unpfiandbar. Auch besteht fiir das Frauen-
und Kindergut im Konkurse eine bevorrechtete Stellung. Ein Bediirfnis
zu weiterer Ausdehnung der Vorrechte des Familiengutes scheint nicht
vorzuliegen oder muss gegeniiber den Riicksichten auf Erhaltung einer
gewissen Kreditfahigkeit zuricktreten.

XIII. Einfluss der Krise auf die Vererbung in der Nachkriegszeit.

In der Krise der Nachkriegszeit musste sich erweisen, ob die Bauern-
wirtschaft noch in der Lage sei, den Vermogenswert der bessern Zeiten
zu behaupten. Im Erbgang findet eine Inventarisation und Bewertung
der Betriebe statt, so dass wir die heutige Einschitzung der landwirt-
schaftlichen Gutswerte ermessen konnen.

Es gibt Gegenden, wo die Liegenschaftspreise infolge der Krisenein-
wirkung gesunken sind und Striche, wo sich dieser Einfluss nicht geltend
macht, wo die Giiterpreise.immer noch sehr hoch stehen. In den ersteren
Teilen zeigt sich zunichst eine Stagnation im Giiterhandel. Der Ertrags-
wert ist dann oft erheblich tiefer als die Grundsteuerschatzung. Die
Finanzierung der Uebernahme kann (wenigstens im Kanton Bern), wenn
nicht schon iiberschuldet ist, noch gut gelingen. Denn die staatliche
Hypothekarkasse gibt bis zu 24, eventuell bis zu 34 des Grundsteuer-
schatzungswertes Darlehen?). Die Gemeinden haften ihr fiir die Schatzung.
Somit sind es heute die Gemeinden, welche vielfach schwere Risiken
tragen (vgl. den Bericht aus Lamboing, Kt. Bern, unten).

Die Schwierigkeiten insbesondere der ungeteilten Uebergabe bei
Verschuldung und wihrend der Zeit landwirtschaftlicher Krise werden
in vielen Berichten der Umfrage bestitigt. Die Schwierigkeiten zeigen
sich im Verzicht der berechtigten Erben auf die geschlossene Uebergabe
(Beispiele im Kt. Bern: Gde. Krattigen, Kehrsatz, Walterswil), oder in
der Hinausschiebung der Teilung, sowie in der Abtretung einzelner Grund-

1) Gesetz iiber die Hypothekarkasse vom 18, Juli 1875, §§ 3, 6, 7, 19 und 20 usw.
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stiicke an verschiedene Erben im Gebiet geschlossener Vererbung, um die
Schuldenlast nicht zu vergréssern.

Weiter ist festzustellen, dass da und dort Bauerngewerbe nicht nur
sich in Schwierigkeiten befinden, sondern Gefahr laufen, von der Familie
verlassen zu werden, um eine Pacht oder Arbeit in der Industrie zu suchen
(Beispiele im Bericht der Amtsschreiberei Moutier).

Die Krise hat nicht immer einéen erschwerenden Einfluss auf die
geschlossene Gutsiibergabe gehabt; die Anrechnungswerte passen sich
mehr oder weniger der Wirtschaftslage an und es haben die abziehenden
Geschwister in der Feststellung der Auskaufssummen die Krisenwirkung
mitzuspiiren. Der Uebernehmer tragt seinerseits das Risiko, den Ertrags-
wert durch das Absinken der Produktenpreise noch mehr schwinden zu
sehen. Die bessere Einsicht und die kleineren Reinergebnisse rufen dem
Begehren nach Anrechnung der Liegenschaften zum Ertragswert. Die
Krise verhilft den Grundsatzen des ZGB zum Durchbruch (vgl. Berichte
von Mihlethurnen, Oberklettgau usw.).

Aus dem bernischen Mittelland sind die Symptome und die Nach-
richten iiber leidliches und im Fall geringer Verschuldung sogar gutes
Durchhalten der bisherigen Vererbungsweise nicht selten.

Die Krisenwirkung auf das Erbgeschift ist eine mannigfaltige, stosst
sie doch auch auf die verschiedensten Vermogensverfassungen. Es waren
aus dieser Mannigfaltigkeit nur die zwei Hauptfille, Herabsetzung des
Anrechnungswertes und Hinausschiebung der Gutsiibergabe, klar heraus-
stellbar. Die einzelnen Aeusserungen der Berichterstatter unserer Umfrage
lassen wir nachstehend in zwei Gruppen folgen.

. Berichie iiber gesunkene Giiterprefse, Einwirkungen der Krise auf
die Wertberechnungen:

Kt. Bern, Amt Aarberg, Gde. Meikirch: ,,Die Ertragswertschatzungen erreichen
in der Regel nicht einmal die Héhe der gegenwirtigen Grundsteuerschatzungen der
bauerlichen Heimwesen, so dass fir die Liegenschaftsiibernehmer gewdhnlich die
Finanzierung auf keine grosse Schwierigkeiten stdsst. — (Vgl. die angefiihrten
Bestimmungen des bernischen Hypothekargesetzes.)

Amit Aarwangen, Gde. Melchnau: ,,Eine gewisse Krisis macht sich bemerkbar,
hauptsichlich in der Weise, dass Bauernhdéfe billiger als vor einigen Jahren an Mit-
erben ahgegeben werden, wobei dann Vorbehilte nach Art. 619 gemacht werden.*

Amt Erlach, Gde. Erlach: ,,Ein Einfluss der Krise besteht einzig in der Senkung
des Preises.”*

Ami Burgdorf, Kirchgde. Koppigen: ,,Im allgemeinen ist eine Einwirkung
(der Krise) auf den Entschluss zur Uebernahme nicht wahrzunehmen. Wohl aber
haben heute verschiedene Hofiibernehmer Miihe, sich iitber Wasser zu halten, nament-
lich in Fallen, wo der Uebernehmer auf dem Wege giitlicher Vereinbarung den Hof
iibernommen hat und dabei im Entgegenkommen gegeniiber den Miterben zu weit
gegangen ist.‘

Amt Fraubrunnen, Gde. Bitterkinden (gute Lagen besitzen immer noch hohen
Verkehrswert): ,,Die Nachkriegsverhiltnisse haben bis jetzt keinen Einfluss auf
die Vererbung des biuerlichen Grundbesitzes gehabt. Im Gegenteil ist der Ueber-
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nehmer froh, das Heimwesen zum Ertragswert iibernehmen zu kiénnen, weil der
Verkehrswert zu hoch ist.*

Amt Laufen, Gde. Wahlen: ,,Der Einfluss der Nachkriegszeit macht sich hier
in der Ueberzahlung der Liegenschaften sowohl; als auch in der allzu grossen Zer-
plitterung, welch letztere allerdings immer bestanden hat, am meisten bemerkbar.
Die Giiter, resp. die einzelnen Parzellen werden meistens aus dem Grunde unter die
Erben verteilt, weil bei Uebernahme eines Einzelnen die Belastung zu gross wiirde,
d. h. die Zinsen sind zu hoch.*

Aml Neuenstadl, Gde. Lamboing, schreibt von Fillen, wo die Gemeinde Giiter
iibernehmen musste und iibernehmen wird, offenbar weil die Hofe bei Pfandver-
wertungen nicht jene Preise erzielten, fur welche die Gemeinde auf Grund der
Steuerschatzungen der ersten Nachkriegszeit haftete: «Plusieurs propriétés acquises
apres-guerre, vu la crise agraire, tomberont a la charge communale. Trois le sont
actuellement.»

Amt Seftigen, Gde. Mithlethurnen: ,,Die Agrarkrisis macht sich bemerkbar in
der Weise, dass der Liegenschaftsiibernehmer mehr als frither das Heimwesen nach
dem Ertrag schatzen lasst und alsdann nur den Ertragswert bezahlt”. (Die Krise
verhilft dem ZGB zum Durchbruch.)

Amt Obersimmenlal: ,,Oefters werden auch unter den Erben die Liegenschaften
zu hoch veranschlagt. Die Misere besteht hier oft darin, dass die Liegenschaften viel
zu teuer gehandelt werden.

Amt Wangen, Gde. Wangen a. A.: ,,Bei der Uebernahme von Gutsbhetrieben
nach Art. 620 ZGB ist ein gewisser Vorteil vorhanden. In diesem Fall ist eine Ueber-
lastung der Liegenschaft in der Regel nicht anzunehmen.” — Gde. Attiswil:
., .. Landpreise sind zuriickgegangen.‘‘

Kl. Solothurn, Amtsschreiberei Kriegstetten: ,,;Wie wohl iiberall, so haben die
Nachkriegsverhiltnisse auch bei uns ein Sinken der Uebernahmspreise bewirkt,
eine Erscheinung, die vom volkswirtschaftlichen Standpunkt nur zu begriissen ist.*

Ki. Waadt, Notariatskreis la Cdte: «Ces conditions influent sur le prix, mais
non sur le mode de transmission.»

Kt. Freiburg, Grundbuchbezirk Broye: «1. Les domaines sont évalués trop
haut; 2. Phéritier qualifié, plutét que de renoncer, prend le domaine avec des charges
excessives et malgré lui; 3. pas d’ajournement; pas d’indivision et pas d’affermage.»

Kt. Aargau, Grundbuchbezirk Kulm: ,,...Die vom Bauernsekretariat ausge-
henden Ertragswert-Berechnungen, auf denen die Uebernahmen vielfach basieren,
nehmen auf die Krisenlage Riicksicht, so dass die Uebernahmspreise fiir die Er-
werber tragbar sind.*

Kt. Ziirich, Notariatskreis Niederglatt: ,,Die Nachkriegsverhiltnisse haben
sich insoweit bemerkbar gemacht, dass die Giiterpreise gesunken sind und deshalb
bei der Uebernahme der Verkehrswert niedriger angesetzt wird. Der Riickgang der
Produktenpreise und die vielfache Schwierigkeit im Absatz mussten naturgemiss
auf die Verkehrswertschatzung driicken. Wegen der Ueberbelastung werden wenige
Betriehe - verdussert oder verkleinert. Die Beschaffung des nétigen Geldes fiir die
Auskaufssummen kann in den meisten Fillen ohne Schwierigkeiten geschehen.
Der Abzug des Viertels vom Verkehrswert zur Errechnung des Ertragswerts, der
cigene Erbteil des Uebernehmers und allfdlliger Lohn driicken den eigenen An-
rechnungswert hinunter.

3. Berichte iiber Hinausschiebung der Teilung und Verzicht auj
Uebernahme der Liegenschaften:

Kt. Bern, Amt Aarberg, Gde. Rapperswil: ,,Bisher ist es nicht vorgekommen,
dass ein Erbe aus dem Grund zu grosser Ueberschuldung des Heimwesens auf dessen
Uebernahme verzichtet hat.,, Eine Hinausschiebung der Teilung kommt selten
oder beinahe nie vor®,
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Amt Fraubrunnen, Gemeindeschreiberei Fraubrunnen-Grafenried: ,,Ein ein-
ziger Fall der Hinausschiebung der Teilung ist mir bekannt. Der Vater hatte in der
Nachkriegszeit das Gut teuer gekauft und wenn der zu Hause bleibende Sohn das
Gut ungeteilt zum Ertragswert ilbernehmen wollte, bliebe den iibrigen Geschwistern
nichts mehr, weil das Gut bis zur Hohe des Ertragswertes (eher noch hoher) mit
Grundpfand belastet ist. Die Teilung wird verschoben, um eventuell einen giinstigen
Verkauf an Dritte abzuwarten.‘

Amt Frutigen, Gde. Krattigen: ,,Es kommt vor, dass berechtigte Erben auf
geschlossene Uebergabe der Liegenschaften verzichten, teilweise aus Furcht vor
Ueberlastung und Furcht, dass die Liegenschaften zu wenig rentieren und verhiltnis-
méissig zu teuer iibernommen werden miissen.‘

Amt Moutier: «La crise agraire et le développement de l’industrie semblent
engager les héritiers a aliéner la propriété a des tiers et, en conséquence, a contribuer
dans une forte mesure au morcellement du domaine, car 1’aliénation a toujours lieu
sous forme de vente publique.»

Aml Neuveville, Gde. Nods: «La peur de charges excessives empéche souvent
un des héritiers de demander 1’attribution du domaine.»

Amt Seftigen, Gde. Kehrsatz: ,,Gegenwirtig liegt ein solcher Fall des Verzichts
(des Uebernahmeberechtigten) vor. Hiufiger kamen die Falle vor, da der Vater
die Unmdiglichkeit einer geschlossenen Uebergabe einsah, das Gut verkaufte und eine
Pacht iibernahm.*

Amt Thun, Gde. Amsoldingen: ,,Diese (kritischen) Verhiltnisse machen sich
in letzter Zeit bemerkbar. Der Verkauf des Gutes an einen Erben wird in vielen
Fallen sehr verzogert, weil es keiner wagt, die Lasten zu iibernehmen.*

Amt Trachselwald, Gde. Walterswil: ,,Bis heute ist nur ein Fall bekannt, da
ein Erbe aus Furcht vor Ueberschuldung auf geschlossene Uebergabe der Liegen-
schaft verzichtet hat.*

Kt. Wallis, Grundbuchamt Bas-Valais in Monthey: «Oui, influence résultant de
crise agraire. Ajournement du partage et aliénation de certaines portions pour
dégrever, et en prévision de la diminution de valeur.»

Kt. Luzern, Gde. Rain und Romerswil: ,,...Es kommt hie und da ein Fall
vor, dass ein Sohn oder Séhne aus Furcht vor der Ueberlastung die- Uebernahme
von viterlichen Liegenschaften hinausschieben oder hinauszuschieben wiinschen.*
Gde. Reiden: ,,Verkauf einzelner Liegenschaftsteile zur Verhinderung der Ueber-
lastung ist in einem einzigen Fall bekannt. Sonst macht sich ein Einfluss der Nach-
kriegsverhiltnisse auf die Art der Vererbung des biuerlichen Grundbesitzes nicht
bemerkbar.* '

Ki. Aargau, Grundbuchamt Rheinfelden: ,,Die Folgen der Nachkriegszeit
fuhren zu Verzicht auf geschlossene Uebergabe und zu Hinausschiebung der Teilung.
Ein allgemeiner Missmut in der Uebernahme von landwirtschaftlichen Giitern
besteht®. Grundbuchamt Zurzach: ,,Vereinzelt kommt es etwa vor, dass infolge
starker hypothekarischer Belastung kein Erbe sich zur Uebernahme bereit erklirt.
Folge: Verkauf und Ablésung der Schulden und Teilung eines eventuellen Ueber-
schusses®. Grundbuchamt Laufenburg: ,,Besonderer Einfluss der Nachkriegszeit
wurde nicht konstatiert, dagegen wird die Teilung sehr oft hinausgeschoben. Die
Erben bleiben einfach beieinander und bewirtschaften das Gut gemeinsam.*

Kt Schaffhausen, Waisen- und Teilungsinspektorat Oberklettgau: ,,Die Krise
bewirkt eher eine weniger intensive Teilung des landwirtschaftlichen Gewerbes
gegeniiber frither. Es miissen sich mehr Miterben andern Erwerbsmoglichkeiten
zuwenden und dadurch wird das Interesse am Erwerb von landwirtschaftlichen
Grundstiicken auf nur einen oder wenige Erben beschrinkt.” (Die Krise schafft
dem Art. 620 ZGB Nachachtung ) - '

Kt Ziirich, Grundbuchamt Elgg: ,,Eine Agrarkrisis macht sich auch bei uns
bemerkbar. Vereinzelt kommt es vor, dass Heimwesen nach wenigen Jahren seit
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der Uebernahme durch einen einzelnen Erben wieder verkauft werden, meistens
jedoch erst dann, wenn die Frist des Gewinnanteilsrechtes abgelaufen ist. In vielen
Fillen wird bei uns das Gewinnanteilsrecht nur fiir 5—6 Jahre vorgemerkt.” — No-
tariatskreis Miannedorf: ,,Es kommen mitunter Fille vor, wo die Erben es vorziehen,
die Liegenschaft an einen Dritten zu verkaufen, um eine Ueberbelastung zu verhin-
dern.“* Notariat Thalwil: ,,.., Es gibt Fille, wo die Teilung hinausgeschoben w1rd
und der Betrieb fiir Rechnung der Erbengemeinschaft weitergeht.

Kt. Thurgau, Grundbuchamt Uesslingen: ,,Die Tatsache ist mir schon oft
begegnet, dass ein Bauernsohn auf die Uebernahme der viterlichen Liegenschaft
in dieser Krisenzeit verzichtet, mit der Begriindung, er konne seine Geschwister
nicht auslosen, oder dann sei er ein geplagter Mann, er warte bessere Zeiten ab.
Schliesslich muss er dann zufolge eigener Heirat oder infolge Heirat eines Geschwi-
sters die Liegenschaft doch iibernehmen unter gegenseitigem Entgegenkommen,

Kt. St. Gallen, Justizdepartement: ,,Die Wirtschaftskrisis der Nachkriegszeit
macht sich in einzelnen Gegenden mit ausgesprochenen Kleinbauernbetrieben da-
durch bemerkbar, dass in Fallen wo ein Erbe das ganze Gewerbe iibernimmt, dieser
den notigen Kredit zur Auslésung der iibrigen Erben oft nicht aufbringt. Im Bezirk
Neutoggenburg soll es vorgekommen sein, dass aus dem gleichen Grunde die Erb-
teilung verschoben werden musste.*

X1V. Sind Erbengiilten (ZGB 62%) ausgegeben worden ?

Das im ZGB festgesetzte Sicherungsinstitut, die Ertragsgemeinder-
schaft, welche zur Verhinderung der Ueberschuldung zum Zwecke der
Hinausschiebung der Gutsiithernahme geschaffen ist, kann aber anderer-
seits den Miterben in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit stark hinder-
lich im Wege stehen. Oft ist ein Selbstindigwerden der nicht auf dem
Gute verbleibenden .Erben von der Hingabe von Erbschaftsquoten ab-
hingig. Die Verschiebung der Teilung erschwert jedoch die Liquidierung
ihrer Erbschaftsanspriiche. Um diesen Nachteilen zu begegnen, sieht denn
auch das ZGB vor, dass dann, wenn der Uebernehmer vom Rechte auf
Verschiebung der Teilung Gebrauch macht, jeder Miterbe befugt ist, an-
statt in der Ertragsgemeinderschaft zu verbleiben, seinen Anteil in Gestalt
eines durch das Gemeinschaftsgut sichergestellten Forderungstitels heraus-
zuverlangen. Diese Abfindung hat der Uebernehmer jedoch fiir denjenigen
Teil, um den das Gemeinschaftsgut iiber drei Viertel des Anrechnungs-
wertes belastet wiirde, nur in Gestalt einer Erbgiill zu leisten. Diese ist
auf mindestens zehn Jahre unkiindbar, es haftet fiir sie nur das Grund-
stiick, und sie ist hochstens mit dem fiir die iibrigen Giilten herrschenden
Fuss zu verzinsen. Die Erbgiilt steht aber in bezug auf Sicherheit jenen
erheblich nach. Fiir sie besteht keine Belastungsgrenze, und sie steht im
Range nach den bisherigen Grundpfandschulden und bekleidet iiberhaupt
eine Rangstelle, die nach der durch die Dreiviertelsgrenze des Anrechnungs-
wertes gezogenen Linie liegt. In der Praxis hat sich die Erbgiilt nicht

einzuleben vermocht. Die Erbgiilt ist wegen ihrer schlechten Rangstellung,
obwohl negotiabel, jedoch ein Papier, das wegen der verhéltnismissig
bescheidenen Sicherheit nur beschriankt kreditfahig ist. Durch den Um--
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stand, dass sie noch wihrend zehn Jahren unkiindbar ist, wird deren Markt-
wert und damit auch die Belehnungs- und Begebungsfihigkeit herab-
gemindert. Die Miterben ziehen die blosse Abfindung mit den gewéhnlichen
Schuldbriefen vor, auch wenn sie dabei etwelche Konzessionen auf dem
Anrechnungswerte machen miissen, und man behilft sich durch Aufnahme
von Darlehen unter gegenseitiger Verbiirgung. Es besteht iiberhaupt das
Bestreben, wenn die Erben nicht beieinander bleiben, die Verhéaltnisse
glatt zu losen. » ‘

Im Kanton Bern sind die Giilten sowieso nicht gebrauchlich und die
neu geschaffene Erbengiilt hat deshalb hier kaum grosse Verwendung.
In der Tat hat unsere Umfrage einzig im Amt Aarwangen die positive
Antwort erbracht, dass dort ein solcher Titel ausgestellt worden sei. Obwohl
die Erbengiilt Falle der ratlosen Hinausschiebung der Teilung oder der
schwierigen Finanzierung der Auskiufe retten konnte, wird das Institut
nur sehr sparlich verwendet.

Es gibt selbst in der Zentralschweiz, in den Kantonen der Giilten
also, so gut wie keine Erbengiilten. Es trifft zu, was fiir das ganze Land
richtig ist: Die Ausgekauften begniigen sich mit Schuldbriefen und Schuld-
verschreibungen in den letzten Réngen. Zu der gestellten Frage &us-
serten sich: '

Kt. Bern, Aml Aarwangen, Amtsschreiberei : ,,Seit 1912 wurde in unserem
Amte eine einzige Erbengiilt ausgestellt.”*

Aus Biglen (Amt Konolfingen) erhalten wir eine Begriindung der Abneigung
gegen diese und andere Giilten, die fiir den ganzen Kanton giit: ,,Hliquide Ver-
hiltnisse finden keinen Anklang. Die Erbengiilten sind nicht negoziabel. Dieses
Institut wird kaum jemals populir werden. Man zieht klare und liquide Ver-
héaltnisse vor.*

Kt. Wallis, Grundbuchamt Bas-Valais, Monthey: «Oui, mais rarement.»

Kt. Obwalden, Justizdirektion:,,Ja, aber nur vereinzelt. Die Miterben begniigen
sich mit laufenden Forderungen.‘

‘Kt. Luzern, Gde. Rain und Roémerswil: ,,Mir sind keine solchen Fille bekannt;
ich habe schon in Erbschaftsfillen ohne Erfolg solche Antrige gestellt. Diese Art
der Erbenabfindung biirgert sich offenbar sehr schwer ein.* — (Ueber einen Fall
der Erbengiiltausgabe in Udligenschwil, Kt. Luzern, s. W. Pauli, Die Vererbung
usw., a.a.Q., Seite 229),

Kt. Ziirich, Grundbuchamt Uster: ,,Die Miterben erhalten Schuldbriefe in
den letzten Ringen, auf 5—10 Jahre unkiindbar, womdglich werden sie mit Wert-
schriften ausgekauft oder durch Darlehensaufnahmen bei Dritten. — Aehnlich
berichtet iiber die Ersatze der Erbengiilten das Grundbuchamt Thalwil: ,,In der
Regel wird ein Heimwesen ungeteill einem der S¢éhne iibergeben und dic iibrigen
Miterben werden ausgerichtet, meistens mittelst Sicherstellung durch Inhaber-
schuldbriefe.**
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Zusammeniassung.

Die Untersuchung iiber die Erbsitten im Kanton Bern und in der
Schweiz hat ergeben:

1. Die geschlossene Uebergabe der Bauerngiiter ist seit der Jahr-
hundertwende haufiger geworden. Diese Bewegung hat also vor der Ein-
fithrung des rechtlichen Anspruches auf ungeteilte Zuschatzung im Zivil-
gesetzbuche begonnen und wurde durch das neue Recht verstdrkt.

Die Grenzlinie des geschlossen vererbenden Gebietes hat sich gegen
den Nordrand der Schweiz verschoben. Friither teilende Gegenden Basel-
lands, des Aargaus rechts der Aare, Ziirichs und des Thurgaus sind heute
zur ungeteilten Vererbung iibergegangen.

Auch im romanischen und alpinen Realteilungsgebiet hat die ge-
schlossene Vererbung Fortschritte gemacht. Im Kanton Waadt halt
die geschlossene Gutsiibergabe der Realteilung der Liegenschaften im
Ganzen gesehen schon fast die Wage. Auch fiir den Kanton Genf wird
von der Einkehr ungeteilter Vererbung berichtet. Im Oberwallis und in
Graubiinden nimmt die Haufigkeit der Zuteilung von Land an die ausser
dem Kanton wohnenden Erben ab und gelegentlich kommt es wegen der
Abwanderung oder dem Eintritt der Erben in die Fremdenverkehrs-
gewerbe zu ungeteilter Uebergabe der Bergbauerngiiter. Im ausge-
sprochenen Teilungsgebiet des Berner Oberlandes werden die einzelnen
Parzellen nicht mehr geteilt. '

Der Fortschritt der ungeteilten Vererbung ist ausser dem schwin-
denden Interesse der zur Industrie und zum Fremdenverkehr abwandern-
den Erben der bessern Einsicht jener auf der Scholle verbleibenden Leute
und der rechtlichen Fundierung des Zuschatzungsanspruches zuzu-
schreiben. )

2. Die Hochkonjunktur und die Wéahrungsunsicherheit in den letzten
Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren haben zwar den Begehren der Mit-
erben nach wertbestindigen Vermogensobjekten (Boden) Nachdruck ver-
lichen und eine Abschwichung der Tendenz zu geschlossener Guts-
iibergabe ausgelost ohne jedoch — im Gegensatz zu den Erscheinungen
in den Landern mit starker Wahrungszerriittung — zu einer. Vermeh-
rung der Realteilung zu fithren. Die nachfolgende Deflation hat die
Intensitiat der herrschenden Neigung zur Ueberlassung der landwirt-
schaftlichen Grundstiicke an einen einzigen Erben wieder erhéht.

3. Die Agrarkrise der Nachkriegszeit hat dem rechtlichen Anspruch auf
Zuschatzung zum Ertragswert auch wirtschaftliche Notwendigkeit ver-
lichen. Die Krise verinderte nicht die Vererbungsweise, sondern hat die
Anrechnungspreise gesenkt. Die Miterben miissen an den Krisenfolgen
mittragen, die Landiibernehmer tragen die zukiinftigen Risiken des Land-
baus. Ausserdem bewirkte die Krise oft die Hinausschiebung der Teilung;
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selten haben berechtigte Uebernehmer im Gebiet geschlossener Vererbung
auf den Hof verzichtet.

4. Die Vormerkung auf Beteiligung am Gewinn im Falle des Ver-
kaufes der Liegenschaft innerhalb zehn Jahren durch den Uebernehmer
(ZGB 619) ist in Strichen geschlossener Uebergabe héufig. Ohne diesen
Artikel des ZGB konnte insbesondere die amtliche Zuschatzung nicht
immer verantwortet werden. In der Bauzone ist die Vormerkung der
Gewinnbeteiligung der Miterben Regel und zwar auch im Freiteilungs-
gebiet. Gelegentlich wird die 10jahrige Berechtigung der Miterben als
zu kurz erachtet und der Uebernehmer muss sich obligationenrechtlich
verpflichten, nach dieser Zeit zu einer neuen Eintragung der Gewinn-
beteiligung im Grundbuch Hand zu bieten.

5. Die Gemeinderschaften werden praktisch nur als Provisorien und
Auswege in finanziellen Schwierigkeiten angesehen. Die vertraglichen
Gesamthandverhiltnisse und die Verwaltung als Ertragsgemeinderschaften
(ZGB 622) sind sehr selten.

Die Verpachtung an einen Miterben oder an einen Dritten durch die
Erbengemeinschaft wird in Fillen der Unsicherheit der Person des Ueber-
nehmers oder der finanziellen Ueberlastung dem Gemeinderschaftsbetrieb
vorgezogen. ‘ . _

So erkléart es sich auch, dass das gesetzliche Institut der Erbengiilt
(ZGB 624) bei Ueberlastung des Anwesens praktisch keine Bedeutung
erlangt hat. '

6. Die Errichtung einer Heimstatte nach ZGB 349—358 ist nicht
nachzuweisen.

7. Die Testamente sind, wenn auch nicht durchwegs, in der welschen
Schweiz héaufiger, als in der deutschsprechenden. Sie befassen sich mit
der Bestimmung des Anrechnungspreises, vorwiegend suchen sie jedoch
die ibliche Teilungsweise und Gutsiibergabe der betreffenden Gegend
zu sichern.

Die Testamente zum Zwecke der Regelung der Gutsiibergabe er-
iihrigen sich vielerorts durch das haufige Verschreiben der Hofe zu Leb-
zeiten der Eltern. In der Hochebene ist diese Art der Uebergabe seit
alters iiblich; heute dehnt sich diese Sitte auch in den tbrigen Teilen der
Schweiz aus.
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Ortsregister

A.

Aarau (Aargau) 21, 70, 73, 99.
Aarberg (Bern) 21, 35, 651f, 89, 92, 109.
Aarburg (Aargau) 21, 34.
Aarwangen (Bern) 34, 123.
Affoltern a. A. (Zirich) 86, 90, 104,

107, 111.
Aigle (Waadt) 57, 64, 94, 98, 102, 110.
Ajoie (Bern) 23, 38, s. auch Pruntrut.
Albisrieden (Ziirich) s. Wiedikon.
Alchenstorf (Bern) s. Koppigen.
Alle (Bern) 26.

Amsoldingen (Bern) 78, 89, 97, 121.

Andeer (Graubiinden) 64.

Andelfingen (Zirich) 87, 90, 104, 109.

Appenzell a. Rh. 86, 87, 88, 99, 105, 112.

Appenzell i. Rh. 86, 88, 91, 99, 105, 112.

Arenenberg (Thurgau) 88, 90, 104.

Arlesheim (Baselland) 68, 69, 73, 98,
114, 115.

Arni b. Biglen (Bern) 28.

Arosa (Graubiinden) 64, 100.

Attiswil (Bern) 77, 80, 89, 120.

Auswil (Bern) 78, 80, 92.

Avenches (Waadt) 55ff, 98, 103, 110.

B.

Baden (Aargau) 84, 99, 104.

Balsthal (Solothurn) 81, 102, 109.
Bannwil (Bern) 77.

Basel-Stadt 69, 102.

Bassersdorf (Ziirich) 87, 91, 104,
Bas-Valais s. Unterwallis.

Bitterkinden (Bern) 76, 79, 92, 104, 119
Bauma (Ziirich) 104.

Bellinzona . s. Tessin.

Bellmund (Bern) 77, 79.

Bergiin (Graubiinden) 63.

Bern-Stadt 16, 18, 21, 22, 31, 40.
Bern (Amt) 89, 92, 111.

Bettelried (Bern) s. Zweisimmen.
Bettlach (Solothurn) s. Grenchen.

Biel (Bern) 21, 65ff.

Biglen (Bern) 78, 92, 97, 104, 113, 123.
Binningen (Baselland) 68, 73, 98, 115.
Blauen (Bern) 68.

Boécourt (Bern) 52, 54, 55, 91, 97.
Boltigen (Bern) 59, 60, 103.

Boncourt (Bern) 52, 54, 102.

Bonigen (Bern) 58, 59, 60, 61, 94, 113.

Boudry (Neuenburg) 57, 103.

Bourrignon (Bern) 52, 54, 110.

Bozingen-Mett (Bern) 66, 67.

Brandis (Bern) 35.

Bremgarten (Aargau) 84, 90, 99, 106, 111.

Breuleux Les (Bern) 53, 54, 94.

Brienz (Bern) 43, 58, 59, 60, 103, 110.

Brig s. Oberwallis.

Broye-Bezirk (Freiburg) 551f, 98,103, 120.

Brugg (Aargau) 73, 74, 90, 99, 104, 115,

Bucheggberg (Solothurn) 81, 83, 98,
104, 111.

Biilach (Ziirich) 71, 87, 90, 104.

Bure (Bern) 52, 53, 54, 94, 108.

Biiren (Bern) 27, 35, 65, 67, 75, 104.

Biiren zum Hof (Bern) 76.

Burg (Bern) 68, 94,

Burgdorf (Bern) 35, 103, 106, 111.

Biirglen (Thurgau) 86, 88, 90, 99, 105,
114, 115.

Biitzberg (Bern) s. Thunstetten.

C.

Cornol (Bern) 52, 54.

Cortébert (Bern) 53, 54, 94, 97.

Cote La (Waadt) 98, 110, 120.
Courfaivre (Bern) 52, 54, 94, 102, 110.
Courgenay (Bern) 26.

Court (Bern) 53, 94, 110.

Courtelary (Bern) 51, 94, 97, 105.
Crémines (Bern) 53, 94, 102, 110.

D.

Delsberg (Bern) 51ff, 1061f.

Diemtigen (Bern) 59, 60, 61, 103.

Diessbach (Amt Biiren, Bern) 75, 79,
92, 109.

Dlessenhofen (Thurgau) 71 86, 88, 90, 99,
104, 105.

Donaueschingen (Wirtemberg) 50.

Dorneck (Solothurn) 68 69, 73, 94,
106, 110.

Doubs Departement (Frankreich) 49.

Duggingen (Bern) 68, 108.

Diirrenroth (Bern) 27, 28.

E.
Ederswiler (Bern) 51, 54, 90.
Eglisau-Rafz (Zirich) 71, 74, 87, 88,
90, 99, 104, 107, 109. ;
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Elgg (Zirich) 104, 107, 121.

Embrach (Ziirich) 107.

Emmental (Bern) 21ff, 44, 76ff.

Engen (Freistaat (Baden) 50.

Englisberg (Bern) 78, 80, 81, 93, 97.

Entlebuch (Luzern) s. Escholzmatt.

Epauvillers (Bern) 54, 91, 94, 111.

Epsach (Bern) 28.

Eriswil (Bern) 78,

Eriz (Bern) 78.

Erlach (Bern) 35, 65, 67, 89, 92, 108
109, 110, 113, 119.

Escholzmatt (L.uzern) 84, 85, 104, 111,
114.

80, 81, 97.

F.

Fehraltorf (Ziirich) s. Pfaffikon.
Ferette (Pfirt), Elsass 23.
Fischingen (Thurgau) 20.
Fraubrunnen-Grafenried (Bern) 34, 35

76, 79, 97, 104, 113, 115, 121.
Freibergen (Bern) 51ff, 106ff.
Freigrafschaft (Burgund) 49.
Fricktal (Aargau) s. Laufenburg.
Frienisberg (Bern) 36.
Frutigen (Bern) 20, 94, 103.

G.
Gadmen (Bern) 59, 60, 103, 109.
Gau-Bezirk (Solothurn) 81.
Genf Kanton 49, 55, 56, 57, 94, 98, 103,
106, 111, 115.
Glane-Bezirk (Freiburg) 74, 81, 82,
83, 94, 98, 104.
Glarus Kanton 74, 86, 87, 88, 90, 99,
104, 112.
Goldbach (Bern) 27.
Graben (Bern) 77, 80, 92.
Grafenried (Bern) s. Fraubrunnen.
Grandfontaine (Berne) 52, 94.
Grenchen-Bettluch (Solothurn) 81, 104,
109, 114.
Griessen (Freistaat Baden) 50.
Grosswangen (Luzern) 85, 114,
Griinen (Bern) 27.
Griiningen (Ziurich) 99, 104, 108.
Gruyére-Bezirk (Freiburg) 49, 56, 57, 98.
Gsteigwiler (Bern) 58, 60, 61.
Guggisberg (Bern) 33.

H'

Hasle (Bern) s. Oberhasli.
Hasliberg (Bern) 25.

Heimberg (Bern) 76, 78. ,
Heimiswil (Bern) 78, 92, 106, 111
Hellsau (Bern) s. Koppigen.
Herbligen (Bern) 76, 92.
Hermrigen (Bern) 28.

Hettiswil (Bern) 35.

Hittnau (Zurich) s. Pfaffikon.
Hochstetten (Bern) s. Koppigen.
Hongg (Ziirich) 86, 88, 90, 104.
Horgen (Ziirich) 111.

Hiittwilen (Thurgau) 71.

IO

Illiez Val d’ (Wallis) 49, 64.
Illnau (Zirich) 71, 91, 104, 107.
Innerbirrmoos (Bern) 78.
Innertkirchen (Bern) 25.

Ins (Bern) 65.

Interlaken (Bern) 33, 60, 96.

107.

K.

Kallnach (Bern) 66, 67, 108, 113.

Kastelen (Aargau) 34.

Kehrsatz (Bern) 76, 77, 118, 121.

Klettgau (Schaffhausen) s. Ober- und
Unterklettgau.

Klosters-Serneus (Graubiinden) 107, 111.

Konigsfelden (Aargau) 34.

Konolfingen (Bern) 34, 113.

Konstanz (Freistaat Baden) 50.

Koppigen (Bern) 75, 77, 79, 92, 97, 103,
106, 111, 113, 119.

Krattigen (Bern) 58, 59, 60, 61, 93,
118, 121.

Kreuzlingen (Thurgau) 86, 88.

Kriegstetten (Solothurn) 82, 93, 98,
114, 115, 120.

Kulm (Aargau) 84, 99, 111, 114, 120.

Kiisnacht (Ziirich) 90, 99, 104.

L.

Laax (Graubiinden) 62, 103.

I.a COte (Waadt) s. Cote.

Lamboing (Bern) 53, 55, 118, 120.

Landquart (Graubiinden) 63.

Laufen (Bern) 105.

Laufenburg (Aargau) 65, 68, 73, 103,
114, 121.

Laupen (Bern) 27, 33, 34.

Lauterbrunnen (Bern) 59, 60, 94.

Lebern Bezirk (Solothurn) 81, 83, 90,
98, 106, 111.

Lengnau (Bern) 66.

Lenzburg (Aargau) 84, 90, 99, 104, 115.

Leuzigen (Bern) 75, 77, 79, 92..

Liesberg (Bern) 68, 91, 108.

Liestal (Baselland) 83, 98, 104, 106, 111.
Limpach (Bern) 75, 77, 79, 92. .
Locle Le (Neuenburg) 55, 57, 103, 114.
Lommis (Thurgau) 86, 88, 105. . '
Lugnez (Bern) 52, 53, 54, 94.

Lyss (Bern) 44, o
L},ssach (Bern) 76, 89, 92, 103 106 111

9
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M.

Mannedort (Zirich) 88, 90, 104,

Medels (Graubiinden) 62, 103.

Meggen (Luzern) 85, 91, 99, 102,
114, 115.

Meikirch (Bern) 76, 80, 92, 95, 96, 103,
111, 113, 119.

Meilen (Zirich) 102, 104.

Meiringen (Bern) 59, 60, 61, 103.

Meinisberg (Bern) 65.

Melchnau (Bern) 78, 89, 96, 103, 113, 119.

Messkirch (Freistaat Baden) 50.

Mesocco (Graubiinden) 62, 64.

Mett (Bern) s. Bézingen.

Mittelwallis (Sitten) 62, 63, 64, 94, 98

Monthey s. Unterwallis.

Montmelon (Bern) 52.

Moutier (Bern) 51, 54, 94, 106, 119, 121.

Miihleberg (Bern) 89, 97.

Mithlethurnen (Bern) 76, 77, 93, 97,
119, 120.

Miinchenwiler (Bern) 76, 97.

Miinsingen (Bern) 76, 104.

Miinster (Graubiinden) 63, 64.

Miinsterlingen (Thurgau) 88, 104.

Muri (Aargau) 84, 85, 90, 99, 104, 111.

Murten (Freiburg) s. See-Bezirk.

122,

111,

\.
Neuenburg Bezirk 56, 57, 98, 106, 115.
Neuveville (Bern) 51, 90, 105.
Niederbipp (Bern) 77, 89.
Niederglatt (Ziirich) 86, 104, 107, 120.
Niedersimmental (Bern) 22, 94, 95, 96,
103.
Nidau (Bern) 32, 35, 65ft, 75, 77, 79,
92, 97, 104.
Nods (Bern) 53, 54, 55, 121.
Noirmont Le (Bern) 53, 54, 93, 97.

0.

Oberaargau (Bern) 35, 44.
Oberbalm (Bern) 76.
Oberhasli (Bern) 25, 58ff, 61ff..
Oberinntal (Oesterreich) 50.
Oberklettgau (Schaffhausen) 71, 73,
119, 121. ’
Oberrheintal (St. Gallen) 50.
Obersaxen (Graubiinden) 64.
Obersimmental (Bern) 19, 22, 24, 29,
94, 110, 120.
Oberstammheim (Ziirich) 90.
Oberwallis (Brig) 62, 64, 98, 111, 114.
Oberwil (Amt Biiren, Bern) 75, 77, 79, 92.
Oberwinterthur (Ziirich) 99, 104.
Obwalden 84, 85, 99, 104, 123.

Olten-Gosgen Bezirk (Solothurn) 81, 9
104, 108,
Orvin (Bern) 52, 54, 92, 93, 102,
r.
Payerne-Avenches (Waadt) 55, 57, 98,
103, 106, 110.
Pfaffikon (Zirich) 86, 90, 104, 114,
Pfirt (Elsass) s. Ferette.
Pieterlen (Bern) 65, 66, 67, 68,
Plagne (Bern) 54, 90.
Plantahof s. Landquart.
Pommerats Les (Bern) 53, 110.
Poschiavo (Graubiinden) 63, 107, 111.
Pruntrut (Bern) 23, 39, 51.

117.

R.
Ratz (Zirich) s. Eglisau.
Rain-Romerswil (Luzern) 84, 85, 99,
104, 114, 121, 123.
Rapperswil (Bern) 76,77, 80,103,115, 120.
Réclére (Bern) 18.
Reiath (Schafthausen) 71, 74, 102.
Reichenbach (Bern) 59, 61, 93, 103.
Reiden (Luzern) 85, 90, 91, 104, 109, 121,
Rheinfelden (Aargau) 65, 68{f, 73, 94,
99, 114, 121.
Ried-Oberinntal (Oesterreich) 50.
Riesbach (Zirich) 107, 109.
Ringgenberg (Bern) 33.
Rocourt (Bern) 18.
Roggenburg (Bern) 51.
Romerswil (Luzern) s. Rain.
Riiderswil (Bern) 27.
Riieggisberg (Bern) 78,
109, 115,
Riiegsau (Bern) 78, 80, 89, 93, 109.
Russikon (Ziirich) s. Pfiffikon.
Ruz Val-de- (Neuenburg) 98.

80, 81, 89,

S.
Saanen (Bern) 44, 59, 60, 93, 95, 96, 103.
Safien (Graubunden) 621f, 100
Safnern (Bern) 66, 67.
Saicourt (Bern) 53, 54, 94, 110.
Sackingen (Freistaat Baden) 50.
Sarine Bezirk (Freiburg) 74ff, 81, 82,
83, 98, 104.
Sargans (St. Gallen) 71, 74, 88.
Saulcy (Bern) 52, 91.
Savoyen 49.
See-Bezirk (Freiburg) 69,
110, 114.
Seeberg (Bern) 77, 80, 92.
Seedorf (Bern) 36.
Seftigen (Bern) 34, 104 109.
Sense Bezirk (Flelburg) 7418, 81, 83, 104.

73, 94, 1086,
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Serneus (Graubiinden) s. Klosters.
Signau (Bern) 28, 78, 92, 93, 114, 115.
Sigriswil (Bern) 58, 59, 60, 61.

Sils i. E. (Graubiinden) 62, 64, 107, 111.
Sion s. Mittelwallis.

Sipplingen (Freistaat Baden) 50.
Siselen (Bern) 28, 65, 67, 92.

Sissach (Baselland) 82, 98.

Sonvilier (Bern) 54, 55,

Spiez (Bern) 58, 59, 60, 103, 108, 110.

Seh.
Schaffhausen Bezirk 50, 73, 110.
Scharans (Graubiinden) 62ff, 100.
Schelten (Bern) 52, 91.
Schenkenberg (Aargau) 21, 34.
Schlatt (Freistaat Baden) 50.
Schleitheim (Schaffhausen) 73, 103, 108.
Schlieren (Ziirich) 87, 104, 107, 109.
Schonbiihl (Bern) s. Urtenen.
Schwarzenburg (Bern) 81, 93, 104.

St.
Stafa (Zirich) 88, 104.
Stammbheim (Ziirich) 86.
Steckborn (Thurgau) 86, 88, 90, 105.
Stein a. Rh. (Schaffhausen) 8’7 88, 99,
104, 106.
btockach (Freistaat Baden) 50.
St. Gallen Kanton 74, 86, 87, 88, 91,
99, 105, 109, 122.
St. Katharinental (Thurgau) s. Diessen-
hofen.
T.
Tafers (Freiburg) s. Sense-Bezirk.
Tannegg (Thurgau) 20.
Téuffelen (Bern) 75, 79, 91, 92.
Tessin Kanton 49, 63, 94, 103, 106, 108.
Thalwil (Zirich) 109, 122, 123.
Thierachern (Bern) 76.
Thierstein Bezirk (Solothurn) 68, 94.
Thorberg (Bern) 35.
Thorigen (Bern) 77, 80, 92.
Thunstetten-Biitzberg (Bern) 77, 80,
92, 96, 111.
Tinzen (Graubiinden) 64, 107, 111.
Toggenburg (St. Gallen) 86.
Trub (Bern) 78, 80, 92, 93.
Turbental (Ziirich) 104.

U.
Udligenschwil (Luzern) 123.
Uebeschi (Bern) 78, 93.
Uesslingen (Thurgau) 71, 74, 86, 88,
90, 99, 104, 110, 122.
Unterklettgau (Schaffhausen) 71, 173,
94, 99, 114.

Unterrheintal (St. Gallen) 50.

Unterwallis (Monthey) 63, 64, 94, 98,
111, 121, 123.

Uri 84, 85, 91, 99, 114, 115.

Ursenbach (Bern) 78, 92, 96, 103, 111,
114.

Urtenen-Schonbiithl (Bern) 76, 79, 92,
104, 109. .o
Uster (Ziirich) 104, 107, 109, 115, 123.
Y,

Valais s. Unter-, Mittel- und Oberwallis.

Val-de-Ruz s. Ruz.

Vals (Graubiinden) 64.

Vechigen (Bern) 76.

Vermes (Bern) 52, 94. )

Veveyse Bezirk (Freibuxg) 56, 57, 94,
98, 110.

Vorarlberg (Oesterreich) 50.

Vaud s. Waadt.

w.
Waadt 30, 34, 49, 551t, 98, 106, 108, 110.
Widenswil (Ziirich) 90 104, 107, 112.
‘Wahlen (Bern) 66, 68, 108, 120.
‘Wahlern (Bern) 78 80, 93.
Waldenburg (Baselland) 82, 83, 90, 98.
Waldshut (Freistaat Baden) 50.
Wallis s. Unter-, Mittel- und Oberwallis.
Walperswil (Bern) 28.
Walterswil (Bern) 78, 80, 97, 118, 121.
Wangen, Amt und Gemeinde (Bern) 77,
80. 89, 104, 120.
Wasen (Bern) 27.
Wasseramt (Solothurn) 81.
Wattenwil (Bern) 76, 78, 93.
Weinamt (Ziirich) s. Andelfingen.
‘Werdenberg (St. Gallen) 50, 71.
Wiedikon-Albisrieden (Ziirich) 86, 87,
88, 104, 109.
Willadingen (Bern) s. I\Opplgen
Wimmis (Bern) 60, 95.
Winterthur-Wiilflingen (Ziirich) 71, 87,
90, 109.
Wynau (Bern) 77, 80, 92, 103.

Z.
Zauggenried (Bern) 76.
Zihlschlacht (Thurgau) 86, 88, 90, 105.
Zofingen (Aargau) 84, 90, 99, 104.
Zollikofen (Bern) 34.
Zug Kanton 74, 83, 84, 85, 99, 104, 106,

111.

Zuoz (Graubiinden) 63.
Ziirich-Enge 87,
Zurzach (Aargau) 50, 68ff, 74, 99, 121.
Zweisimmen (Bern) 26,



Kanton

Kanton

Kanton
Kanton
Kanton
Kanton
Kanton
Kanton
Kanton

Kanton

Kanton
Kanton
Kanton
Kanton

Kanton
Kanton
Kanton

Kanton

Kanton

Kanlon
Kanton
Kanton

Kanton
Kanton
Schweiz

Kanton

— 132 —

Quellenverzeichnis.

1. Enquete~Material.

a. Ausgefiillte Fragebogen des Statistischen Bureaus
des Kantons Bern:

Bern. . . . . . 29 Fragebogen der Grundbuchverwalter (Amt-
schreibereien),
98 ’ der Gemeindebehérden,
2 ’s von landwirtschaftl. Genossenschaften.
Total 129 Fragebogen aus dem Kanton Bern.

Ziirich . . . . . 34 - der landlichen Grundbuchamter und
Notariate.

Luzern . 5 53 von Gemeinden.

uri . . . 1 5 der Justizdirektion.

Obwalden 1 - der Justizdirektion.

Glarus . 1 - der Grundbuchverwaltung.

Zug . . 1 55 der Grundbuchverwaltung.

Freiburg . 7 5 der Grundbuchimter.

Solothurn 8 53 der lindlichen Grundbuchiamter (Amts-
schreibereien).

Baselland 5 . der Bezirksschreibereien (Erbschafts-
Amter).

Schaffhausen . . 6 v der Waisen- und Teilungsinspektorate.

Appenzell A.-Rh. 1 i der Direktion des Gemeindewesens.

Appenzell I.-Rh. 2 - der Landeskanzlei. ‘ .

St. Gallen 1 " des Justizdepartements (Auszug aus
51 Fragebogen des Statistischen Bu-
reaus des Kantons Bern).

Graubiinden . . 20 . verschiedener Gemeinden.

Aargau . . . . 11 o der Grundbuchamter.

Tessin . . . . . 1 ' des Dipartimento di Giustizia (Auszug
aus Berichten der wichtigsten Grund-
buchimter),

Thurgau . . . . 3 v von Notariatskreisen und Grundbuch-
verwaltern,

4 v von Guts-oder Dominenverwalternund
von der Landw. Schule Arenenberg.

Waadt . . . . . 4 ’s (drei aus Notariatskreisen und einer
von der Chambre d’Agriculture).

Wallis . . . . . 3 . der Grundbuchimter.

Neuenburg . . . 4] v der Grundbuchamter.

Genf. . . . . . 1 - des Grundbuchamtes.

Total 260 Fragebogen aus 21 Kantonen.
b. Briefliche Mitteilungen:

Basel-Stadt . . .  Brief des Justizdepartements.

Graubiinden . .  Brief der Landw. Schule Plantahof in Landquart.

im allgemeinen .- Brief des Schitzungsamts des Schweiz. Bauernver-

' bandes Brugg,

Thurgau . . . . 2 Briefe von Notaren,



— 133 —

‘2. Quellenwerke.

Geseizessammlungen der Republik Bern seit 1803 und heutige Texte.

Grimm J., Weisthiimer, 1. Teil, Gottingen 1840.

Haller B., Bern in seinen Ratsmanualen, Bern 1902.

Mandatenbuch 4 und 8, Responsa prudentum XIII etc. im Staatsarchiv Bern.

v. Tscharner L. S., Das Statutarrecht des Obersimmentals, Aarau 1912. (In ,,Die
Rechtsquellen des Kantons Bern, I1. Teil: Die Rechte der Landschaft, 1. Band:
Das Statutarrecht des Simmentals.)

Welti E., Das Stadtrecht von Bern (In ,,Die Rechtsquellen des Kantons Bern®,
I. Teil, 1. Band), Aarau 1902.

Zeitschrift fiir schweizerisches Recht, Bd. IX, Abdriicke des Stadtrechts von Aarberg
und des Landrechts von Emmental.

3. Uebrige Literatur.

Baumann R., Die Uebernahme landwirtschaftlicher Gewerbe im Erbgang. Diss. iur.,
Bern 1924.

Bericht iiber die Grundlagen einer einheitlichen Civilgesetzgebung fiir den Kanton
Bern, Bern 1868.

Borel A., Das bauerliche Erbrecht des ZGB, Mitteilungen des Schweiz. Bauernsekre-
tarlats Nr. 79, Brugg 1925,

Bretschnelder-Grutter H., Umrisse einer Wirtschafts- und Sledlungsgeographle des
Berner Jura. DlSS phil. I, Bern 1914.

Chéron A., De la transmission intégrale des exploitations agricoles ou industrielles
dans le droit suisse. These de doctorat és sciences économiques, Université
de Paris 1902.

Drescher L., Die Vererbung des lindlichen Grundbesitzes in Frankreich (in ,,Die
Vererbung des landlichen Grundbesitzes in der Nachkriegszeit“, Schriften des
Vereins fiir Sozialpolitik, 178. Band, II. Teil), Miinchen und Leipzig 1930.

Fehr H., Deutsche Rechtsgeschichte (Grundrisse der Rechtswissenschaft, 10. Band),
_ 2. Aufl., 1925.

Feller R., Der Staat Bern in der Reformation. Gedenkschrift zur Vierjahrhundert-
feler der bernischen Kirchenreformation, Bern 1928.

Geiser K., Studien iiber die bernische Landwirtschaft im 18. Jahrhundert, Landw.
Jahrbuch IX, Bern 1895.

Geiser K., Artikel ,,Allmenden‘ in Reichesbergs Hdwb. der Schweiz. Volkswirtschaft
1, Bern 1903.

Huber E., System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts, Basel 1893.

Huber E., Die schweizerischen Erbrechte, Diss. iur., Ziirich 1872.

Jahresbericht des Schweiz. Bauernverbandes pro 1929, Brugg 1930.
Jansing P., Erbrecht und Erbfolge des Jiingsten an Haus und Hof nach deutschen
Rechten. Diss. iur. Miinster i. W., Auszug gedruckt in Dortmund 1925.
Kernen J. (J. K.), Ueber das Vorrecht des jlingsten Sohnes, in Zeitschrift des bern.
Juristenvereins, Bd. 8.

Kriisi C., Die Vererbung des Grundeigentums in der Schweiz. Diss. iur. Erlangen
1903.

Leuenberger J., Studien zur bernischen Rechtsgeschichte, Bern 1873,

Leuenberger M., Bernisches Privatrecht, Bern 1850 ff.

Leuenberger M. — Juillerat A., Essai sur I’état de 1a 1égislation dans le Jura bernois.
Bern 1861.

Messmer B. L., Ueber die Bauerngiiter und Grundgerechtigkeiten im Canton Bern,
Baden 1816.

v. Miaskowski A., Das Erbrecht und die Grundeigentumsverteilung im deutschen
Reiche (Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik XX), Leipzig 1882.

v. Miaskowski A., Die Verfassung der Land-, Alpen- und Forstwirtschaft in der
deutschen Schweiz, Basel 1878,
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Mitteilungen des kantonalen Statistischen Bureaus 1890 Lfg. I1: ,,Grundbesitzsta-

. tistik des Kantons Bern nach der Aufnahme von 1888.

Mitteilungen des kantonalen Statistischen Bureaus 1893 Lfg. I: ,,Bericht iiber die
Verschuldung des Grundbesitzes und deren Ursachen‘’.

Oswald J. R., Handbuch des Civilgesetzbuches, Bern 1840.

Pauli W., D1e Vererbung des biuerlichen Grundbesitzes in der Schweiz (Schntten
des Verems fur Sozialpolitik, 178. Band), Miinchen und Leipzig 1930.

Quiquerez A., Histoire des institutions politiques, constitutionnelles et juridiques
de I’Evéché de Bale, Delémont 1876.

Rennefahrt H., Die Allmend im Berner Jura (Untersuchungen zur deutschen Staats-
und Rechtsgeschichte, 74. Heft), Breslau 1905.

Rennefahrt H., Grundziige der bernischen Rechtsgeschichte, I. Teil, Bern 1928.

de Riedmalien L., Du morcellement de la propriété dans le Canton du Valais et des
moyens de le combattre. Diss. iur. Bern 1910.

Rossel J., La législation civile de la partie francgaise de I’ancien Evéché de Bale,
Diss. iur, Bern 1913.

Schatzmann R., Schweizerische Alpenwirtschaft, 1. Heft, Aarau 1859.

Schmidt K., Die Vererbung des lindlichen Grundbesitzes in der Nachkriegszeit in
Oesterreich (Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik, 178. Bd.), Miinchen und
Leipzig 1930.

Sering M. und von Dietze C., Die Vererbung des lindlichen Grundbesitzes in der
Nachkriegszeit, 3 Biande, Miinchen-Leipzig 1930 (178. Band der Schriften des
Vereins fiir Sozialpolitik).

v. Tscharner L. S., Zur Geschichte des Minorates und der Majorate im alten Bern.
Zeitschr. des bern Juristenvereins, 44 Bd., 1908.

Tiirler H., Artikel ,,Ablosung der Feudallasten‘ in Reichesbergs Hdwb, der schwelz
Volksw1rtschaft I, Bern 1903.

Volkart A., Drelfelder- und Egertenwirtschaft in der Schweiz. Kraemer-Festschrift,
Frauenfeld 1902.

Walser H., Dorfer und Einzelhife zwischen Jura und Alpen im Kanton Bern. Neu-
]ahrsblatt der literarischen Gesellschaft Bern, Bern 1901.

v. Wyss Fr., Die letztwilligen Verfiigungen nach den schweizerischen Rechten der

: fruhem Zeit. Zeitschr. f. schweizer. Recht, 19. Bd., 1876.

Wyss J. R., der Jiingere, Geographisch-statistische Beschrelbung des Kantons Bern,
1819——22 im Helvetischen Almanach, IT. Band.
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Statistisches Bureau
des Kantons Bern.

Fragebogen

der

Erhebung iiber die Vererbung des biAuerlichen Grundbesitzes.

Beobachtungsgebiete: ... . . e ,

1.

War im Berichtsbezirk vor Einfithrung des Zivilgesetzbuches im Jahre 1912
die geschlossene Uebergabe der Bauerngiiter oder war Zuteilung von Grund-
besitz an alle Erben (Teilung des Gutes) iiblich?

Gegenwirtige Erbsitten in Bezug auf die Gutsiibergabe:

a. Wieweit hat sich der im schweizerischen Zivilgesetzbuche festgesetzte Grund-
satz der ungeteilten Gutsiibergabe durchzusetzen vermocht? Oder pflegen
geeignete Erben den Anspruch auf geschlossene Gutsiibergabe (nach Z. G.B.
620) nicht zu erheben?

b. Sind Fille der Bildung von Ertragsgemeinderschaften bekannt und hat sich
dieses Institut bewihrt? (Z. G.B. 622).

c. Kommen Fille der unabgeteilten Erbschaft mit Verpachtung der Liegenschaft
an einen Miterben vor? (nicht?, ausnahmsweise ?, hiufig?, in der Regel?).

e. Machen bei der Gutsiibergabe die Miterben von der Vormerkung auf Beteili-
gung am Gewinn beim Weiterverkauf der Liegenschaft Gebrauch? (Z.G.B.
619) (nicht?, ausnahmsweise ?, hiufig?, in der Regel 7).

Besondere Verhiltnisse in der Nachkriegszeit: Macht sich ein Einfluss
der Nachkriegsverhiltnisse (Agrarkrisis) auf die Art der Vererbung des bauer-
lichen Grundbesitzes bemerkbar? (z. B. Verzicht eines nach Z. G.B. 620 berech-
tigten Erben auf geschlossene Uebergabe der Liegenschaft aus Furcht der Ueber-
belastung; Realteilung der Liegenschaft oder Verkauf einzelner Liegenschafts-
teile zur Verhinderung der Ueberbelastung, obwohl eine Gesamtvererbung der
Liegenschaft vorgesehen war oder in der Gegend iiblich ist; Hinausschiebung der
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Teilung und Anwendung des Systems der ungeteilten Erbschaft mit Verpachtung
des Gutes an einen Miterben etc.) \

4. Modalitidten der Vererbung und Erbsitten:

a. Sind Testamente iiblich? Wenn ja, bezwecken sie in der Regel die unge-
teilte Uebergabe oder die Teilung der Giiter in natura herbeizufiihren?

b. Ist die Uebergabe des Gutes bei I.ebzeiten der Eltern iiblich? (nein?, ge-
legentlich?, oft?, in der Regel?)

c. Wer pﬂegt‘ berilicksichtigt zu werden, wenn mehrere Sohne, wenn Tdchter,
Tochterménner oder Neffen gleichzeitig fiir die Uebergabein Betracht kommen ?

d. Gibt es heute noch oft Falle der vollstiandigen Aufteilung eines Gutes
im Erbgang? Wenn ja, weshalb?

5. Im Alpgebiet und Jura: Welches ist die Verfassung der Alpen (Gemeinde-,
Genossenschafts- und Korporationsalpen) im Berichtsgebiet? Wie macht sich
die Vererbung der Alpnutzungsrechte?

(N.B. Derselbe Bogen wurde auch in franzdsischer Sprache verwendet.)




	Die Vererbung des bäuerlichen Grundbesitzes in der Schweiz
	...
	Vorwort
	...
	Wirtschafts- und Rechtsgeschichte des bäuerlichen Grundbesitzes im Kanton Bern
	Die heutigen Erbsitten in der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung des Kantons Bern
	Karten
	Ortsregister
	Quellenverzeichnis


